
1671 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales 

über die Regierungsvorlage (1590 der Bei­
lagen): Bundesgesetz über Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit (Arbeit­
nehmerInnenschutzgesetz - ASchG) und mit 
dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 
das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, 
das Arbeitsverfassungsgesetz und das . Berg-

gesetz 1975 geändert werden. 

. Auf Grund des Abkommens über den Euro­
päischen Wirtschaftsraum sind die Vorschriften auf 
dem Gebiet des technischen und arbeitshygieni­
schen Arbeitnehmerschutzes anzupassen. Ziel der 
in der Regierungsvorlage vorgeschlagenen N eure­
gelung ist im Sinne des EWR-Abkommens eine 
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheits­
schutzes der Arbeitnehmer. Außerdem soll durch 
diese Neufassung sowie die damit geplanten 
Durchführungsverordnungen eine generelle Rechts­
bereinigung auf dem Gebiet des technischen und 
arbeitshygienischen Arbeitnehmerschutzes erfolgen. 
Gleichzeitig soll als wesentliche Begleitmaßnahme 
die finanzielle Beteiligung der zuständigen Sozial­
versicherungsträger an der arbeitsmedizinischen 
Betreuung erweitert werden. Außerdem sollen die 
notwendigen Anpassungen im Arbeitsrecht vorge­
nommen werden. 

Der vorliegende Entwurf beinhaltet die Umset­
zung zahlreicher EG-Richtlinien (in . den Allge­
meinen Erläuterungen der gegenständlichen Regie­
rungsvorlage ist eine detaillierte Liste der umge­
setzten Richtlinien enthalten). 

Hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der 
gegenständlichen Regierungsvorlage' wird in den 
Allgemeinen Erläuterungen darauf hingewiesen, 
daß jede Verbesserung auf dem Gebiet des 
vorbeugenden Arbeitnehmerschutzes einen wichti­
gen Beitrag. zur Vermeidung von Arbeitsunfällen 
und berufsbedingten Erkrankungen darstellt. 
Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und sonstige 
arbeitsbedingte Erkrankungen verursachen enorme 
Kosten für die Betriebe und für die Sozialver-

sicherungsträger. In diesen Erläuterungen wird 
daher festgestellt, daß den durch die Regierungs­
vorlage entstehenden zusätzlichen Belastungen für 
die Arbeitgeber längerfristig betrachtet wesentliche 

. Einsparungen gegenüberstehen. Für die Deckung 
der im Bereich des ASVG entstehenden Kosten 
werden die Mehreinnahmen auf Grund des ab 
1. Jänner 1995 wieder geltenden Dauerrechts 
hinsichtlich des Beitragssatzes in der Unfallversi­
cherung Zur Verfügung stehen. 

Der Ausschuß für Arbeit und Soziales hat die 
gegenständliche Regerierungsvorlage in seiner 
Sitzung am 19. Mai 1994 In Verhandlung 
genommen. 

An der Debatte beteiligten sich die Abge­
ordneten . Sigisbert D 0 I ins c h e k, Christine 
H ein d I, Dr. Gottfried F e urs t ein, Klara 
Motter, Alois Huber, Helmut Dietach­
mayr, Dr. Alois Puntigam, Helmuth Stok­
k er, Mag. Dr. Madeleine Pet r 0 v i c, Dr. Hans 
Ha f ne r, Dkfm. Dr. Günter S tu m mv 0 11, 
Erhard K 0 p pie r, Josef Me i s i n ger, Marianne 
Hag e n hof e r und die übfrau des Ausschusses, 
Eleonore H 0 s t a s c h, sowie der Bundesminister 
für Arbeit -und Soziales J osef H e sou n. 

Von den Abgeordneten Eleonore Ho s t ase h, 
Dr. Gottfried Fe urs t ein und Genossen wurde 

. ein Abänderungsantrag betreffend den Titel des 
Gesetzes (Z 1 des Abänderungsantrages), betref­
fend Artikel I hinsichtlich § 52 Z 5 (Z 2); § 53 
Abs.9 (Z 3) (Zusatz); § 109 Abs. 7 (Z4); § 115 
Abs. 1 Z 1 bis 5 (Z 5) und·§ 118 Abs. 3 (Z 6 bis 8) 
des Arbeitnehmerlnnens·chutzgesetzes, betreffend 
Art. 11 hinsichtlich die Einleitung (Z 9); Z 1 (Z 10 
des Abänderungsantrages) (Zusatz); Z 1 und 2 (in 
der Fassung der Regierungsvorlage) (Z 11); Z 4 
(Z 12) (Zusatz); Z 3 bis 5 (in der Fassung der 
Regierungsvorlage) (Z 13); Z 8 bis Z 12 (Z 14 bis 
18) (Zusatz); Z 6 (in der Fassung der Regierungs­
vorlage) und Z 13 (Z 19), betreffend Art. III 
hinsichtlich § 10 Abs. 1 (Z 20) und betreffend 
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Art. VI (Z 21) des Gesetzentwurfes gestellt. 
Art. VII betreffend Änderungen des Bauern­
Sozialversicherungsgesetzes (Z 22), Art. VIII 
betreffend Änderung des Arbeitsmarktförderungs­
gesetzes (Z 23), Art. IX betreffend Anderung des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 (Z 24) und 
Art. X betreffend Änderung des Ausländerbeschäf­
tigungsgesetzes (Z 25) werden angefügt. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor­
lage unter Berücksichtigung des oberwähnten 
Ab änderungs antrages der Abgeordneten Eleonore 
Ho s t ase hund Dr. Gottfried Fe urs t ein mit 
Stimmenmehrheit angenommen. 

Zu den Abänderungen und Ergänzungen gegen­
über der Regierungsvorlage wird folgendes 
bemerkt: 

"Z 1 (Änderung des Titels) erfolgt wegen Z 22 
(Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgeset­
zes). 

Z 2 und 3 (§ 52 und § 53 ASchG) betreffen die 
ärztlichen Befunde und Beurteilungen im Zusam­
menhang mit Eignungsuntersuchungen und wie­
derkehrenden Untersuchungen. Entsprechend dem 
geltenden Recht wird die Übermittlung an den 
zuständigen Träger der Unfallversicherung, aller­
dings unter Beachtung datenschutzrechtlicher 
Regelungen, vorgesehen. Die untersuchenden 
Ärzte haben die Befunde und Beurteilungen in 
zweifacher Ausfertigung dem ärztlichen Dienst des 
zuständigen Arbeitsinspektorates zu übermitteln, 
das Arbeitsinspektorat hat ein Exemplar an den 
zuständigen Träger der Unfallversicherung weiter­
zuleiten, sofern diese Übermittlung personenbezo­
gener Daten wesentliche Voraussetzung für die in 
§ 186 Z 4 ASVG definierten Forschungsaufgaben 
ist. 

Z 4 und Z 6 betreffen Zitate (FundsteIlen) von 
Verordnungen, die seit Einbringung der Regie­
rungsvoralge im Bundesgesetz kundgemacht wur­
den. 

Z 7 und 8 sind erforderlich, damit bestimmte 
Prüfungen von Kranen in Zukunft auch von einem 
erweiterten Personenkreis durchgeführt werden 
können, wofür im Entwurf entsprechend den 
Ergebnissen von Sozialpartnerverhandlungen die 
Rechtsgrundlage geschaffen wurde. 

Zu Z 5 (§ 115 ASchG) und Z 21 (Artikel VI -
Beratungsdienste) : Die vom Bund in Zusammen­
arbeit mit dem zuständigen Unfallversicherungs­
träger anzubietenden Beratungsdienste sollen auch 
für Arbeitsstätten tätig werden, die regelmäßig 
50 Arbeitnehmer beschäftigen. Dementsprechend 
ist der StUfenplan anzupassen (50 statt 49, 100 
statt 99 etc.). 

Zu Z 9 bis 19 (Änderung des ASVG): 

Zu Art. 11 Z 3 und Z 8 bis 11 (§§ 23 Abs. 6 und 
447a Abs. 5, 447b Abs. 8 und 9 und 447c Abs. 1 
lit. d und e): 

Auf Grund der seit 1. Jänner 1992 bestehenden 
Rechtslage können einem zum Ausgleichsfonds 
gemäß § 447a ASVG beitragspflichtigen Kranken- . 
versicherungsträger Zuwendungen gewährt wer­
den, die nur zur Deckung einer besonderen 
Belastung aus dem Betrieb einer eigenen Kranken~ 
anstalt dienen. Aus diesem Titel erhält die Wiener 
Gebietskrankenkasse jährlich einen Betrag von 
rund 50 Millionen Schilling. Da sich gezeigt hat, 
daß diese Mittel bei weitem nicht zur Deckung des 
Gebarungsabganges ausreichen, sollen der beson­
deren Rücklage nach § 447a Abs. 5 ASVG zu­
sätzliche Mittel zugeführt werden: 

So sollen an diese Rücklage 100 Millionen . 
Schilling jährlich aus dem Ausgleichsfon-ds der 
Krankenversicherungsträger (§447a Abs. 5 ASVG) 
überwiesen werden (§ 447a Abs. 5 Z 2 ASVG in 
der Fassung des Entwurfes); ein weiterer Betrag 
von 200 Millionen Schilling jährlich soll künftig 
durch Überweisungen aller dem Hauptverband 
angehörenden Krankenversicherungsträger aufge­
bracht werden (§ 447a Abs. 5 Z 3 in der Fassung 
des Entwurfes). Um die Gebietskrankenkassen in 
die Lage zu versetzen, die Verpflichtung zum 
Betrieb einer Krankenanstalt im Sinne des § 2 
Abs. 1 Z 1 des Krankenanstaltengesetzes, BGBL 
Nr. 111957, zu erfüllen, sollen aus diesem Titel 
künftig Zuschüsse (§ 447b ASVG) gebühren. 

Damit stehen für die Wiener Gebietskranken­
kasse im Jahre 1995 gemäß § 447b Abs. 8 in 
Verbindung mit Abs. 9 erstmals diese Mittel zur 
Verfügung. 

Zu Art. 11 Z 4 (§ 186): 

Auf Grund datenschutzrechtlicher Bestimmun­
gen ist sicherzustellen, daß die Verwendung 
personenbezogener Gesundheitsdaten durch die 
Träger der Unfallversicherung für die in § 186 
Z 4 ASVG genannten Zwecke nur mit Zustim­
mung der Betroffenen erfolgen darf. 

Zu Art. 11 Z 12 (§§ 471 f bis 471 h): 

Es wurde Klage darüber geführt, daß die seit 
1. Jänner 1994 geltende Regelung des § 12 Abs. 3 
li1, g des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 
negative Wirkungen auf den Sozialversicherungs­
schutz bestimmter Berufsgruppen (zB der Film­
schaffenden) zeitige. Der betroffene Personenkreis 
gehe häufig kurzfristige projektbezogene Dienst­
verhältnisse ein, wobei die in der zitierten 
Gesetzesstelle geforderte Mindestbruttoeinkom­
mensgrenze (16 300 S) leicht überschritten wer­
den. Damit sei nicht nur der Verlust des 
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Arbeitslosengeldes, sondern auch der Verlust des 
Kranken- und Pensionsversicherungsschutzes für 
den gesamten laufenden Monat verbunden. 

Durch die vorgeschlagene Gesetzesänderung soll 
erreicht werden, daß diese negativen Wirkungen 
hinsichtlich des Sozialversicherungsschutzes für den 
in Rede stehenden Personenkreis ausgeschlossen 
werden. So soll in Hinkunft auch eine nur 
kurzfristige Beschäftigung mit entsprechender 
Entlohnung für den gesamten laufenden Monat 
Sozialversicherungsschutz nach sich ziehen. Der 
Verlust des Arbeitslosengeldes gemäß § 12 Abs. 3 
lit. g AIVG soll demnach nicht mehr den Verlust 
des Kranken- und Pensionsversicherungsschutzes 
nach sich ziehen. Beitragsschuldner ist der Ver­
sicherte, jedoch nur bezüglich des Differenzbe­
trages zwischen der Summe der vom jeweiligen 
Dienstgeber gemäß § 58 Abs. 2 ASVG bereits 
eingezahlten Beiträge und der sich auf Grund der 
fixen Beitragsgrundlage ergebenden monatlichen 
Gesamtbeitragsschuld. Die fixe kalendertägliche 
Beitragsgrundlage von 467 S ergibt sich aus der 
Höhe der oben genannten Einkommensgrenze 
unter Berücksichtigung des Umstandes, daß auch 
die Dienstgeberbeiträge, soweit sie nicht für 
einzelne Tage des Monats bereits entrichtet 
wurden, vom Versicherten zu tragen sind. 

Zu Z 20 (Änderung des Arbeitsvertragsrechts­
Anpassungsgesetzes ) : 

Die in § 10 vorgesehene Einfügung ist erforder­
lich, um klarzustellen, daß durch die Einholung der 
Zustimmung der einzelnen Arbeitnehmer die 
Rechte des Betriebsrates nach § 96 Abs. 1 Z 3 
Arb VG nicht umgangen werden können. 

Zu Z 22 (Änderung des BSVG): 

Zu Art. VII (§§ 67 Abs. 1 Z 4, 90a, 91 Z 2, 148 
Z 1, 241 Abs. 2 und 250 BSVG): 

Mit dieser Regelung soll für Härtefälle der 
Kostenanteil der nach dem Bauern-Sozialversiche­
rungsgesetz Krankenversicherten für die Pflege in 
Krankenanstalten von 20% auf 10% gesenkt 
werden. 

Die legistische Durchführung dieses Vorhabens 
soll auf folgende Weise erfolgen: 

Im § 91 Z 2 BSVG wird der vom Versicherten 
zu tragende Teil des Pflegegebührenersatzes 
generell von 20% auf 10% verringert. Zusätzlich 
zu diesem an die Krankenanstalt zu bezahlenden 
Kostenanteil hat der Versicherte nach dem neu 
eingefügten § 90a einen weiteren Kostenanteil von 
10% des Pflegegebührenersatzes an den Versiche­
rungsträger zu bezahlen, es sei denn, daß einer der 
in Z 1 bis 3 taxativ aufgezählten Härtefälle 
vorliegt. Darüber hinaus wird der gesamte Kosten­
anteil mit dem Betrag begrenzt, der für -einen 
Aufenthalt von 28 Tagen bei 10%igem Kosten-

anteil höchstens zu ' bezahlen wäre 
(10 vH X 28 Tage x täglicher Pflegegebührener­
satz = 2,8 x täglicher Pflegegebührenersatz). Da 
das Vorliegen eines Härtefalles nur vom Ver­
sicherungsträger und nicht auch von der Kranken­
anstalt beurteilt werden kann, soll der weitere 
Kostenanteil an den Versicherungsträger zu 
bezahlen sein. 

Zu' Z 23 (Änderung des Arbeitsmarktfärderungs­
gesetzes): 

Durch die vorgeschlagene Änderung des Arbeits­
marktförderungsgesetzes (Artikel VIII) sollen bei 
Kurzarbeit (§§ 29 bis 33) durch die bisher übliche 
Kombination zweier Durchrechnungszeiträume mit 
Arbeitstagen am Beginn des ersten' und am Ende 
des zweiten Durchrechnungszeitraumes bis, zu 46 
aufeinanderfolgende Stillstandstage gegenüber der­
zeit maximal 22' aufeinanderfolgenden Stillstands­
tagen zulässig sein.' Dadurch ergeben sich zusätz­
liche Einsparungsmöglichkeiten für die Unterneh­
men und eine längere durchgehende Freizeit für 
die Arbeitnehmer. 

Wird daher eine Kurzarbeit für die Dauer von 
acht Wochen zB für die Zeit vom 2. Mai bis 
26. Juni 1994 vereinbart, so kann am 2., 3., 4. und 
5. Mai 1994 vqll gearbeitet; vom 6. Mai bis 
20. JUlii 1994 die Stillstandstage eingehalten und 
am 21., 22., 23. und 24. Juni 1994 (25. und 
26. Juni 1994 ist Samstag/Sonntag) wieder voll 
gearbeitet werden. 

Durch das Kommunalsteuergesetz 1993, BGBI. 
Nr. 809, wurde anstelle der Lohnsummensteuer die 
Kommunalsteuer eingeführt. Der Begriff "Lohn­
summensteuer" soll daher durch den Begriff 
"Kommunalsteuer" ersetzt werden. 

Im Hinblick darauf, daß die Sozialversicherungs­
beiträge der Dienstnehmer auf Basis des Entgeltes 
bei Vollarbeit zu entrichten sind, soll die Unter­
stützungsleistung (und ebenso die Kurzarbeitsbei­
hilfe) auch eine pauschale Abgeltung der Auf­
wendungen für die über das Arbeitsentgelt hinaus­
gehenden Beiträge zur Sozialversicherung enthal­
ten. 

Im übrigen soll lediglich die Behaltefrist an die in 
den jeweiligen Kurzarbeitsvereinbarungen festge­
legte Dauer und die Bezeichnung der Unter­
stützungsleistung ("Kurzarbeitsunterstützung" statt 
'"Kurzarbeiterunterstützung") an die von Kurz­
arbeit betroffenen Arbeitnehmer (Arbeiter und 
Angestellte) an die bereits langjährig übliche 
Praxis angeglichen werden. 

Durch die' vorgeschlagene Änderung des § 51 a 
AMFG soll die Finanzierung von wirtschaftlich und 
arbeitsmarktpolitisch besonders wichtigen Förde­
rungsmaßnahmen Zur Erhaltung von Arbeitsplätzen 
'aus Bundesmitteln verankert werden. Sowohl die 
Erlassung von Richtlinien für diese Förderungs-

2 
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maßnahmen als auch die Entscheidung im Einzel­
fall soll von den Bundesministern für Arbeit und 
Soziales, für wirtschaftliche Angelegenheiten und 
für Finanzen einvernehmlich erfolgen. Rettungs­
und Begleitbeihilfen sollen auch dann gewährt 
werden können, wenn weder Klein- und Mittel­
unternehmen noch Unternehmen in Problemregio­
nen betroffen sind. 

Die Voraussetzungen für die Gewährung von 
Beihilfen gemäß § 27a (Klein- und Mittelunter­
nehmen) und § 35a (Unternehmen in Problemre­
gionen) sollen unverändert bleiben. Die §§ 27a und 
35a samt Richtlinien wurden' als bereits vor dem 
Inkrafttreten des EWR-Abkommens bestehende 
Förderungsinstrumente notifiziert. die in den 
notifizierten Richtlinien aufgezeigten Förderungs­
kriterien entsprechen dem EU-Beihilfenrecht. Eine 
Anderung dieser Förderungskriterien, die eine 
neuerliche Notifikation erforderlich machen wür­
de, ist nicht beabsichtigt. 

Die neue Finanzierungsregelung soll deshalb in 
den § 51a AMFG eingebaut werden, weil dieser 
derzeit bereits die Finanzierung des arbeitsmarkt­
politischen Sonderprogrammes der Bundesregie­
rung, der sogenannten "Strukturmilliarde", aus 
Bundesmitteln regelt. § 51 a Abs. 5 (Haftungsüber­
nahme des Bundes) bedarf als materiell bundes­
finanzgesetzliche Regelung keiner Beschlußfassung 
durch den Bundesrat. 

Im Zusammenhang mit dem mit 1. Jänner 1995 
In Kraft tretenden Arbeitsmarktpolitikfinanzie­
rungsgesetz, BGBL Nr.315/1994, wird § 51 
AMFG obsolut und soll daher auch formell aus 
dem Rechtsbestand ausgeschieden werden. 

Die Anderungen der §§ 15, 17, 17c, 18, 45a, 45b 
und 46 AMFG betreffen lediglich die Anpassung 
von Bezeichnungen an das mit 1. Juli 1994 in Kraft 
tretende Arbeitsmarktservicegesetz, BGBL 
Nr. 313/1994. 

Zu Z 24 (Änderung des Arbeitslosenversicherungs­
gesetzes): 

Durch die vorgeschlagene Änderung des Arbeits­
losenversicherungsgesetzes (Artikel IX) sollen über 
50jährige Arbeitslose, die vor Eintritt der Arbeits­
losigkeit bei einer Betriebskrankenkasse versichert 
waren, weiterhin bei dieser versichert bleiben (§ 40 
Abs. 2). Diese Versicherung soll auch nach 
kurzzeitigen Beschäftigungen, die keine neue 
Anwartschaft begründen, weiterlaufen. Im Hin-

Franz Hurns 

Berichterstatter 

blick auf die Weitergeltung des § 18 Abs. 2 lit. c 
für übergangsfälle gemäß § 80 Abs. 1 und § 81 
AIVG soll der entsprechende Verweis um die lit. b 
ergänzt und nicht durch diese ersetzt werden. 

Die Änderung des § 51 Abs. 1 betrifft nur eine 
Anpassung an das mit 1. Juli 1994 in Kraft tretende 
Arbeitsmarktservicegesetz. Weiters soll das Inkraft­
treten des durch das Arbeitsmarktservice-Begleit­
gesetz im Hinblick auf die Ersetzung der für die 
Beitragsgrundlage maßgeblichen Bestimmung des 
§ 61 Abs. 1 AIVG durch § 2 des Arbeitsmarkt­
politikfinanzierungsgesetzes, BGBI. Nr.315/1994, 
neu gefaßten § 66a Abi 5 AIVG an das Inkraft­
treten des Arbeitsmarktpolitikfinanzierungsgesetzes 
mit 1. Jänner 1995 angeglichen werden. 

Zu Z 25 (Änderung des Ausländerbeschäftigungs­
gesetzes): 

Die Änderung des Ausländerbeschäftigungsge­
setzes (Artikel X) soll den Umfang der Ausnahme 
von der Bewilligungspflicht bei Montagetätigkeiten 
durch ausländische Unternehmen klarstellen. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat mit Erkenntnis 
vom 23. Februar 1994, Zl. 93/09/0441-7, aus­
gesprochen, daß unter dem Begriff "Anlagen" 
nicht nur maschinelle, sondern alle dem Produk­
tionsprozeß dienenden Anlagen zu verstehen sind. 
Damit wäre jede dem Produktionsprozeß dienende 
Montage von vorgefertigten Bauteilen und Anlagen 
wie Betriebs- und Verwaltungsgebäude, Werk­
stätten, Hochöfen etc. von ausländischen Unter­
nehmen mit ausländischen Arbeitskräften drei 
Monate ohne Bewilligung nach dem Ausländerbe­
schäftigungsgesetz zulässig. Durch die Einschrän­
kung des § 18 Abs. 3 soll im Sinne der ~einer­
zeitigen Absicht des Gesetzgebers und der bisher 
üblichen Auslegung der Gesetzesbestimmung klar­
gestellt werden, daß sich das "Montageprivileg" 
auch weiterhin nicht auf Bautätigkeiten bezieht." 

Von der Abgeordneten Christine H ein d I 
wurde eine abweichende persönliche Stellung­
nahme gemäß § 42 Abs. 5 GOG abgegeben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für Arbeit und Soziales somit den An t rag, der 
Nationalrat wolle dem angeschlossenen 1-
Gesetzentwurf die verfassungsmäßige· Zustimmung 
erteilen. 

Wien, 1994 05 19 

Eleonore Hostasch 

Obfrau 
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Bundesgesetz über Sicherheit und Ge­
sundheitsschutz bei der Arbeit (Arbeitnehmer­
Innenschutzgesetz - ASchG) und mit dem 
das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das 
Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, das 

. Arbeitsverfassungsgesetz, das Berggesetz 
1975, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, 
das Arbeitsmarktförderungsgesetz, das Ar­
beitslosenversicherungsgesetz 1977 und das 
Ausländerbeschäftigungsgesetz geändert wer-

den 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz - ASche 

INHALTSVERZEICHNIS 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

§ 1. Geltungsbereich 
§ 2. Begriffsbestimmungen 
§ 3. Allgemeine Pflichten der Arbeitgeber 
§ 4. Ermittlung und Beurteilung der Gefahren 

Festlegung von Maßnahmen 
§ 5. Sicherheits- und Gesundheitsschutzdoku-

mente 
§ 6. Einsatz der Arbeitnehmer 
§ 7. Grundsätze der Gefahrenverhütung 
§ 8. Koordination . 
§ 9. Überlassung 
§ 10. Bestellung von Sicherheitsvertrauensperso­

nen 
. § 11. Aufgaben und Beteiligung der Sicherheits-

vertrauenspersonen 
§ 12. Information 
§ 13. Anhörung und Beteiligung 
§ 14. Unterweisung 
§ 15. Pflichten der Arbeitnehmer 
§ 16. Aufzeichnungen und Berichte über Arbeits­

unfälle 
§ 17. Instandhaltung, Reinigung, Prüfung 
§ 18 . Verordnungen 

1. 

2. Abschnitt: Arbeitsstätten und Baustellen 

§ 19. Anwendungsbereich 
§ 20. Allgemeine Bestimmungen über Arbeitsstät-

ten und Baustellen 
§ 21. Arbeitsstätten in Gebäuden 
§ 22. Arbeitsräume 
§ 23. Sonstige Betriebsräume 
§ 24. Arbeitsstätten im Freien und Baustellen 
§ 25. Brandschutz und Explosionsschutz 
§ 26. Erste· Hilfe 
§ 27. Sanitäre Vorkehrungen in Arbeitsstätten 
§ 28. Sozialeinrichtungen in Arbeitsstätten 
§ 29. Sanitäre Vorkehrungen und Sozialeinrich­

tungen auf.. Baustellen 
§ 30. Nichtraucherschutz 
§ 31. Schwimmkörper, schwimmende Anlagen 

und Geräte, Verkehrsmittel 
§ 32. Verordnungen über Arbeitsstätten und 

Baustellen 

3. Abschnitt: Arbeitsmittel 

§ 33. Allgemeine Bestimmungen über Arbeitsmit-
tel 

§ 34. Aufstellung von Arbeitsmitteln 
§ 35. Benutzung von Arbeitsmitteln 
§ 36. Gefährliche Arbeitsmittel 
§ 37. Prüfung von Arbeitsmitteln 
§ 38. Wartung von Arbeitsmitteln 
§ 39. Verordnungen über Arbeitsmittel 

4. Abschnitt: Arbeitsstoffe 

§ 40. Gefährliche Arbeitsstoffe 
§ 41. Ermittlung und Beurteilung von Arbeits­

stoffen 
§ 42. Ersatz und Verbot von gefährlichen 

Arbeitsstoffen 
§ 43. Maßnahmen zur Gefahrenverhütung 
§ 44. Kennzeichnung, Verpackung und Lagerung 
§ 45: Grenzwerte 
§ 46. Messungen 
§ 47. Verzeichnis der Arbeitnehmer 
§ 48. Verordnungen über Arbeitsstoffe 
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5. Abschnitt: Gesundheitsüberwachung 

§ 49. Eignungs- und Folgeuntersuchungen 
§ 50. Untersuchungen bei Lärmeinwirkung 
§ 51. Sonstige besondere Untersuchungen 
§ 52. Durchführung von Eignungs- und Folge-

untersuchungen 
§ 53. überprüfung der Beurteilung 
§ 54. Bescheide über die gesundheitliche Eignung 
§ 55. Durchführung von sonstigen beso.nderen 

Untersuchungen 
§ 56. Ermächtigung der Ärzte 
§ 57. Kosten der Untersuchungen 
§ 58. Pflichten der Arbeitgeber 
§ 59. Verordnungen über die Gesundheitsüber­

wachung 

6. Abschnitt: Arbeitsvorgänge ~d Arbeitsplätze 

§ 60. Allgemeine Bestimmungen über Arbeitsvor-
gänge 

§ 61. Arbeitsplätze 
§ 62. Fachkenntnisse und besondere Aufsicht 
§ 63. Nachweis der Fachkenntnisse 
§ 64. Handhabung von Lasten 
§ 65. Lärm 
§ 66. Sonstige Einwirkungen und Belastungen· 
§ 67. Bildschirmarbeitsplätze 
§ 68. Besondere Maßnahmen bei Bildschirmarbeit 
§ 69. Persönliche Schutzausrüstung 
§ 70. Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung 
§ 71. Arbeitskleidung 
§ 72. Verordnungen über Arbeitsvorgänge und 

Arbeitsplätze 

7. Abschnitt: Präventivdienste 

§ 73. Bestellung von Sicherheitsfachkräften 
§ 74. Fachkenntnisse der Sicherheitsfachkräfte 
§ 75. Sicherheitstechnische Zentren 
§ 76. Aufgaben, Information und Beiziehung der 

Sicherheitsfachkräfte 
§ 77. Mindesteinsatzzeit der Sicherheitsfachkräfte 
§ 78. Sicherheits~echnische und arbeitsmedizini-

sche Betreuung von Kleinbetrieben 
§ 79. Bestellung von Arbeitsmedizinern 
§ 80. Arbeitsmedizinische Zentren 
§ 81. Aufgaben, Information und Beiziehung der 

Arbeitsmediziner 
§ 82. Mindesteinsatzzeit der Arbeitsmediziner 
§ 83. Gemeinsame Bestimmungen 
§ 84. Aufzeichnungen und Berichte 

.§ 85. Zusammenarbeit 
§ 86. Meldung von Mißständen 
§ 87. Abberufung 
§ 88. Arbeitsschutzausschuß 
§ 89. Zentren der Unfallversicherungsträger 
§ 90 . Verordnungen über Präventivdienste 

8. Abschnitt: Behörden und Verfahren 

§ 91. Arbeitnehmerschutzbeirat 
§ 92. Arbeitsstättenbewilligung 

§ 93. Ausnahmen von der Bewilligungspflicht 
§ 94. Sonstige Genehmigungen und Vorschrei-

bungen 
§ 95. Ausnahmen 
§ 96. Zwangs- und Sicherungs maß nahmen 
§ 97. Meldung von Bauarbeiten 
§ 98. Sonstige Meldepflichten 
§ 99. Behördenzuständigkeit 
§ 100. Außergewöhnliche Fälle 
§ 101. Verordnungen über Behörden und Verfah­

ren 

9. Abschnitt: Übergangsrecht und Aufhebung von 
Rechtsvorschrifteil 

I~ 

§ 102. übergangsbestimmungen zu §§ 4 und 5 
§ 103. Beschäftigungsverbote und -beschränkungen 

für Arbeitnehmerinnen 
§ 104. Sicherheitsvertrauenspersonen 
§ 105. Prüfung . 
§ 106. Allgemeine übergangsbestimmungen für 

Arbeitsstätten 
§ 107. Brandschutz und Erste Hilfe 
§ 108. Sanitäre Vorkehrungen und Sozialeinrich­

tungen 
§ 109. Arbeitsmittel 
§ 110. Allgemeine übergangsbestimmungen betref­

fend Arbeitsstoffe 
§ 111. übergangsbestimmungen betreffend be-

stimmte Arbeitsstoffe 
§ 112. Gesundheitsüberwachung 
§ 113. Fachkenntnisse 
§ 114. Arbeitsvorgänge und Arbeitsplätze 
§ 115. Bestellung von Sicherheitsfachkräften und 

Arbeitsmedizinern 
§ 116. Sonstige übergangsbestimmungen für Prä­

ventivdienste 
§ 117. Betriebsbewilligung und Arbeitsstättenbewil-

ligung 
§ 118. Bauarbeiten 
§ 119. Druckluft- und Taucherarbeiten 
§ 120. Sprengarbeiten 
§ 121. Eisen- und Stahlhüttenbetriebe 
§ 122. Besondere Vorschriften für gewerbliche 

Betriebsanlagen 
§ 123. Weitergehen sonstiger Vorschriften 
§ 124. Aufhebung von Vorschriften 
§ 125. Gemeinsame Bestimmungen zu §§ 103 bis 

124 
§ 126. Ausnahmegenehmigungen 
§ 127. Anhängige Verwaltungsverfahren 

10. Abschnitt: Schlußbestimmungen 

§ 128. Verweisungen 
§ 129. Auflagepflicht 
§ 130. Strafbestimmungen 
§ 131. Inkrafttreten 
§ 132. Vollziehung 
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1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

Geltungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für die 
Beschäftigung von Arbeitnehmern. 

(2) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für die 
Beschäftigung von . 

1. Arbeitnehmern der Länder, Gemeinden und 
Gemeindeverbände, die nicht in Betrieben 
beschäftigt sind; 

2. Arbeitnehmern des Bundes in Dienststellen, 
auf die das Bundesbediensteten-Schutzgesetz, 
BGBI. Nr. 164/1977, anzuwenden ist; 

3. Arbeitnehmern in land- und forstwirtschaft­
lichen Betrieben im Sinne des Landarbeits­
gesetzes 1984, BGBI. Nr. 287; 

4. Hausgehilfen und Hausangestellten in priva­
ten Haushalten; 

5. Heimarbeitern im Sinne des Heimarbeits­
gesetzes 1960, BGBI. Nr. 105/1961. 

(3) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für folgende 
unter das Berggesetz 1975, BGBL Nr. 259, fallende 
Tätigkeiten: 

1. das Aufsuchen und Gewinnen der bergfreien, 
bundeseigenen und grundeigenen minerali­
schen Rohstoffe; 

2. das Aufsuchen und Gewinnen der.sonstigen 
mineralischen Rohstoffe unter Tag sowie das 
Gewinnen sonstiger mineralischer Rohstoffe 
ober Tag, wenn der Abbau untertägig und 
obertägig erfolgt und eine wechselseitige 
Beeinflussung' gegeben ist; 

3. das Aufbereiten der in Z 1 und 2 angeführten 
mineralischen Rohstoffe, sofern es durch den 
Bergbauberechtigten in betrieblichem, bei 
sonstigen mineralischen Rohstoffen auch in 
räumlichem Zusammenhang mit dem Aufsu­
chen oder Gewinnen erfolgt; 

4. das Suchen und Erforschen geologischer 
Strukturen, die zum Speichern flüssiger oder 
gasförmiger Kohlenwasserstoffe verwendet 
werden sollen; 

5. das unterirdische behälterlose Speichern 
flüssiger oder gasförmiger Kohlenwasserstof­
fe sowie das Aufbereiten der gespeicherten 
Kohlenwasserstoffe, soweit es vom Speicher­
berechtigten in betrieblichem Zusammenhang 
mit dem Speichern vorgenommen wird; 

6. das Herstellen, Betreiben und Verwenden von 
Bergbauanlagen durch den Bergbauberechtig­
ten für eigene Bergbauzwecke zur Ausübung 
der in Z 1 bis 5 angeführten Tätigkeiten; 

7. das Herstellen, Betreiben und Verwenden von 
Betriebsfahrzeugen, Tagbaugeräten, Betriebs­
einrichtungen u. dgl. durch den Bergbau­
berechtigten für eigene Bergbauzwecke zur 
Ausübung der in Z 1 bis 5 genannten 
Tätigkeiten; erfolgt das Herstellen jedoch in 

betrieblichem und räumlichem Zusammen­
hang mit Weiterverarbeitungstätigkeiten 
gemäß § 132 Abs. 1 erster Satz des Berg­
gesetzes 1975, so fällt es unter dieses 
Bundesgesetz; 

8. das Benützen von Grubenbauen zu anderen 
Zwecken als dem Gewinnen mineralischer 
Rohstoffe durch den Bergbauberechtigten 
sowie das Einbringen von Stoffen unter 
Benützung von Bergbauanlagen in geologi­
sche Strukturen und das Lagern in diesen 
durch den Bergbauberechtigten; 

9. die bergbautechnischen Aspekte des Suchens 
und Erforschens von Vorkommen geothermi­
scher Energie sowie des Gewinnens der 
Erdwärme, soweit hiezu Stollen, Schächte 
oder mehr als 100 m tiefe Bohrlöcher benützt 
werden, des Untersuchens des Untergrundes 
auf Eignung zum Lagern von Materialien in 
unterirdischen Hohlräumen, bei deren Her­
stellung und Benützung, des Suchens von 
geologischen Strukturen, die sich zur Auf­
nahme von einzubringenden Stoffen eignen, 
des Erforschens von in Betracht kommenden 
Strukturen, des Einbringens der Stoffe in die 
geologischen Strukturen und des Lagerns in 
diesen sowie der Benützung von Gruben­
bauen eines stillgelegten Bergwerks zu 
anderen Zwecken als dem Gewinnen mine­
ralischer Rohstoffe. 

Begriffsbestimmungen 

§ 2. (1) Arbeitnehmer im Sinne dieses Bundes­
gesetzes sind alle Personen, die im Rahmen eines 
Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnisses tätig 
sind. Geistliche Amtsträger gesetzlich anerkannter 
Kirchen und Religionsgesellschaften sind keine 
Arbeitnehmer im Sinne dieses Bundesgesetzes. 

(2) Belegschaftsorgane im Sinne dieses Bundes­
gesetzes sind die nach dem Arbeitsverfassungs­
gesetz, BGBI. Nr. 22/1974, errichteten Organe der 
Arbeitnehmerschaft . sowie die nach bundes- oder 
landesgesetzlichen Vorschriften oder nach sonsti­
gen Vorschriften errichteten Organe der Personal­
vertretung. 

(3) Arbeitsstätten im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind Arbeitsstätten in Gebäuden und Arbeitsstätten 
im Freien. Baustellen im Sinne dieses Bundes­
gesetzes sind zeitlich begrenzte oder ortsveränder­
liche Baustellen, an denen Hoch- und Tiefbau­
arbeiten durchgeführt werden. Dazu zählen 
insbesondere folgende Arbeiten: Aushub, Erdarbei­
ten, Bauarbeiten im engeren Sinne, Errichtung und 
Abbau von Fertigbauelementen, Einrichtung oder 
Ausstattung, Umbau, Renovierung, Reparatur, 
Abbauarbeiten, Abbrucharbeiten, Wartung, 
Instandhaltungs-, Makr- und Reinigungsarbeiten, 
Sanierung. Auswärtige Arbeitsstellen im Sinne 

3 
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dieses Bundesgesetzes sind alle Orte außerhalb von 
Arbeitsstätten, an denen andere Arbeiten als 
Bauarbeiten durchgeführt werden. 

(4) Arbeitsplatz im Sinne dieses Bundesgesetzes 
ist der räumliche Bereich, in dem sich Arbeite 
nehmer bei der von ihnen auszuübenden Tätigkeit 
aufhalten. 

(5) Arbeitsmittel im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind alle Maschinen, Apparate, Werkzeuge, Geräte 
und Anlagen, die zur Benutzung durch Arbeit­
nehmer vorgesehen sind. Zu den Arbeitsmitteln 
gehören insbesondere auch Beförderungsmittel zur 
Beförderung von Personen oder Gütern, Aufzüge, 
Leitern, Gerüste, Dampfkessel, Druckbehälter, 
Feuerungsanlagen, Behälter, Silos, Förderleitun­
gen, kraftbetriebene Türen und Tore sowie Hub-, 
Kipp- und Rolltore. 

(6) Arbeitsstoffe im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind alle Stoffe, Zubereitungen und biologischen 
Agenzien, die bei der Arbeit verwendet werden. Als 
"Verwenden" gilt auch das Gewinnen, Erzeugen, 
f,nfallen, Entstehen, Gebrauchen, Verbrauchen, 
Bearbeiten, Verarbeiten, Abfüllen, Umfüllen, 
Mischen, Beseitigen, Lagern, Aufbewahren, Bereit­
halten zur Verwendung und das innerbetriebliche 
Befördern. 

(7) Unter Gefahrenverhütung im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind sämtliche" Regelungen und 
Maßnahmen zu verstehen, die zur Vermeidung 
oder Verringerung arbeits bedingter Gefahren 
vorgesehen sind. 

(8) Stand der Technik im Sinne dieses Bundes­
gesetzes ist der auf einschlägigen wissenschaftli­
chen Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand 
fortschrittlicher technologischer Verfahren, Ein­
richtungen und Betriebsweisen, deren Funktions­
tüchtigkeit erprobt oder erwiesen ist. Bei der 
Bestimmung des Standes der Technik sind 
insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtun­
gen und Betriebsweisen heranzuziehen. 

(9) Bei den in diesem Bundesgesetz verwendeten 
personenbezogenen Bezeichnungen (zB Arbeitge-

. ber, Arbeitnehmer, Arbeitsmediziner, Arzt, 
Beschäftiger) gilt die gewählte Form für beide 
Geschlechter. 

Allgemeine Pflichten der Arbeitgeber 

§ 3. (1) Arbeitgeber sind verpflichtet, für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeitneh­
mer in Bezug auf alle Aspekte, die die Arbeit 
betreffen, zu sorgen. Die Kosten dafür dürfen auf 
keinen Fall zu Lasten der Arbeitnehmer gehen. 
Arbeitgeber haben die zum Schutz des Lebens, der 
Gesundheit und der Sittlichkeit erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, einschließlich der Maß­
nahmep. zur Verhütung arbeitsbedingter Gefahren, 

zur Information und zur Unterweisung sowie der 
Bereitstellung einer geeigneten Organisation und 
der erforderlichen Mittel. 

(2) Arbeitgeber haben sich unter Berücksichti­
gung der bestehenden Gefahren über den neuesten 
Stand der Technik und der Erkenntnisse auf dem 
Gebiet der Arbeitsgestaltung entsprechend zu 
informieren. 

(3) Arbeitgeber sind verpflichtet, durch geeignete 
Maßnahmen und Anweisungen zu ermöglichen, 
daß die Arbeitnehmer bei ernster, unmittelbarer 
und nicht vermeidbarer Gefahr 

1. ihre Tätigkeit einstellen, 
2. sich durch sofortiges Verlassen des Arbeits­

platzes in Sicherheit bringen und 
3. außer in begründeten Ausnahmefällen ihre 

. Arbeit nicht wieder aufnehmen, solange eine 
ernste und unmittelbare Gefahr besteht. 

(4) Arbeitgeber haben durch Anweisungen und 
sonstige geeignete Maßnahmen dafür zu sorgen, 
daß Arbeitnehmer bei ernster und unmittelbarer 
Gefahr für die eigene Sicherheit oder für die 
Sicherheit anderer Personen in der Lage sind, selbst 
die erforderlichen Maßnahmen zur Verringerung 
oder Beseitigung der Gefahr zu treffen, wenn sie 
die zuständigen Vorgesetzten oder die sonst 
zuständigen Personen nicht erreichen. Bei diesen 
Vorkehrungen sind die Kenntnisse der Arbeit-

. nehmer und die ihnen zur Verfügung stehenden 
technischen Mittel zu berücksichtigen. 

(5) Arbeitgeber, die selbst eine Tätigkeit in 
Arbeitsstätten oder auf Baustellen oder auf 
auswärtigen Arbeitsstellen ausüben, haben sich so 
zu verhalten, daß sie die dort beschäftigten 
Arbeitnehmer nicht gefährden. 

(6) Für eme Arbeitsstätte, Baustelle oder 
auswärtige Arbeitsstelle, in/auf der der Arbeit­
geber nicht im notwendigen Umfang selbst anwe­
send ist, ist eine geeignete Person zu beauftragen, 
die auf die Durchführung und Einhaltung der 
notwendigen Schutzmaßnahmen zu achten hat. 

(7) Arbeitgeber haben für eine geeignete Sicher­
heits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung zu 
sorgen, wenn Gefahren für Sicherheit oder 
Gesundheit der Arbeitnehmer nicht durch sonstige 
technische und organisatorische Maßnahmen ver­
mieden oder ausreichend begrenzt werden können. 

Ermittlung und Beurteilung der Gefahren 
Festlegung von Maßnahmen 

§ 4. (1) Arbeitgeber sind verpflichtet, die für die 
Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer 
bestehenden Gefahren zu ermitteln und zu 
beurteilen. Dabei sind insbesondere zu berück­
sichtigen: 

1. die Gestaltung und die Einrichtung der 
Arbeitsstätte, 
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2. die Gestaltung und der Einsatz von Arbeits-
mitteln, 

3. die Verwendung von Arbeitsstoffen, 
4. die Gestaltung der Arbeitsplätze, 
5. die. Gestaltung der Arbeitsverfahren und 

Arbeitsvorgänge und deren Zusammenwir­
ken und 

6. der Stand der Ausbildung und Unterweisung 
der Arbeitnehmer. 

(2) Bei der Ermittlung und Beurteilung der 
Gefahren sind auch besonders gefährdete oder 
schutzbedürftige Arbeitnehmer zu berücksichtigen. 
Insbesondere ist zu ermitteln und zu beurteilen, 
inwieweit sich an bestimmten Arbeitsplätzen oder 
bei bestimmten Arbeitsvorgängen spezifische 
Gefahren für Arbeitnehmer ergeben können, für 
die ein besonderer Personenschutz besteht. 

(3) Auf Grundlage der Ermittlung und Beurtei­
lung der Gefahren gemäß Abs. 1 und 2 sind die 
durchzuführenden Maßnahmen zur Gefahrenver­
hütung festzulegen. Dabei sind auch Vorkehrungen 
für absehbare Betriebsstörungen und für Not- und 
Rettungsmaßnahmen zu treffen. Diese Maßnah­
men müssen in alle Tätigkeiten und auf allen 
Führungsebenen einbezogen werden. Schutzmaß­
nahmen müssen soweit wie möglich auch bei· 
menschlichem Fehlverhalten wirksam sein. 

(4) Die Ermittlung und Beurteilung der 
Gefahren ist erforderlichenfalls zu überprüfen und 
sich ändernden Gegebenheiten anzup·assen. Die 
festgelegten Maßnahmen sind auf ihre Wirksam­
keit zu überprüfen und erforderlichenfalls anzu­
passen, dabei ist eine Verbesserung der Arbeits­
bedingungen anzustreben. 

(5) Eine überprüfung und erforderlichenfalls' 
eine Anpassung im Sinne des Abs. 4 hat insbe­
sondere zu erfolgen: 

1. nach Unfällen, 
2. bei Auftreten von Erkrankungen, wenn der 

begründete Verdacht besteht, daß sie arbeits­
bedingt sind, 

3. bei sonstigen Umständen oder Ereignissen, 
die auf eine Gefahr für Sicherheit oder 
Gesundheit der Arbeitnehmer schließen 
lassen, 

4. bei Einführung neuer Arbeitsmittel, Arbeits­
stoffe oder Arbeitsverfahren, 

5. bei neuen Erkenntnissen im Sinne des § 3 
Abs.2 und 

6. auf begründetes. Verlangen des Arbeitsinspek­
torates. 

(6) Bei der Ermittlung und Beurteilung der 
Gefahren und der Festlegung der Maßnahmen sind 
erforderlichenfalls geeignete Fachleute heranzuzie­
hen. Mit der Ermittlung und Beurteilung der 
Gefahren können auch die Sicherheitsfachkräfte 
und Arbeitsmediziner beauftragt werden. 

Sicberheits- und Gesundheitsschutzdokumente 

§ 5. Arbeitgeber sind verpflichtet, in einer der 
Anzahl der Beschäftigten und den Gefahren 
entsprechenden Weise die Ergebnisse der Ermitt­
lung und Beurteilung der Gefahren sowie die 
durchzuführenden Maßnahmen zur Gefahrenver­
hütung schriftlich festzuhalten (Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzdokumente). Soweit dies aus 
Gründen der Gefahrenverhütung erforderlich ist, 
ist diese Dokumentation arbeitsplatzbezogen vor­
zunehmen. 

Einsatz der Arbeitnehmer 

§ 6. (1) Arbeitgeber haben bei der Übertragung 
von Aufgaben an Arbeitnehmer deren Eignung in 
Bezug auf Sicherheit und Gesundheit zu berück­
sichtigen. Dabei ist insbesondere auf Konstitution 
und Körperkräfte, Alter und Qualifikation Rück­
sicht zu nehmen. 

(2) Arbeitgeber haben durch geeignete Maß­
nahmen dafür zu sorgen, daß nur jene Arbeit­
nehmer Zugang zu Bereichen mit erheblichen oder 
~pezifischen Gefahren haben, die zuvor ausrei­
chende Anweisungen erhalten haben. 

(3) Arbeitnehmer, von denen dem Arbeitgeber 
bekannt ist, daß sie an körperlichen Schwächen 
oder an Gebrechen in einem Maße leiden, daß sie 
dadurch bei bestimmten Arbeiten einer besonderen 
Gefahr ausgesetzt wären oder andere Arbeit­
nehmer gefährden könnten, dürfen mit Arbeiten 
dieser Art nicht beschäftigt werden. Dies gilt 
insbesondere für Anfallsleiden, Krämpfe, zeitwei­
lige Bewußtseinstrübungen, Beeinträchtigungen des 
Seh- oder Hörvermögens und schwere Depres­
sionszustände. 

(4) Arbeitnehmerinnen dürfen mit Arbeiten, die 
infolge ihrer Art für Frauen eine spezifische Gefahr 
bewirken können, nicht oder nur unter Bedingun­
gen oder Einschränkungen beschäftigt werden, die 
geeignet sind, diese besondere Gefahr zu vermei­
den. 

(5) Bei Beschäftigung von behinderten Arbeit­
nehmern ist auf deren körperlichen und geistigen 
Zustand jede mögliche Rücksicht zu nehmen. Das 
Arbeitsinspektorat hat ihre Beschäftigung mit 
Arbeiten, die für sie auf Grund ihres körperlichen 
oder geistigen Zustandes eine Gefahr bewirken 
können, durch Bescheid zu untersagen oder von 
bestimmten Bedingungen abhängig zu machen. 

Grundsätze der Gefahrenverhütung 

§ 7. Arbeitgeber haben bei der Gestaltung der 
Arbeitsstätten, Arbeitsplätze und Arbeitsvorgänge, 
bei der Auswahl und Verwendung von Arbeitsmit­
teln und Arbeitsstoffen, beim Einsatz der Arbeit­
nehmer sowie bei allen Maßnahmen zum Schutz 
der Arbeitnehmer folgende allgemeine Grundsätze 
der Gefahrenverhütung umzusetzen: 

1671 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 9 von 73

www.parlament.gv.at



10 1671 der Beilagen 

1. Vermeidung von Risiken; 
2. Abschätzung nicht vermeidbarer Risiken; 
3. Gefahrenbekämpfung an der Quelle; 
4. Berücksichtigung des Faktors "Mensch" bei 

der Arbeit, insbesondere bei der Gestaltung 
von Arbeitsplätzen sowie bei der Auswahl von 
Arbeitsmitteln und Arbeits- und Fertigungs­
verfahren, vor allem im Hinblick auf eine 
Erleichterung bei eintöniger Arbeit und bei 
maschinenbestimmtem Arbeitsrhythmus sowie 
auf eine Abschwächung ihrer gesundheits­
schädigenden Auswirkungen; 

5. Berücksichtigung des Standes der Technik; 
6. Ausschaltung oder Verringerung von Gefah~ 

. renmomenten; 
7. Planung der Gefahrenverhütung mit dem Ziel 

einer kohärenten Verknüpfung von Technik, 
Arbeitsorganisation, Arbeitsbedingungen, 
sozialen Beziehungen und Einfluß der 
Umwelt auf den Arbeitsplatz; 

8 . Vorrang des kollektiven Gefahrenschutzes 
vor individuellem Gefahrenschutz ; 

9. Erteilung geeigneter Anweisungen an die 
Arbeitnehmer. 

Koordination 

§ 8. (1) Werden in einer Arbeitsstätte, auf einer 
Baustelle oder einer auswärtigen Arbeitsstelle 
Arbeitnehmer mehrerer Arbeitgeber beschäftigt, so 
haben die betroffenen Arbeitgeber bei der Durch­
führung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzbe­
stimmungen zusammenzuarbeiten. Sie haben insbe­
sondere 

1. ihre Tätigkeiten auf dem Gebiet der Gefah­
renverhütung zu koordinieren und 

2. einander sowie ihre Arbeitnehmer und die 
zuständigen Belegschaftsorgane übet die 
Gefahren zu informieren. 

(2) Werden in einer Arbeitsstätte Arbeitnehmer 
beschäftigt, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zu 
den für diese Arbeitsstätte verantwortlichen Arbeit­
gebern stehen, (betriebsfremde Arbeitnehmer), so 
sind die für diese Arbeitsstätte verantwortlichen 
Arbeitgeber verpflichtet, 

1. sich zu vergewissern, daß die betriebsfremden 
Arbeitnehmer entsprechend informiert und 
unterwiesen wurden, und erforderlichenfalls 
für eine entsprechende Information und 
Unterweisung zu sorgen, 

2. deren Arbeitgebern im. erforderlichen Ausmaß 
Zugang zu den Sicherheits- und Gesundheits­
schutzdokumenten zu gewähren, 

3. die für die betriebsfremden Arbeitnehmer 
erforderlichen Schutzmaßnahmen im Einver­
nehmen mit deren Arbeitgebern festzulegen 
und 

4. für die Durchführung der zu ihrem Schutz in 
der Arbeitsstätte erforderlichen Maßnahmen 
zu sorgen. 

(3) Werden auf einer Baustelle gleichzeitig oder 
aufeinanderfolgend Arbeitnehmer mehrerer Arbeit­
geber beschäftigt, . so haben diese durch eine 
entsprechende Koordination der Arbeiten dafür 
zu sorgen, daß Gefahren für Sicherheit oder 
Gesundheit der auf der Baustelle beschäftigten 
Arbeitnehmer vermieden werden. 

(4) Sind für eine solche Baustelle Personen mit 
Koordinationsaufgaben auf dem Gebiet des Arbeit­
nehmerschutzes beauftragt, so haben die Arbeit­
geber bei der Umsetzung der Grundsätze der 
Gefahrenverhütung die Anordnungen und Hin­
weise dieser Personen zu berücksichtigen. Soweit 
dies zur Vermeidung von Gefahren für Sicherheit 
oder Gesundheit der Arbeitnehmer erforderlich iSt, 
ist bei der Koordination, der Information und der 
Durchführung der Sicherheits- und Gesundheits­
schutzbestimmungen auch auf jene auf einer 
Baustelle tätigen Personen Bedacht zu nehmen, 
die keine Arbeitnehmer sind. 

(5) Durch Abs. 2 bis 4 wird die Verantwortlich­
keit der einzelnen Arbeitgeber für die Einhaltung 
der Arbeitnehmerschutzvorschriften , hinsichtlich 
ihrer Arbeitnehmer nicht eingeschränkt. 

(6) Abs. 1 bis 5 gelten nicht bei einer über­
lassung im Sinne des § 9. 

Überlassung 

§ 9. (1) Eine überlassung im Sinne dieses 
Bundesgesetzes liegt vor, wenn Arbeitnehmer 
Dritten zur Verfügung gestellt werden, um für sie 
und unter deren Kontrolle zu arbeiten. überlasser 
ist, wer als Arbeitgeber Arbeitnehmer zur Arbeits­
leistung an Dritte verpflichtet. Beschäftiger ist, wer 
diese Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung einsetzt. 

(2) Für die Dauer der überlassung gelten die 
Beschaftiger als Arbeitgeber im Sinne dieses 
Bundesgesetzes. 

(3) Beschäftiger sind verpflichtet, vor der 
überlassung 

1. die überlasser über die für die Tätigkeit 
erforderliche Eignung und die erforderlichen 
Fachkenntnisse sowie über die besonderen 
Merkmale des zu besetzenden Arbeitsplatzes 
zu informieren, 

2. sie über die für den zu besetzenden Arbeits­
platz oder die vorgesehene Tätigkeit erfor­
derliche gesundheitliche Eignung zu infor­
mIeren, 

3. ihnen im erforderlichen Ausmaß Zugang zu 
den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdoku­
menten zu gewähren. 

(4) überlasser sind verpflichtet, die Arbeit­
nehmer vor einer überlassung über die Gefahren, 
denen sie auf dem zu besetzenden Arbeitsplatz 
ausgesetzt sein können, über die für den Arbeits­
platz oder die Tätigkeit erforderliche Eignung oder 
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die erforderlichen Fachkenntnisse sowie über die 
Notwendigkeit von Eignungs- und Folgeunter­
suchungen zu informieren. 

(5) Eine überlassung zu Tätigkeiten, für die 
Eignungs- und Folgeuntersuchungen vorgeschrie­
ben sind, darf nur erfolgen, wenn diese Unter­
suchungen durchgeführt wurden und keine 
bescheidmäßige Feststellung der gesundheitlichen 
Nichteignung erfolgt ist. Die Beschäftiger sind 
verpflichtet, sich nachweislich davon zu über­
zeugen, daß die Untersuchungen durchgeführt 
wurden und keine bescheidmäßige Feststellung 
der Nichteignung erfolgt ist. Die Pflichten nach 
§ 58 Abs. 4 bis 7 sind von den überlassern zu 
erfüllen, die Beschäftiger haben ihnen die erforder­
lichen Informationen und Unterlagen zur Verfü­
gung zu stellen. 

Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen 

§ 10. (1) Arbeitgeber haben nach Maßgabe der 
Abs. 2 bis 6 Sicherheitsvertrauenspersonen in 
ausreichender Anzahl zu bestellen. Die Mindestan­
zahl der Sicherheitsvertrauenspersonen ist unter 
Berücksichtigung der Anzahl der Arbeitnehmer 
und der bestehenden Sicherheits- und Gesundheits­
gef~hren und Belastungen festzulegen. 

(2) Für Betriebe im Sinn~ des § 34 des 
Arbeitsverfassungsgesetzes sowie gleichgestellte 
Arbeitsstätten im Sinne des § 35 des Arbeits­
verfassungsgesetzes, für die Belegschaftsorgane 
bestehen, gilt folgendes: 

1. Sicherheitsvertrauenspersonen sind zu bestel­
len, wenn in einem Betrieb regelmäßig mehr 

. als 10 Arbeitnehmer beschäftigt werden. 
2. In Betrieben, in denen regelmäßig nicht mehr 

als 50 Arbeitnehmer beschäftigt werden, kann 
ein Betriebsratsmitglied die Aufgaben einer 
Sicherheitsvertrauensperson übernehmen. 

3. Die Bestellung der Sicherheitsvertrauensper­
sonen bedarf der Zustimmung der zustän­
digen Belegschaftsorgane. Dies gilt auch für 
die übernahme der Aufgaben durch ein 
BetriebsratSmitglied gemäß Z 2. 

4. Für einzelne zum Betrieb gehörende ArbeitS­
stätten, Baustellen und auswärtige Arbeits­
stellen ist eine gesonderte Bestellung von 
Sicherheitsvertrauenspersonen zulässig, wenn 
dies auf Grund der betrieblichen Verhältnisse 
zweckmäßig ist. Für jene Arbeitsstätten des 
Betriebes, in denen regelmäßig mehr als 50 
Arbeitnehmer beschäftigt werden, muß eine 
gesonderte Bestellung von Sicherheitsvertrau­
enspersonen erfolgen. 

(3) Abs. 2 gilt sinngemäß für jene nicht unter 
den 11. Teil des Arbeitsverfassungsgesetzes fallen­
den Betriebe, in denen Organe der Personalvertre­
tung nach bundes- oder landesgesetzlichen V or­
schriften bestehen. 

(4) Für Arbeitsstätten, Baustellen und auswärtige 
Arbeitsstellen, für die keine Belegschaftsorgane im 
Sinne des Abs. 2 und 3 bestehen, gilt folgendes: 

1. Für Arbeitsstätten, in denen regelmäßig mehr 
als 10 Arbeitnehmer beschäftigt werden, sind 
Sicherheitsvertrauenspersonen zu bestellen. 
Die auf Baustellen und auswärtigen ArbeitS­
stellen beschäftigten Arbeitnehmer sind ein-
zurechnen. _ 

2: über die beabsichtigte Bestellung sind alle 
Arbeitnehmer schriftlich zu informieren. 
Wenn mindestens ein Drittel der Arbeit­
nehmer binnen vier Wochen gegen die 
beabsichtigte Bestellung schriftlich Einwände 
erhebt, muß eine andere Person bestellt 
werden. 

3. Die gesonderte Bestellung von Sicherheitsver­
trauenspersonen für einzelne Baustellen und 
auswärtige ArbeitSstellen ist zulässig. 

(5) Die Bestellung von Sicherheitsvertrauens­
personen hat auf die Dauer von vier Jahren zu 
erfolgen. Eine vorzeitige Abberufung von Sicher­
heitSVertrauenspersonen hat bei Betrieben im Sinne 
der Abs. 2 und 3 auf Verlangen der zuständigen 
Belegschaftsorgane, im Fall des Abs. 4 auf 
Verlangen von mindestens einem Drittel der 
Arbeitnehmer zu erfolgen. 

(6) Als Sicherheitsvertrauenspersonen dürfen nur 
Arbeitnehmer bestellt werden, die die für ihre 
Aufgaben notwendigen persönlichen und fach­
lichen Voraussetzungen erfüllen. Arbeitgeber 
haben den- Sicherheitsvertrauenspersonen unter 
Bedachtnahme auf die. betrieblichen Belange 
Gelegenheit zu geben, die für ihre Tätigkeit 
erforderlichen näheren Fachkenntnisse zu erwer­
ben und zu erweitern. 

(7) Arbeitgeber haben sicherzustellen, daß den 
SicherheitSVertrauenspersonen die zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderliche Zeit unter Anrech~ 
nung auf ihre Arbeitszeit zur Verfügung steht. Den 
Sicherheitsvertrauenspersonen sind die für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Behelfe 
und Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Sicher­
heitSVertrauenspersonen sind angemessen zu unter­
weisen. 

(8) Arbeitgeber sind verpflichtet, die Namen der 
SicherheitSVertrauenspersonen dem Arbeitsinspekto­
rat schriftlich mitzuteilen. Das Arbeitsinspektorat 
hat diese Mitteilungen den zuständigen gesetz­
lichen Interessenvertretungen der Arbeitnehmer zur 
Kenntnis zu bringen. 

(9) Die Bestellung von SicherheitSVertrauens­
personen berührt nicht die Verantwortlichkeit des 
Arbeitgebers für die Einhaltung der Arbeitnehmer­
schutzvorschriften. Den Sicherheitsvertrauensperso­
nen kann die Verantwortlichkeit für die Einhaltung 
von Arbeitnehmerschutzvorschriften nicht rechts­
wirksam übertragen werden. §§ 15 und 130 Abs. 4 
gelten auch für Sicherheitsvertrauenspersonen. 

/ 
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12 1671 der Beilagen 

Aufgaben und Beteiligung der Sicherheitsvertrau­
enspersonen 

§ 11. (1) Die Sicherheitsvertrauenspersonen 
haben in allen Fragen der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes 

1. die Arbeitnehmer zu informieren, zu beraten 
und zu unterstützen, 

2. die Belegschaftsorgane zu informieren, zu 
beraten und zu unterstützen und mit ihnen 
zusammenzuarbeiten, 

3. in Abstimmung mit den Belegschaftsorganen 
die Interessen der Arbeitnehmer gegenüber 
den Arbeitgebern, den zuständigen Behörden 
und sonstigen Stellen zu vertreten, 

4. die Arbeitgeber bei der Durchführung des 
Arbeitnehmerschutzes zu beraten, 

5. auf das Vorhandensein der entsprechenden 
Einrichtungen und Vorkehrungen .zu achten 
und die Arbeitgeber über bestehende Mängel 
zu informieren, 

6. auf die Anwendung der gebotenen Schutz­
maßnahmen zu achten, 

7. mit den Sicherheitsfachkräften und den 
Arbeitsmedizinern zusammenzuarbeiten. 

(2) Die Sicherheitsvertrauenspersonen sind bei 
Ausübung ihrer in diesem Bundesgesetz geregelten 
Aufgaben an keinerlei Weisungen gebunden. 

(3) Die Sicherheitsvertrauenspersonen sind 
berechtigt, in allen Fragen der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes bei den Arbeitgebern sowie 
bei den dafür zuständigen Stellen die notwendigen 
Maßnahmen zu verlangen, Vorschläge für die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu erstatten 
und die Beseitigung von Mängeln zu verlangen. 

(4) Arbeitgeber sind verpflichtet, die Sicherheits­
vertrauenspersonen in allen Angelegenheiten der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes anzuhören. 

(5) Die Sicherheitsvertrauenspersonen sind vor 
der Bestellung und Abberufung von Sicherheits­
fachkräften, von Arbeitsmedizinern sowie von für 
die Erste Hilfe, die Brandbekämpfung und 
Evakuierung zuständigen Personen zu informie­
ren. Die beabsichtigte Bestellung oder Abberufung 
ist mit den Sicherheitsvertrauenspersonen zu 
beraten, außer wenn Belegschaftsorgane errichtet 
sind oder wenn die Bestellung oder Abberufung im 
Arbeitsschutzausschuß behandelt wird. 

(6) W~nn keine Belegschaftsorgane errichtet 
sind, sind die Arbeitgeber verpflichtet, . 

1. die Sicherheitsvertrauenspersonen bei der 
Planung und Einführung neuer Technolo­
gien zu den Auswirkungen zu hören, die die 
Auswahl der Arbeitsmittel oder Arbeitsstoffe, 
die Gestaltung der Arbeitsbedingungen und 
die Einwirkung der Umwelt auf den Arbeits­
platz für die Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer haben, 

2. die Sicherheitsvertrauenspersonen bei der 
Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung . 
zu beteiligen und 

3. die Sicherheitsvertrauenspersonen bei der 
Ermittlung und Beurteilung der Gefahren 
und der Festlegung der Maßnahmen sowie 
bei der Planung und Organisation der 
Unterweisung zu beteiligen. 

(7) Arbeitgeber sind verpflichtet, 
1. den Sicherheitsvertrauenspersonen Zugang zu 

den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdoku­
menten sowie zu den Aufzeichnungen und 
Berichten über Arbeitsunfälle zu gewähren; 

2. den Sicherheitsvertrauenspersonen folgende 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen: 
a) die Unterlagen betreffend die Erkennt­

nisse gemäß § 3 Abs. 2, 
b) die Ergebnisse von Messungen betreffend 

gefährliche Arbeitsstoffe und Lärm sowie 
sonstiger Messungen und Untersuchun­
gen, die mit dem Arbeitnehmerschutz im 
Zusammenhang stehen, und 

c) die Aufzeichnungen betreffend Arbeits­
stoffe und Lärm; 

3. die Sicherheitsvertrauenspersonen über 
Grenzwertüberschreitungen sowie deren 
Ursachen und über die getroffenen Maß­
nahmen unverzüglich zu informieren und 

4. die Sicherheitsvertrauenspersonen über Auf­
lagen, Vorschreibungen und Bewilligungen 
auf dem Gebiet des Arbeitnehmerschutzes zu 
informieren. 

(8) Werden auf Baustellen Arbeitnehmer meh­
rerer Arbeitgeber beschäftigt, hat bei der Anhörung 
und Beteiligung der Sicherheitsvertrauenspersonen 
eine angemessene Abstimmung zwischen diesen 
Arbeitgebern zu erfolgen, wenn dies angesichts des 
Ausmaßes des Risikos und des Umfanges der 
Baustelle erforderlich erscheint. 

Information 

§ 12. (1) Arbeitgeber sind verpflichtet, für eine 
ausreichende Information der Arbeitnehmer über 
die Gefahren für Sicherheit und Gesundheit sowie 
über die Maßnahmen zur Gefahrenverhütung zu 
sorgen. Diese Information muß die Arbeitnehmer 
in die Lage versetzen, durch eine angemessene 
Mitwirkung zu überprüfen, ob die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen getroffen wurden. Diese Infor­
mation muß während der Arbeitszeit erfolgen. 

(2) Die Information muß vor Aufnahme der 
Tätigkeit erfolgen. Sie muß regelmäßig wiederholt 
werden, insbesondere wenn dies auf Grund sich 
ändernder betrieblicher Gegebenheiten erforderlich 
ist, weiters bei Anderung der maßgeblichen 
Arbeitnehmerschutzvorschriften und bei neuen 
Erkenntnissen auf dem Gebiet der Sicherheit und 
des Gesundheitsschutzes. 
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(3) Arbeitgeber sind verpflichtet, alle Arbeit­
nehmer, die einer unmittelbaren erheblichen 
Gefahr ausgesetzt sein können, unverzüglich über 
diese Gefahr und die getroffenen oder zu 
treffenden Schutzmaßnahmen zu informieren. 

(4) Die Information muß in verständlicher Form 
erfolgen. Bei Arbeitnehmern, die der deutschen 
Sprache nicht ausreichend mächtig sind, hat die 
Information in ihrer Muttersprache oder in einer 
sonstigen für sie verständlichen Sprache zu 
erfolgen. Arbeitgeber haben sich zu vergewissern, 
daß die Arbeitnehmer die Informationen verstan­
den haben. 

(5) Den Arbeitnehmern sind erforderlichenfalls 
zur Information geeignete Unterlagen zur Verfü­
gung zu stellen. Abs. 4 zweiter und dritter Satz gilt 
auch für diese Unterlagen. Bedienungsanleitungen 
betreffend Arbeitsmittel sowie Beipacktexte, 
Gebrauchsanweisungen und Sicherheitsdatenblät­
ter betreffend Arbeitsstoffe sind den betroffenen 
Arbeitnehmern jedenfalls zur Verfügung zu stellen. 
Diese Unterlagen sind erforderlichenfalls am 
Arbeitsplatz auszuhängen. 

(6) Die Information der einzelnen Arbeitnehmer 
gemäß Abs. 1, 2, 4 und 5 kann entfallen, wenn 
Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt oder Beleg­
schaftsorgane errichtet sind, diese entsprechend 
informiert wurden und eine Information dieser 
Personen Zur wirksamen Gefahrenverhütung aus­
reicht. Dabei sind Inhalt und Zweck der Informa­
tion sowie die bestehenden Gefahren und betrieb­
lichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. 

(7) Wenn weder Sicherheitsvertrauenspersonen 
bestellt noch Belegschaftsorgane errichtet sind, sind 
alle Arbeitnehmer in allen in § 11 Abs. 7 
angeführten Angelegenheiten zu informieren und 
sind ihnen die angeführten Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen. 

Anhörung und Beteiligung 

§ 13. (1) Arbeitgeber sind verpflichtet, die 
Arbeitnehmer in allen Fragen betreffend die 
Sicherheit und die Gesundheit am Arbeitsplatz 
anzuhören. 

(2) Wenn weder Sicherheitsvertrauenspersonen 
bestellt noch ~elegschaftsorgane errichtet sind, sind 
alle Arbeitnehmer in allen in § 11 Abs. 5 und 6 
angeführten Angelegenheiten anzuhören und zu 
beteiligen. 

(3) Werden auf einer Baustelle gleichzeitig oder 
aufeinanderfolgend Arbeitnehmer mehrerer Arbeit­
geber beschäftigt, so hat bei der Anhörung und 
Beteiligung eine angemessene Abstimmung zwi­
schen diesen Arbeitgebern zu erfolgen, wenn dies 
angesichts des Ausmaßes des Risikos und des 
Umfanges der Baustelle erforderlich erscheint. 

Unterweisung 

§ 14. (1) Arbeitgeber sind verpflichtet, für eine 
ausreichende Unterweisung der Arbeitnehmer über 
Sicherheit und Gesundheitsschutz zu sorgen. Die 
Unterweisung muß während der Arbeitszeit 
erfolgen. Die Unterweisung muß nachweislich 
erfolgen. Für die Unterweisung sind erforderlichen­
falls geeignete Fachleute heranzuziehen. 

(2) Die Unterweisung muß in regelmäßigen 
Abständen, mindestens aber einmal jährlich, 

'erfolgen. Eine Unterweisung muß jedenfalls 
erfolgen 

1. vor Aufnahme der Tätigkeit, 
2, bei einer Versetzung oder Veränderung des 

Aufgabenbereiches, 
3. bei Einführung oder Änderung von Arbeits­

, mitteln, 
4. bei Einführung neuer Arbeitsstoffe, 
5. bei Einführung oder Änderung von Arbeits­

verfahren und 
6. nach Unfällen oder Ereignissen, die beinahe 

zu einem Unfall geführt hätten, sofern dies 
zur Verhütung weiterer Unfälle nützlich 
erscheint. 

(3) Die Unterweisung muß auf den Arbeitsplatz 
und den Aufgabenbereich des Arbeitnehmers 
ausgerichtet sein. Sie muß an die Entwicklung d~r 
Gefahrerimomente und an die Entstehung neuer 
Gefahren angepaßt sein. Die Unterweisung muß 
auch die bei absehbaren Betriebsstörungen ' zu 
treffenden Maßnahmen umfassen. 

(4) Die Unterweisung muß dem Erfahrungsstand 
der Arbeitnehmer. angepaßt sein und in verständ­
licher Form erfolgen. Bei Arbeitnehmern, die der 
deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig sind, 
hat die Unterweisung in ihrer Muttersprache oder 
in einer sonstigen für sie verständlichen Sprache zu 
erfolgen. Arbeitgeber haben sich zu vergewi~sern, 
daß die Arbeitnehmer die Unterweisung verstanden 
haben. 

(5) Die Unterweisung kann auch schriftlich 
erfolgen, Erforderlichenfalls sind den Arbeitneh­
mern schriftliche Betriebsanweisungen und sonstige 
Anweisungen zur Verfügung zu stellen. Diese 
Anweisungen sind erforderlichenfalls am Arbeits­
platz auszuhängen. Abs. 4 zweiter und dritter Satz 
gilt auch für schriftliche Anweisungen. 

Pflichten der Arbeitnehmer 

§ 15. (1) Arbeitnehmer haben die zum Schutz 
des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit 
nach diesem Bundesgesetz, den dazu erlassenen 
Verordnungen sowie behördlichen V orschreibun­
gen gebotenen Schutzmaßnahmen 'anzuwenden, 
und zwar gemäß ihrer Unterweisung und den 
Anweisungen des Arbeitgebers. Sie haben sich so 
zu verhalten, daß eine Gefährdung soweit als 
möglich vermieden wird. 
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(2) Arbeitnehmer sind verpflichtet, gemäß ihrer 
UnterWeisung und den Anweisungen des Arbeit­
gebers die Arbeitsmittel ordnungsgemäß zu 
benutzen und die ihnen Zur Verfügung gestellte, 
diesem Bundesgesetz entsprechende persönliche 
Schutz ausrüstung zweckentsprechend zu benutzen. 

(3) Arbeitnehmer dürfen Schutzvorrichtungen 
nicht entfernen, außer Betrieb setzen, willkürlich 
verändern oder umstellen, soweit dies nicht aus 
arbeitstechnischen Gründen, insbesondere zur 
Durchführung von Einstellungs-, Reparatur- oder 
Wartungsarbeiten, unbedingt notwendig ist. Sie 
sind verpflichtet, gemäß ihrer Unterweisung und 
den Anweisungen des Arbeitgebers die Schutzvor­
richtungen ordnungsgemäß zu benutzen. 

(4) Arbeitnehmer dürfen sich nicht durch 
Alkohol, Arzneimittel oder Suchtgift in einen 
Zustand versetzen, in dem sie sich oder andere 
Personen gefährden können. 

(5) Arbeitnehmer haben jeden Arbeitsunfall, 
jedes Ereignis, das beinahe zu einem Unfall 
geführt hätte, und jede von ihnen festgestellte 
ernste und unmittelbare Gefahr für Sicherheit oder 
Gesundheit sowie jeden an den Schutzsystemen 
festgestellten Defekt unverzüglich den zuständigen 
V orgesetzten oder den sonst dafür zuständigen 
Personen zu melden. 

(6) Wenn sie bei unmittelbarer erheblicher 
Gefahr die zuständigen Vorgesetzten oder die 
sonst zuständigen Personen nicht erreichen kön­
nen, sind Arbeitnehmer verpflichtet, nach Maßgabe 
der Festlegungen in den Sicherheits- und Gesund­
heitsschutzdokumenten, ihrer Information und 
Unterweisung sowie der zur Verfügung stehenden 
technischen Mittel selbst die ihnen zumutbaren 
unbedingt notwendigen Maßnahmen zu treffen, 
um die anderen Arbeitnehmer zu warnen und 
Nachteile für Leben oder Gesundheit abzuwenden. 

(7) Arbeitnehmer haben gemeinsam mit dem 
Arbeitgeber, den Sicherheitsvertrauenspersonen 
und den Präventivdiensten darauf hinzuwirken, 
daß die zum Schutz der Arbeitnehmer vorgese­
henen Maßnahmen eingehalten werden und daß 
die Arbeitgeber gewährleisten, daß das Arbeits­
umfeld und die Arbeitsbedingungen sicher sind und 
keine Gefahren für Sicherheit oder Gesundheit 
aufweisen. 

(8) Die Pflichten der Arbeitnehmer iri Fragen 
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 
berühren nicht die Verantwortlichkeit des Arbeit­
gebers für die Einhaltung der Arbeitnehmerschutz­
vorschriften. 

Aufzeichnungen und, Berichte über Arbeitsunfälle 

§ 16. (1) Arbeitgeber haben Aufzeichnungen zu 
führen 

1. über alle tödlichen Arbeitsunfälle, 

2. über alle Arbeitsunfälle, die eine Verletzung 
eines Arbeitnehmers mit einem Arbeitsausfall 
von mehr' als drei Kalendertagen zur Folge 
haben, und 

3. über alle Ereignisse, die beinahe zu einem 
tödlichen oder schweren Arbeitsunfall geführt 
hätten und die gemäß § 15 Abs. 5 gemeldet 
wurden. 

(2) Die Aufzeichnungen gemäß Abs. 1 sind 
mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

(3) Arbeitgeber sind verpflichtet, auf Verlangen 
des Arbeitsinspektorates Berichte über bestimmte 
Arbeitsunfälle zu erstellen und dem Arbeitsinspek­
torat zu übermitteln. 

Instandhaltung, Reinigung, Prüfung 

§ 17. (1) Arbeitgeber haben dafür zu sorgen, daß 
die Arbeitsstätten einschließlich der Sanitär- und 
Sozialeinrichtungen, die elektrischen Anlagen, 

. Arbeitsmittel und Gegenstände der persönlichen 
Schutzausrüstung sowie die Einrichtungen zur 
Brandmeldung oder -bekämpfung, zur Erste­
Hilfe-Leistung und zur Rettung aus Gefahr 
ordnungsgemäß instand gehalten und gereinigt 
werden. 

(2) Arbeitgeber haben unbeschadet der in den 
folgenden Abschnitten dieses Bundesgesetzes vor­
gesehenen besonderen Prüfpflichten dafür zu' 
sorgen, daß elektrische Anlagen, Arbeitsmittel, 
Gegenstände der persönlichen Schutzausrüstung 
sowie Einrichtungen zur Brandmeldung . oder 
-bekämpfung und zur Rettung aus Gefahr in 
regelmäßigen Abständen auf ihren ordnungsgemä­
ßen Zustand- überprüft werden und festgestellte 
Mängel unverzüglich beseitigt werden. 

Verordnungen 

§ 18. Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales hat in Durchführung des 1. Abschnittes 
durch Verordnung näher zu regeln: 

1. die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdoku­
mente, wobei die Art der Tätigkeiten und die 
Größe des Unternehmens bzw. der Arbeits­
stätte, Baustelle oder auswärtigen Arbeitsstelle 
zu berücksichtigen sind, 

2. Arbeiten, mit denen Arbeitnehmerinnen nicht 
oder nur unter Bedingungen oder Einschrän­
kungen beschäftigt werden dürfen, 

3. die Mindestanzahl der Sicherheitsvertrauens­
personen. 

2. Abschnitt 

Arbeitsstätten und Baustellen 

Anwendungsbereich 

§ 19. (1) Arbeitsstätten sind 
1. alle Gebäude und sonstigen baulichen Anla­

gen sowie Teile von Gebäuden oder sonstigen 
baulichen Anlagen, in denen Arbeitsplätze 

1671 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)14 von 73

www.parlament.gv.at



1671 der Beilagen 15 

eingerichtet sind oder eingerichtet werden 
sollen oder zu denen Arbeitnehmer im 
Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben (Arbeits­
stätten in Gebäuden), sowie 

2. alle Orte auf einem Betriebsgelände, zu denen 
Arbeitnehmer im Rahmen ihrer Arbeit 
Zugang haben (Arbeitsstätten im Freien). 

(2) Als Arbeitsstätten im Sinne des Abs. 1 Z 
gelten auch Wohnwagen, Container und sonstige 
ähnliche Einrichtungen, sowie Tragluftbauten, die 
zur Nutzung für Arbeitsplätze vorgesehen sind. 

(3) Die §§ 20 bis 28 gelten nicht für 
1. Gebäude und sonstige bauliche Anlagen, die 

dem Gottesdienst gesetzlich anerkannter 
Kirchen und Religionsgesellschaften gewid­
met sind, 

2. Felder, Wälder und sonstige Flächen, die zu 
einem land-und forstwirtschaftlichen Betrieb 
gehören und außerhalb seiner verbauten 
Fläche liegen. 

Allgemeine Bestimmungen über Arbeitsstätten und 
Baustellen 

§ 20. (1) Arbeitgeber sind verpflichtet, Arbeits­
stätten und Baustellen entsprechend den Vorschrif­
ten dieses Bundesgesetzes sowie den dazu· 
erlassenen Verordnungen und entsprechend den 
für sie geltenden behördlichen Vorschreibungen 
einzurichten und zu betreiben. 

(2) Befinden sich in einer Arbeitsstätte oder auf 
einer Baustelle Gefahrenbereiche, in denen 
Absturzgefahr für die Arbeitnehmer oder die 
Gefahr des Herabfallens von Gegenständen 
besteht, so müssen diese Bereiche nach Möglich­
keit mit Vorrichtungen ausgestattet sein,. die 
unbefugte Arbeitnehmer am Betreten dieser 
Bereiche hindern. Dies gilt auch für sonstige 
Bereiche, in denen besondere Gefahren bestehen, 
insbesondere durch elektrische Spannung, radio­
aktive Stoffe, ionisierende oder nichtionisierende 
Strahlung oder durch Lärm oder sonstige physi­
kalische Einwirkungen. Gefahrenbereiche müssen 
gut sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet sein. 

(3) Elektrische Anlagen müssen so geplant und 
installiert sein, daß von ihnen keine Brand- oder 
Explosionsgefahr ausgeht und daß Arbeitnehmer 
bei direktem oder indirektem Kontakt angemessen 
vor Unfallgefahren geschützt sind. 

(4) Der Verkehr innerhalb . der Arbeitsstätten 
und auf den Baustellen ist so abzuwickeln, daß 
Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer nicht 
gefährdet werden. Die der Verkehrssicherheit 
dienenden Vorschriften der Straßenverkehrsord­
nung 1960, BGBl. Nr. 159, sind sinngemäß 
anzuwenden, soweit nicht betriebliche Notwendig­
keiten eine Abweichung erfordern. Solche Abwei­
chungen sind in der Arbeitsstätte oder auf der 
Baustelle entsprechend bekanntzumachen. 

(5) Lagerungen sind in einer Weise vorzuneh­
men, daß Gefahren für Sicherheit oder Gesundheit 
der Arbeitnehmer nach Möglichkeit vermieden 
werden, wobei insbesondere die Beschaffenheit 
und die· allfällige besondere Gefährlichkeit der 
gelagerten Gegenstände zu berücksichtigen sind. 

(6) Arbeitsstätten und Baustellen, in/auf denen 
Arbeitnehmer bei Ausfall der künstlichen Beleuch­
tung in besonderem Maß Gefahren ausgesetzt sind, 
müssen mit einer ausreichenden Sicherheitsbeleuch­
tung ausgestattet sein. 

Arbeitsstätten in Gebäuden 

§ 21. (1) Arbeit~stätten in Gebäuden müssen eine 
der Nutzungsart entsprechende Konstruktion und 
Festigkeit aufweisen. 

(2) Arbeitsstätten in Gebäuden müssen möglichst 
ausreichend Tageslicht erhalten und mit Einrich­
tungen für eine der Sicherheit und dem Gesund­
heitsschutz der Arbeitnehmer angemessene künst­
liche Beleuchtung ausgestattet sein. 

(3) Ausgänge und Verkehrswege müssen so 
angelegt und beschaffen sein, daß sie je nach ihrem 
Bestimmungszweck leicht und sicher begangen 
oder befahren werden können. Anzahl, Anord­
nung, Abmessungen und Beschaffenheit der Aus­
gänge, der Verkehrswege, der Türen und der Tore 
müssen der Art, der Nutzung und der Lage der 
Räume entsprechen. Ausgänge, Verkehrswege, 
Türen und Tore müssen so angelegt sein, daß in 
der Nähe beschäftigte Arbeitnehmer nicht gefähr­
det werden können. 

(4) Es muß dafür vorgesorgt werden, daß alle 
Arbeitsplätze bei Gefahr von den Arbeitnehmern. 
schnell und sicher verlassen werden können. 
Anzahl, Anordnung" Abmessungen und Beschaf­
fenheit der Fluchtw"ege und der Notausgänge 
müssen der höchstmöglichen Anzahl der darauf 
angewiesenen Personen sowie der Nutzung, der 
tinrichtung und den Abmessungen der Arbeits­
stätte angemessen sein. Die Verkehrswege zu 
Fluchtwegen und Notausgängen sowie die flucht­
wege und Notausgänge selbst müssen freigehalten 
werden, damit sie jederzeit benutzt werden 
können. Fluchtwege und Notausgänge müssen gut 
sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet sein. 

(5) Arbeitsstätten in Gebäuden sind gegebenen­
falls behindertengerecht zu gestalten. Dies gilt 
insbesondere für Ausgänge, Verkehrswege, Türen 
und Tore und sanitäre Vorkehrungen, die von 
behinderten Arbeitnehmern benutzt werden. . 

(6) Wird ein Gebäude nur zum Teil für 
Arbeitsstätten genutzt, gilt Abs. 3 nur für jene 
Ausgänge, Verkehrswege, Türen und Tore, die von 
den Arbeitnehmern benützt werden. 

4 

1671 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 15 von 73

www.parlament.gv.at



16 1671 der Beilagen 

Arbeitsräume 

§ 22. (1) Arbeitsräume sind jene Räume, in 
denen mindestens em ständiger, Arbeitsplatz 
eingerichtet ist. 

(2) Arbeitsräume müssen für den Aufenthalt von 
Menschen geeignet sein und unter Berücksichti­
gung der Arbeitsvorgänge und Arbeitsbedingungen 
den Erfordernissen des Schutzes des Lebens und 
der Gesundheit der Arbeitnehmer entsprechen. 

(3) In Arbeitsräumen muß unter Berücksichti­
gung der Arbeitsvorgänge und der körperlichen 
Belastung der Arbeitnehmer ausreichend gesund­
heitlich zuträgliche Atemluft vorhanden sein und 
müssen raumklimatische Verhältnisse herrschen, 
die dem menschlichen Organismus angemessen 
sind. 

(4) Bei der Konstruktion und Einrichtung der 
Arbeitsräume ist dafür zu sorgen, daß Lärm, 
elektrostatische Aufladung, üble Gerüche, Erschüt­
terungen, schädliche Strahlungen, Nässe und 
Feuchtigkeit nach Möglichkeit vermieden werden. 

(5) Arbeitsräume müssen eine ausreichende 
Grundfläche und Höhe sowie einen ausreichenden 
Luftraum aufweisen, sodaß die Arbeitnehmer ohne 
Beeinträchtigung ihrer Sicherheit, ihrer Gesundheit 
und ihres Wohlbefindens ihre Arbeit verrichten 
können. 

(6) Soweit die Zweckbestimmung der Räume 
und die Art der Arbeitsvorgänge dies zulassen, 
müssen Arbeitsräume ausreichend natürlich belich­
tet sein und eine Sichtverbindung mit dem Freien 
aufweisen. Bei der Anordnung der Arbeitsplätze ist 
auf die Lage der Belichtungsflächen und der 
Sichtverbindung Bedacht zu nehmen. 

(7) Arbeitsräume müssen erforderlichenfalls 
während der Arbeitszeit unter Berücksichtigung 
der Arbeitsvorgänge entsprechend künstlich 
beleuchtet sein. 

(8) Die Fußböden der Arbeitsräume dürfen keine 
Unebenheiten, Löcher oder gefährlichen Neigun­
gen aufweisen. Sie müssen befestigt, trittsicher und 
rutschfest sein. Sie müssen. im Bereich der 
ortsgebundenen Arbeitsplätze eine ausreichende 
Wärmeisolierung aufweisen, sofern dies nicht aus 
arbeitstechnischen Gründen ausgeschlossen ist. 

Sonstige Betriebsräume 

§ 23. (1) Sonstige Betriebsräume sind jene 
Räume, in denen zwar kein ständiger Arbeitsplatz 
eingerichtet ist, aber vorübergehend Arbeiten 
verrichtet werden. 

(2) Sonstige Betriebsräume müssen für den 
Aufenthalt von Menschen geeignet sein und unter 
Berücksichtigung der Arbeitsvorgänge und Arbeits-

bedingungen den Erfordernissen des Schutzes des 
Lebens und der Gesundheit der Arbeitnehmer 
entsprechen. 

(3) Soweit dies die Nutzung und die Zweckbe­
stimmung der Räume zulassen, muß in sonstigen 
Betriebsräumen unter Berücksichtigung der Arbeits­
vorgänge und der körperlichen Belastung der 
Arbeitnehmer ausreichend gesundheitlich zuträg­
liche Atemluft vorhanden sein und müssen raum­
klimatische Verhältnisse herrschen, die dem 
menschlichen Organismus angemessen sind. 

(4) Sonstige Betriebsräume müssen erforderli­
chenfalls während. der Zeit, in der Arbeiten 
durchgeführt werden, unter Berücksichtigung der 
Arbeitsvorgänge entsprechend künstlich beleuchtet 
sein. 

(5) Die Fußböden der sonstigen Betriebsräume 
dürfen keine Unebenheiten, Löcher oder gefähr­
lichen Neigungen aufweisen. Soweit dies die 
Nutzung und Zweckbestimmung der Räume 
zulassen, müssen die Fußböden befestigt, tritt­
sicher und rutschfest sein. 

Arbeitsstätten im Freien und Baustellen 

§ 24. (1) Arbeitsstätten im Freien und Baustellen 
müssen während der Arbeitszeit ausreichend 
künstlich beleuchtet werden, wenn das Tageslicht 
nicht ausreicht. " 

(2) Auf Arbeitsstätten im Freien und auf 
Baustellen sind geeignete Maßnahmen zu treffen, 
damit die Arbeitnehmer bei Gefahr rasch ihren 
Arbeitsplatz verlassen können und ihnen rasch 
Hilfe geleistet werden kann. 

(3 ) Verkehrswege und sonstige Stellen oder 
Einrichtungen im Freien, die 'von den Arbeit­
nehmern im Rahmen ihrer Tätigkeit benutzt oder 
betreten werden müssen, sind so zu gestalten und 
zu erhalten, daß sie je nach ihrem Bestimmungs­
zweck sicher begangen oder befahren werden 
könn<;n und daß in der Nähe beschäftigte 
Arbeitnehmer nicht gefährdet werden. 

(4) Für Gebäude auf Baustellen, in denen 
Arbeitsplätze eingerichtet sind, gilt § 21 Abs. 1 bis 
5. Für Räume auf Baustellen, in denen ständige 
Arbeitsplätze eingerichtet sind, wie Büros und 
Werkstätten, gilt § 22 Abs. 2 bis 7 und Abs. 8 
erster und zweiter Satz. Für Räume auf Baustellen, 
in denen zwar keine ständigen Arbeitsplätze 
eingerichtet sind, in denen aber vorübergehend 
Arbeiten verrichtet werden, gilt § 23 Abs. 1 bis 5. 

Brandschutz und Explosionsschutz 

§ 25. (1) Arbeitgeber müssen geeignete Vorkeh­
run"gen treffen, um das Entstehen eines Brandes 
und im" Falle eines Brandes eine Gefährdung des 
Lebens und der Gesundheit der Arbeitnehmer zu 
vermeiden. 
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(2) Arbeitgeber müssen geeignete Maßnahmen 
treffen, die zur Brandbekämpfung und Evakuie­
rung der Arbeitnehmer erforderlich sind. 

(3) Es müssen ausreichende und geeignete 
FeuerIöscheinrichtungen und erforderlichenfalls 
BrandmeIder und Alarmanlagen vorhanden sein. 
Die Feuerlöscheinrichtungen müssen gut sichtbar 
und dauerhaft gekennzeichnet sein. 

(4) Arbeitgeber haben erforderlichenfalls Perso­
nen zu bestellen, die für die Brandbekäinpfung und 
Evakuierung der Arbeitnehmer zuständig sind. 
Eine ausreichende Anzahl von Arbeitnehmern 
muß mit der Handhabung der Feuerlöschein­
richtungen vertraut sein. In regelmäßigen Zeit­
abständen sind Einsatzübungen durchzuführen. 
über diese Einsatzübungen sind Vormerke zu 
führen. . 

(5) Wenn es wegen der besonderen Verhältnisse 
für einen wirksamen. Schutz der Arbeitnehmer 
erforderlich ist, hat die zuständige Behörde die 
Aufstellung einer besonders ausgebildeten und 
entsprechend ausgerüsteten Brandschutzgruppe 
vorzuschreiben. Dies gilt nicht, wenn der Arbeit­
geber auf Grund landesgesetzlicher Vorschriften 
eine Betriebsfeuerwehr eingerichtet hat. 

(6) Arbeitgeber müssen geeignete Vorkehrungen 
treffen, um Explosionen zu verhindern und die 
Folgen einer Explosion zu begrenzen. 

(7) Arbeitsstätten müssen erforderlichenfalls mit 
Blitzschutzanlagen versehen sein. 

(8) Bei Vorkehrungen und Maßnahmen gemäß 
Abs. 1 bis 7 sind die Art der Arbeitsvorgänge und 
Arbeitsverfahren, die Art und Menge der vor­
handenen Arbeitsstoffe, die vorhandenen Einrich­
tungen und Arbeitsmittel, die Lage, Abmessungen 
und Nutzung der Arbeitsstätte sowie die höchst­
mögliche Anzahl der anwesenden Personen zu 
berücksichtigen. 

(9) Für Baustellen gelten Abs. 1 bis 4, 6 und 8 
mit der Maßgabe, daß auch die Lage und die 
räumliche Ausdehnung der Baustelle sowie allfäl­
lige Unterkünfte und Behelfsbauten besonders zu 
berücksichtigen sind. 

Erste Hilfe 

§ 26. (1) Arbeitgeber müssen geeigneteVorkeh­
rungen treffen, damit Arbeitnehmern bei Verlet­
zungen oder plötzlichen Erkrankungen Erste Hilfe 
geleistet werden kann. 

(2) Es müssen ausreichende und geeignete Mittel 
und Einrichtungen für die Erste Hilfe samt 
Anleitungen vorhanden sein. Die Aufbewahrungs­
steIlen der für die Erste Hilfe notwendigen Mittel 
und Einrichtungen müssen gut erreichbar sein 
sowie gut sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet 
sem. 

(3) Werden in einer Arbeitsstätte von emem 
Arbeitgeber regelmäßig mindestens fünf Arbeit­
nehmer beschäftigt, sind in ausreichender Anzahl 
Personen zu bestellen, die für die Erste Hilfe 
zuständig sind. Diese Personen müssen über eine 
ausreichende Ausbildung für die Erste Hilfe 
verfügen: Es ist dafür zu sorgen, daß während 
der Betriebszeit entsprechend der Anzahl der in der 
Arbeitsstätte anwesenden Arbeitnehmer für die 
Erste Hilfe zuständige Personen in ausreichender 
Anzahl anwesend sind. 

(4) Für die Erste Hilfe müssen Sanitätsräume 
vorgesehen sein, wenn in einer Arbeitsstätte 
regelmäßig mehr als 250 Arbeitnehmer beschäftigt 
werden oder wenn es wegen der besonderen 
Verhältnisse für eine rasche und wirksame Erste 
Hilfe erforderlich ist. Sanitätsräume müssen mit 
den erforderlichen Einrichtungen und Mitteln 
ausgestattet und leicht zugänglich sein. Sie müssen 
gut sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet sein. 

(5) Bei Vorkehrungen und Maßnahmen gemäß 
Abs. 1 bis 4 sind die Art der Arbeitsvorgänge und 
Arbeitsverfahren, die Art und Menge der vor­
handenen Arbeitsstoffe, die vorhandenen Einrich­
tungen und Arbeitsmittel, das Unfallrisiko, die 
Lage, Abmessungen und Nutzung der Arbeitsstätte 
sowie die Anzahl der in der Arbeitsstätte 
beschäftigten Arbeitnehmer zu berücksichtigen. 

(6) Für Baustellen gelten Abs. 1, 2 und 5 mit der 
Maßgabe, daß auch die Lage und die räumliche 
Ausdehnung der Baustelle besonders zu berück­
sichtigen sind, sowie Abs. 3. Sanitätsräume oder 

,vergleichbare Einrichtungen sind vorzusehen, wenn 
dies auf Grund der Lage der Baustelle und der 
Anzahl der auf der Baustelle beschäftigten Arbeit­
nehmer notwendig ist. Für diese Sanitätseinrich­
tungen gilt Abs.· 4 zweiter und dritter Satz. 

Sanitäre Vorkehrungen. in Arbeitsstätten 

§ 27. (1) Den Arbeitnehmern sind in aus­
reichender Anzahl geeignete Waschgelegenheiten 
mit hygienisch einwandfreiem, fließendem und 
nach Möglichkeit warmem Wasser, Reinigungsmit­
tel sowie geeignete Mittel zum Abtrocknen zur 
Verfügung zu stellen. Waschräume sind zur 
Verfügung zu stellen, wenn 

1. von einem Arbeitgeber in einer Arbeitsstätte 
regelmäßig mehr als zwölf Arbeitnehmer 
beschäftigt werden, oder 

2. die Art der Arbeitsvorgänge, hygienische oder 
gesundheitliche Gründe dies erfordern. 

(2) Sind nach Abs. 1 Waschräume einzurichten, 
so hat eine Trennung nach Geschlecht zu erfolgen, 
wenn jedem Geschlecht mindestens fünf Arbeit­
nehmer angehören. Sind gemeinsame Waschgele­
genheiten und Waschräume für Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen eingerichtet, ist eine nach 
Geschlecht getrennte Benutzung sicherzustellen. 
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(3) Den Arbeitnehmern sind in der Nähe der 
Arbeitsplätze, der Aufenthaltsräume, der Umklei­
deräume und der Waschgelegenheiten oder 
Waschräume in ausreichender Anzahl geeignete 
Toiletten zur Verfügung zu stellen. In Vorräumen 
von Toiletten muß eine Waschgelegenheit vor­
handen sein, sofern sich nicht in unmittelbarer 
Nähe der Toiletten eine Waschgelegenheit befin­
det. Werden in einer Arbeitsstätte regelmäßig 
mindestens fünf Arbeitnehmer und mindestens 
fünf Arbeitnehmerinnen beschäftigt, so hat bei 
den Toiletten eine Trennung nach Geschlecht zu 
erfolgen. 

(4) Jedem Arbeitnehmer ist ein versperrbarer 
Kleiderkasten oder eine sonstige geeignete ver­
sperrbare Einrichtung zur Aufbewahrung der 
Privatkleidung und Arbeitskleidung sowie sonsti­
ger Gegenstände, die üblicherweise zur Arbeits­
stätte mitgenommen werden, zur Verfügung zu 
stellen. Erforderlichenfalls ist dafür vorzusorgen, 
daß die Straßenkleidung von der Arbeits- und 
Schutzkleidung getrennt verwahrt werden kann. 
Den Arbeitnehmern sind geeignete Umkleideräume 
zur Verfügung zu stellen, wenn 

1. in einer Arbeitsstätte regelmäßig mehr als 
zwölf Arbeitnehmer beschäftigt werden, die 
bei ihrer Tätigkeit besondere Arbeitskleidung 
oder Schutzkleidung tragen, oder 

2. aus hygienischen, gesundheitlichen oder 
sittlichen Gründen gesonderte Umkleide­
räume erforderlich sind. 

(5) Sind nach Abs. 4 Umkleideräume einzurich­
ten, so hat eine Trennung nach Geschlecht zu 
erfolgen, wenn jedem Geschlecht mindestens -fünf 
Arbeitnehmer angehören. Sind gemeinsame 
Umkleideräume für Arbeitnehmer und Arbeitneh­
merinnen eingerichtet, ist eine nach Geschlecht 
getrennte Benutzung sicherzustellen. 

(6) Waschräume müssen in der Nähe der 
Arbeitsplätze gelegen sein, soweit nicht gesonderte 
Waschgelegenheiten in der Nähe der Arbeitsplätze 
zur Verfügung stehen. Waschräume und Umklei­
deräume müssen untereinander leicht erreichbar 
sem. 

(7) Waschräume, Toiletten und Umkleideräume 
müssen entsprechend ihrer Zweckbestimmung und 
der Anzahl der Arbeitnehmer bemessen und 
ausgestattet sein, den hygienischen Anforderungen 
entsprechen, eine angemessene Raumtemperatur 
aufweisen sowie ausreichend be- und entlüftet, 
belichtet oder beleuchtet sein. 

(8) Der Verpflichtung zur Einrichtung von 
Waschräumen, Toiletten und Umkleideräumen 
kann auch in der Weise entsprochen werden, daß 
mehrere Arbeitgeber gemeinsam für ihre Arbeit­
nehmer Waschräume, Toiletten und Umkleide­
räume zur Verfügung stellen. In diesem Fall 
müssen die Waschräume, Toiletten und Umklei­
deräume hinsichtlich ihrer Lage, ihrer Anzahl, ihrer 

Bemessung und ihrer Ausstattung den Anforderun­
gen nach Abs. 1 bis 7 unter Zugrundelegung der 
Gesamtzahl aller Arbeitnehmer entsprechen. 

(9) Den Arbeitnehmern ist Trinkwasser oder ein 
anderes gesundheitlich einwandfreies, alkoholfreies 
Getränk zur Verfügung zu stellen. 

Sozialeinrichtun&en in Arbeitsstätten 

§ 28. (1) Den Arbeitnehmern sind für den 
Aufenthalt während der Arbeitspausen geeignete 
Aufenthaltsräume zur Verfügung zu stellen, wenn 

1. Sicherheits- oder Gesundheitsgründe dies 
erfordern, insbesondere wegen der Art der 
ausgeübten Tätigkeit, der Verwendung 
gefährlicher Arbeitsstoffe, der Lärmeinwir-
kung, Erschütterungen oder sonstigen 
gesundheitsgefährdenden Einwirkungen 
sowie bei längerdauernden Arbeiten im 
Freien, oder 

2. ein Arbeitgeber in einer Arbeitsstätte regel­
mäßig mehr als zwölf Arbeitnehmer beschäf­
tigt. 

(2) Den Arbeitnehmern sind in den Aufenthalts­
räumen, wenn solche nicht bestehen, an sonstigen 
geeigneten Plätzen, Sitzgelegenheiten mit Rük­
kenlehne und Tische in allsreichender Anzahl zur 
Einnahme der Mahlzeiten sowie Einrichtungen 
zum Wärmen von mitgebrach(en Speisen und 
Getränken zur Verfügung zu stellen. 

(3) Für jene Arbeitnehmer, in deren Arbeitszeit 
regelmäßig und in erheblichem Umfang Zeiten der 
Arbeitsbereitschaft fallen, sind geeignete Beteit­
schaftsräume zur Verfügung zu stellen, wenn 

1. sie sich während der Zeiten der Arbeitsbereit­
schaft nicht in Aufenthaltsräumen oder 
anderen geeigneten Räumen aufhalten dür­
fen und 

2. Gesundheits- oder Sicherheitsgründe die 
Einrichtung von Bereitschaftsräumen erfor­
dern. 

(4) Aufenthaltsräume und Bereitschaftsräume 
müssen leicht erreichbar sein. 

(5) Aufenthaltsräume und Bereitschaftsräume 
müssen entsprechend ihrer Zweckbestimmung und 
der Anzahl der Arbeitnehmer bemessen und 
ausgestattet sein, den hygienischen Anforderungen 
entsprechen, angemessene raumklimatische Ver­
hältnisse aufweisen, ausreichend be- und entlüftet, 
belichtet oder beleuchtet und gegen Lärm, 
Erschütterungen und sonstige gesundheitsgefähr­
dende Einwirkungen geschützt sein. 

(6) Der Verpflichtung, Aufenthaltsräume zur 
Verfügung zu stellen, kann auch in der Weise 
entsprochen werden, daß mehrere Arbeitgeber 
gemeinsam für ihre Arbeitnehmer Aufenthalts­
räume zur Verfügung stellen. In diesem Fall 
müssen die Aufenthaltsräume hinsichtlich ihrer 
Lage, ihrer Anzahl, ihrer Bemessung und ihrer 
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Ausstattung den Anforderungen nach Abs. 1, 2, 4 
und 5 unter Zugrundelegung der Gesamtzahl aller 
Arbeitnehmer entsprechen. 

(7) Räume, die den Arbeitnehmern vom Arbeit­
geber zu Wohnzwecken oder zur Nächtigung zur 
Verfügung gestellt werden, müssen entsprechend 
ihrer Zweckbestimmung bemessen und ausgestattet 
sein, den hygienischen Anforderungen entsprechen, 
angemessene raumklimatische Verhältnisse aufwei­
sen, ausreichend be- und entlüftet, belichtet und 
beleuchtbar sein. Den Arbeitnehmern müssen 
geeignete Duschen, Waschgelegenheiten und 
Toiletten zur Verfügung stehen. 

(8) Abs. 7 gilt nicht für Werks- und Dienst­
wohnungen. 

Sanitäre Vorkehrungen und Sozialeinrichtungen auf 
Baustellen 

§ 29. (1) Den Arbeitnehmern ist Trinkwasser 
oder ein anderes gesundheitlich einwandfreies, 
alkoholfreies Getränk zur Verfügung zu stellen. 

(2) Den Arbeitnehmern müssen im gebotenen 
Umfang entsprechende Waschgelegenheiten oder 
Waschräume, Toiletten, Aufenthaltsräume, Klei­
derkästen oder sonstige geeignete Einrichtungen, 
Umkleidemöglichkeiten und Unterkünfte ZUr Ver­
fügung stehen, soweit dies unter Berücksichtigung 
der Lage der Baustelle, der örtlichen Gegeben­
heiten, der Art und Dauer der Tätigkeiten und der 
Anzahl' der Arbeitnehmer erforderlich ist. 

(3) Der Verpflichtung zur Einrichtung von 
Waschräumen, Toiletten, Aufenthaltsräumen und 
Unterkünften kann auch in der Weise entsprochen 
werden, daß mehrere Arbeitgeber gemeinsam für 
ihre Arbeitnehmer solche Einrichtungen zur 
Verfügung stellen. In diesem Fall müssen diese 
Einrichtungen hinsichtlich ihrer Lage, ihrer Anzahl, 
ihrer Bemessung und ihrer Ausstattung der 
Gesamtzahl aller Arbeitnehmer entsprechen. 

Nichtraucherschutz 

§ 30. (1) Arbeitgeber haben dafür zu sorgen, daß 
Nichtraucher vor den Einwirkungen von Tabak­
rauch am Arbeitsplatz geschützt sind, soweit dies 
na):h der Art des Betriebes möglich ist. 

(2) Wenn 'aus betrieblichen Gründen Raucher 
und Nichtraucher gemeinsam in einem Büroraum 
oder einem vergleichbaren Raum arbeiten müssen, 
der nur durch Betriebsangehörige genutzt wird, ist 
das Rauchen am Arbeitsplatz verboten, sofern die 
Nichtraucher nicht durch eine verstärkte Be- und 
Entlüftung des Raumes vor der Einwirkung von 
Tabakrauch ausreichend geschützt werden können. 

(3) Durch geeignete technische oder organisato­
rische Maßnahmen ist dafür zu sorgen, daß in den 
Aufenthaltsräumen und Bereitschaftsräumen Nicht­
raucher vor den Einwirkungen von Tabakrauch 
geschützt sind. 

(4) In Sanitätsräumen und Umkleideräumen ist 
das Rauchen verboten. 

Schwimmkörper, schwimmende Anlagen und 
Geräte, Verkehrsmittel 

§ 31. (1) Einrichtungen auf Schwimmkörpern, 
schwimmenden Anlagen und Geräten im Sinne des 
§ 2 des Schiffahrtsgesetzes 1990, BGBl. Nr. 87/ 
1989, die zur Nutzung für Arbeitsplätze vorge­
sehen sind, und den Arbeitsstätten im Sinne des 
§ 19 Abs. 1 vergleichbar sind, sind den §§ 20 bis 24 
entsprechend einzurichten und zu betreiben, soweit 
dies nach der Art und Zweckbestimmung dieser 
Einrichtungen . möglich und zum Schutz der 
Arbeitnehmer erforderlich ist. In diesen Einrich­
tungen sind die erforderlichen Vorkehrungen zum 
Brandschutz und Explosionsschutz, für die Erste 
Hilfe sowie für das rasche und sichere Verlassen 
dieser Einrichtungen im Notfall zu treffen und die 
erforderlichen Mittel bereitzustellen. Dabei. sind die 
Art, Größe und Zweckbestimmung der Einrich­
tung, die Ausstattung, die Art und Menge der 
vorhandenen Arbeitsstoffe oder der transportierten 
Güter und Stoffe, die Arbeitsmittel sowie die 
größtmögliche Anzahl der anwesenden Personen 
zu berücksichtigen. 

(2) Abs. 1 gilt auch für Einrichtungen in 
Verkehrsmitteln zum Transport auf dem Luftweg, 
dem Wasserweg, im Straßenbahn- oder Eisenbahn­
verkehr. 

(3) In Einrichtungen gemäß Abs. 1 und 2, falls 
dies nicht möglich ist, in deren Nähe oder an 
sonstigen geeigneten Plätzen, sind den Arbeit­
nehmern geeignete Waschgelegenheiten oder 
Waschräume, Toiletten, Kleiderkästen und Umklei­
deräume sowie für den Aufenthalt während der 
Arbeitspausen, der Bereitschaftszeiten und gegebe­
nenfalls auch der Ruhezeiten Sozialeinrichtungen 
zur Verfügung zu stellen. Auf diese Einrichtungen 
sind §§ 27 und 28 sinngemäß mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß die Anzahl der Arbeitnehmer, 
die Art und Dauer der Arbeitsvorgänge, die 
Arbeitsbedingungen sowie Art und Zweckbestim­
mung der, Einrichtung zu berücksichtigen sind. 
Den Arbeitnehmern ist Trinkwasser oder ein 
anderes gesundheitlich einwandfreies, alkohol­
freies Getränk zur Verfügung zu stellen. 

(4) In Einrichtungen gemäß Abs. 1 und 2 ist für 
den Schutz der Nichtraucher vor den Einwirkun-­
gen von Tabakrauch zu sorgen. 
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(5) Einrichtungen nach Abs. 1 und 2 sind 
gegebenenfalls behindertengerecht zu gestalten, 
soweit die Art und Zweckbestimmung der Ein­
richtung dem nicht entgegenstehen. 

Verordnungen über Arbeitsstätten und Baustellen 

§ 32. (1) Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales hat in Durchführung des 2. Abschnittes 
durch Verordnung näher zu regeln: 

1. die behindertengerechte Gestaltung von 
Arbeitsstätten in Gebäuden, 

2. die Bestellung von für Brandbekämpfung und 
Evakuierung zuständigen Personen sowie die 
Brandschutzgruppe und 

3. die Bereitschaftsräume, 

(2) Für die unter den Geltungsbereich des 
. Bundesgesetzes über die Verkehrs-Arbeitsinspek­

tion, BGBL Nr. 100/1988, fallenden Einrichtungen 
hat der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr durch Verordnung nähere Durch­
führungsbestimmungen zu § 31 zu erlassen. 

3. Abschnitt 

Arbeitsmittel 

Allgemeine Bestimmungen über Arbeitsmittel 

§ 33. (1) Die Benutzung von Arbeitsmitteln sind 
alle ein Arbeitsmittel betreffenden Tätigkeiten wie 
In- und Außerbetriebnahme, Gebrauch, Transport, 
Instandsetzung, Umbau, Instandhaltung, Wartung 
und Reinigung. 

(2) Arbeitgeber haben dafür zu sorgen, daß 
Arbeitsmittel entsprechend den Bestimmungen 
dieses Abschnittes und den gemäß § 39 erlassenen 
Verordnungen beschaffen sind, aufgestellt, erhalten 
und benutzt werden. 

(3) Arbeitgeber dürfen nur solche Arbeitsmittel 
zur Verfügung stellen, die 

1. für die jeweilige Arbeit in Bezug auf 
Sicherheit und Gesundheitsschutz geeignet 
sind oder zweckentsprechend angepaßt wer­
den und 

2. hinsichtlich Konstruktion, Bau und weiterer 
Schutzmaßnahmen den für sie geltenden 
Rechtsvorschriften über Sicherheits- oder 
Gesundheitsanforderungen entsprechen. 

(4) Werden von Arbeitgebern Arbeitsmittel 
erworben, die nach den für sie geltenden Rechts­
vorschriften gekennzeichnet sind, können Arbeit- -
geber, die über keine anderen Erkenntnisse 
verfügen, davon ausgehen, daß diese Arbeitsmittel 
hinsichtlich Konstruktion, Bau und weiterer 
Schutzmaßnahmen den für sie im Zeitpunkt des 
Inverkehrbringens geltenden Rechtsvorschriften 
über Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen 
entsprechen. 

(5) Arbeitgeber haben bei der Auswahl der 
einzusetzenden Arbeitsmittel die besonderen Bedin­
gungen und Eigenschaften der Arbeit sowie die am 
Arbeitsplatz bestehenden Gefahren für die Sicher­
heit und Gesundheit der Arbeitnehmer und die 
Gefahren, die aus' der Benutzung erwachsen 
können, zu berücksichtigen. Es dürfen nur 
Arbeitsmittel eingesetzt werden, die nach dem 
Stand der Technik die Sicherheit und Gesundheit 
der Arbeitnehmer so gering als möglich gefährden. 

(6) Sofern es nicht möglich ist, die Sicherheit 
und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer bei· 
der Benutzung eines Arbeitsmittels in vollem 
Umfang zu gewährleisten, haben Arbeitgeber 
geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Gefah­
ren weitestgehend zu verringern sowie erforderli­
chenfalls Not- und Rettungsmaßnahmen festzule­
gen. Insbesondere haben Arbeitgeber auch dafür 
Sorge zu tragen, daß Arbeitnehmer die Zeit und 
Möglichkeit haben, sich den mit der In- und 
Außerbetriebnahme des Arbeitsmittels verbundenen 
Gefahren rasch zu entziehen. 

Aufstellung von Arbeitsmitteln 

§ 34. (1) Als "Aufstellung" im Sinne dieser 
Bestimmung gilt das Montieren, Installieren, 

. Aufbauen und Anordnen von Arbeitsmitteln. 

(2) Arbeitgeber haben bei der Aufstellung von 
Arbeitsmitteln die besonderen Bedingungen und 
Eigenschaften der Arbeitsmittel und der Arbeit 
s.owie die am Arbeitsplatz bestehenden Gefahren 
für Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer 
und die Gefahren, die aus der Benutzung der 
Arbeitsmittel erwachsen können, zu berücksichti­
gen. Bei der Aufstellung von Arbeitsmitteln ist 
insbesondere darauf zu achten, daß 

1. ausreichend Raum zwischen ihren mobilen 
Bauteilen und festen oder mobilen Bauteilen 
in ihrer Umgebung vorhanden ist, 

2. alle verwendeten oder erzeugten Energien 
und Stoffe sicher zugeführt und entfernt 
werden können, 

3. Arbeitnehmern ausreichend Platz für die 
sichere Benutzung der Arbeitsmittel zur 
Verfügung steht und 

4. Arbeitsmittel nur dann aufgestellt werden, 
wenn die zulässige Beanspruchung tragender 
Bauteile nicht überschritten ist. 

(3) Im Freien aufgestellte Arbeitsmittel sind 
erforderlichenfalls durch Vorrichtungen oder 
andere entsprechende Maßnahmen gegen Blitz­
schlag und Witterungseinflüsse zu schützen. 

(4) Werden Arbeitsmittel unter oder in der Nähe 
von elektrischen Freileitungen aufgestellt oder 
benutzt, sind geeignete Maßnahmen zu treffen, 
um jegliches gefahrbringendes Annähern der 
Arbeitnehmer und der Arbeitsmittel an diese 
Leitungen sowie Stromschlag durch diese Leitun­
gen zu verhindern. 
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(5) Arbeitsmittel und ihre Teile müssen durch 
Befestigung oder durch andere Maßnahmen 
stabilisiert werden, sofern dies für die Sicherheit 
und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer 
erforderlich ist. 

(6) Arbeitgeber haben geeignete Maßnahmen zu 
treffen, damit Kleidung oder Körperteile der die 
Arbeitsmittel benutzenden Arbeitnehmer nicht 
erfaßt werden. 

(7) Die Arbeits- und Wartungsbereiche der 
Arbeitsmittel müssen entsprechend der Benutzung 
ausreichend belichtet oder beleuchtet sein. 

Benutzung von Arbeitsmitteln 

§ 35. (1) Arbeitgeber haben dafür zu sorgen, daß 
bei der Benutzung von Arbeitsmitteln folgende 
Grundsätze eingehalten werden: 

1. Arbeitsmittel dürfen nur für Arbeitsvorgänge 
und unter Bedingungen benutzt werden, für 
die sie geeignet sind und für die sie nach den 
Angaben der Hersteller oder Inverkehrbringer 
vorgesehen sind. 

2. Bei der Benutzungvon Arbeitsmitteln sind die 
für sie geltenden Bedienungsanleitungen der 
Hersteller oder Inverkehrbringer sowie die 
für sie geltenden elektrotechnischen V or­
schriften einzuhalten. 

3. Arbeitsmittel dürfen nur mit den für die 
verschiedenen Verwendungszwecke vorgese­
henen Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen 
benutzt werden. 

4. Die Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen 
sind bestimmungsgemäß zu verwenden. 

5. Arbeitsmittel dürfen nicht benutzt werden, 
wenn Beschädigungen festzu~tellen sind, die 
die Sicherheit beeinträchtigen können, oder 
die Sicherheits- und Schutzvorrichtungen 
nicht funktionsfähig sind. 

(2) Die Benutzung von Arbeitsmitteln, die oder 
deren Einsatzbedingungen in einem größeren 
Umfang verändert wurden, als dies von den 
Herstellern oder Inverkehrbringern vorgesehen ist, 
ist nur zulässig, wenn eine Risikoanalyse durch­
geführt wurde und die erforderlichen Maßnahmen 
getroffen sind. 

(3) Arbeitgeber haben durch entsprechende 
Informationen, Anweisungen und sonstige geeig­
nete Maßnahmen dafür zu sorgen, daß 

1. Arbeitnehmer vor Benutzung der Arbeitsmit­
tel prüfen, ob diese offenkundige Mängel 
aufweisen, 

2. Arbeitnehmer sich bei Inbetriebnahme der 
Arbeitsmittel vergewissern, daß sie sich selbst 
und andere Arbeitnehmer nicht in Gefahr 
bringen und 

3. Arbeitnehmer, die sich bei der Benutzung 
eines Arbeitsmittels ablösen, festgestellte 
Unregelmäßigkeiten bei der Ablösung ver­
ständlich bekanntgeben. 

(4) Eine kombinierte Benutzung von Arbeitsmit­
teln, die nicht von den Herstellern oder Inver­
kehrbringern vorgesehen ist, ist nur zulässig, wenn 

1. die Verträglichkeit der Arbeitsmittel gewähr­
leistet ist, 

2. eine Risikoanalyse durchgeführt wurde und 
3. sie auf den in der Risikoanalyse festgelegten 

Bereich beschränkt wird und erforderlichen­
falls zusätzliche Einschränkungen und Maß­
nahmen auf Grund der Risikoanalyse getrof­
fen sind. 

(5) Außer Betrieb genommene Arbeitsmittel 
müssen mit den für sie vorgesehenen Schutz- und 
Sicherheitsvorrichtungen versehen sein. Andernfalls 
sind diese Arbeitsmittel zu demontieren, unzugäng­
lich oder durch Abnahme und Entfernung 
wesentlicher Bauelemente oder durch sonstige 
geeignete Maßnahmen funktionsunfähig zu 
machen. Erforderlichenfalls sind zusätzliche 
Schutzmaßnahmen zu treffen. 

Gefährliche Arbeitsmittel 

§ 36. (1) Gefährliche Arbeitsmittel sind Arbeits­
mittel, deren Benutzung mit einer möglichen 
spezifischen Gefährdung der Arbeitnehmer ver­
bunden ist oder deren Benutzung auf Grund ihres 
Konzeptes besondere Gefahren mit sich bringt. 

(2) Arbeitgeber haben geeignete Maßnahmen zu 
treffen, damit 

1. die Benutzung gefährlicher Arbeitsmittel nur 
durch eigens hiezu beauftragte Arbeitnehmer 
erfolgt und 

2. Instandsetzungs-, Umbau-, Instandhaltungs-, 
Reinigungs- und Wartungsarbeiten nur von 
eigens hiezu befugten, speziell unterwiesenen 
Personen durchgeführt werden. 

Prüfung von Arbeitsmitteln 

§ 37. (1) Wenn es auf Grund der Art oder der 
Einsatzbedingungen für die Gewährleistung der 
Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer 
erforderlich ist,' müssen Arbeitsmittel vor der 
erstmaligen Inbetriebnahme, nach dem Aufbau an 
jedem neuen Einsatzort sowie nach größeren 
Instandsetzungen und wesentlichen Änderungen 
auf ihren ordnungsgemäßen Zustand, ihre korrekte 
Montage und-' ihr~ Stabilität überprüft werden 
(Abnahmeprüfungen). Dies gilt insbesondere für 
Krane, Aufzüge, Hebebühnen sowie bestimmte 
Zentrifugen und Hub- und Kipptore. 

(2) Arbeitsmittel, bei denen Abnahmeprüfungen 
durchzuführen sind, sind darüber hinaus in 
regelmäßigen Abständen auf ihren ordnungsgemä­
ßen Zustand besonders zu überprüfen (wieder­
kehrende Prüfungen). Wiederkehrende Prüfungen 
sind weiters durchzuführen bei Arbeitsmitteln, die 
Belastungen und Einwirkungen ausgesetzt' sind, 
durch die sie derart geschädigt werden können, 
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daß dadurch entstehende Mängel des Arbeitsmittels 
zu gefährlichen Situationen für die Arbeitnehmer 
führen können. 

(3) Arbeitsmittel, bei denen wiederkehrende 
Prüfungen durchzuführen sind, sind außerdem 
nach außergewöhnlichen Ereignissen, die schädi­
gende Auswirkungen auf die Sicherheit des 
Arbeitsmittels haben können, auf ihren ordnungs­
gemäßen Zustand zu prüfen. 

(4) Abnahmeprüfungen, wiederkehrende Prüfun­
gen und Prüfungen nach außergewöhnlichen 
Ereignissen dürfen nur durch geeignete fach­
kundige Personen durchgeführt werden. 

(5) Für Arbeitsmittel, bei denen Abnahmeprü­
fungen oder wiederkehrende Prüfungen durch­
zuführen sind, ist durch eine geeignete fachkundige 
Person auf der Grundlage einer Risikoanalyse und 
nach Maßgabe der vorgesehenen Einsatzbedingun­
gen ein Plan für die Prüfung des Arbeitsmittels zu 
erstellen. Der Prüfplan hat zu enthalten: 

1. die Art, die Methode und die Häufigkeit der 
Prüfung, 

2. Kriterien zur Bewertung der Prüfung und die 
daraus zu ziehenden Schlußfolgerungen, 

3. Ereignisse, die eine außerordentliche Prüfung 
erforderlich machen und 

4. die Geltungsdauer des Prüfplans im Zusam­
menhang mit den Einsatzbedingungen des 
Arbeitsmittels. 

(6) Die Ergebnisse der Prüfung sind von der 
Person, die die Prüfung durchgeführt hat, schrift­
lich festzuhalten. Diese Aufzeichnungen sind von 
den Arbeitgebern bis zum Ausscheiden des 
Arbeitsmittels aufzubewahren. Am Einsatzort des 
Arbeitsmittels müssen Aufzeichnungen oder Kopien 
über die letzte Abnahmeprüfung und über die 
wiederkehrenden Prüfungen vorhanden sein. 

(7) Arbeitsmittel dürfen nur benutzt werden, 
wenn die für sie erforderlichen Abnahmeprüfun­
gen, wiederkehrenden Prüfungen und Prüfungen 
nach außergewöhnlichen Ereignissen durchgeführt 
wurden. Werden bei der Prüfung Mängel des 
Arbeitsmittels festgestellt, darf das Arbeitsmittel 
erst nach der Mängelbehebung ben~tzt werden. 

(8) Werden bei einer wiederkehrenden Prüfung 
Mängel des Arbeitsmittels festgestellt, darf das 
Arbeitsmittel abweichend von Abs. 7 auch vor 
Mängelbehebung wieder benutzt werden, wenn 

1. die Person, die die Prüfung durchgeführt hat, 
im Prüfbefund schriftlich festhält, daß das 
Arbeitsmittel bereits vor Mängelbehebung 
wieder benutzt werden darf und 

2. die betroffenen Arbeitnehmer über die 
Mängel des Arbeitsmittels informiert wurden. 

Wartung von Arbeitsmitteln 

§ 38. (1) Arbeitgeber haben dafür zu sorgen, daß 
Arbeitsmittel während der gesamten Dauer der 
Benutzung durch entsprechende Wartung in einem 
Zustand gehalten werden, der den für sie geltenden 
Rechtsvorschriften entspricht. Bei der . Wartung 
sind die Anleitungen der Hersteller oder Inver­
kehrbringer zu berücksichtigen. 

(2) Bei Arbeitsmitteln mit Wartungsbuch sind die 
Eintragungen stets auf dem neuesten Stand zu 
halten. 

Verordnungen über Arbeitsmittel 

§ 39. (1) Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales hat .in Durchführung des 3. Abschnittes 
durch Verordnung näher zu regeln: 

1. Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen 
für Arbeitsmittel sowie die erforderlichen 
Übergangsregelungen für bereits in Verwen­
dung stehende Arbeitsmittel, 

2. eine Liste der gefährlichen Arbeitsmittel, 
3. die Prüfung von Arbeitsmitteln. 

(2) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
kann unter Berücksichtigung der Gefahren für die 
Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer und 
unter Bedachtnahme auf Rechtsvorschriften über 
das Inverkehrbringen sowie auf internationale 
Übereinkommen durch Verordnung Arbeitsmittel 
bezeichnen, für die ein Wartungsbuch zu führen 
ist. 

(3) Für Arbeitsmittel, die in Betrieben verwendet 
werden, die dem Bundesgesetz über die Verkehrs­
Arbeitsinspektion unterliegen und auf die die 
Gewerbeordnung 1994, BGBL Nr. 194, nicht 
anzuwenden ist, kann der Bundesminister für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr durch Verord­
nung die grundlegenden Sicherheitsanforderungen 
hinsichtlich Konstruktion, Bau und weiterer 
Schutzmaßnahmen einschließlich der Erstellung 
von Beschreibungen und Bedienungsanleitungen 
festlegen. In diesen Verordnungen können auch 
besondere Regelungen über die Prüfung, Überein­
stimmungserklärung und über eine' Zulassung 
durch Bescheid des Bundesministers für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr getroffen werden. 

4. Abschnitt 

Arbeitsstoffe 

Gefährliche Arbeitsstoffe 

§ 40. (1) Gefährliche Arbeitsstoffe sind explo­
sionsgefährliche, brandgefährliche und gesundheits­
gefährdende Arbeitsstoffe sowie biologische 
Arbeitsstoffe, sofern nicht die Ermittlung und 
Beurteiiung gemäß § 41 ergeben hat, daß es sich 
um einen biologischen Arbeitsstoff der Gruppe 1 
ohne erkennbares Gesundheitsrisiko für die Arbeit­
nehmer handelt. 
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(2) Brandgefährliche Arbeitsstoffe sind Arbeits­
stoffe, die brandfördernde, hochentzündliche, 
leicht entzündliche oder entzündliche Eigenschaf­
ten aufweisen. 

(3) Gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe sind 
Arbeitsstoffe, die 

1. sehr giftige, giftige, mindergiftige, ätzende, 
reizende, krebserzeugende, erbgutverändern­
de oder chronisch schädigende oder 

2. fortpflanzungsgefährdende, sensibilisierende, 
fibrogene, radioaktive, infektiöse oder bio­
logisch inerte Eigenschaften aufweisen. 

(4) Biologische Arbeitsstoffe sind Mikroorganis­
men, einschließlich genetisch veränderter Mikro­
organismen, Zellkulturen und Humanendoparasi­
ten, die Infektionen, Allergien oder toxische 
Wirkungen hervorrufen könnten. Entsprechend 
den· von ihnen ausgehenden Risiken gilt folgende 
Unterteilung in vier Risikogruppen : 

1. Biologische Arbeitsstoffe der Gruppe 1 sind 
Stoffe, bei denen es unwahrscheinlich ist, daß 
sie beim Menschen eine Krankheit verur­
sachen. 

2. Biologische Arbeitsstoffe der Gruppe 2 sind 
Stoffe, die eine Krankheit beim Menschen 
hervorrufen können und eine Gefahr für 
Arbeitnehmer darstellen könnten. Eine Ver­
breitung des Stoffes in der Bevölkerung ist 
unwahrscheinlich, eine wirksame Vorbeugung 
oder Behandlung ist normalerweise möglich. 

3. Biologische Arbeitsstoffe der Gruppe 3 sind 
Stoffe, die eine schwere Krankheit beim 
Menschen hervorrufen und eine ernste 
Gefahr für die Arbeitnehmer darstellen 
können. Die Gefahr einer Verbreitung in 
der Bevölkerung kann bestehen, doch ist 
normalerweise eine wirksame Vorbeugung 
oder Behandlung möglich. 

4. Biologische Arbeitsstoffe der Gruppe 4 sind 
Stoffe, die eine schwere Krankheit beim 
Menschen hervorrufen und eine ernste 
Gefahr für Arbeitnehmer darstellen. Die 
Gefahr einer Verbreitung in der Bevölkerung 
ist unter Umständen groß, normalerweise ist 
eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung 
nicht möglich. 

(5) Für die in Abs. 2 und Abs. 3 Z 1 genannten 
Eigenschaften sowie für die Eigenschaft "explo­
sionsgefährlich" gelten die entsprechenden Begriffs­
bestimmungen des Chemikaliengesetzes in der 
Fassung BGB!. Nr. 326/1987. 

(6) Für die in Abs. 3 Z 2 genannten Eigen­
schaften gelten folgende Begriffsbestimmungen·: 
Arbeitsstoffe gelten als 

1. "fortpflanzungsgefährdend", wenn sie durch 
Einatmung, Einnahme oder Aufnahme durch 
die Haut nicht· vererbbare Schäden der 
Nachkommenschaft hervorrufen oder deren 
Häufigkeit erhöhen oder eine Beeinträchti-

gung der männlichen oder weiblichen Fort­
pflanzungsfunktionen oder Fortpflanzungsfä­
higkeit zur Folge haben können; 

2. "sensibilisierend", wenn sie durch Einatmung 
oder durch Aufnahme durch die Haut eine 
überempflindlichkeitsreaktion hervorrufen 
können, sodaß bei künftiger Exposition 
gegenüber dem Arbeitsstoff charakteristische 
Störungen auftreten; 

3. "fibrogen", wenn sie als Schwebstoffe durch 
Einatmen mit Bindegewebsbildung einherge­
hende Erkrankungen der Lunge verursachen 
können; 

4. "radioaktiv", wenn sie zufolge spontaner 
Kernprozesse ionisierende Strahlen aussen­
den; 

5. "infektiös", wenn sie mit Krankheitserregern 
behaftet sind, die beim Menschen Krank­
heiten hervorrufen können; 

6. "biologisch inert", wenn sie als Stäube weder 
giftig noch fibrogen wirken und keine 
spezifischen Krankheitserscheinungen hervor­
rufen, jedoch eine Beeinträchtigung von 
Funktionen der Atmungsorgane verursachen 
können. 

Ermittlung und Beurteilung von Arbeitsstoffen 

§ 41. (1) Arbeitgeber müssen sich im Rahmen 
der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren 
hinsichtlich aller Arbeitsstoffe vergewissern, ob es 
sich um gefährliche Arbeitsstoffe handelt. 

(2) Arbeitgeber müssen die Eigenschaften der 
Arbeitsstoffe ermitteln und gefährliche Arbeitsstoffe 
nach ihren Eigenschaften gemäß § 40 einstufen. 

(3) Arbeitgeber müssen die Gefahren beurteilen, 
die mit dem Vorhandensein der Arbeitsstoffe 
verbunden sein könnten. Sie müssen dazu insbe­
sondere die Angaben der Hersteller oder Impor­
teure, praktische Erfahrungen, Prüfergebnisse und 
wissenschaftliche Erkenntnisse heranziehen. Im 
Zweifel müssen sie Auskünfte der Hersteller oder 
Importeure einholen. 

(4) Werden Arbeitsstoffe von Arbeitgebern 
erworben, gilt für die Ermittlung und Einstufung 
gemäß Abs. 2 folgendes: 

1. Sofern ein erworbener Arbeitsstoff nach den 
Bestimmungen des Chemikaliengesetzes oder 
des Pflanzenschutzmittelgesetzes, BGB!. 
Nr. 476/1990, gekennzeichnet ist, können 
Arbeitgeber, die über keine anderen Erkennt­
nisse verfügen, davon ausgehen, daß die 
Angaben dieser Kennzeichnung hinsichtlich 
der im Chemikaliengesetz bzw. im Pflanzen­
schutzmittelgesetz angeführten gefährlichen 
Eigenschaften zutreffend und vollständig 
sind. 

2. Sofern ein erworbener Arbeitsstoff nicht nach 
den Bestimmungen des Chemikaliengesetzes 
oder des Pflanzenschutzmittelgesetzes 

5 
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gekennzeichnet ist, können Arbeitgeber, die 
über keine anderen Erkenntnisse verfügen, 
davon ausgehen, daß der Arbeitsstoff der 
Kennzeichnungspflicht nach den Bestimmun­
gen des Chemikaliengesetzes und des Pflan­
zenschutzmittelgesetzes nicht unterliegt. 

(5) Arbeitgeber müssen in regelmäßigen Zeit­
abständen Art, Ausmaß und Dauer der Einwirkung 
von gesundheitsgefährdenden Arbeitsstoffen und 
von biologischen Arbeitsstoffen im Sinne des § 40 
Abs. 1 auf die Arbeitnehmer ermitteln, wobei 
gegebenenfalls die Gesaintwirkung von mehreren 
gefährlichen Arbeitsstoffen sowie sonstige risikoer­
höhende Bedingungen am Arbeitsplatz zu berück­
sichtigen sind. Diese Ermittlung ist zusätzlich auch 
bei Änderung der Bedingungen und bei Auftreten 
von Gesundheitsbeschwerden, die arbeitsbedingt 
sein können, vorzunehmen. 

(6) Arbeitgeber müssen in regelmäßigen Zeit­
abständen ermitteln, ob explosionsgefährliche oder 
brandgefährliche Arbeitsstoffe in einer für die 
Sicherheit der Arbeitnehmer gefährlichen Konzen­
tration vorliegen, wobei gegebenenfalls die Gesamt­
wirkung von mehreren gefährlichen Arbeitsstoffen 
sowie sonstige risikoerhöhende Bedingungen am 
Arbeitsplatz zu berücksichtigen sind. Diese Ermitt­
lung ist zusätzlich auch bei Änderung der 
Bedingungen vorzunehmen. 

Ersatz und Verbot von gefährlichen Arbeitsstoffen 

§ 42. (1) Krebserzeugende, erbgutverändernde, 
fortpflanzungsgefährdende und biologische Arbeits­
stoffe der Gruppe 2, 3 oder 4 dürfen nicht 
verwendet werden, wenn ein gleichwertiges 
Arbeitsergebnis erreicht werden kann 

1. mit nicht gefährlichen Arbeitsstoffen oder, 
sofern dies nicht möglich ist, 

2. mit Arbeitsstoffen, die weniger gefährliche 
Eigenschaften aufweisen. 

(2) Mit besonderen Gefahren verbundene 
Verfahren bei der Verwendung von in Abs. 1 
genannten Arbeitsstoffen -dürfen nicht angewendet 
werden, wenn durch Anwendung eines anderen 
Verfahrens, bei dem die von der Verwendung des 
Arbeitsstoffes ausgehenden Gefahren verringert 
werden können, ein gleichwertiges Arbeitsergebnis 
erzielt werden kann. 

(3) Abs. -1 und 2 gelten auch für die in Abs. 1 
und 2 nicht genannten gefährlichen Arbeitsstoffe, 
sofern der damit verbundene Aufwand vertretbar 
ist. 

(4) Im Zweifelsfall entscheidet die zuständige 
Behörde auf Antrag des Arbeitsinspektorates oder 
des Arbeitgebers, ob die Verwendung eines 
bestimmten Arbeitsstoffes oder die Anwendung 
eines bestimmten Arbeitsverfahrens nach Abs. 1 

oder 2 zulässig ist, wobei der jeweilige Stand der 
Technik und die jeweils aktuellen wissenschaftli­
chen Erkenntnisse zu berücksichtigen sind. 

(5) Die beabsichtigte Verwendung von krebs­
erzeugenden, erbgutverändernden oder f~rtpflan­
zungsgefährdenden Arbeitsstoffen ist dem Arbeits­
inspektorat schriftlich zu melden. 

(6) Die erstmalige Verwendung biologischer 
Arbeitsstoffe der Gruppe 2, 3 oder 4 ist dem 
Arbeitsinspektorat mindestens 30- Tage vor dem 
Beginn der Arbeiten schriftlich zu melden. Nach 
Ablauf dieser Frist können Arbeitgeber davon 
ausgehen, daß die Verwendung zulässig ist, 
solange sie über keine anderen Erkenntnisse 
verfügen. Wenn an den Arbeitsprozessen oder 
Arbeitsverfahren wesentliche Änderungen vorge­
nommen werden, die für die Sicherheit oder 
Gesundheit am Arbeitsplatz von Bedeutung sind 
und auf Grund deren die Meldung überholt ist, hat 
eine neue Meldung zu erfolgen. 

(7) Auf Verlangen des Arbeitsinspektorates 
haben Arbeitgeber schriftlich darzulegen, aus 
welchen Gründen ein in Abs. 1 angeführter 
Arbeitsstoff verwendet wird und unter Vorlage 
von Unterlagen über die Ergebnisse ihrer Unter­
suchungen zu begründen, warum ein Ersatz im 
Sinne der Abs. 1 oder 2 nicht möglich ist. Wird 
diese Begründung nicht erbracht, hat die Behörde 
auf Antrag des Arbeitsinspektorates die Beschäfti­
gung von Arbeitnehmern an Arbeitsplätzen, an 
denen der gefährliche Arbeitsstoff verwendet wird, 
zu untersagen. 

Maßnahmen zur Gefahrenverhütung 

§ 43. (1) Krebserzeugende, erbgutverändernde, 
fortpflanzungsgefährdende und biologische Arbeits­
stoffe der Gruppe 2, 3 oder 4 dürfen, wenn es nach 
der Art der Arbeit und dem Stand der Technik 
möglich ist, nur 1ll geschlossenen Systemen 
verwendet werden. 

(2) Stehen gefährliche Arbeitsstoffe in Verwen­
dung, haben Arbeitgeber Maßnahmen zur Gefah­
renverhütung in folgender Rangordnung zu 
treffen: 

1. Die Menge der vorhandenen gefährlichen 
Arbeitsstoffe ist auf das nach der Art der 
Arbeit unbedingt erforderliche Ausmaß zu 
beschränken. 

2. Die Anzahl der Arbeitnehmer, die der 
Einwirkung von gefährlichen Arbeitsstoffen 
ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein könnten, 
ist auf das unbedingt erforderliche Ausmaß 
zu beschränken. 

3. Die Dauer und die Intensität der möglichen 
Einwirkung von gefährlichen Arbeitsstoffen 
auf Arbeitnehmer sind auf das unbedingt 
erforderliche Ausmaß zu beschränken. 
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4. Die Arbeitsverfahren und Arbeitsvorgänge 
sind, soweit dies technisch möglich ist, so zu 
gestalten, daß die Arbeitnehmer nicht mit den 
gefährlichen Arbeitsstoffen in Kontakt kom­
men können und gefährliche Gase, Dämpfe 
oder Schwebstoffe nicht frei werden können. 

5. Kann durch diese Maßnahmen nicht verhin­
dert werden, daß gefährliche Gase, Dämpfe 
oder Schwebstoffe frei werden, so sind diese 
an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle 
vollständig zu erfassen und anschließend 
ohne . Gefahr für die Arbeitnehmer zu 
beseitigen, soweit dies nach dem Stand der 
Technik möglich ist. 

6. Ist eine solche vollständige Erfassung nicht 
möglich, sind zusätzlich zu den Maßnahmen 
gemäß Z 5 die dem Stand. der Technik 
entsprechenden Lüftungsmaßnahmen zu tref­
fen. 

7. Kann trotz Vornahme der Maßnahmen 
gemäß Z 1 bis 6 kein ausreichender Schutz 
der Arbeitnehmer erreicht werden,. haben 
Arbeitgeber dafür zu sorgen, daß erforderli­
chenfalls entsprechende persönliche Schutz­
ausrüstungen verwendet werden. 

(3) Bei bestimmten. Tätigkeiten wie zB War­
tungs- oder Reinigungsarbeiten, bei denen die 
Möglichkeit einer beträchtlichen Erhöhung der 
Exposition der Arbeitnehmer oder eine über­
schreitung eines Grenzwertes im Sinne des § 45 
Abs.1 oder 2 vorherzusehen ist, müssen Arbeit­
geber 

1. jede Möglichkeit weiterer technischer V or­
beugungsmaßnahmen Zur Begrenzung der 
Exposition ausschöpfen, 

2. Maßnahmen festlegen, die erforderlich sind, 
um die Dauer der Exposition der Arbeit­
nehmer auf das unbedingt notwendige 
Mindestmaß zu verkürzen, 

3. dafür sorgen, daß die Arbeitnehmer während 
dieser Tätigkeiten die entsprechenden persön­
lichen Schutzausrüstungen verwenden, und 

4. dafür sorgen, daß mit diesen Arbeiten nur d~e 
dafür unbedingt notwendige Anzahl von 
Arbeitnehmer beschäftigt wird. 

(4) Bei der Verwendung biologischer Arbeits­
stoffe müssen Arbeitgeber die dem jeweiligen 
Gesundheitsrisiko entsprechenden Sicherheitsvor­
kehrungen treffen. Erforderlichenfalls sind den 
Arbeitnehmern wirksame Imp(stoffe zur Verfügung 
stellen. 

Kennzeichnung, Verpackung und Lagerung 

§ 44. (1) Soweit die Art des Arbeitsstoffes oder 
die Art des Arbeitsvorganges dem nicht entgegen­
stehen, müssen Arbeitgeber dafür sorgen, daß 
gefährliche Arbeitsstoffe so verpackt sind, daß bei 
bestimmungsgemäßer oder vorhersehbarer Verwen­
dung keine Gefahr für Leben oder Gesundheit der 
Arbeitnehmer herbeigefü~rt werden kann. 

(2) Arbeitgeber müssen dafür sorgen, daß 
gefährliche Arbeitsstoffe entsprechend ihren Eigen­
schaften mit Angaben über die möglichen 
Gefahren, die mit ihrer Einwirkung verbunden 
sind, sowie über notwendige Sicherheitsrnaßnah­
men gut sichtbar gekennzeichnet sind, soweit die 
Art des Arbeitsstoffes oder die Art des Arbeitsvor­
ganges dem nicht entgegenstehen. Diese Kenn­
zeichnung ist nach Möglichkeit auf der Verpak­
kung anzubringen, ansonsten in Form eines 
Beipacktextes beizugeben. 

(3) Bei der Lagerung von gefährlichen Arbeits­
stoffen müssen Arbeitgeber dafür sorgen, daß alle 
auf Grund der jeweiligen gefährlichen Eigen­
schaften dieser Stoffe gebotenen Schutzmaßnah­
men getroffen werden und vorhersehbare Gefahren 
für die Arbeitnehmer vermieden werden. 

(4) Arbeitgeber müssen dafür sorgen, daß 
unbefugte Arbeitnehmer zu Bereichen, in denen 
krebserzeugende, erbgutverändernde, fortpflan­
zungsgefährdende oder biologische Arbeitsstoffe 
der Gruppe 2, 3 oder 4 in Verwendung stehen, 
keinen Zugang haben. Diese Bereiche sind nach 
Möglichkeit mit Vorrichtungen auszustatten, die 
unbefugte Arbeitnehmer am' Betreten dieser 
Bereiche hindern und müssen gut sichtbar gekenn­
zeichnet sein. 

(5) -Gefährliche Arbeitsstoffe, die nicht gemäß 
Abs. 2 gekennzeichnet sind, dürfen nicht verwen­
det werden. 

Grenzwerte 

§ 45. (1) Der MAK-Wert (Maximale Arbeits­
platz-Konzentration) ist der Mittelwert in einem 
bestimmten Beurteilungszeitraum, der die höchst­
zulässige Konzentration eines Arbeitsstoffes als 
Gas, Dampf oder Schwebstoff in der Luft am 
Arbeitsplatz angibt, die nach dem jeweiligen Stand 
der wissenschaftlichen Erkenntnisse auch bei 
wiederholter und langfristiger Exposition im 
allgemeinen die Gesundheit von Arbeitnehmern 
nicht beeinträchtigt und diese nicht unangemessen 
belästigt. 

(2) Der TRK-Wert (Technische Richtkonzentra­
tion) ist der Mittelwert in einem bestimmten 
Beurteilungszeitraum, der jene Konzentration 
eines gefährlichen Arbeitsstoffes als Gas, Dampf 
oder Schwebstoff in der' Luft am Arbeitsplatz 
angibt, die nach dem Stand der Technik erreicht 
werden kann und die als Anhalt für die zu 
treffenden Schutzmaßnahmen und die meßtechni­
sche überwachung am Arbeitsplatz heranzuziehen 
ist. TRK-Werte sind nur für solche gefährlichen 
Arbeitsstoffe festzusetzen, für die nach dem 
jeweiligen Stand der Wissenschaft keine toxikolo­
gisch-arbeitsmedizinisch begründeten MAK-Werte 
aufgestellt werden können. 
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(3) Steht ein Arbeitsstoff, für den ein MAK-Wert 
festgelegt ist, in Verwendung, müssen Arbeitgeber 
dafür sorgen, daß dieser Wert nicht überschritten 
wird. Arbeitgeber haben anzustreben, daß dieser 
Wert stets möglichst weit unterschritten wird. 

(4) Steht ein Arbeitsstoff, für den ein TRK-Wert 
festgelegt ist, in Verwendung, müssen Arbeitgeber 
dafür sorgen, daß dieser Wert stets möglichst weit 
unterschritten wird. 

(5) Stehen gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe, 
für die ein MAK -Wert oder TRK -Wert festgelegt. 
ist, in Verwendung, müssen die Arbeitgeber 
Maßnahmen festlegen, die im Falle von Grenz­
wertüberschreitungen infolge von Zwischenfällen 
zu treffen sind. 

(6) Bei. Grenzwertüberschreitungen auf Grund 
von Zwischenfällen müssen die Arbeitgeber weiters 
dafür sorgen, daß, solange die Grenzwertüber­
schreitung nicht beseitigt ist, 

1. nur die für Reparaturen und sonstige 
notwendige Arbeiten benötigten Arbeitneh­
mer beschäftigt werden, 

2. die Dauer der Exposition für diese Arbeit­
nehmer auf das unbedingt notwendige Aus­
maß beschränkt ist und 

3. diese Arbeitnehmer während ihrer Tätigkeit 
die entsprechenden persönlichen Schutzaus­
rüstungen verwenden. 

(7) Steht ein gesundheitsgefährdender Arbeits­
stoff in Verwendung, für den kein MAK~Wert 
oder TRK-Wert festgelegt ist, müssen Arbeitgeber 
dafür sorgen, daß die Konzentration dieses 
Arbeitsstoffes als Gas, Dampf oder Schwebstoff in 
der Luft am Arbeitsplatz stets so gering wie 
möglich ist. 

Messungen 

§ 46. (1) Steht ein Arbeitsstoff, für den ein 
MAK -Wert oder ein TRK -Wert festgelegt ist, in 
Verwendung oder ist das Auftreten eines solchen 
Arbeitsstoffes nicht sicher auszuschließen, müssen 
Arbeitgeber in regelmäßigen Zeitabständen Mes­
sungen durchführen oder durchführen lassen. 

(2) Steht ein explosionsgefährlicher oder brand­
gefährlicher Arbeitsstoff in Verwendung und kann 
auf Grund der Ermittlung und Beurteilung der 
Gefahren nicht ausgeschlossen werden, daß eine 
für die Sicherheit der Arbeitnehmer gefährliche 
Konzentration solcher Arbeitsstoffe vorliegt, sind 
Messungen durchzuführen oder durchführen zu 
lassen. 

(3) Messungen dürfen nur von Personen durch­
geführt werden, die über die notwendige Fach­
kunde und die notwendigen Einrichtungen ver-
fügen. . 

(4) Bei Messungen gemäß Abs. 1 muß das 
Meßverfahren dem zu messenden Arbeitsstoff, 
dessen Grenzwert und der Atmosphäre am 
Arbeitsplatz angepaßt sein. Das Meßverfahren 
muß zu einem für die Exposition der Arbeit­
nehmer repräsentativen Meßergebnis führen, das 
die Konzentration des zu messenden Arbeitsstoffes 
eindeutig in der Einheit und der Größenordnung 
des Grenzwertes wiedergibt. 

(5) Bei Messungen gemäß Abs. 2 muß das 
Meßverfahren dem zu messenden Arbeitsstoff, der 
zu erwartenden für die Sicherheit der Arbeit­
nehmer gefährlichen Konzentration und der 
Atmosphäre im Gefahrenbereich angepaßt sein 
und zu einem für die Konzentration repräsen­
tativen Meßergebnis führen. 

(6) Ergibt eine Messung gemäß Abs. 1, daß der 
Grenzwert eines Arbeitsstoffes nicht überschritten 
wird, so ist die Messung in angemessenen 
Zeitabständen zu wiederholen. Je näher die 
gemessene Konzentration am Grenzwert liegt, 
umso kürzer haben diese Zeitabstände zu sein. 
Ergeben wiederholte Messungen die langfristige 
Einhaltung des Grenzwertes, können die Messun­
gen in längeren Zeitabständen vorgenommen 
werden, sofern keine Änderung der Arbeitsbedin­
gungen eingetreten ist, die zu einer höheren 
Exposition der Arbeitnehmer führen könnte. 

(7) Ergibt eine Messung gemäß Abs. 1 die 
überschreitung eines Grenzwertes, hat der Arbeit­
geber unverzüglich die Ursachen festzustellen und 
Abhilfemaßnahmen zu treffen. Sodann 1st eme 
neuerliche Messung vorzunehmen. 

(8) Ergibt eine Messung gemäß Abs. 2, daß eine 
für die Sicherheit der Arbeitnehmer gefährliche 
Konzentration eines explosionsgefährlichen oder 
brandgefährlichen Arbeitsstoffes vorliegt, hat der 
Arbeitgeber unverzüglich die Ursachen festzu­
stellen und Abhilfemaßnahmen zu treffen. 

Verzeichnis der Arbeitnehmer 

§ 47. (1) Stehen krebserzeugende, erbgutverän" 
dernde, fortpflanzungsgefährdende oder biologi­
sche Arbeitsstoffe der Gruppe 3 oder 4 in 
Verwendung, müssen die Arbeitgeber ein Ver­
zeichnis jener Arbeitnehmer führen, die der 
Einwirkung dieser Arbeitsstoffe ausgesetzt sind. 

(2) Dieses Verzeichnis muß für jeden betroffe­
nen Arbeitnehmer insbesondere folgende Angaben 
enthalten: 

1. Name, Geburtsdatum, Geschlecht, 
2. Bezeichnung der Arbeitsstoffe, 
3. Art der Gefährdung, 
4. Art und Dauer der Tätigkeit, 
5. Datum und Ergebnis. von Messungen 1m 

Arbeitshereich, soweit vorhanden, 
6. Angaben zur Exposition, und 
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7. Unfälle und Zwischenfälle im Zusammenhang 
mit diesen Arbeitsstoffen. 

(3) Die Verzeichnisse sind stets auf dem 
aktuellen Stand zu halten und jedenfalls bis zum 
Ende der Exposition aufzubewahren. Nach Ende 
der Exposition sind sie dem zuständigen Träger 
der Unfallversicherung zu übermitteln. Dieser hat 
diese Verzeichnisse mindestens 40 Jahre aufzube­
wahren. 

(4) Arbeitgeber müssen unbeschadet der §§ 12 
und 13 jedem Arbeitnehmer zu den ihn persönlich 
betreffenden Angaben des Verzeichnisses Zugang 
gewähren. 

Verordnungen über Arbeitsstoffe 

§ 48. (1) Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales hat in Durchführung des 4. Abschnittes 
durch Verordnurig näher zu regeln: 

1. die Meldung biologischer Arbeitsstoffe, 
2. die Kennzeichnung von gefährlichen Arbeits­

stoffen, 
3. die Grenzwerte, 
4. nähere Bestimmungen über 

a) Anforderungen an Fachkunde und Ein­
richtungen jener Personen, die Messungen 
durchführen dürfen, 

b) Meßverfahren, Verfahren der Probe­
nahme, Auswahl der Meßorte, Auswer­
tung der Messungen und Bewertung der 
Meßergebnisse, 

c) Zeitabstände der Messungen. 

(2) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
kann mit Verordnung anordnen, daß die Bestim­
mungen des § 42 Abs. 1 und 2 (Verbot von Stoffen 
oder Verfahren), Abs. 5 (M~ldung der Verwen­
dung an das Arbeitsinspektorat), Abs. 7 (Begrün­
dung für die Verwendung), § 43 Abs. 1 (Verwen­
dung im geschlossenen System), § 44 Abs. 4 
(Zugang zu Gefahrenbereichen) und § 47 (Ver­
zeichnis der Arbeitnehmer) auch für gesundheits­
gefährdende Arbeitsstoffe anzuwenden sind, die 
andere gefährliche Eigenschaften als die in der 
jeweiligen Bestimmung genannten aufweisen, wenn 
dies unter Bedachtnahme auf arbeitsmedizinische 
Erkenntnisse, auf den jeweiligen Stand der Technik 
oder auf internationale Abkommen erforderlich ist. 

5. Abschnitt 

Gesundheitsüberwachung 

Eignungs- und Folgeuntersuchungen 

§ 49. (1) Mit Tätigkeiten, bei denen die Gefahr 
einer Berufskrankheit besteht, und bei denen einer 
arbeitsmedizinischen Untersuchung im Hinblick 
auf die spezifische mit dieser Tätigkeit verbundene 
"Gesundheitsgefährdung prophylaktische Bedeutung 
zukommt, dürfen Arbeitnehmer nur beschäftigt 
werden, wenn 

1. vor Aufnahme der Tätigkeit eine 
Untersuchung durchgeführt wurde 
nungsuntersuchung) und 

solche 
(Eig-

2. bei Fortdauer der Tätigkeit solche Unter­
suchungen in regelmäßigen Zeitabständen 
durchgeführt werden (Folgeuntersuchungen) . 

(2) Abs. 1 gilt weiters für Tätigkeiten, bei denen 
häufiger und länger andauernd Atemschutzgeräte 
(Filter- oder Behältergeräte) getragen werden 
müssen, für Tätigkeiten im Rahmen von Gas­
rettungsdiensten und für Tätigkeiten unter Ein­
wirkung von den Organismus besonders belasten­
der Hitze. 

(3) Das Arbeitsinspektorat hat im Einzelfall mit 
Bescheid für eine Tätigkeit, die nicht in einer 
Durchführungsverordnung zu Abs. 1 angeführt ist, 
Eignungs- und Folgeuntersuchungen vorzuschrei­
ben, sofern 

1. es sich um eine Tätigkeit handelt, die nach 
arbeitsmedizinischen Erfahrungen " die 
Gesundheit zu schädigen vermag, und 

2. im" Hinblick auf die spezifische mit dieser 
Tätigkeit verbundene Gesundheitsgefährdung 
einer arbeitsmedizinischen Untersuchung pro­
phylaktische Bedeutung zukommt. 

(4) Für Untersuchungen gemäß Abs. 3 gelten die 
Bestimmungen über Eignungs- und Folgeunter­
suchungen mit Ausnahme der Bestimmung, daß die 
Untersuchungen nach einheitlichen Richtlinien 
durchzuführen und zu beurteilen sind. 

(5) In Bescheiden gemäß Abs. 3 sind Art, 
Umfang und Zeitabstände der Untersuchungen 
festzulegen. Weiters ist festzulegen, welche V or­
aussetzungen die Ärzte für die Untersuchurigen 
erfüllen müssen. 

(6) Bescheide gemäß Abs. 3 sind auf Antrag des 
Arbeitgebers oder von amtswegen aufzuheben, 
wenn die Voraussetzungen für die Vorschreibung 
nicht mehr vorliegen. 

Untersuchungen bei Lärmeinwirkung 

§ 50. (1) Mit Tätigkeiten, die mit gesundheits­
gefährdender Lärmeinwirkung verbunden sind, 
dürfen Arbeitnehmer nur beschäftigt werden, 
wenn vor Aufnahme der Tätigkeit eine arbeits­
medizinische Untersuchung der Hörfähigkeit 
durchgeführt wurde. Für diese Untersuchung 
gelten die Bestimmungen über Eignungsunter­
suchungen. 

(2) Arbeitgeber haben dafür zu sorgen, daß 
Arbeitnehmer, die einer gesundheitsgefährdenden 
Lärmeinwirkung ausgesetzt sind, sich in regel­
mäßigen Abständen einer arbeitsmedizinischen 
Untersuchung der Hörfähigkeit unterziehen. 
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Sonstige besondere Untersuchungen Überprüfung der Beurteilung 

§ 51. (1) Wenn im Hinblick auf die spezifische 
mit einet Tätigkeit verbundene Gesundheitsgefähr­
dung nach arbeitsmedizinischen Erkenntnissen 
oder nach dem jeweiligen Stand der Technik 
besondere ärztliche Untersuchungen geboten 
erscheinen, müssen Arbeitgeber dafür sorgen, daß 
Arbeitnehmer, die eine solche Tätigkeit ausüben 
oder ausüben sollen, sich auf eigenen Wunsch vor 
Aufnahme dieser Tätigkeit sowie bei Fortdauer der 
Tätigkeit in regelmäßigen Zeitabständen einer 
solchen besonderen Untersuchung unterziehen 
können. 

(2) Tätigkeiten im Sinne des Abs. 1 sind solche, 
bei denen Arbeitnehmer 

1. besonderen physikalischen Einwirkungen aus­
gesetzt sind oder 

2. den Einwirkungen gefährlicher Arbeitsstoffe 
ausgesetzt sind oder 

3. besonders belastenden Arbeitsbedingungen 
ausgesetzt sind oder 

4. bei deren Ausübung durch gesundheitlich 
nicht geeignete Arbeitnehmer eine besondere 
Gefahr für diese selbst oder für andere 
Personen entstehen kann. 

(3) Gelangt dem Arbeitsinspektorat zur Kennt­
nis, daß bei einem Arbeitnehmer eine Erkrankung 
aufgetreten ist, die auf eine Tätigkeit im Sinne des 
Abs. 2 zurückzuführen sein könnte, so kann es die 
Vornahme von besonderen Untersuchungen auch 
hinsichtlich anderer Arbeitnehmer empfehlen, die 
mit derartigen Tätigkeiten beschäftigt werden. 

Durchführung von Eignungs- und Folgeunter­
suchungen 

§ 52. Die untersuchenden Ärzte haben bei 
Durchführung von Eignungs- und Folgeunter­
suchungen nach folgenden Grundsätzen vorzu­
gehen: 

1. Die Untersuchungen sind nach einheitlichen 
Richtlinien durchzuführen und zu beurteilen. 

2. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in 
einem Befund festzuhalten. 

3. Es hat eine Beurteilung zu erfolgen 
("geeignet", "nicht geeignet"). 

4. Wenn die Beurteilung auf "geeignet" lautet, 
aber eine Verkürzung des Zeitabstandes bis 
zur Folgeuntersuchung geboten erscheint, ist 
in die Beurteilung der Zeitabstand bis zur 
vorzeitigen Folgeuntersuchung aufzunehmen. 

5. Der Befund samt Beurteilung ist unverzüglich 
dem ärztlichen Dienst des zuständigen 
Arbeitsinspektorates in zweifacher Ausferti­
gung zu übermitteln. 

6. Der Befund ist dem Arbeitnehmer auf 
Verlangen zu übermitteln und zu erläutern. 

7. Wenn die Beurteilung auf "geeignet" lautet, 
ist diese Beurteilung dem Arbeitgeber sowie 
dem Arbeitnehmer schriftlich mitzuteilen. 

§ 53. (1) Die Ärzte der Arbeitsinspektion haben 
bei Eignungs- und Folgeuntersuchungen von 
amtswegen die übermittelten Befunde und Beurtei­
lungen unter Berücksichtigung der Arbeitsbedin­
gungen zu überprüfen. 

(2) Die Ärzte der Arbeitsinspektion sind 
verpflichtet, dem Arbeitnehmer auf Verlangen den 
Befund zu erläutern. 

(3) über die gesundheitliche Eignung entscheidet 
das Arbeitsinspektorat mit Bescheid. Im Verfahren 
haben der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber 
Parteistellung. Tatsachen, die der ärztlichen 
Verschwiegenheitspflicht unterliegen, sind vom 
Arbeitsinspektorat dem Arbeitgeber jedoch nur 
mit Zustimmung des Arbeitnehmers zur Kenntnis 
zu bringen. 

(4) Führt die überprüfung durch das Arbeits­
inspektorat zu einem von der Beurteilung des 
untersuchenden Arztes abweichenden Ergebnis, so 
ist diesem Arzt eine Abschrift des Bescheides zu 
übermitteln. Führt die überprüfung einer auf 
"nicht geeignet" lautenden ärztlichen Beurteilung 
durch das Arbeitsinspektorat zu einem abweichen­
den Ergebnis, ist dieser ArZt außerdem vor 
Bescheiderlassung anzuhören. 

(5) Ein Bescheid über die gesundheitliche 
Eignung kann entfallen, wenn 

1. die Beurteilung auf "geeignet" lautet, 
2. die überprüfung ergibt, daß der Arbeit­

nehmer für die betreffende Tätigkeit geeig­
net ist und keine zusätzlichen Maßnahmen 
zur Verminderung der Gesundheitsgefähr­
dung notwendig sind, und 

3. weder der Arbeitgeber noch der Arbeit­
nehmer einen Antrag auf Erlassung eines 
Bescheides stellen. 

(6 ) Wenn in der Beurteilung keine . Verkürzung 
des Zeitabstandes bis zur Folgeuntersuchung 
vorgesehen ist, eine Verkürzung aber auf Grund 
der überprüfung geboten erscheint, ist von 
amtswegen oder auf Antrag mit Bescheid der 
Zeitabstand zu verkürzen. 

(7) Ist in der Beurteilung eine Verkürzung des 
Zeitabstandes bis zur Folgeuntersuchung vorge­
sehen und ergibt die überprüfung, daß eine solche 
Verkürzung nicht erforderlich ist, so hat das 
Arbeitsinspektorat dies dem Arbeitgeber, dem 
Arbeitnehmer sowie dem Arzt, der die Unter­
suchung durchgeführt hat, mitzuteilen. 

(8) Einer Berufung gegen Bescheide über die 
gesundheitliche Eignung und über die Verkürzung 
des Zeitabstandes bis zur Folgeuntersuchung 
kommt keine aufschiebende Wirkung zu. 

(9) Das Arbeitsinspektorrat hat dem zuständigen 
Träger der Unfallversicherung auf Anfrage eine 
Ausfertigung des Befundes samt Beurteilung zu 
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übermitteln, sofern die Übermittlung dieser perso­
nenbezogenen Daten wesentliche Voraussetzung 
für Zwecke der Forschung nach § 186 Z 4 ASVG 
darstellt. 

Bescheide über die gesundheitliche Eignung 

§ 54. (1) Die bescheidmäßige Feststellung der 
gesundheitlichen Eignung auf Grund einer Eig­
nungsuntersuchung oder Folgeuntersuchung kann 
erfolgen 

1. unter Verkürzung des Zeitabstandes bis zur 
Folgeuntersuchung, 

2. unter der Bedingung, daß der Arbeitgeber 
bestimmte im Bescheid festzulegende geeig­
nete Maßnahmen trifft, die die Gesundheits­
gefährdung vermindern. 

(2) Bei bescheidmäßiger Feststellung der gesund­
heitlichen Nichteignung darf der Arbeitnehmer mit 
den im Bescheid angeführten Tätigkeiten nicht 
mehr beschäftigt werden. Dies gilt im Fall des 
Abs. 4 bis zu einer Folgeuntersuchung, sonst bis 
zur Aufhebung durch Bescheid des Arbeitsinspek­
torates gemäß Abs. 5. 

(3) Das Arbeitsinspektorat kann im Bescheid 
aussprechen, daß das Beschäftigungsverboterst 
nach Ablauf einer bestimmten Frist wirksam wird, 
wenn dies aus arbeitsmedizinischen Gründen unter 
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen vertret­
bar ist. 

(4) Ist anzunehmen, daß die gesundheitliche 
Eignung in absehbarer Zeit wieder gegeben ist, so 
ist im Bescheid festzulegen, zu welchem Zeitpunkt 
eine neuerliche Untersuchung frühestens erfolgen 
soll. In diesem Fall darf der Arbeitnehmer mit den 
im Bescheid angeführten Tätigkeiten wieder 
beschäftigt werden, wenn eine Folgeuntersuchung 
die Beurteilung "geeignet" ergeben hat. 

(5) Die Aufhebung des Beschäftigungsverbotes 
hat auf Antrag des Arbeitgebers oder des Arbeit­
nehmers oder von amtswegen zu erfolgen, wenn 
auf Grund einer Folgeuntersuchung festgestellt 
wird, daß die gesundheitliche Eignung für die 
betreffende Tätigkeit wieder gegeben ist. 

Durchführung von sonstigen besonderen Unter­
suchungen 

§ 55. (1) Die untersuchenden Ärzte haben bei 
der Durchführung von wiederkehrenden Unter­
suchungen der Hörfähigkeit und bei sonstigen 
besonderen Untersuchungen wie folgt vorzugehen: 

1. Sofern für die Durchführung von solchen 
Untersuchungen einheitliche Richtlinien erlas­
sen wurden, sind die Untersuchungen nach 
diesen Richtlinien durchzuführen. 

2. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in 
einem Befund festzuhalten. 

3. Der Befund ist dem Arbeitnehmer, auf 
Verlangen zu übermitteln und zu erläutern. 

(2) Die Ärzte der Arbeitsinspektion sind 
verpflichtet, dem Arbeitnehmer auf Verlangen den 
Befund zu erläutern. 

Ermächtigung der Ärzte 

§ 56. (1) Eignungs- und Folgeuntersuchungen 
sind von hiezu ermächtigten Ärzten durchzuführen 
und zu beurteilen. 

(2) Die Ermächtigung ist vom Bundesminister 
für Arbeit und Soziales zu erteilen, wenn der Arzt 
die Bestätigung erbringt, daß er eine deI' jeweiligen 
Untersuchung entsprechende Ausbildung absolviert 
hat und nachweist, daß er 

1. die persönliche Qualifikation sowie die 
sachlichen Voraussetzungen für die Durch­
führung der jeweiligen Untersuchung zur 
Gänze selbst erfüllt oder 

2. zu Teilbereichen der jeweiligen Untersuchung 
andere Ärzte oder geeignete Labors her­
anzieht, die diese Voraussetzungen erfüllen. 

(3) Die Ermächtigung kann unter der Auflage 
erteilt werden, daß der Arzt die Untersuchungen 
einer regelmäßigen Qualitätssicherung unterziehen 
läßt, sofern dies zur Gewährleistung ordnungsge­
mäßer Untersuchungen und Beurteilungen erfor­
derlich ist. 

(4) Vor Erteilung einer Ermächtigung zur 
Durchführung von Untersuchungen, die zur Fest­
stellung der gesundheitlichen Eignung für die 
Ausübung von Tätigkeiten dienen, die eine Berufs­
krankheit verursachen können, ist die Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt zu hören. 

(5) Die Ermächtigung ist vom Bundesminister 
für Arbeit und Soziales zu widerrufen, wenn 

1. die Untersuchung oder die Auswertung der 
Ergebnisse mangelhaft vorgenommen wurde, 
insbesondere gegen die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes über die Durchführung von 
Eignungs- und Folgeuntersuchungen versto­
ßen wurde, oder 

2. innerhalb der letzten fünf Jahre trotz rechts­
kräftig erteilter Ermächtigung keine entspre­
chenden Untersuchungen vorgenommen wur­
den oder 

3. die Voraussetzungen für die Erteilung der 
Ermächtigung nicht mehr vorliegen oder 
Auflagen, unter denen die Ermächtigung 
erteilt wurde, nicht eingehalten werden. 

(6) Abs. 1 bis 5 gilt auch für wiederkehrende 
Untersuchungen der Hörfähigkeit und für sonstige 
besondere Untersuchungen, sofern nach der Art 
der Untersuchung für deren Durchführung eine 
besondere persönliche Qualifikation oder besonde­
re sachliche Voraussetzungen erforderlich sind. 

(7) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
hat jährlich eine Liste der ermächtigten Ärzte zu 
erstellen und den gesetzlichen Interessenvertretun­
gen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie auf 
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Anfrage auch sonstigen Personen zu übermitteln. 
Diese Liste hat zu enthalten: Namen, Anschrift und 
Telefonnummer der Ärzte .,.s.owie die Art der 
Untersuchung, für die eine Ermächtigung vorliegt. 

Kosten der Untersuchungen 

§ 57. (1) Die Kosten von Eignungs- und 
Folgeuntersuchungen sind vom Arbeitgeber zu 
tragen. 

(2) Die Kosten von sonstigen besonderen 
Untersuchungen hat der Arbeitgeber zu tragen, 
soweit sie nicht auf Kosten eines Versicherungs­
trägers erfolgen. 

(3) Wenn Eignungs- und Folgeuntersuchungen 
oder sonstige besondere Untersuchungen im 
Zusammenhang mit Tätigkeiten, die eine Berufs­
krankheit verursachen können, durchgeführt wer­
den, hat der Arbeitgeber gegenüber dem zustän­
digen Träger der Unfallversicherung Anspruch auf 
Ersatz der Kosten. Dies gilt auch für Eignungs­
untersuchungen, die unmittelbar vor Aufnahme 
einer Tätigkeit durchgeführt werden, die die 
Unfallversicherungspflicht auslöst. Der Kostener­
satz wird höchstens nach den bei der Versiche­
rungsansta�t öffentlich Bediensteter jeweils gelten­
den Honorarsätzen geleistet. 

(4) Der zuständige Träger der Unfallversiche­
rung ist berechtigt, mit ermächtigten Ärzten die 
direkte Verrechnung der Kosten von Untersuchun­
gen nach Abs. 3 zu vereinbaren. 

(5) Abs. 1, 3 und 4 gilt auch für wiederkehr'ende 
Untersuchungen der Hörfähigkeit. 

Pflichten der Arbeitgeber 

§ 58. (1) Arbeitgeber müssen den untersuchen­
den Ärzten Zugang zu den ArbeitsplätZen der zu 
untersuchenden Arbeitnehmer sowie zu allen für 
die Durchführung oder Beurteilung notwendigen 
Informationen, wie zum Beispiel zu Meßergebnis­
sen, gewähren. 

(2) Werden Eignungs- und Folgeuntersuchun­
gen, wiederkehrende Untersuchungen der Hörfä­
higkeit sowie sonstige besondere Untersuchungen 
während der betrieblichen ArbeitsZeit durchge­
führt, müssen Arbeitgeber den Arbeitnehmern die 
erforderliche Freizeit unter Fortzahlung des 
Entgelts gewähren. 

(3) In den Sicherheits- und Gesundheitsschutz­
dokumenten sind jene Bereiche anzuführen, in 
-denen Arbeitnehmer mit Tätigkeiten beschäftigt 
werden, die Eignungs- und Folgeuntersuchungen 
erforderlich machen. . 

(4) Arbeitgeber müssen über jeden Arbeitneh­
mer, für den Eignungs- oder Folgeuntersuchungen 
erforderlich sind, Aufzeichnungen führen, die 
folgendes zu enthalten haben: 

1. Vor- und Zuname, Geburtsdatum und 
Anschrift, 

2. Art der Tätigkeit, die die Untersuchungs~ 
pflicht begründet, 

3. Datum der Aufnahme dieser Tätigkeit, 
4_ Datum der Beendigung dieser Tätigkeit, 
5. Name und Anschrift des untersuchenden 

Arztes, 
6. Dat~m jeder Untersuchung. 

(5) Den Aufzeichnungen sind alle Beurteilungen 
der untersuchenden Ärzte über die gesundheitliche 
Eignung sowie allfällige Bescheide des Arbeits­
inspektorates anzuschließen. 

(6) Die Unterlagen gemäß Abs. 4 und 5 sind 
aufzubewahren, bis der Arbeitnehmer aus dem 
Betrieb ausscheidet. Sodann sind sie dem zustän­
digen Träger der Unfallversicherung zu übermit­
teln. Dieser hat die Unterlagen mindestens 40 Jahre 
aufzubewahren. 

(7) Arbeitgeber müssen unbeschadet der §§ 12 
und 13 jedem Arbeitnehmer zu den ihn persönlich 
betreffenden Aufzeichnungen und Unterlagen 
Zugang gewähren. 

Verordnungen über die Gesundheitsüberwachung 

§ 59. Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales hat in Durchführung des 5. Abschnittes 
durch Verordnung näher zu regeln: 

1. die Tätigkeiten, die Eignungs- und Folge­
untersuchungen erforderlich machen,- sowie 
die Tätigkeiten, bei denen sonstige besondere 
Untersuchungen geboten sind, 

2. die Zeitabstände, in denen Folgeuntersuchun­
gen, wiederkehrende Untersuchungen der 
Hörfähigkeit sowie sonstige besondere Unter­
suchungen durchzuführen sind, 

3. Richtlinien über die Durchführung von 
Untersuchungen, wobei insbesondere fest­
zulegen ist, welche speziellen Untersuchun­
gen und Untersuchungsverfahren nach dem 
jeweiligen Stand der Arbeitsmedizin zur 
Feststellung der gesundheitlichen Eignung 
von Arbeitnehmern für bestimmte Tätigkei­
ten in Betracht kommen, nach welchen 
arbeitsmedizinischen Kriterien die Untersu­
chungsergebnisse zu beurteilen sowie welche 
biologischen Grenzwerte gegebenenfalls zu 
beachten sind. 

6. Abschnitt 

Arbeitsvorgänge und Arbeitsplätze 

Allgemeine Bestimmungen über Arbeitsvorgänge 

§ 60. (1) Arbeitgeber haben dafür zu sorgen, daß 
Arbeitsvorgänge so vorbereitet, gestaltet und 
durchgeführt werden, daß ein wirksamer Schutz 
des Lebens und der Gesundheit der Arbeitnehmer 
erreicht wird. 
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(2) Arbeitsvorgänge sind so zu gestalten, daß 
Belastungen durch Monotonie, einseitige Belastung 
sowie Belastungen durch taktgebundene Arbeiten 
und Zeitdruck möglichst gering gehalten und ihre 
gesundheitsschädigenden Auswirkungen abge­
schwächt werden. 

(3) Arbeitsvorgänge sind so zu gestalten, daß die 
Arbeit nach Möglichkeit ganz oder teilweise im 
Sitzen verrichtet werden kann. 

Arbeitsplätze 

§ 61. (1) Arbeitsplätze müssen so eingerichtet 
und beschaffen sein und so erhalten werden, daß 
die Arbeitnehmer möglichst ohne Gefahr für ihre 
Sicherheit und Gesundheit ihre Arbeit verrichten 
können. 

(2) Arbeitsplätze' müssen so beschaffen sein, daß 
sie nicht einstürzen, umkippen, einsinken, abrut­
schen oder ihre Lage auf andere Weise ungewollt 
verändern. 

(3) Arbeitsplätze und Zugänge zu den Arbeits­
plätzen müssen erforderlichenfalls mit Einrichtun­
gen zum Schutz gegen Absturz oder herabfallende 
Gegenstände versehen sein. 

o (4) Die freie unverstellte Fläche am Arbeitsplatz 
muß so bemessen sein, daß sich die Arbeitnehmer 
bei ihrer Tätigkeit ungehindert bewegen können. 
Ist dies aus arbeitsplatztechnischen Gründen nicht 
möglich, so muß den Arbeitnehmern erforderli­
chenfalls in der Nähe des Arbeitsplatzes eine 
andere ausreichend große Bewegungsfläche zur 
Verfügung stehen. 

(5) Kann die Arbeit ganz oder teilweise im 
Sitzen verrichtet werden, sind den Arbeitnehmern 
geeignete Sitzgelegenheiten zur Verfügung zu 
stellen. Den Arbeitnehmetn sind geeignete Arbeits­
tische, Werkbänke oder sonstige Einrichtungen zur 
Verfügung zu stellen, soweit deren Verwendung 
nach der Art der Tätigkeit möglich ist. 

(6) An Arbeitsplätzen mit erhöhter Unfallgefahr 
sowie an besonders abgelegenen Arbeitsplätzen 
darf ein Arbeitnehmer nur allein beschäftigt 
werden, wenn eine wirksame überwachung 
sichergestellt ist. 

(7) Im Freien und in nicht allseits umschlossenen 
Räumen dürfen ständige" Arbeitsplätze nur einge­
richtet werden, wenn dies wegen der Art der 
Tätigkeiten oder aus sonstigen wichtigen betrieb­
lichen Gründen erforderlich ist. Bei Arbeitsplätzen 
in nicht allseits umschlossenen Räumen sowie bei 
ortsgebundenen Arbeitsplätzen im Freien ist dafür 
zu sorgen, daß die Arbeitnehmer durch geeignete 
Einrichtungen gegen Witterungseinflüsse soweit als 
möglich geschützt sind. Bei Arbeitsplätzen im 
Freien ist dafür zu sorgen, daß die Arbeitnehmer 
nicht ausgleiten oder abstürzen können. 

(8) Für Verkaufsstände im Freien "gilt abwei­
chend von Abs. 7 folgendes: 

1. An Verkaufs ständen im Freien dürfen Arbeit­
nehmer nur beschäftigt werden, wenn sie 
gegen Witterungseinflüsse, schädliche Zug­
luft, Einwirkungen durch Lärm, Erschütte­
rungen und Abgase von Kraftfahrzeugen 
ausreichend geschützt sind. 

2. An Verkaufsständen im Freien, die organisa­
torisch und räumlich im Zusammenhang mit 
Verkaufsläden oder sonstigen Betriebsgebäu­
den stehen, dürfen Arbeitnehmer außerdem 
nur beschäftigt werden, wenn die Außen­
temperatur am Verkaufsstand mehr als 
+ 16"C beträgt. 

Fachkenntnisse und besondere Aufsicht 

§ 62. (1) Zu Arbeiten, die mit einer besonderen 
Gefahr für die damit beschäftigten oder für andere 
Arbeitnehmer verbunden sind, dürfen nur Arbeit­
nehmer herangezogen werden, die 

1. hiefür geistig und körperli~h geeignet sind, 
2. über einen Nachweis der erforderlichen 

Fachkenntnisse verfügen und 
3. über die erforderliche Berufserfahrung ver­

fügen. 

(2) Abs. 1 gilt für die Durchführung von 
Taucherarbeiten, das Führen von bestimmten 
Kranen und Staplern, die Beschäftigung im 
Rahmen eines Gasrettungsdienstes, die Durch­
führung von Sprengarbeiten sowie sonstige Arbei­
ten mit vergleichbarem Risiko. 

(3) Mit der Durchführung von Sprengarbeiten 
dürfen darüber hinaus nur Arbeitnehmerbeschäf­
tigt werden, die verläßlich sind. 

( 4) Wenn es für eine sichere Durchführung der 
Arbeiten erforderlich ist, hat die Organisation und 
Vorbereitung durch Personen zu erfolgen,. die 
hiefür geeignet sind und die erforderlichen Fach­
kenntnisse nachweisen. Dies gilt für V orbereitungs­
und Organisationsarbeiten betreffend besonders 
gefährliche Arbeiten unter Spannung, bühnentech­
nisehe und beIeuchtungstechnische Arbeiten sowie 
sonstige Arbeiten, für die hinsichtlich der Vorbe­
reitung und Organisation vergleichbare Anforde­
rungen bestehen. 

(5) Wenn es mit Rücksicht auf die mit der Arbeit 
verbundenen Gefahren oder die spezifischen 
Arbeitsbedingungen erforderlich ist, dürfen Arbei­
ten nur unter Aufsicht einer geeigneten Person 
durchgeführt werden. Taucherarbeiten, Arbeiten in 
Druckluft, bestimmte Bauarbeiten sowie sonstige 
Arbeiten, die hinsichtlich der Gefahren oder der 
Arbeitsbedingungen vergleichbar sind, dürfen nur 
unter Aufsicht von Personen durchgeführt werden, 
die hiefür geeignet sind und die erforderlichen 
Fachkenntnisse nachweisen. 

6 
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(6) Abs. 5 gilt nicht für Tätigkeiten, für die die 
Regelungen des Berggesetzes 1975 über verant­
wortliche Personen anzuwenden sind. 

(7) Abs. 2 bis 5 gelten auch für den Arbeitgeber, 
soweit dies zur Vermeidung einer Gefahr für die 
Sicherheit oder die Gesundheit der Arbeitnehmer 
erforderlich ist. 

(8) Arbeitgeber haben ein Verzeichnis jener 
Arbeitnehmer zu führen, die Tätigkeiten im Sinne 
des Abs. 2 bis 5 durchführen. Dieses Verzeichnis 
muß auch Angaben über den Nachweis der 
Fachkenntnisse enthalten. Das Verzeichnis ist stets 
auf dem aktuellen Stand zu halten. 

Nachweis der Fachkenntnisse 

§ 63. (1) Der Nachweis der Fachkenntnisse 
gemäß § 62 ist durch ein Zeugnis einer hiefür in 
Betracht kommenden Unterrichtsanstalt oder durch 
ein Zeugnis einer anderen Einrichtung zu er­
bringen, die hiezu vom Bundesminister für Arbeit 
und Soziales ermächtigt wurde. 

(2) Die Ermächtigung ist zu erteilen, wenn die 
Gewähr dafür gegeben ist, daß die notwendigen 
Fachkenntnisse in entsprechender Weise vermittelt 
werden. Die Ermächtigung ist unter Auflagen zu 
erteilen, wenn dies zur Gewährleistung einer 
ordnungsgemäßen Vermittlung der Fachkenntnisse 
erforderlich ist. Die Ermächtigung ist zu wider­
rufen, wenn gegen die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes oder der dazu erlassenen Verord­
nungen über die Vermittlung der Fachkenntnisse 
verstoßen wurde, die Auflagen nicht eingehalten 
werden, oder wenn die Voraussetzungen für die 
Ermächtigung nicht mehr vorliegen. 

(3) Zur Vermittlung der Fachkenntnisse zur 
Durchführung von Sprengarbeiten sind von der 
Unterrichtsanstalt oder ermächtigten Einrichtung 
nur Personen zuzulassen, die eine Bescheinigung 
der Bundespolizeidirektion oder, außerhalb des 
örtlichen Wirkungsbereiches der Bundespolizeidi­
rektionen, der Bezirksverwaltungsbehörde über 
ihre Verläßlichkeit beibringen. Zur Beurteilung 
der Verläßlichkeit nach diesem Bundesgesetz ist 
sinngemäß § 6 des Waffengesetzes 1986, BGBl. 
Nr. 443, heranzuziehen, wobei auch entsprechend 
schwerwiegende Verwaltungsübertretungen zu 
berücksichtigen sind. 

(4) Der Nachweis der Fachkenntnisse ist von der 
zuständigen Behörde zu entziehen, wenn die 
betreffende Person zur Durchführung der betref­
fenden Arbeiten geistig oder körperlich nicht mehr 
geeignet ist. Gleiches gilt, wenn auf Grund 
besonderer Vorkommnisse, zB eines Fehlverhal­
tens, das zu einem Unfall geführt" hat, eine sichere 
Durchführung der Arbeiten durch die betreffende 
Person nicht mehr gewährleistet ist.' Der Entzug 
des Nachweises ist dem Arbeitgeber, dem zustän-

digen Arbeitsinspektorat sowie jener Unterrichts­
anstalt oder Einrichtung, die den Nachweis 
ausgestellt hat, bekanntzugeben. 

(5) Die Arbeitsinspektorate haben Umstände, die 
zur Entziehung des Nachweises der Fachkenntnisse 
führen könnten, der zuständigen Behörde zur 
Kenntnis zu bringen. Werden dem Arbeitgeber 
Umstände bekannt, die zum Entzug des Nach­
weises der Fachkenntnisse führen könnten, hat er 
dies dem zuständigen Arbeitsin~pektorat zu 
melden. 

(6) Die Sicherheitsbehörden haben Umstände, 
die zur Entziehung des Nachweises der Fach­
kenntnisse betreffend die Durchführung von 
Sprengarbeiten führen könnten, der zuständigen 
Behörde zur Kenntnis zu bringen. 

Handhabung von Lasten 

§ 64. (1) Als manuelle Handhabung im Sinne 
dieser Bestimmung gilt jede Beförderung oder "das 
Abstützen einer Last durch Arbeitnehmer, insbe­
sondere das Heben, Absetzen, Schieben, Ziehen, 
Tragen und Bewegen einer Last, wenn dies auf 
Grund der Merkmale der Last oder ungünstiger 
ergonomischer Bedingungen für die Arbeitnehmer 
eine Gefährdung, insbesondere des Bewegungs­
und Stützapparates, mit sich bringt. 

(2) Arbeitgeber haben geeignete organisatorische 
Maßnahmen zu treffen oder geeignete Mittel 
einzusetzen, um zu vermeiden, daß Arbeitnehmer 
Lasten manuell handhaben müssen. 

(3) Läßt es sich nicht vermeiden, daß Arbeit­
nehmer Lasten manuell handhaben müssen, so 
haben die Arbeitgeber im Rahmen der Ermittlung 
und Beurteilung der Gefahren insbesondere die 
Merkmale der Last, den erforderlichen körper­
lichen Kraftaufwand, die Merkmale der Arbeits­
umgebung und die Erfordernisse der Aufgabe zu 
berücksichtigen. Die Arbeitgeber haben dafür zu 
sorgen, daß es bei den Arbeitnehmern nicht zu 
einer Gefährdung des Bewegungs- und Stütz­
apparates kommt oder daß solche Gefährdungen 
gering gehalten werden, indem sie unter Berück­
sichtigung der Merkmale der Arbeitsumgebung und 
der Erfordernisse der Aufgabe geeignete Maß­
nahmen treffen. 

(4) Arbeitnehmer dürfen mit der manuellen 
Handhabung von Lasten nur beschäftigt werden, 
wenn sie dafür körperlich geeignet sind und über 
ausreichende Kenntnisse und eine ausreichende 
Unterweisung verfügen. 

(5) Arbeitnehmer, die mit der manuellen Hand­
habung von Lasten beschäftigt werden, müssen 
Angaben über die damit verbundene Gefährdung 
des Bewegungs- und Stützapparates sowie nach 
Möglichkeit auch genaue Angaben über das 
Gewicht und die sonstigen Merkmale der Lasten 
erhalten. Die Arbeitnehmer müssen genaue Anwei-
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sungen über die sachgemäße Handhabung von 
Lasten und Angaben über die bestehenden 
Gefahren bei unsachgemäßer Handhabung erhal~ 
ten. 

Lärm 

§ 65. (1) Arbeitgeber haben unter Berücksichti­
gung des Standes der Technik die Arbeitsvorgänge 
und die Arbeitsplätze entsprechend zu gestalten 
und alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, damit 
die Lärmeinwirkung auf das niedrigste in der 
Praxis vertretbare Niveau gesenkt wird. Unter 
Berücksichtigung des technischen Fortschrittes und 
der verfügbaren Maßnahmen ist auf eine Verrin­
gerung des Lärms, möglichst direkt an der 
Entstehungsquelle, hinzuwirken. 

(2) Im Rahmen der Ermittlung und Beurteilung 
der Gefahren ist auch Zu ermitteln, ob die 
Arbeitnehmer einer Lärmgefährdung ausgesetzt 
sein könnten. Wenn eine solche Gefährdung nicht 
ausgeschlossen werden kann, ist der Lärm zu 
messen. Bei der Messung ist gegebenenfalls auch 
Impulslärm zu berücksichtigen. Diese Ermittlung 
und Messung ist in regelmäßigen Zeitabständen 
sowie bei Anderung der Arbeitsbedingungen zu 
wiederholen. 

(3) Die Ermittlung und Messung ist unter der 
Verantwortung der Arbeitgeber fachkundig zu 
planen und durchzuführen. Das Meßverfahren 
muß zu einem für die Exposition der Arbeit­
nehmer repräsentativen Ergebnis führen. 

(4) Je nach Ausmaß der Lärmeinwirkung sind 
die erforderlichen Maßnahmen zur Verringerung 
und Beseitigung der Gefahren zu treffen. Zu diesen 
Maßnahmen zählen insbesondere: 

1. Die Arbeitnehmer sind über die möglichen 
Gefahren der Lärmeinwirkung und die zur 
Verringerung dieser Gefahren getroffenen 
Maßnahmen zu informieren und zu unter­
weIsen. 

2. Den Arbeitnehmern sind geeignete Gehör­
schutzmittel zur Verfügung zu stellen. 

3. Die Arbeitnehmer haben die Gehörschutzmit­
tel zu benutzen. 

4. Die Lärmbereiche sind zu kennzeichnen und 
abzugrenzen. Der Zugang zu diesen Berei­
chen ist zu beschränken. 

5. Die Gründe rur die Lärmeinwirkung sind zu 
ermitteln. Es ist ein Programm technischer 
Maßnahmen und Maßnahmen der Arbeits­
gestaltung zur Herabsetzung der Lärmeinwir­
kung festzulegen und durchzuführen. 

6. Es ist ein Verzeichnis jener Arbeitnehmer zu 
führen, die der Lärmeinwirkung ausgesetzt 
sind. Dieses Verzeichnis ist stets auf dem 
aktuellen Stand zu halten und jedenfalls bis 
zum Ende der Exposition aufzubewahren. 
Nach Ende der Exposition ist es dem 
zuständigen Träger der Unfallversicherung 

zu übermitteln. Arbeitgeber müssen jedem 
Arbeitnehmer zu den ihn persönlich betref­
fenden Angaben des Verzeichnisses Zugang 
gewähren. 

Sonstige Einwirkungen und Belastungen 

§ 66. (1) Arbeitgeber haben unter Berücksichti­
gung des Standes der Technik die Arbeitsvorgänge 
und Arbeitsplätze so zu gestalten und alle 
geeigneten Maßnahmen zu treffen, daß das 
Ausmaß von Erschütterungen, die auf den mensch­
lichen Körper übertragen werden, möglichst gering 
gehalten wird. Gleiches gilt auch für andere 
physikalische Einwirkungen. 

(2) Arbeitgeber haben die Arbeitsvorgänge und 
Arbeitsplätze entsprechend zu gestalten und alle 
geeigneten Maßnahmen zu treffen, damit die 
Arbeitnehmer keinen erheblichen Beeinträchtigun­
gen durch blendendes Licht, Wärmestrahlung, 
Zugluft, üblen Geruch, Hitze, Kälte, Nässe, 
Feuchtigkeit oder vergleichbare Einwirkungen 
ausgesetzt sind oder diese Einwirkungen möglichst 
gering gehalten werden. 

(3) Lassen sich gesundheitsgefährdende Erschüt­
terungen oder' sonstige besondere Belastungen 
nicht durch andere Maßnahmen vermeiden oder 
auf ein vertretbares Ausmaß verringern, so sind zur 
Verringerung der Belastungen oder zum Ausgleich 
geeignete organisatorische Maßnahmen. zu treffen, 
wie eine Beschränkung der Beschäftigungsdauer, 
Arbeitsunterbrechungen oder die Einhaltung von 
Erholzeiten. Dies gilt für Druckluft- und Taucher­
arbeiten, für Arbeiten, die mit besonderen physi­
schen Belastungen verbunden sind sowie für 
Arbeiten unter vergleichbaren Belastungen, wie 
besonders belastenden klimatischen Bedingungen, 
zB Arbeiten in Kühlräumen. 

Bildschinnarbeitsplätze 

§ 67. (1) Bildschirmgerätim· Sinne dieser 
Bestimmung ist eine Baueinheit mit einem Bild­
schirm zur Darstellung alphanumerischer Zeichen 
oder zur Grafikdarstellung, ungeachtet des Dar­
stellungsverfahrens. Bildschirmarbeitsplätze im 
Sinne dieser Bestimmung sind Arbeitsplätze, bei 
denen das Bildschirmgerät und die Dateneingabe­
tastatur oder sonstige Steuerungseinheit sowie 
gegebenenfalls ein Informationsträger eine funk­
tionale Einheit bilden. 

(2) Arbeitgeber sind verpflichtet; Bildschirmar­
beitsplätze ergonomisch zu gestalten. Es dürfen nur 
Bildschirmgeräte, Eingabe- oder Datenerfassungs~ 
vorrichtungen sowie Zusatzgeräte verwendet wer­
den, die dem Stand der Technik und den 
ergonomischen Anforderungen entsprechen. Es 
sind geeignete Arbeitstische bzw. Arbeitsflächen 
und Sitzgelegenheiten zur Verfügung zu stellen. 
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(3) Bildschirmarbeitsplätze sind so zu bemessen 
und einzurichten, daß ausreichend Platz vorhanden 
ist, um wechselnde Arbeitshaltungen und ~bewe­
gungen zu ermöglichen. Es ist für eine geeignete 
Beleuchtung und dafür zu sorgen, daß eine 
Reflexion und eine Blendung vermieden werden. . 

(4) Auf tragbare Datenverarbeitungsgeräte ist 
Abs. 2 und 3 anzuwenden, wenn sie regelmäßig am 
Arbeitsplatz eingesetzt werden. 

(5) Bei den nachstehend angeführten Einrich­
tungen bzw. Geräten sind die nach der Art oder 
Zweckbestimmung der Einrichtung oder der Art 
der Arbeitsvorgänge erforderlichen Abweichungen 
von Abs. 2 und 3 zulässig: 

1. Fahrer- und Bedienungsstände von Fahrzeu­
gen und Maschinen, 

2. Datenverarbeitungsanlagen an Bord eines 
Verkehrsmittels, 

3. Datenverarbeitungsanlagen, die hauptsächlich 
zur Benutzung durch die Öffentlichkeit 
bestimmt sind, I 

4. Rechenmaschinen, Registrierkassen und 
Geräte mit einer kleinen Daten- oder Meß­
wertanzeigevorrichtung, die zur direkten 
Benutzung des Gerätes erforderlich sind, und 

5. Display-Schreibmaschinen. 

Besondere Maßnahmen bei Bildschirmarbeit 

§ 68. (1) Im Rahmen der Ermittlung und 
Beurteilung der Gefahren ist auch auf die 
mögliche Beeinträchtigung des Sehvermögens 
sowie auf physische und psychische Belastungen 
besonders Bedacht zu nehmen. Auf Grundlage 
dieser Ermittlung und Beurteilung sind zweckdien­
liche Maßnahmen zur Ausschaltung der festge­
stellten Gefahren zu treffen, wobei das allfällige 
Zusammenwirken der festgestellten Gefahren zu 
berücksichtigen ist. 

(2) Bei der Konzipierung, Auswahl, Einführung 
und Anderung der Software sowie bei der 
Gestaltung von Tätigkeiten, bei denen Bildschirm­
geräte zum Einsatz kommen, haben die Arbeit­
geber folgende Faktoren zu berücksichtigen: 

1. Die Software muß der auszuführenden 
Tätigkeit angepaßt sein. 

2. Die Software muß benutzerfreundlich sein 
und gegebenenfalls dem Kenntnis- und 
Erfahrungsstand der Benutzer angepaßt 
werden können. 

3. Die Systeme müssen den Arbeitnehmern 
Angaben über die jeweiligen Abläufe bieten. 

4. Die Systeme müssen die Information in einem 
Format und in einem Tempo anzeigen, das 
den Benutzern angepaßt ist. 

5. Die Grundsätze der Ergonomie sind insbe­
sondere auf die Verarbeitung von Infor­
mationen durch den Menschen anzuwenden. 

(3) Bei Beschäftigung von Arbeitnehmern, die 
bei einem nicht unwesentlichen Teil ihrer normalen 
Arbeit ein Bildschirmgerät benutzen, gilt folgendes: 

1. Die Arbeitgeber haben die Tätigkeit so zu 
organisieren, daß die tägliche Arbeit an 
Bildschirmgeräten regelmäßig durch Pausen 
oder durch andere Tätigkeiten unterbrochen 
wird, die die Belastung durch Bildschirm­
arbeit verringern. 

2. Die Arbeitnehmer haben das Recht auf eine 
Untersuchung der Augen und des Sehvermö­
gens, und zwar vor Aufnahme der Tätigkeit, 
sowie anschließend in regelmäßigen Abstän­
den und weiters bei Auftreten von Seh­
beschwerden, die auf die Bildschirmarbeit 
zurückgeführt werden können. 

3. Die Arbeitnehmer haben das Recht auf eine 
augenärztliche Untersuchung, wenn sich dies 
auf Grund der Ergebnisse der Untersuchung 
nach Z 2 als erforderlich erweist. 

4. Den Arbeitnehmern sind spezielle Sehhilfen 
zur Verfügung zu stellen, wenn die Ergeb­
nisse der Untersuchungen nach Z 2 und 3 
ergeben, daß diese notwendig sind. 

(4) Maßnahmen nach Abs. 3 Z 2 bis 4 dürfen in 
keinem Fall zu einer finanziellen Mehrbelastung 
der Arbeitnehmer führen. 

(5) Auf tragbare Datenverarbeitungsgeräte, die 
nicht regelmäßig am Arbeitsplatz eingesetzt 
werden, ist Abs. 2 nicht anzuwenden. 

(6) Auf die in § 67 Abs. 5 . angeführten Ein­
richtungen bzw. Geräte ist Abs. 2 nur anzuwenden, 
soweit die Art oder Zweckbestimmung der 
Einrichtung oder die Art der Arbeitsvorgänge 
dem nicht entgegenstehen. 

Persönliche Schutzausrüstung 

§ 69. (1) Als persönliche Schutzausrüstung gilt 
jede Ausrüstung, die dazu be~timmt ist, von den 
Arbeitnehmern benutzt oder getragen zu werden, 
um sich gegen eine Gefahr für ihre Sicherheit oder 
Gesundheit bei der Arbeit zu schützen, sowie jede 
mit demselben Ziel verwendete Zusatz ausrüstung. 

(2) Persönliche Schutzausrüstungen sind von den 
Arbeitgebern auf ihre Kosten zur Verfügung zu 
stellen, wenn Gefahren nicht durch kollektive 
technische Schutzmaßnahmen oder durch arbeits­
organisatorische Maßnahmen vermieden oder 
ausreichend begrenzt werden können. 

(3) Arbeitnehmer sind verpflichtet, die persönli­
chen Schutzausrüstungen zu benutzen. Arbeitgeber 

. dürfen ein dem widersprechendes Verhalten der 
Arbeitnehmer nicht dulden. . 

(4) Persönliche Schutzausrüstungen dürfen, 
außer in besonderen Ausnahmefällen, nur für jene 
Zwecke und unter jenen Bedingungen eingesetzt 
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werden, für die sie nach den Angaben des 
Herstellers oder des Inverkehrbringers bestimmt 
sind. 

(5) Persönliche Schutzausrüstungen müssen für 
den persönlichen Gebrauch durch einen Arbeit­
nehmer bestimmt sein. Erfordern die Umstände 
eine Benutzung durch verschiedene Personen, so 
sind entsprechende Maßnahmen zu treffen, damit 
sich dadurch für die verschiedenen Benutzer keine 
Gesundheits- und Hygieneprobleme ergeben. 

(6) Arbeitgeber haben durch geeignete Lagerung 
und ausreichende Reinigungs-, Wartungs-, Repara­
tur- und Ersatzmaßnahmen ein gutes Funktionieren 
der persönlichen Schutzausrüstung und einwand­
freie hygienische Bedingungen zu gewährleisteri. 
Dabei sind insbesondere die Verwenderinformatio­
nen der Hersteller' und Inverkehrbringer zu 
berücksichtigen. 

Auswahl. der persönlichen Schutzauscüstung 

§ 70. (1) Arbeitgeber dürfen nur solche 
persönliche Schutz ausrüstungen zur Verfügung 
stellen, die 

1. hinsichtlich ihrer Konzeption und Konstruk­
tion den für das Inverkehrbringen geltenden 
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen 
entsprechen, 

2. Schutz gegenüber den zu 
Gefahren bieten; ohne selbst 
Gefahr mit sich zu bringen, 

verhütenden 
eine größere 

3. für die am Arbeitsplatz gegebenen Bedingun­
gen geeignet sind, 

4. den ergonomischen Anforderungen und den 
gesundheitlichen Erfordernissen des Arbeit­
nehmers Rechnung tragen sowie 

5. dem Träger, allenfalls nach erforderlicher 
Anpassung, passen. 

(2) Zu den Bedingungen im Sinne des Abs. 1 Z 3 
zählen die Dauer ihres Einsatzes, das Risiko, die 
Häufigkeit der Exposition gegeJ;1über diesem 
Risiko, die spezifischen Merkmale des Arbeits­
platzes der einzelnen Arbeitnehmer und die 
Leistungswerte der persönlichen Schutzausrüstung. 

(3) Werden von Arbeitgebern persönliche 
Schutzausrüstungen erworben, die nach den für 
sie geltenden Rechtsvorschriften gekennzeichnet 
sind, können Arbeitgeber, die über keine anderen 
Erkenntnisse verfügen, davon ausgehen, daß diese 
persönlichen Schutzausrüstungen hinsichtlich Kon­
struktion, Bau und weiterer Schutzmaßnahmen den 
für sie im Zeitpunkt des Inverkehrbringens 
geltenden Rechtsvorschriften über Sicherheits­
und Gesuridheitsanforderungen entsprechen. 

(4) Machen verschiedene Gefahren den gleich­
zeitigen Einsatz mehrerer persönlicher Schutzaus­
rüstungen notwendig, so müssen diese Ausrüstun-

gen aufeinander abgestimmt und muß ihre Schutz­
wirkung gegenüber den betreffenden Gefahren 
gewährleistet sein. 

(5) Vor der Auswahl der persönlichen Schutz­
ausrüstung müssen die Arbeitgeber eine Bewertung 
der von ihnen vorgesehenen persönlichen Schutz­
ausrüstung vornehmen, um festzustellen, ob sie den 
in Abs. 1, 2 und 4 genannten Anforderungen 
entspricht. Die Bewertung hat zu umfassen: 

1. die Untersuchung und Abwägung derjenigen 
Gefahren, die anderweitig nicht vermieden 
oder ausreichend begrenzt werden können, 

2. die Definition der Eigenschaften, die persön­
liche Schutzausrüstungen aufweisen müssen, 
damit sie einen Schutz gegenüber diesen 
Gefahren bieten, wobei eventuelle Gefahren­
quellen, die die persönliche Schutzausrüstung 
selbst darstellen oder bewirken kann, zu 
berücksichtigen sind, und 

3. die Bewertung der Eigenschaften der ent­
sprechenden verfügbaren persönlichen 
Schutzausrüstungen im Vergleich mit den 
unter Z 2 genannten Eigenschaften. 

(6) Die Bewertung ist bei Änderung der für die 
Bewertung maßgeblichen Kriterien zu wiederholen; 
Arbeitgeber sind verpflichtet, diese Bewertung 
sowie die Grundlagen für die Bewertung dem 
Arbeitsinspektorat auf Verlangen zur Verfügung 
zu stellen. 

Arbeitskleidung 

§ 71. (1) Die Arbeitskleidung muß den Erfor­
dernissen der Tätigkeit entsprechen und so 
beschaffen sein, daß durch die Kleidung keine 
Gefährdung der Sicherheit und Gesundheit bewirkt 
wird. 

(2) Wenn die Art der Tätigkeit zum Schutz der 
Arbeitnehmer eine bestimmte Arbeitskleidung 
erfordert oder wenn die Arbeitskleidung durch 
gesundheitsgefährdende oder ekelerregende 
Arbeitsstoffe verunreinigt wird, sind die Arbeit-

. geber verp'flichtet, auf ihre Kosten den Arbeit­
nehmern geeignete Arbeitskleidung zur Verfügung 
zu stellen und für eine ausreichende Reinigung 
dieser Arbeitskleidung zu sorgen. 

Verordnungen über Arbeitsvorgänge und Arbeits­
plätze 

§ 72. (1) Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales hat in Durchführung des 6. Abschnittes 
durch Verordnung näher zu regeln: 

1. jene Tätigkeiten, für die ein Nachweis der 
Fachkenntnisse erforderlich ist, die Ermächti­
gung nach § 63 sowie die Anerkennung 
ausländischer Zeugnisse über den Nachweis 
der Fachkenntnisse, 
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2. Grenzwerte für die Handhabung' von Lasten, 
sobald gesicherte wissenschaftliche Erkennt­
nisse oder Normen für die Festlegung solcher 
Grenzwerte vorliegen, 

3. die Ermittlungen und Messungen betreffend 
Lärm sowie die Grenzwerte (Auslöseschwel­
len) für die Schutzmaßnahmen nach § 65 
Abs.4, 

4. für sonstige physikalische Einwirkungen 
Grenzwerte (Auslöseschwellen), sobald gesi­
cherte wissenschaftliche Erkenntnisse oder 
Normen für die Festlegung solcher Werte 
vorliegen, auf das Ausmaß dieser Einwirkun­
gen abgestimmte geeignete Maßnahmen zur 
Verringerung oder Beseitigung der Gefahren 
sowie die Ermittlungen und Messungen 
b~treffe~d diese physikalischen Einwirkungen, 

5. dIe Tätigkeiten und Bedingungen, bei denen 
bestimmte persönliche Schutz ausrüstungen 
zur Verfügung zu stellen sind, sowie die 
Benutzung von persönlichen Schutzausrüstun­
gen, 

6. die Tätigkeiten und Bedingungen, bei denen 
Arbeitskleidung zur Verfügung gestellt wer­
den muß. 

(2! Für persönliche Schutzausrüstungen, die in 
Betneben verwendet werden, die dem Bundes­
~esetz über die Verkehrs-Arbeitsinspektion unter­
hegen und auf die die Gewerbeordnung 1994, 
BGBI. NI. 194, nicht anzuwenden ist, kann der 
Bundesminister für öffentliche. Wirtschaft und v: erkehr. durch Verordnung die grundlegenden 
SlCherheltsanforderungen hinsichtlich Konstrukti­
on, Bau und weiterer Schutzmaßnahmen ein­
schl~eßlich der Erstellung von Beschreibungen und 
Bedleriungsanleitungen festlegen. In diesen Ver­
ordnu~gen können auch besondere Regelungen 
~ber d~e Prüfung, übereinstimmungserklärung und 
uber eme Zulassung durch Bescheid des Bundes­
ministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
getroffen werden. 

7. Abschnitt 

Präventivdienste 

Bestellung von Sicherheitsfachkräften 

§ 73. (1) Arbeitgeber haben Sicherheitsfachkräfte 
zu bestellen. Diese Verpflichtung kann erfüllt 
werden: 

1. durch Beschäftigung von Sicherheitsfachkräf­
ten im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses 
(betriebseigene Sicherheitsfachkräfte) oder 

2. durch Inanspruchnahme externer Sicherheits­
fachkräfte oder 

3. durch Inanspruchnahme eines sicherheitstech­
nischen Zentrums. 

(2) Als Sicherheitsfachkräfte dürfen nur Perso­
nen bestellt werden, die die erforderlichen Fach­
kenntnisse gemäß § 74 nachweisen. 

(3) Sicherheitsfachkräfte sind bei Anwendung 
ihrer Fachkunde weisungsfrei. 

(4) Arbeitgeber sind verpflichtet, den Sicher­
heitsfachkräften das für die Durchführung ihrer 
Aufgaben notwendige Hilfspersonal sowie die 
erforderlichen Räume, Ausstattung und Mittel zur 
Verfügung zu stellen. 

(5) Bei Inanspruchnahme eines sicherheitstechni­
schen Zentrums, das über eine aufrechte Fest­
stellung gemäß § 75 Abs. 2 verfügt, entfällt die 

- V ~rpflichtung der Arbeitgeber zur Beistellung des 
HIlfspersonals, der Ausstattung und Mittel. Bei 
Inanspruchnahme externer Sicherheitsfachkräfte 
oder ei.nes sicherheitstechnischen Zentrums, das 
über keme Feststellung gemäß § 75 Abs. 2 verfügt, 
entfällt diese Verpflichtung der Arbeitgeber inso­
weit, als die externen Sicherheitsfachkräfte oder 
das Zentrum nachweislich das erforderliche Hilfs­
personal, die erforderliche Ausstattung und die 
erforderlichen Mittel beisteHen. 

Fachkenntnisse der Sicherheitsfachkräfte 

§ 74. (1) Die erforderlichen Fachkenntnisse sind 
durch ein Zeugnis über den erfolgreichen Abschluß 
einer vom Bundesminister für Arbeit und Soziales 
anerkannten Fachausbildung nachzuweisen. 

(2) Eine Fachausbildung ist auf Antrag anzuer­
kennen, wenn 

1. nach dem vorgelegten Ausbildungsplan davon 
auszugehen ist, daß sie die Auszubildenden in 
die Lage versetzt, die Aufgaben einer Sicher­
heitsfachkraft zu erfüllen und das dafür 
notwendige Wissen auf dem Gebiet der 
Arbeitssicherheit und Kenntnisse über die 
maßgeblichen Arbeitnehmerschutzvorschriften 
vermittelt und 

2. die Ausbildungseinrichtung über die zur 
Erreichung des Ausbildungszieles erforderli­
che Ausstattung, Lehrmittel und Lehrkräfte 
verfügt. 

(3) Die Anerkennung ist unter Vorschreibung 
von Auflagen zu erteilen, wenn dies zur Gewähr­
leistung einer ordnungsgemäßen Ausbildung im 
Hinblick auf Abs. 2 Z 2 und Abs. 4 erforderlich ist. 
Die Anerkennung ist zu widerrufen, ~enn die 
ordnungsgemäße Ausbildung nicht mehr gewähr­
leistet ist. 

(4) Zur Fachausbildung sind nur Personen 
zuzulassen, die über ausreichende Grundkennt­
nisse auf technischem Gebiet und ausreichende 
betriebliche Erfahrungen verfügen. Personen, die 
diese Grundkenntnisse nicht durch den erfolgrei­
ch~n Abschluß einer geeigneten Ausbildung nach­
,,:elsen, dürfen erst nach erfolgreicher Ablegung 
emer Aufnahmeprüfung zur Fachausbildung zuge­
lassen werden. 
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Sicherheits technische Zentren 

§ 75. (1) Ein sicherheitstechnisches Zentrum im 
Sinne dieses Bundesgesetzes liegt vor, wenn im 
Zentrum 

1. mindestens zwei vollzeitbeschäftigte Sicher­
heitsfachkräfte beschäftigt werden, die die 
erforderlichen Fachkenntnisse nachweisen, 

2. das erforderliche Fach- und Hilfspersonal 
beschäftigt wird und 

3. die für eine ordnungsgemäße sicherheitstech­
nische Betreuung erforderlichen Einrichtun­
gen, Geräte und Mittel vorhanden sind. 

(2) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
hat auf Antrag des Betreibers eines Zentrums 
festzustellen, ob die Voraussetzungen gemäß 
Abs. 1 vorliegen. Bei Wegfall der V oraussetzun­
gen ist diese Feststellung zu widerrufen. Der 
Bundesminister für Arbeit und Soziales hat jährlich 
eine Liste jener sicherheitstechnischen Zentren zu 
erstellen, die über eine aufrechte Feststellung nach 
dem ersten Satz verfügen, und diese den gesetz­
lichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer sowie auf Anfrage auch sonstigen 
Personen zu übermitteln. Diese Liste hat zu 
enthalten: Bezeichnung des Zentrums, Anschrift, 
Telefonnummer, Name des Leiters. 

Aufgaben, Information und Beiziehung der Sicher­
heitsfachkräfte 

§ 76. (1) Sicherheitsfachkräfte haben die Auf­
gabe, die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer, die 
Sicherheitsvertrauenspersonen und die Beleg­
schaftsorgane auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit 
und der menschengerechten Arbeitsgestaltung zu 
beraten und die Arbeitgeber bei der Erfüllung ihrer 
Pflichten auf diesen Gebieten zu unterstützen. 

(2) Arbeitgeber haben den Sicherheitsfachkräften 
alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen, insbesondere betreffend die Sicherheits­
und Gesundheitsschutzdokumente, Aufzeichnun­
gen und Berichte über Arbeitsunfälle, die Ergeb­
nisse von Messungen betreffend gefährliche 
Arbeitsstoffe und. Lärm sowie von sonstigen für 
die Sicherheit und den Gesundheitsschutz maß­
geblichen Messungen und Untersuchungen. Die 
Sicherheitsfachkräfte sind gesondert zu informie­
ren, wenn Arbeitnehmer aufgenommen werden 
oder wenn Arbeitnehmer auf Grund einer Über­
lassung gemäß § 9 beschäftigt werden, soweit dies 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 

(3) Arbeitgeber haben die Sicherheitsfachkräfte 
und erforderlichenfalls weitere geeignete Fachleute 
.hinzuzuziehen: 

1. in allen Fragen der Arbeitssicherheit em­
schließlich der Unfallverhütung, 

2. bei der Planung von Arbeitsstätten, 
3. bei der Beschaffung oder Anderung von 

Arbeitsmitteln, 

4. bei der Einführung oder Anderung von 
Arbeitsverfahren und bei der Einführung 
von Arbeitsstoffen, 

5. bei der Erprobung und Auswahl von 
persönlichen Schutzausrüstungen, 

6. in arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologi­
sehen und sonstigen ergonomischen sowie 
arbeitshygienischen Fragen, insbesondere der 
Gestaltung der Arbeitsplätze und des 
Arbeitsablaufes, 

7. bei der Organisation des Brandschutzes und 
von Maßnahmen zur Evakuierung, 

8. bei der Ermittlung und Beurteilung der 
Gefahren, 

9. bei der Festlegung von Maßnahmen zur 
Gefahrenverhütung, 

10. bei der Organisation der Unterweisung und 
bei 'der Erstellung von Betriebsanweisungen 
und 

11. bei Verwaltungsverfahren im Sinne' des 
8. Abschnittes. 

(4) Arbeitgeber haben dafür zu sorgen, daß die 
Sicherheitsfachkräfte 

1. den Arbeimehmern, den Sicherheitsvertrau­
enspersonen und den Belegschaftsorganen auf 
Verlangen die erforderlichen Auskünfte 
erteilen, 

2, die Arbeitnehmer und die Sicherheitsvertrau­
enspersonen beraten, und 

3, die Belegschaftsorgane auf Verlangen bera­
ten. 

Mindesteinsatzzeit der Sicherheitsfachkräfte 

§ 77. (1) Sicherheitsfachkräfte sind in dem zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Ausmaß, 
mindestens aber. im Ausmaß der Mindesteinsatz-
zeit, zu beschäftigen. . 

(2) Die Mindesteinsatzzeit richtet sich nach der 
Anzahl der Arbeitnehmer, die in einer Arbeitsstätte 
von einem Arbeitgeber beschäftigt werden. Die auf 
Baustellen und auswärtigen Arbeitsstellen beschäf­
tigten Arbeitnehmer sind einzurechnen. Dies gilt 
nicht für Arbeitnehmer auf Baustellen, für die eine 
gesonderte, diesem Bundesgesetz entsprechende 
sicherheitstechnische Betreuung eingerichtet ist. 

(3) Die Mindesteinsatzzeit beträgt je nach der 
Anzahl der Arbeitnehmer pro Kalenderjahr: 

Anzahl der Arbeitnehmer: Stunden: 

11 bis 15 ................................................. ···..... 13 
16 bis 20 .................................................. ····... 18 
21 bis 25 .............................................. ······..... 23 
26 bis 30......................................................... 28 
31 bis 40 ......................................................... 36 
41 bis 50......................................................... 46 
51 bis 60 .................................................... ·.... 56 
61 bis 70 ................................................ ····..... 66 
71 bis 80......................................................... 76 
81 bis 90......................................................... 86 
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Anzahl der Arbeitnehmer: Stunden: 

91 bis 100......................................................... 96 
101 bis 150 ......................................................... 126 

(4) Diese Mindesteinsatzzeit· erhöht sich bei 
151 bis 1 000 Arbeitnehmern für je weitere 
50 Arbeitnehmer jeweils um 50 Stunden pro 
Kalenderjahr. Bei einer Arbeitnehmeranzahl von 
1 001 bis 1 100 beträgt die Mindesteinsatzzeit 
1 048 Stunden pro Kalenderjahr. Diese Mindest­
einsatzzeit erhöht sich für je weitere 100 Arbeit­
nehmer jeweils um 72 Stunden pro Kalenderjahr. 

(5) Die jährliche Mindesteinsatzzeit ist unter 
Berücksichtigung der betrieblichen Verhältnisse 
aufzuteilen, wobei jeder Teil mindestens vier 
Stunden betragen muß. Bei Arbeitsstätten mit 
weniger als 51 Arbeitnehmern hat die Auf teilung 
so zu erfolgen, daß auf jedes Kalenderhalbjahr 
mindestens ein Vierte! der jährlichen Mindestein­
satzzeit entfällt, bei den übrigen Arbeitsstätten in 
der Weise, daß auf jedes Kalendervierteljahr 
mindestens ein Achtel der jährlichen Mindestein­
satzzeit entfällt. 

(6) In die Mindesteinsatzzeit darf nur die für 
folgende Tätigkeiten· aufgewendete Zeit eingerech­
net werden: 

1. die Beratung und Unterstützung des Arbeit­
gebers in Angelegenheiten gemäß § 76 Abs. 3, 

2. die Beratung der Arbeitnehmer, der Sicher­
heitsvertrauenspersonen und der Belegschafts­
organe in Angelegenheiten der Arbeitssicher­
heit und der menschengerechten Arbeitsge­
staltung, 

3. die Besichtigung der Arbeitsstätten, Baustellen 
und auswärtigen Arbeitsstellen sowie die 
Teilnahme an Besichtigungen durch das 
Arbeitsinspektorat, 

4. die Ermittlung und Untersuchung der Ursa­
chen von Arbeitsunfällen und arbeitsbeding­
ten Erkrankungen sowie die Auswertung 
dieser Ermittlungen und Untersuchungen, 

5. die Weiterbildung bis zum Höchstausmaß 
von 15% der Mindesteinsatzzeit pro Kalen­

"derjahr, 
6. die Tätigkeit im Rahmen des Arbeitsschutz­

ausschusses, 
7. die Dokumentation der Tätigkeit und der 

Ergebnisse von Untersuchungen sowie die 
Erstellung von Berichten und Programmen 
auf dem' Gebiet der Arbeitssicherheit und der 
Arbeitsgestaltung und 

8. die Koordination der Tätigkeit mehrerer 
Sicherheitsfachkräfte. 

Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Be­
treuung von Kleinbetrieben 

§ 78. (1) Arbeitgeber können selbst einen Teil 
der Aufgaben der Sicherheitsfachkräfte wahrneh­
men, wenn sie 

1. regelmäßig weniger als 25 Arbeitnehmer 
beschäftigen, 

2. ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes nach­
weisen·und 

3. eine externe Sicherheitsfachkraft oder ein 
sicherheitstechnisches Zentrum im Ausmaß 
von mindestens der halben Mindesteinsatzzeit 
nach § 77 Abs. 3 in Anspruch nehmen_ 

(2) Arbeitgeber können selbst zur Gänze die 
Aufgaben der Sicherheitsfachkräfte wahrnehmen, 
wenn 

1. sie regelmäßig weniger als 25 Arbeitnehmer 
beschäftigen, 

2. sie die erforderlichen Fachkenntnisse gemäß 
§ 74 nachweisen, und 

3. dies im Hinblick auf die Art der Tätigkeit 
und die bestehenden Gefahren vertretbar ist. 

(3) Werden in einer Arbeitsstätte regelmäßig 
sechs bis zehn Arbeitnehmer beschäftigt, so muß 
nachweislich mindestens zweimal im Kalenderjahr 
. eine gemeinsame Begehung durch eine Sicherheits­
fachkraft und einen Arbeitsmediziner erfolgen. 
Arbeitgeber haben dafür zu sorgen, daß bei dieser 
Begehung alle Arbeitnehmer anwesend sind, soweit 
sie nicht durch Urlaub, Krankenstand oder sonstige 
wichtige persönliche Gründe oder zwingende 
betriebliche Gründe verhindert sind. 

(4) Für Arbeitsstätten, in denen regelmäßig bis 
zu fünf Arbeitnehmer beschäftigt werden, haben 
externe Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmediziner 
eine gemeinsame Begehung zUr Ermittlung und 
Beurteilung im Sinne des § 4 vorzunehmen und 
d~nn unter Berücksichtigung der festgestellten 
Gefahren festzulegen, in welchen Zeitabständen 
künftig gemeinsame Begehungen erforderlich sind. 
Diese Zeitabstände . sind in die Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzdokumente aufzunehmen.· So­
bald sich die der Ermittlung und Beurteilung 
zugrundeliegenden Gegebenheiten ändern, hat aber 
jedenfalls eine neuerliche gemeinsame Begehung zu 
erfolgen. 

Bestellung von Arbeitsmedizinern 

§ 79. (1) Arbeitgeber haben Arbeitsmediziner zu 
bestellen. Diese Verpflichtung kann erfüllt werden: 

1. durch Beschäftigung von geeigneten Ärzten 
im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses 
(betriebseigene Arbeitsmediziner) oder 

2. durch Inanspruchnahme externer Arbeitsme­
diziner oder 

3. durch Inanspruchnahme eines bewilligten 
arbeitsmedizinischen Zentrums. 

(2) Als Arbeitsmediziner dürfen nur Personen 
bestellt werden, die zur selbständigen Ausübung 
des ärztlichen Berufes im Sinne des Ärztegesetzes 
1984, BGBI. Nr. 373, berechtigt sind und eine vom 
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Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsu­
mentenschutz anerkannte arbeitsmedizinische Aus­
bildung absolviert haben. 

(3) Die Bestimmungen des Ärztegesetzes bleiben 
unberührt. 

( 4) Arbeitgeber sind verpflichtet, das für die 
arbeitsmedizinische Betreuung notwendige Fach­
und Hilfspersonal zu beschäftigen. 

(5) Arbeitgeber sind verpflichtet, für die not­
wendige Fortbildung des von ihnen beschäftigten 
Fachpersonals während der Arbeitszeit zu sorgen. 

(6) Arbeitgeber sind verpflichtet, die für die 
arbeitsmedizinische Betreuung notwendigen 
Räume, Ausstattung und Mittel zur Verfügung zu 
stellen. 

(7) Bei Inanspruchnahme eines arbeitsmedizini­
schen Zentrums entfällt die Verpflichtung der 
Arbeitgeber zur Beschäftigung von Fach- und 
Hilfspersonal und zur Bereitstellung der not­
wendigen Ausstattung und Mittel. Bei Inanspruch­
nahme externer Arbeitsmediziner entfällt diese 
Verpflichtung der Arbeitgeber insoweit, als diese 
Arbeitsmediziner nachweislich das notwendige 
Fach- und Hilfspersonal und die notwendige. 
Austattung und die notwendigen Mittel bei stellen. 

Arbeitsmedizinische Zentren 

§ 80. (1) Der Betrieb eines arbeitsmedizinischen 
Zentrums bedarf einer Bewilligung durch den 
Bundesminister für Arbeit und Soziales. Vor 
Erteilung der Bewilligung sind der Bundesminister 
für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz, die 
gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer und die Österreichische Ärzte­
kammer anzuhören. 

(2) Die Bewilligung ist auf Antrag des Betreibers 
zu erteilen, wenn 

1. die ärztliche Leitung einem Arzt übertragen 
ist, der über die erforderliche Ausbildung 
verfügt und die arbeitsmedizinische Betreu­
ung im Ausmaß der wöchentlichen Normalar­
beitszeit ausübt, 

2. im Zentrum weitere Ärzte beschäftigt werden, 
die über die erforderliche Ausbildung ver­
fügen, sodaß gewährleistet ist, daß das 
Zentrum regelmäßig eine arbeitsmedizinische 
Betreuung im Ausmaß von mindestens 
70 Stunden wöchentlich ausüben kann, 
wobei auf dieses Ausmaß nur die Einsatzzeit 
von Ärzten anzurechnen ist, die regelmäßig 
mindestens acht Stunden wöchentlich 
beschäftigt werden, 

3. im Zentrum das erforderliche Fach- und 
Hilfspersonal beschäftigt wird und 

4. im Zentrum die für eine ordnungsgemäße 
arbeitsmedizinische Betreuung erforderlichen 
Einrichtungen, Geräte und Mittel vorhanden 
sind. 

(3) Die Bewilligung kann unter Auflagen und 
Bedingungen erteilt werden, wenn dies zur Sicher­
steIlung einer ordnungsgemäßen arbeitsmedizini­
schen Betreuung erforderlich ist. Die Bewilligung 
kann auf die arbeitsmedizinische Betreuung von 
Arbeitsstätten bestimmter Art eingeschrinkt wer­
den, wenn dies auf Grund der vorhandenen 
Personalausstattung, Einrichtungen, Geräte und 
Mittel geboten erscheint. 

(4) Die Bewilligung ist zu befristen, wenn im 
Zeitpunkt der Bewilligung noch nicht ausreichend 
beurteilt werden kann, ob zusätzliche Auflagen 
und Bedingungen zur Sicherstellung einer ord­
nungsgemäßen arbeitsmedizinischen Betreuung 
erforderlich sind (befristeter Probebetrieb ). Wird 
vor Ablauf der Befristung ein Antrag auf 
unbefristete Bewilligung gestellt, ist eine neuerliche 
Befristung dieser Bewilligung nicht zulässig. 

(5) Die Bewilligung ist zu widerrufen, wenn die 
Voraussetzungen nach Abs. 2 nicht mehr vorliegen 
oder die vorgeschriebenen Auflagen nicht einge-
halten werden. . 

(6) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
hat jährlich eine Liste der arbeitsmedizinischen 
Zentren mit aufrechter Bewilligung zu erstellen 
und den gesetzlichen Interessenvertretungen der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie auf Anfrage 
auch sonstigen Personen zu übermitteln. Diese 
Liste hat zu enthalten: Bezeichnung des Zentrums, 
Anschrift, Telefonnummer, Name des Leiters. 

Aufgaben, Information und Beiziehung der 
. Arbeitsmediziner 

§ 81. (1) Arbeitsmediziner haben die Aufgabe, 
die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer, die Sicherheits­
vertrauenspersonen und die Belegschaftsorgane auf 
dem Gebiet des Gesundheitsschutzes, der auf die 
Arbeitsbedingungen bezogenen Gesundheitsförde-' 
rung und, der menschengerechten Arbeitsgestaltung 
zu beraten und die Arbeitgeber bei der Erfüllung 

. ihrer Pflichten auf diesen Gebieten zu unterstützen. 

(2) Arbeitgeber haben den. Arbeitsmedizinern 
alle zur Erfü1lung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen, insbesondere betreffend die Sicherheits­
und Gesundheitsschutzdokumente, Aufzeichnun­
gen und Berichte über Arbeitsunfälle, die Ergeb­
nisse von Messungen betreffend gefährliche 
Arbeitsstoffe und Lärm sowie von sonstigen für 
die Sich:erheit und den Gesundheitsschutz maß­
geblichen Messungen und Untersuchungen. 
Arbeitsmediziner sind gesondert zu informieren, 
wenn Arbeitnehmer aufgenommen werden, oder 
wenn Arbeitnehmer auf Grund einer Überlassung 
gemäß § 9 beschäftigt werden, soweit dies zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 

1671 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 39 von 73

www.parlament.gv.at



40 1671 der Beilagen 

(3) Arbeitgeber haben die Arbeitsmediziner und 
erforderlichenfalls weitere geeignete Fachleute 
hinzuzuziehen: 

1. in allen Fragen der Erhaltung und Förde­
rung der Gesundheit am Arbeitsplatz, 

2. bei der Planung von Arbeitsstätten, 
3. bei der Beschaffung oder Änderung von 

Arbeitsmitteln, 
4. bei der Einführung oder Änderung von 

Arbeitsverfahren und der Einführung von 
Arbeitsstoffen, 

5. bei der Erprobung und Auswahl von 
persönlichen Schutzausrüstungen; 

6. in arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologi'; 
schen und sonstigen ergonomischen sowie 
arbeitshygienischen Fragen, irisbesondere des 
Arbeitsrhythmus, der Arbeitszeit- und Pau­
senregelung, der Gestaltung der Arbeits­
plätze und des Arbeitsablaufes, 

7. bei der Organisation der Ersten Hilfe, 
8. in Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der 

Eingliederung und Wiedereingliederung 
Behinderter in den Arbeitsprozeß, 

9. bei der Ermittlung und Beurteilung der 
Gefahren, 

10. bei der Festlegung von Maßnahmen zur 
Gefahrenverhütung, 

11. bei der Organisation der Unterweisung und 
bei der Erstellung von Betriebsanweisungen 
und 

12. bei Verwaltungsverfahren im Sinne des 
8. Abschnittes. 

(4) Arbeitgeber haben dafür zu sorgen, daß die 
Arbeitsmediziner 

1. den Arbeitnehmern, den Sicherheitsvertrau­
enspersonen und den Belegschaftsorganen auf 
Verlangen die erforderlichen Auskünfte 
erteilen, soweit dem nicht die ärztliche 
VerschwiegenheitspfIicht entgegensteht, 

2. die Arbeitnehmer und die Sicherheitsvertrau­
enspersonen beraten, und 

3. die Belegschaftsorgane auf Verlangen bera­
ten. 

(5) Arbeitgeber haben dafür zu sorgen, daß alle 
Arbeitnehmer sich auf Wunsch einer regelmäßigen 
geeigneten Überwachung der Gesundheit je nach 
den Gefahren für ihre Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz durch die Arbeitsmediiiner unter­
ziehen können. Die Regelungen über besondere 
Eignungs- und Folgeuntersuchungen bleiben unbe­
rührt. 

Mindesteinsatzzeit der Arbeitsmediziner 

§ 82. (1) Arbeitsmediziner sind in dem zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Ausmaß, 
mindestens aber im Ausmaß der Mindesteinsatz­
zeit, zu beschäftigen. 

(2) Die Mindesteinsatzzeit richtet sich nach der 
Anzahl der Arbeitnehmer, die von einem Arbeit­
geber in einer Arbeitsstätte beschäftigt werden. Die 
auf Baustellen und auswärtigen Arbeitsstellen 
beschäftigten Arbeitnehmer sind einzurechnen. 
Dies gilt nicht für· Arbeitnehmer auf Baustellen, 
für die eine gesonderte diesem Bundesgesetz 
entsprechende arbeitsmedizinische Betreuung ein­
gerichtet ist. 

(3) Die Mindesteinsatzzeit beträgt je nach der 
Anzahl der Arbeitnehmer pro Kalenderjahr: 

Anzahl der Arbeitnehmer: Stunden: 

11 bis 15 ......................................................... 9 
16 bis 20......................................................... 12 
21 bis 25......................................................... 15 
26 bis 30......................................................... 19 
31 bis 40 ........................... .'............................. 24 
41 bis 50......................................................... 30 
51 bis 60 ....... :................................................. 37 
61 bis 70......................................................... 44 
71 bis 80......................................................... 50 
81 bis 90......................................................... 57 
91 bis 100......................................................... 64 

101 bis 150.......................................................... 84 

(4) Diese Mindesteinsatzzeit erhöht sich bei 
151 bis 1 000 Arbeitnehmern für je weitere 
50 Arbeitnehmer jeweils um· 33 Stunden pro 
Kalenderjahr. Bei· einer Arbeitnehmeranzahl von 
1 001 bis 1 100 beträgt die Mindesteinsatzzeit 
711 Stunden pro Kalenderjahr. Diese Mindestein­
satzzeit erhöht sich· für je weitere 100 Arbeit­
nehmer jeweils um 66 Stunden pro Kalenderjahr. 

(5) Die jährliche Mindesteinsatzzeit ist unter 
Berücksichtigung der betrieblichen Verhältnisse 
aufzuteilen, wobei jeder Teil mindestens drei 
Stunden betragen muß. Bei Arbeitsstätten mit 
weniger als 51 Arbeitnehmern hat die Auf teilung 
so zu erfolgen, daß auf jedes Kalenderhalbjahr 
mindestens ein Viertel der jährlichen Mindestein­
satzzeit entfällt, bei den übrigen Arbeitsstätten in 
der Weise, daß auf jedes Kalendervierteljahr 
mindestens ein Achtel der jährlichen Mindestein­
satzzeit entfällt. 

(6) In die Mindesteinsatzzeit darf nur die für 
folgende Tätigkeiten aufgewendete Zeit eingerech­
net werden: 

1. die Beratung und Unterstützung des Arbeit­
gebers in den Angelegenheiten gemäß § 81 
Abs.3, 

2. die Beratung der Arbeitnehmer, der Sicher­
heitsvertrauenspersonen und der Beleg­
schaftsorgane in Angelegenheiten des 
Gesundheitsschutzes, der auf die Arbeits­
bedingungen bezogenen Gesundheitsförde­
rung und der menschengerechten Arbeits­
gestaltung, 
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3. die Besichtigung der Arbeitsstätten, Bau­
stellen und auswärtigen Arbeitsstellen sowie 
die Teilnahme an Besichtigungen durch das 
Arbeitsinspektorat, 

4. die Ermittlung und Untersuchung der. 
Ursachen von arbeits bedingten Erkrankun­
gen und Gesundheitsgefahren sowie die 
Auswertung dieser Ermittlungen und Unter­
suchungen, 

5. die arbeitsmedizinische Untersuchung von 
Arbeitnehmern bis zum Höchstausmaß von 
20% der Mindesteinsatzzeit, 

6. die Durchführung von Schutzimpfungen, die 
mit der Tätigkeit der Arbeitnehmer im 
Zusammenhang stehen, 

7. die Weiterbildung bis zum Höchstausmaß 
von 15% der Mindesteinsatzzeit pro Kalen­
derjahr, 

8. die Tätigkeit im Rahmen des Arbeitsschutz­
ausschusses, 

9. die Dokumentation der Tätigkeit und der 
Ergebnisse von Untersuchungen sowie die 
Erstellung von Berichten und Programmen 
auf dem Gebiet des Gesundheitsschutzes 
und der Gesundheitsförderung und 

10. die Koordination der Tätigkeit mehrerer 
Arbeitsmediziner. 

Gemeinsame Bestimmungen 

§ 83. (1) Die nachstehenden Bestimmungen 
gelten für Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmedi­
ziner gleichermaßen. Sicherheitsfachkräfte und 
Arbeitsmediziner werden im folgenden als Präven­
tivfachkräfte bezeichnet. 

(2) Wenn ein Arbeitsschutzausschuß besteht, ist 
er vor der Bestellung von Präventivfachkräften 
anzuhören. 

(3) Arbeitgeber haben dem zuständigen Arbeits­
inspektorat Namen und, Einsatzzeit der Präventiv­
fachkräfte mitzuteilen. 

(4) Die Bestellung von Präventivfachkräften hat 
jeweils für eine Arbeitsstätte samt allen dazuge­
hörigen Baustellen und auswärtigen Arbeitsstellen 
zu erfolgen. übersteigt die Mindesteinsatzzeit die 
betriebliche Normalarbeitszeit, sind weitere Prä­
ventivfachkräfte in der zur Erfüllung der Mindest­
einsatzzeit erforderlichen Anzahl zu bestellen. 
Wenn die Einsatzzeit die betriebliche Normalar­
beitszeit nicht übersteigt, darf sie auf mehrere 
Präventivfachkräfte aufgeteilt werden, wenn dies 
aus organisatorischen oder fachlichen Gründen 
zweckmäßig ist. 

(5) Abweichend von Abs. 4 darf eine gesonderte 
Bestellung von Präventivfachkräften für Baustellen 
erfolgen, wenn dies aus organisatorischen oder 
fachlichen Gründen zweckmäßig ist. 

(6) Abs. 4 und 5 gilt auch bei Inanspruchnahme 
eines Zentrums. Werden mehrere betriebseigene 
Sicherheitsfachkräfte bestellt, ist einer von ihnen 
die Leitung zu übertragen. Gleiches gilt bei 
Bestellung mehrerer betriebseigener Arbeitsmedizi­
ner. Bei Bestellung mehrerer - Präventivfachkräfte 
und bei Inanspruchnahme eines Zentrums neben 
betriebseigenen oder externen Präventivfachkräften 
ist für deren Zusammenarbeit und Koordination zu 
sorgen. 

(7) Betriebseigene Präventivfachkräfte bzw. 
deren Leitung sind unmittelbar dem Arbeitgeber 
oder der für die Einhaltung der Arbeitnehmer­
schutzvorschriften sonst verwaltungsstrafrechtlich 
verantwortlichen Person zu unterstellen. 

(8) Arbeitgeber haben den betriebseigenen 
Präventivfachkräften Gelegenheit zu geben, die 
für ihre Tätigkeit erforderlichen Fachkenntnisse zu 
erweitern. 

(9) Die Bestellung von Präventivfachkräften 
enthebt die Arbeitgeber nicht von ihrer Verant­
wortlichkeit für die Einhaltung der Arbeitnehmer­
schutzvorschriften. Den Präventivfachkräften kann 
die Verantwortlichkeit für die Einhaltung von 
Arbeitnehmerschutzvorschriften nicht rechtswirk­
sam übertragen werden. §§ 15 und 130 Abs. 4 
gelten auch für betriebseigene Präventivfachkräfte. 

Aufzeichnungen und Berichte 

§ 84. (1) Präventivfachkräfte haben Aufzeich­
nungen über die geleistete Einsatzzeit und die nach 
diesem Bundesgesetz durchgeführten Tätigkeiten 
zu führen, insbesondere auch über die von ihnen 
durchgeführten Besichtigungen und Untersuchun­
gen sowie deren Ergebnisse. D'en Organen der 
Arbeitsinspektion ist auf Verlangen Einsicht in 
die-se Unterlagen zu gewähren. 

(2) Besteht ein Arbeitsschutzausschuß, so haben 
die Präventivfachkräfte an den Sitzungen des 
Arbeitsschutzausschusses teilzunehmen, sofern der 
Teilnahme nicht wichtige Hinderungsgründe ent­
gegenstehen. Sind sie an der Teilnahme verhindert, 
so haben sie dem Arbeitsschutz;,tusschuß einen 
schriftlichen Bericht über ihre Tätigkeit und 
gegebenenfalls Vorschläge zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen zu übermitteln. 

(3) Besteht kein Arbeitsschutzausschuß, so haben 
die Präventivfachkräfte dem Arbeitgeber jährlich 
einen zusammenfassenden Bericht über ihre 
Tätigkeit samt Vorschlägen zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen vorzulegen. Der Arbeitgeber 
hat diesen Bericht den Sicherheitsvertrauensperso­
nen zu übermitteln. Wenn keine Sicherheitsver­
trauenspersonen bestellt sind, ist dieser Bericht an 
geeigneter Stelle zur Einsichtnahme durch die 
Arbeitnehmer aufzulegen. Dem zuständigen 
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Arbeitsinspektorat hat der Arbeitgeber auf Ver­
langen eine Ausfertigung dieses Berichtes zu 
übermitteln. 

. (4) Sicherheitstechnische Zentren und arbeits­
medizinische Zentren sind verpflichtet, dem 
Arbeitsinspektorat auf Verlangen Auskunft dar­
über zu erteilen 

1. wer als Sicherheitsfachkraft bzw. als Arbeits­
mediziner vom Zentrum beschäftigt wird, 

2. welche Betriebsstätten, Baustellen und aus­
wärtige Arbeitsstellen vom Zentrum betreut 
werden, und 

3. welche Einsatzzeit in diesen Betriebsstätten, 
Baustellen und auswärtigen Arbeitsstellen 
geleistet wird. 

Zusammenarbeit 

§ 85. (1) Sicherheitsfachkräfte, Arbeitsmediziner 
und Belegschaftsorgane haben zusammenzuarbei­
ten. 

(2) Die Präventivfachkräfte haben gemeinsame 
Besichtigungen der Arbeitsstätten, der Baustellen 
und der auswärtigen Arbeitsstellen durchzuführen. 

(3) Die Präventivfachkräfte haben gemeinsamen 
Besichtigungen gemäß Abs. 2 die z.uständigen 
Sicherheitsvertrauenspersonen und die Beleg­
schaftsorgane beizuziehen. 

Meldung von Mißständen 

§ 86. (1) Präventivfachkräfte haben die bei 
Erfüllung ihrer Aufgaben festgestellten Mißstände 
auf dem Gebiet der Sicherheit und des Gesund­
heitsschutzes dem Arbeitgeber oder der sonst für 
die Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvorschriften 
verantwortlichen Person sowie den Belegschafts-
organen . mitzuteilen. <Jl 

(2) Stellen Präventivfachkräfte bei Erfüllung 
ihrer Aufgaben eine ernste und unmittelbare 
Gefahr für Sicherheit oder Gesundheit der Arbeit­
nehmer fest, so haben sie unverzüglich die 
betroffenen Arbeitnehmer und den Arbeitgeber 
oder die für die Einhaltung der Arbeitnehmer­
schutzvorschriften sonst verantwortlichen Personen 
sowie die Belegschaftsorgane zu informieren und 
Maßnahmen zur Beseitigung der Gefahr vorzu­
schlagen. 

(3) Wenn kein Arbeitsschutzausschuß besteht, 
haben Präventivfachkräfte das Recht, sich an das 
Arbeitsinspektorat zu wenden, wenn sie der 
Auffassung sind, daß die vom Arbeitgeber 
getroffenen Maßnahmen und bereitgestellten Mit­
tel nicht ausreichen, um die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sicherzustellen, 
nachdem sie erfolglos vom Arbeitgeber eme 
Beseitigung dieser Mißstände verlangt haben. 

. Abberufung 

§ 87. (1) Wenn ein Arbeitsschutzausschuß 
besteht, darf der Arbeitgeber eine Präventivfach­
kraft nur nach vorheriger Befassung des Arbeits­
schutzausschusses ·abberufen. 

(2) Wenn nach Auffassung des Arbeitsinspekto­
rates eine Präveniivfachkraft die ihr nach diesem 
Bundesgesetz übertragenen Aufgaben nicht ord­
nungsgemäß erfüllt, hat das Arbeitsinspektorat vor 
Erstattung einer Strafanzeige wegen übertretungen 
gemäß § 130 diese Beanstandungen dem Arbeit­
geber schriftlich mitzuteilen. 

(3) Wenn ein Arbeitsschutzausschuß besteht, ist 
der Arbeitgeber im Falle einer Mitteilung gemäß 
Abs. 2 verpflichtet, unverzüglich den Arbeitsschutz­
ausschuß einzuberufen. Im Arbeitsschutzausschuß 
sind unter Beteiligung des Arbeitsinspektorates die 
geltend gemachten Mängel bei der Aufga,benerfül­
lung zu behandeln. 

(4) Wenn kein Arbeitsschutzausschu·ß besteht, 
hat der Arbeitgeber im Falle einer Mitteilung nach 
Abs. 2 gegenüber dem Arbeitsinspektorat binnen 
vier Wochen zu den Beanstandungen schriftlich 
Stellung zu nehmen. 

Arbeitsschutzausschuß 

§ 88. (1) Arbeitgeber sind verpflichtet, für 
Arbeitsstätten, in denen sie mindestens 100 Arbeit­
nehmer beschäftigen, einen Arbeitsschutzausschuß 
einzurichten. Die auf Baustellen oder auswärtigen 
Arbeitsstellen beschäftigten Arbeitnehmer sind 
einzurechnen. 

(2) Der Arbeitschutzausschuß hat die Aufgabe, 
die gegenseitige Information, den· Erfahrungsaus­
tausch und die Koordination der betrieblichen 
Arbeitschutzeinrichtungen zu gewährleisten und 
auf eine Verbesserung der Sicherheit, des Gesund­
heitsschutzes und der Arbeitsbedingungen hinzu-· 
wirken. Der Arbeitsschutzausschuß hat sämtliche 
Anliegen der Sicherheit, des Gesundheitsschutzes, 
der auf die Arbeitsbedingungen bezogenen 
Gesundheitsförderung und der menschengerechten 
Arbeitsgestaltung zu beraten. Im Arbeitsschutzaus­
schuß sind insbesondere die Berichte und V or­
schläge der Sicherheitsvertrauenspersonen, der 
Sicherheitsfachkräfte und der Arbeitsmediziner zu 
erörtern. 

(3) Dem Ausschuß gehören als Mitglieder an: 
1. der Arbeitgeber oder eine von ihm beauf­

tragte Person, 
2. die für die Einhaltung der Arbeitnehmer­

schutzvorschriften sonst verantwortlichen 
Personen, 

3. die Sicherheitsfachkräfte, 
4. die Arbeitsmediziner und das Fachpersonal, 
5. die Sicherheitsvertrauenspersonen, 
6. Vertreter der zuständigen Belegschaftsorgane, 
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7. Störfallbeauftragte, Strahlenschutzbeauftragte 
und sonstige Personen mit besonderen 
Aufgaben auf dem Gebiet der Sicherheit 
oder des Umweltschutzes. 

(4) Den Vorsitz im Arbeitsschutzausschuß führt 
der Arbeitgeber oder eine von ihm beauftragte 
Person. Die in Abs. 3 Z 3 bis 7 angeführten 
Personen dürfen nicht mit der Vorsitzführung 
beauftragt werden. 

(5) Der Arbeitsschutzausschuß ist nach Erforder­
nis, mindestens aber zweimal pro Kalenderjahr, 
einzuberufen. Eine Einberufung hat jedenfalls zu 
erfolgen, wenn es die besonderen Verhältnisse auf 
dem Gebiet des Arbeitnehmerschutzes im Betrieb 
erfordern oder wenn ein Drittel der Mitglieder eine 
Einberufung verlangt, weiters auf begründetes 
Verlangen des Arbeitsinspektorates. 

(6) Den Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses 
können Sachverständige beigezogen werden. Das 
zuständige Arbeitsinspektorat ist auf sein Verlan­
gen den Sitzungen beizuziehen. 

(7) Entspricht der Arbeitgeber nicht den 
Vorschlägen des Arbeitsschutzausschusses . auf 
dem Gebiet der Sicherheit und des Gesundheits­
schutzes, so sind die Mitglieder berechtigt, das 
zuständige Arbeitsinspektorat zu informieren. 

(8) Über die Sitzungen des Arbeitsschutzaus­
schusses sind Aufzeichnungen zu führen. Diese 
sind dem zuständigen Arbeitsinspektorat auf 
Verlangen vorzulegen. 

(9) Betreibt ein Arbeitgeber mehrere Arbeits­
stätten, in denen ein Arbeitsschutzausschuß ein­
zurichten ist, so ist er verpflichtet, am Unter­
nehmenssitz einen zentralen Arbeitsschutzausschuß 
einzurichten. Dem zentralen Arbeitsschutzausschuß 
gehören neben dem Arbeitgeber und Vertretern 
der zuständigen Belegschaftsorgane die von den 
Arbeitsschutzausschüssen entsendeten Mitglieder 
an. Der zentrale Arbeitsschutzausschuß ist nach 
Erfordernis, mindestens aber einmal jährlich, 
einzuberufen. Abs. 6 bis 8 sind sinngemäß 
anzuwenden. 

Zentren der Unfallversicherungsträger 

§ 89. (1) Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales kann. durch Verordnung die Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt beauftragen, sicherheits­
technische Zentren und arbeitsmedizinische Zen­
tren einzurichten und zu betreiben, wenn dies für 
eine ausreichende sicherheitstechnische und arbeits­
medizinische Betreuung geboten ist. 

(2) Für sicherheitstechnische Zentren gemäß 
Abs. 1 gilt § 75 Abs. 1. Arbeitsmedizinische 
Zentren gemäß Abs. 1 müssen die Anforderungen 
des § 80 Abs. 2 erfüllen. 

(3) Der Bundesminister für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr kann durch Verordnung die 
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisen­
bahnen für ihren Zuständigkeitsbereich beauftra­
gen, sicherheitstechnische Zentren oder arbeits­
medizinische Zentren einzurichten und zu betrei­
ben. Abs. 1 und 2 ist sinngemäß anzuwenden. 

Verordnungen über Präventivdienste 

§ 90. (1) Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales hat in Durchführung des 7. Abschnittes 
durch Verordnung näher zu regeln: 

1. die Voraussetzungen für die Anerkennung 
einer Fachausbildung für Sicherheitsfach­
kräfte, die Durchführung der Fachausbildung 
und die Voraussetzungen für die Zulassung 
zur Fachausbildung, wobei in der Verord­
nung Übergangsregelungen für die bei 
Inkrafttreten der Verordnung bereits tätigen 
Sicherheitsfachkräfte vorzusehen sind, 

2. das notwendige Fach- und Hilfspersonal für 
Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmediziner, 

3. die Voraussetzungen für sicherheitstechnische 
Zentren . sowie für die Bewilligung von 
arbeitsmedizinischen Zentren, 

4. die Zusammensetzung des Arbeitsschutzaus­
schusses, wobei sicherzustellen ist, daß die 
Anzahl der Mitglieder nach § 88 Abs. 3 Z 1 
und 2 der Anzahl der Mitglieder nach § 88 
Abs. 3 Z 5 und 6 entspricht, 

5. die Entsendung von Vertretern in den 
zentralen Arbeitsschutzausschuß. 

(2) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
hat durch Verordnung abweichend von § 77 Abs. 3 
und 4 für bestimmte Tätigkeiten, die mit einer 
besonderen Unfallgefahr verbunden sind, eine 
höhere Mindesteinsatzzeit der Sicherheitsfach­
kräfte und für Tätigkeiten, die mit besonders 
geringen Unfallgefahren verbunden sind, eine 
geringere Mindesteinsatzzeit festzulegen. 

(3) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
hat unter Berücksichtigung der Art der Tätigkeiten 
und der bestehenden Gefahren durch Verordnung 
festzulegen, 

1. welche Kenntnisse im Sinne des § 78 Abs. 1 
Z 2 für eine teilweise Wahrnehmung der 
Aufgaben der Sicherheitsfachkräfte durch die 
Arbeitgeber erforderlich sind und 

2. in welchen Unternehmenssparten Arbeitgeber 
selbst zur Gänze die Aufgaben der Sicher­
heitsfachkräfte gemäß § 78 Abs. 2 wahr-
nehmen können. . 

(4) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
hat durch Verordnung abweichend von § 78 Abs. 3 
für bestimmte Tätigkeiten, die mit einer besonde­
ren Gefahr für Sicherheit und Gesundheit 
verbunden sind, ein geringeres Intervall und für 
Tätigkeiten, die mit besonders geringen Gefahren 
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für Sicherheit und Gesundheit verbunden sind, ein 
höheres Intervall für die gemeinsame Begehung 
festzulegen. 

(5) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
hat durch Verordnung für bestimmte Tätigkeiten, 
die mit besonderen Gesundheitsgefahren verbunden 
sind, sowie für Arbeitsstätten, in denen regelmäßig 
Nachtarbeit geleistet wird, abweichend von § 82 
Abs. 3 und 4 eine höhere Mindesteinsatzzeit der 
Arbeitsmediziner festzulegen. 

(6) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
kann durch Verordnung zulassen, daß die Gesamt­
einsatzzeit der Präventivfachkräfte abweichend von 
§§ 77 und 82 auf Sicherheitsfachkräfte und 
Arbeitsmediziner aufgeteilt wird, wenn die Betreu­
ung durch ein Zentrum erfolgt, das sowohl über 
eine Feststellung gemäß § 75 Abs. 2 a!§ auch über 
eine Bewilligung gemäß § 80 verfügt, wenn dies 
unter Bedachtnahme auf die bestehenden Gefahren 
für Sicherheit und Gesundheit für eine sach­
gerechte Betreuung zielführend ist. 

8. Abschnitt 

Behörden und Verfahren 

Arbeitnehmerschutzbeirat 

§ 91. (1) Zur Beratung des Bundesministers für 
Arbeit und Soziales in grundsätzlichen Fragen der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der 
Arbeit ist ein Arbeitnehmerschutzbeirat einzurich­
ten. 

(2) Dem Arbeitnehmerschutzbeirat gehören 
neben dem Zentral-Arbeitsinspektor bzw. bei 
Verhinderung dessen Vertretung an: 

1. ein Vertreter des V erkehrs-Arbeitsinspektora-
tes, 

2. zwei Vertreter der Bundesarbeitskammer, 
3. zwei Vertreter der Bundeswirtschaftskammer , 
4. zwei Vertreter des Österreichischen Gewerk­

schaftsbundes, 
5. zwei Vertreter der Vereinigung Österreichi­

scher Industrieller, 
6. zwei Vertreter der Bundesingenieurkammer, 
7. zwei Vertreter der Österreichischen Ärzte­

kammer und 
8. zwei Vertreter der Allgemeinen Unfallver­

sicherungsanstalt. 

(3) Dem Arbeitnehmerschutzbeirat gehören 
weiters je ein Vertreter der Versicherungsanstalt 
der Österreichischen Eisenbahnen und der Ver­
sicherungsanstalt öffentlich Bediensteter an, wenn 
der gesetzliche Aufgabenbereich dieser Institutio­
nen durch den Beratungsgegenstand berührt wird. 
Dem Arbeitnehmerschutzbeirat gehört weiters ein 
Vertreter des Verb andes der Elektrizitätswerke 
Österreichs an, wenn nach dem Beratungsgegen­
stand die Interessen der Elektrizitätswerke berührt 
werden. 

(4) Zu den Sitzungen des Arbeitnehmerschutz­
beirates sind weiters die Verbindungsstelle der 
Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen 
Land~sregierung . sowie gegebenenfalls die nach 
dem Beratungsgegenstand in Betracht kommenden 
Bundesministerien einzuladen. 

(5) Die Tätigkeit im Arbeitnehmerschutzbeirat 
ist ehrenamtlich. 

(6) Zur Vorberatung können Fachausschüsse 
eingesetzt werden. 

(7) Die Sitzungen des Arbeitnehmerschutzbei­
rates und der Fachausschüsse sind nicht öffentlich. 
Die in Abs. 2 und 3 genannten Personen und 
.Institutionen sind berechtigt, Sachverständige 
beizuziehen. 

(8) Die Einberufung und die Geschäftsführung 
obliegen dem Zentral-Arbeitsinspektorat. 

Arbeitsstättenbewilligung 

§ 92. (1) Arbeitsstätten, die· infolge der Art der 
~etriebseinrichtungen, der Arbeitsmittel, der ver­
wendeten Arbeitsstoffe oder Arbeitsverfahren in 
besonderem Maße eine Gefährdung der Sicherheit 
und Gesundheit der Arbeitnehmer bewirken 
können, dürfen nur auf Grund einer Bewilligung 
der zuständigen Behörde errichtet und betrieben 
werden (Arbeitsstättenbewilligung) . 

(2) Die Arbeitsstättenbewilligung ist auf Antrag 
des Arbeitgebers zu erteilen, wenn die Arbeitsstätte 
den Arbeitnehmerschutzvorschriften entspricht und 
zu erwarten ist, daß überhaupt oder bei Einhaltung 
der erforderlichenfalls vorzuschreibenden Bedin­
gungen und Auflagen die nach den Umständen des 
Einzelfalles voraussehbaren Gefahren für die 
Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer 
vermieden werden. Solche Auflagen sind vorzu­
schreiben, wenn 

1. nach den konkreten Verhältnissen des Ein­
zelfalls zur Gewährleistung der 5icherheit 
und Gesundheit der Arbeitnehmer Maßnah­
men erforderlich sind, die über die in diesem 
Bundesgesetz oder den dazu erlassenen 
Verordnungen enthaltenen Anforderungen 
hinausgehen, oder 

2. die Vorschteibung von Auflagen zur Kon­
kretisierung oder Anpassung der in diesem 
Bundesgesetz oder den dazu erlassenen 
Verordnungen vorgesehenen Anforderungen 
an die konkreten Verhältnisse des Einzelfalls 
erforderlich ist. 

(3) Dem Antrag auf Arbeitsstättenbewilligung 
sind eine Beschreibung ger Arbeitsstätte einschließ­
lich eines Verzeichnisses der Arbeitsmittel und die 
erforderlichen Pläne und Skizzen sowie die sonst 
für die Beurteilung des Projektes erforderlichen 
Unterlagen in dreifacher Ausfertigung anzuschlie­
ßen. Weiters sind Sicherheits- und Gesundheits-
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schutzdokumente in dreifacher Ausfertigung vor­
zulegen, soweit die Erstellung dieser Dokumente 
im Zeitpunkt der AntragsteIlung bereits möglich ist. 

(4) Eine Arbeitsstättenbewilligung erlischt, wenn 
der Betrieb der Arbeitsstätte nicht binnen fünf 
Jahren nach erteilter Bewilligung aufgenommen 
wird oder wenn der Betrieb durch mehr als fünf 
Jahre unterbrochen wird. Die Behörde kann diese 
Frist auf Antrag des Arbeitgebers auf sieben Jahre 
verlängern, wenn es Art und Umfang des 
Vorhabens erfordern oder die Fertigstellung des 
Vorhabens unvorhergesehenen Schwierigkeiten 
begegnet. 

(5) Die Änderung einer bewilligten Arbeitsstätte 
bedarf einer Bewilligung, wenn dies zur Gewähr­
leistung des Schutzes der Sicherheit und Gesund­
heit der Arbeitnehmer erforderlich ist, insbesondere 
wenn durch die Änderung das Ausmaß der 
Gefährdung vergrößert wird oder die Änderung 
mit einer Gefährdung anderer Art verbunden ist. 
Diese Bewilligung hat auch die bereits bewilligte 
Arbeitsstätte so weit zu umfassen, als es wegen der 
Änderung zur Gewährleistung des Schutzes der 
Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer 
erforderlich ist. 

(6) Bestehen Zweifel, ob die Errichtung oder die 
Änderung einer Arbeitsstätte einer Bewilligung 
bedarf, so hat die zuständige Behörde auf Antrag 
des Arbeitgebers <;lder des Arbeitsinspektorates zu 
prüfen und festzustellen, ob die Voraussetzungen 
nach Abs. 1 oder 5 vorliegen. 

(7) Die Wirksamkeit einer Bewilligung nach 
Abs. 1 und 5 wird durch einen Wechsel in der 
Person des Arbeitgebers nicht berührt. Auflagen 
gemäß Abs. 2 sind von der zuständigen Behörde 
auf Antrag des Arbeitgebers aufzuheben, wenn die 
Voraussetzungen für die Vorschreibung nicht mehr 
vorliegen. 

Ausnahlnen von der Be~gungspflicht 

§ 93. (1) Eine Arbeitsstättenbewilligung ist nicht 
erforderlich für 

1. genehmigungspflichtige Betriebsanlagen im 
Sinne der Gewerbeordnung 1994, BGBl. 
Nr. 194, 

2. bewilligungspflichtige Bergbauanlagen 1m 
Sinne des Berggesetzes i975, 

3. genehmigungspflichtige Apotheken im Sinne 
des Apothekengesetzes, RGBl. Nr. 5/1907, 

4. Eisenbahnanlagen, die einer Betriebsbewilli­
gung im Sinne des § 37 des Eisenbahn­
gesetzes 1957, BGBI. Nr. 60, bedürfen, 

5. bewilligungspflichtige Schiffahrtsanlagen im 
Sinne des § 46 und bewilligungspflichtige 
sonstige Anlagen im Sinne 'des § 65 des 
Schiffahrtsgesetzes 1990, 

6. bewilligungspflichtige Bäder im Sinne des 
Bäderhygienegesetzes, BGBI. Nr. 254/1976, 

7. genehmigungspflichtige Abfall- und Altölbe­
handlungsanlagen im Sinne der §§ 28 bis 30 
des Abfallwirtschaftsgesetzes, BGBI. Nr. 325/ 
1990, 

8. bewilligimgspflichtige Anlagen und Zivilflug­
plätze im Sinne des Luftfahrtgesetzes 1957, 
BGBl. Nr. 253. 

(2) In den in Abs. 1 angeführten Genehmigungs­
verfahren sind die Belange des Arbeitnehmerschut­
zes zu berücksichtigen. Die genannten Anlagen 
dürfen nur genehmigt werden, wenn sie den 
Arbeitnehmerschutzvorschriften entsprechen und 
zu erwarten ist, daß überhaupt oder bei Ein­
haltung der erforderlichenfalls vorzuschreibenden 
geeigneten Bedingungen und Auflagen die nach 
den Umständen des Einzelfalles voraussehbaren 
Gefährdungen für die Sicherheit und Gesundheit 
der Arbeitnehmer vermieden werden. Für die 
Vorschreibung von Auflagen ist § 92 Abs. 2 letzter 
Satz anzuwenden. 

(3) Abs. 2 gilt auch für die Genehmigung einer 
Änderung von in Abs. 1 angeführten Anlagen. 

(4) Die gemäß Abs. 2 und 3 vorgeschriebenen 
Bedingungen und Auflagen sind von der zustän­
digen Behörde auf Antrag des Arbeitgebers 
abzuändern oder aufzuheben, wenn die Voraus­
setzungen für die Vorschreibung nicht mehr 
vorliegen. 

Sonstige Genehmigungen und Vorschreibungen 

§ 94. (1) In folgenden Verfahren sind die mit 
dem Genehmigungsgegenstand zusammenhängen­
den Belange des Arbeitnehmerschutzes zu berück­
sichtigen: 

1. Genehmigung 
gemäß § 17 des 
Nr. 41111975, 

einer Rohrleitungsanlage 
Rohrleitungsgesetzes, BGBI. 

2. Genehmigung von Anlagen nach dem Stark­
stromwegegesetz, BGBl. Nr. 7011968, 

3. Genehmigung von Dampfkesselanlagen 
gemäß § 4 des Luftreinhaltegesetzes für 
Kesselanlagen, BGBI. Nr. 38011988, 

4. Bewilligung von Einrichtungen, Arbeitsmitteln 
usw. nach dem Eisenbahngesetz 1957, BGBl. 
Nr. 60, dem Luftfahrtgesetz 1957, BGBl. 
Nr. 253, dem Schiffahrtsgesetz 1990, BGBI. 
Nr. 87/1989, und dem Seeschiffahrtsgesetz 
1990, BGBI. Nr. 174/1989, soweit nicht § 93 
anzuwenden ist, 

5. Genehmigung von Anlagen und Einrichtun­
gen nach dem Strahlenschutzgesetz, BGBI. 
Nr. 227/1969, und 

6. Genehmigung von Anlagen nach §§ 31 a, 
31 c, 32, 40 und 41 des Wasserrechtsgesetzes 
1959, BGBI. Nr. 215. 

(2) Die genannten Anlagen dürfen nur geneh­
migt werden, wenn Arbeitnehmerschutzvorschriften 
der Genehm'igung nicht entgegenstehen und zu 
erwarten ist, daß überhaupt oder bei Einhaltung 
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der erforderlichenfalls vorzuschreibenden geeigne­
ten Bedingungen und Auflagen die nach den 
Umständen des Einzelfalles voraussehbaren 
Gefährdungen für die Sicherheit und Gesundheit 
der Arbeitnehmer vermieden werden. Dies gilt 
auch für die Genehmigung einer Änderung 
derartiger Anlagen. 

(3) Zeigt sich in einer Arbeitsstätte nach 
rechtskräftig erteilter Arbeitsstättenbewilligung 
öder nach einer rechtskräftigen Genehmigung 
nach § 93 Abs. 1, daß der Schutz der Sicherheit 
und Gesundheit der Arbeitnehmer unter den 
vo~geschriebenen Bedingungen und Auflagen nicht 
ausreichend gewährleistet wird, so hat die 
zuständige Behörde zum Schutz der Arbeitnehmer 
andere oder zusätzliche Bedingungen und Auf­
lagen vorzuschreiben. 

(4) Für Arbeitsstätten, die keiner Arbeitsstätten­
bewilligung bedürfen und für die auch keine 
Genehmigung nach § 93 Abs. 1 vorliegt, hat die 
zuständige Behörde die zum Schutz der Sicherheit 
und Gesundheit der Arbeitnehmer erforderlichen 
Maßnahmen vorzuschreiben. Dies gilt auch für 
Arbeitsstätten, für die eine Genehmigung im Sinne 
des § 93 Abs. 1 vorliegt, wenn bei der Genehmi­
gung das Arbeitnehmerschutzgesetz und dieses 
Bundesgesetz keine Anwendung gefunden haben, 

(5) Für Baustellen und auswärtige Arbeitsstellen 
gilt Abs. 4 mit folgender Maßgabe: Für eine 
bestimmte Baustelle oder auswärtige Arbeitsstelle 
hat die für diese Baustelle/Arbeitsstelle zuständige 
Behörde die zum. Schutz der Sicherheit und 
Gesundheit der Arbeitnehmer erforderlichen Maß­
nahmen vorzuschreiben. Sind für mehrere künftige 
Baustellen oder auswärtige Arbeitsstellen eines 
Arbeitgebers solche Vorschreibungen erforderlich, 
so hat die Vorschreibung durch jene Behörde zu 
erfolgen, die für die Arbeitsstätte zuständig ist, der 
diese Baustellen oder Arbeitsstellen organisatorisch 
zuzurechnen sind, im Zweifel durch die für den 
Unternehmenssitz zuständige Behörde. 

(6) Für Auflagen und Maßnahmen nach Abs. 1 
bis 5 ist § 92 Abs. 2 letzter Satz anzuwenden. 

(7) Die Wirksamkeit von Vorschreibungen 
gemäß Abs. 1 bis 5 wird durch einen Wechsel in 
der Person des Arbeitgebers nicht berührt. Solche 
Vorschreibungen sind von der zuständigen Behör­
de auf Antrag des Arbeitgebers aufzuheben, wenn 
die Voraussetzungen für die Vorschreibung nicht 
mehr vorliegen. 

Ausnahmen 

§ 95. (1) Soweit die Anwendung einzelner 
Bestimmungen der in Durchführung dieses Bundes­
gesetzes erlassenen Verordnungen unabhängig von 
den Umständen des Einzelfalls zur Gewährleistung 
der Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer 
erforderlich ist, ist in den Verordnungen fest-

zulegen, daß die zuständige Behörde von diesen 
Bestimmungen der Verordnung keine Ausnahme 
zulassen darf. 

(2) In den in Durchführung dieses Bundes­
gesetzes erlassenen Verordnungen können Abwei­
chungen von den im 1. bis 6. Abschnitt sowie in 
§§ 97 und 98 festgelegten Anforderungen geregelt 
werden, wenn diese Abweichungen aus wichtigen 
Gründen erforderlich sind und Sicherheit und 
Gesundheit der Arbeitnehmer gewährleistet sind. 

(3) Darüber hinaus kann die zuständige Behörde 
im Einzelfall auf Antrag des Arbeitgebers Aus­
nahmen von den Bestimmungen der in Durch­
führung des § 6 Abs. 4 sowie des 2. bis 4. und 
6. Abschnittes erlassenen Verordnungen zulassen, 
wenn 

1. diese Ausnahmen aus wichtigen Gründen 
erforderlich sind, 

2. nach den Umständen des Einzelfalls zu 
erwarten ist, daß Sicherheit und Gesundheit 
der Arbeitnehmer auch bei Genehmigung der 
Ausnahme gewährleistet sind oder daß durch 
eine andere vom Arbeitgeber vorgesehene 
Maßnahme zumindest der gleiche Schutz 
erreicht wird wie bei Einhaltung der 
betreffenden Bestimmungen der Verordnung, 
und 

3. die Genehmigung dieser Ausnahme nicht 
gemäß Abs. 1 ausgeschlossen ist. 

(4) Ausnahmen nach Abs.3' können befri~tet 
oder unter Vorschreibung bestimmter geeigneter 
Auflagen erteilt werden, wenn dies zur Erreichung 
der in Abs. 3 Z 2 genannten Zielsetzungen 
erforderlich ist. Ausnahmen nach Abs. 3 sind von 
der zuständigen Behörde aufzuheben, wenn solche 
Auflagen nicht eingehalten werden oder wenn die 
Voraussetzungen für die Erteilung der Ausnahme 
nicht mehr vorliegen. 

(5) Die Wirksamkeit von Ausnahmen nach 
Abs. 3 wird durch einen Wechsel' in der Person 
des Arbeitgebers nicht berührt, wenn sich der für 
die Ausnahme maßgebliche Sachverhalt nicht 
geändert hat. 

(6) In Verfahren nach § 93 Abs. 1 und 3 und 
§ 94 Abs. 1 können auch auf Antrag des 
Genehmigungswerbers, der nicht Arbeitgeber der 
in der Arbeitsstätte beschäftigten Arbeitnehmer ist, 
Ausnahmen im Sinne des Abs. 3 genehmigt 
werden, wenn 

1. zum Zeitpunkt dieses Verfahrens noch nicht 
feststeht, welcher Arbeitgeber in der betref­
fenden Anlage Arbeitnehmer beschäftigen 
wird, 

2. diese Ausnahmen Voraussetzung für die 
Genehmigung im Sinne des § 93 Abs. 1 und 
3 und § 94 Abs. 1 sind, und 

3. der für die Beurteilung der Voraussetzungen 
für die Ausnahmegenehmigung maßgebliche 
Sachverhalt bereits feststeht. 
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(7) Wird eine Ausnahmegenehmigung für 
mehrere künftige Baustellen oder auswärtige 
Arbeitsstellen eines Arbeitgebers beantragt, so ist 
für das Verfahren j'ene Behörde zuständig, die für 
die Arbeitsstätte zuständig ist, der diese Baustellen 
oder auswärtigen Arbeitsstellen organisatorisch 
zuzurechnen sind, im Zweifel die für den Unter­
nehmenssitz zuständige Behörde. 

Zwangs- und Sicherungsmaßnahmen 

§ 96. (1) Die zuständige Behörde hat durch 
Bescheid die Beschäftigung von Arbeitnehmern zu 
untersagen oder sonstige geeignete Sicherungs­
maßnahmen anzuordnen, wie die gänzliche oder 
teilweise Schließung einer Arbeitsstätte oder die 
Stillegung von Arbeitsmitteln, wenn dies zur 
Abwehr einer Gefahr für Leben· oder Gesundheit 
von Arbeitnehmern erforderlich ist. 

(2) Liegen die Voraussetzungen für die Erlas­
sung eines Bescheides gemäß Abs. 1 nicht mehr 
vor, so hat die zuständige Behörde auf Antrag des 
Arbeitgebers die nach Abs. 1 getroffenen Maß­
nahmen aufzuheben. 

(3) Berufungen gegen Bescheide nach Abs. 1 
kommt keine aufschiebende Wirkung zu. 

(4) Bescheide nach Abs. 1 treten mit Ablauf 
eines Jahres, vom Tag' ihrer Erlassung an 
gerechnet, außer Wirksamkeit, wenn sie nicht 
kürzer befristet sind. . 

(5) Den gesetzlichen Interessenvertretungen der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist eine Ablichtung 
von Bescheiden gemäß Abs. 1 und 2 zu übermit­
teln. 

(6) Abs. 1 und 2 ist auf Arbeitsstätten, für die 
auf Grund gesetzlicher Vorschriften eine Betriebs­
pflicht besteht, nicht anzuwenden. 

(7) Abs. 1 und 2 ist auf Tätigkeiten, die unter 
das Berggesetz 1975, fallen, nicht anzuwenden. 

Meldung von Bauarbeiten 

§ 97. (1) Arbeitgeber sind verpflichtet, dem 
zuständigen Arbeitsinspektorat Bauarbeiten, die 
voraussichtlich länger als fünf Arbeitstage dauern, 
nachweislich zu melden. 

(2) Die Meldung muß spätestens eine Woche vor 
Arbeitsbeginn erfolgen. Die Arbeiten dürfen erst 
nach erfolgter Meldung begonnen werden. In 
Katastrophenfällen, bei unaufschiebbaren Arbeiten 
und bei kurzfristig zu erledigenden Aufträgen ist 
die Meldung spätestens am Tag des Arbeitsbeginns 
zu erstatten. 

(3) Die Meldung muß alle zur Wahrnehmung 
des Arbeitnehmerschutzes erforderlichen Angaben 
enthalten. 

(4) Erfolgt vor Beginn der BaJ.larbeiten eme 
Meldung an das Arbeitsinspektorat durch den 
Auftraggeber oder eine von ihm beauftragte 
Person, und enthält diese Meldung alle für die 
Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes erforder­
lichen Angaben, so entfällt die Meldepflicht der 
Arbeitgeber. 

(5) Werden auf einer Baustelle Bauarbeiten von 
mehreren Arbeitgebern unmittelbar aufeinander­
folgend ausgeführt, obliegt die Meldepflicht jenem 
Arbeitgeber, der zuerst mit den Arbeiten auf der 
Baustelle beginnt. 

(6) Mit besonderen Gefahren verbundene Bau­
arbeiten sind abweichend von Abs. 4 und 5 
jedenfalls gesondert durch die betreffenden Arbeit­
geber zu melden. 

(7) Bauarbeiten, bei denen die Arbeitnehmer 
Einwirkungen von schwachgebundenen Asbestpro­
dukten ausgesetzt sein können, sind abweichend 
von Abs. 1 und 4 bis 6 unabhängig von ihrer Dauer 
zu melden. Die Meldung hat auch Angaben über 
die Arbeitsweise und die zum Schutz der Arbeit­
nehmer vorgesehenen Maßnahmen zu enthalten. 
Die Meldung muß abweichend von Abs. 2 jeden­
falls vor Beginn der Arbeiten erfolgen. 

Sonstige Meldepflichten 

§ 98. (1) Arbeitgeber sind verpflichtet, dem 
zuständigen Arbeitsinspektorat zu melden: 

1. Arbeiten in Druckluft, 
2. Taucherarbeiten und 
3. sonstige Arbeiten, die mit einer besonderen 

Gefahr für die damit beschäftigten Arbeit­
nehmer verbunden sind, sofern dies für eine 
wirksame Wahrnehmung des Arbeitnehmer­
schutzes erforderlich ist. 

(2) Die Meldung muß vor Beginn der Arbeiten 
erfolgen. Die Arbeiten dürfen erst nach erfolgter 
Meldung begonnen werden, soweit es sich nicht 
um unvorhersehbare Arbeiten handelt, die zur 
Abwehr einer Gefahr unverzüglich vorgenommen 
werden müssen. In diesem Fall hat die Meldung 
jedenfalls spätestens mit Beginn der Arbeiten zu 
erfolgen. 

(3) Die Meldung muß alle zur Wahrnehmung 
des Arbeitnehmerschutzes erforderlichen Angaben 
enthalten, insbesondere den genauen Arbeitsort, 
den voraussichtlichen Arbeitsbeginn und die vor­
aussichtliche Dauer der Arbeiten. 

(4) kbeitgeber sind verpflichtet, dem zustän~ 
digen Arbeitsinspektorat jene Arbeitnehmer zu 
melden, die Sprengarbeiten ausführen. Gleiches 
gilt für sonstige mit besonderen Gefahren ver­
bundene Arbeiten, sofern dies im Hinblick auf die 
besondere Gefährlichkeit der Arbeiten für eine 
wirksame Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes 
erforderlich ist. 
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(5) Arbeitgeber sind verpflichtet, dem Arbeits­
inspektorat tödliche und sonstige schwere Arbeits­
unfälle zu melden, sofern nicht eine Meldung an 
die Sicherheitsbehörden erfolgt. 

Behördenzuständigkeit 

§ 99. (1) Die nach diesem Bundesgesetz den 
Arbeitsinspektoraten zustehenden Befugnisse ste­
hen hinsichtlich der vom Wirkungsbereich der 
Arbeitsinspektion ausgenommenen Tätigkeiten fol­
genden Behörden zu: 

1. hinsichtlich der unter den Geltungsbereich des 
Bundesgesetzes über die Verkehrs-Arbeits­
inspektion fallenden Tätigkeiten der Ver­
kehrs-Arbeitsinspektion, 

2. hinsichtlich der unter das Berggesetz 1975 
fallenden Tätigkeiten, ausgenommen jene 
nach § 200 ades Berggesetzes 1975, der 
jeweiligen Bergbehörde. 

(2) über Berufungen gegen die nach diesem 
Bundesgesetz erlassenen Bescheide des Arbeits­
inspektorates entscheidet der Bundesminister für 

. Arbeit und Soziales, über Berufungen gegen die 
nach diesem Bundesgesetz erlassenen Bescheide 
der Bergbehörde der Bundesminister für wirts~haft­
liehe Angelegenheiten. 

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die 
"zuständige Behörde" verwiesen wird, ist darunter 
zu verstehen: 

1. bei nach der Gewerbeordnung 1994 genehmi­
gungspflichtigen Betriebsanlagen die nach der 
Gewerbeordnung 1994 in erster Instanz 
zuständige Genehmigungsbehörde, bei sonsti­
gen der Gewerbeordnung 1994 unterliegen­
den Tätigkeiten die Bezirksverwaltungsbehör­
de, 

2. bei den in § 93 Abs. 1 Z 2 bis 8 angeführten 
Arbeitsstätten die nach den angeführten 
Bestimmungen in erster Instanz zuständige 
Genehmigungsbehörde, 

3. bei Krankenanstalten, deren Errichtung und 
Betrieb nach den in Ausführung des Kran­
kenanstaltengesetzes, BGBI. Nr. 111957, 
ergangenen landesgesetzlichen Bestimmun­
gen einer Genehmigung durch die Landesre­
gierung bedarf, der Landeshauptmann, 

4. bei Theater- oder Kinobetrieben sowie 
sonstigen Veranstaltungsstätten, deren Errich­
tung und Betrieb nach landesgesetzlichen 
Bestimmungen einer Genehmigung durch die 
Landesregierung bedarf, der Landeshaupt­
mann, 

5. bei Anlagen zur Erzeugung elektrischer 
Energie, deren Errichtung nach den in 
Ausführung des Elektrizitätswirtschaftsgeset­
zes, BGBI. Nr. 260/1975, ergangenen landes­
gesetzlichen Bestimmungen einer Genehmi­
gung durch die Landesregierung bedarf, der 
Landeshauptmann, 

6. bei der Post- und Telegraphenverwaltung und 
den Fernmeldebehörden der Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, 

7. für die unter das Berggesetz 1975 fallenden 
Tätigkeiten die Bergbehörde, 

8. in allen übrigen Fällen die Bezirksverwal­
tungsbehörde. 

(4) Der Instanzenzug richtet sich bei den in § 93 
Abs. 1 angeführten Arbeitsstätten nach den jewei­
ligen für die Arbeitsstätte geltenden Genehmi­
gungsvorschriften. In den in Abs. 3 Z 2 bis 4 
genannten Fällen ist Berufungsbehörde der Bundes­
minister für Arbeit und Soziales, in den Fällen des 
Abs. 3 Z 7 der Landeshauptmann. 

Außergewöhnliche Fälle 

§ 100. (1) Der 1. bis 6. Abschnitt dieses 
Bundesgesetzes sowie die in Durchführung dieser 
Bestimmungen erlassenen Verordnungen finden auf 
die Beschäftigung von Arbeitnehmern mit spezifi­
schen Tätigkeiten im Rahmen von Katastrophen­
hilfsdiensten insoweit keine Anwendung, als die 
Besonderheiten dieser Tätigkeiten einer Anwen­
dung zwingend entgegenstehen. In diesen Fällen ist 
aber dafür Sorge zu tragen, daß unter Berück­
sichtigung der Zielsetzungen dieses Bundesgesetzes 
eine größtmögliche Sicherheit und ein größtmög­
licher Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer 
gewährleistet ist. 

(2) In Fällen unmittelbar drohender oder 
eingetretener Gefährdung des Lebens und der 
Gesundheit der Arbeitnehmer sind von diesem 
Bundesgesetz und den dazu erlassenen V erord­
nungen abweichende Anordnungen soweit zulässig, 
als dies im Interesse des Schutzes des Lebens und 
der Gesundheit der Arbeitnehmer geboten 
erscheint, um die Gefährdung abzuwenden oder 
zu beseitigen. 

Verordnungen über Behörden und Verfahren 

§ 101. (1) Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales hat in Durchführung des 9. Abschnittes 
durch Verordnung näher zu regeln: 

1. die Geschäftsordnung des Arbeitnehmer­
schutzbeirates, 

2. die Arbeitsstättenbewilligungspflicht, 
3. die Meldepflichten gemäß § 97 Abs. 1, wobei 

Ausnahmen für Arbeiten, die mit keinen 
besonderen Gefahren verbunden sind, vor­
zusehen sind, den Inhalt der Meldung nach 
§ 97 Abs. 3, sowie die Meldepflicht gemäß 
§ 98, 

4. Ausnahmen im Sinne des § 100. 

(2) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
kann durch Verordnung weitere bundesgesetzliehe 
Bewilligungsverfahren den in § 93 Abs. 1 ange­
führten Verfahren gleichstellen, wenn gewährleistet 
ist, daß in. diesen Verfahren die Arbeitnehmer­
schutzbelange in gleicher Weise berücksichtigt 
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werden' wie in einem Arbeitsstättenbewilligungsver­
fahren. Eine solche Verordnung darf nur im 
Einvernehmen mit dem für dieses bundesgesetz­
liehe Bewilligungsverfahren zuständigen Bundes­
minister erlassen werden. 

(3) Abs. 2 gilt für die Gleichstellung weiterer 
bundesgesetzlicher Bewilligungsverfahren mit den 
in § 94 Abs. 1 angeführten Verfahren sinngemäß 
mit der Maßgabe, daß eine Gleichstellung zu 
erfolgen hat, wenn im Hinblick auf den Verfah­
rensgegenstand Auswirkungen auf den Arbeitneh­
merschutz zu erwarten sind und das Verfahren zur 
Berücksichtigung des Arbeitnehmerschutzes geeig­
net ist. 

9. Abschnitt 

Übergangsrecht und Aufhebung von Rechtsvor­
schriften 

Übergangsbestimmungen zu §§ 4 und 5 

§ 102. (1) §§ 4 und 5 tret~n für Arbeitsstätten, in 
denen regelmäßig mehr als 250 Arbeitnehmer 
beschäftigt werden, mit 1. Juli 1995, im übrigen 
mit 1. Jänner 1997 in Kraft. 

(2) Arbeitnehmer, die auf Baustellen oder 
auswärtigen Arbeitsstellen beschäftigt werden, sind 
bei der Ermittlung der Beschäftigtenzahl nach 
Abs. 1 jener Arbeitsstätte zuzurechnen, der sie 
organisatorisch zugehören, im Zweifel dem Unter­
nehmenssitz. 

Beschäftigungsverbote und -beschränkungen für 
Arbeitnehmerinnen 

§ 103. (1) Bis zum Inkrafttreten einer Verord­
nung nach diesem Bundesgesetz über die Beschäf­
tigungsverbote und -beschränkungen gelten die 
§§ 2 bis 7 der Verordnung über Beschäftigungs­
verbote und -beschränkungen für weibliche Arbeit­
nehmer, BGBI. Nr. 696/1976, nach Maßgabe der 
to~genden Bestimmungen als Bundesgesetz. 

(2) Die in Abs. 1 angeführten Bestimmungen 
gelten für die unter den Geltungsbereich dieses 
Bundesgesetzes fallende Beschäftigung von Arbeit­
nehmerinnen, ausgenommen die Beschäftigung von 
Jugendlichen im Sinne des Bundesgesetzes über die 
Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen 1987, 
BGBI. Nr. 599, und die Beschäftigung von Arbeit­
nehmerinnen, auf die das Mutterschutzgesetz 1979, 
BGBL Nr. 221, anzuwenden ist. 

(3) § 3 der Verordnung BGBL Nr. 696/1976 gilt 
mit der Maßgabe, daß der Verweis auf besondere 
ärztliche Untersuchungen gemäß der Verordnung 
BGBL Nr.39/1974 durch einen Verweis auf 
Eignungsuntersuchungen und Folgeuntersuchun­
gen nach diesem Bundesgesetz ersetzt wird, sobald 
eine Verordnung gemäß § 59 Abs. 1 in Kraft tritt. 

(4) Bescheide gemäß §§ 2 Abs. 4 und 7 Abs. 1 
der Verordnung BGBL Nr. 696/1976 werden mit 
Außerkrafttreten der Verordnung gegenstandslos. 

(5) Bescheide gemäß § 7 Abs. 2 der Verordnung 
BGBL NI. 696/1976 bleiben unberührt. Diese 
Bescheide sind vom Arbeitsinspektorat auf Antrag 
des Arbeitgebers aufzuheben, wenn die Voraus­
setzungen für das Beschäftigungsverbot nicht mehr 
vorliegen. 

Sicherheitsvertrauenspersonen 

§ 104. Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung 
nach diesem Bundesgesetz, die die Sicherheitsver­
trauenspersonen regelt, gelten die §§ 10 und 11 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 

1. Die gemäß §§ 3 und 5 der Verordnung über 
Einrichtungen in den Betrieben für die 
Durchführung des Arbeitnehmerschutzes, 
BGBI. Nr. 211984, bestellten Sicherheitsver­
trauenspersonen gelten als Sicherheitsvertrau­
enspersonen im Sinne dieses Bundesgesetzes. 

2. Endet die Funktionsperiode einer Sicherheits­
vertrauensperson nach Inkrafttreten einer 
Verordnung nach diesem Bundesgesetz, so 
bleibt ihre Bestellung bis zum Ablauf dieser 
Funktionsperiode aufrecht, sofern nicht eine 
vorzeitige Abberufung nach Z 4 erfolgt. 

3. Für die Anzahl der zu bestellenden Sicher­
heitsv~rtrauenspersonen gilt § 3 der Verord­
nung BGBL Nr. 2/1984 als Bundesgesetz. 

4. Für die vorzeitige Abberufung der nach §§ 3 
und 5 der Verordnung BGBL NI. 2/1984 
bestellten Sicherheitsvertrauenspersonen gilt 
§ 10 Abs. 5 dieses Bundesgesetzes. 

Prüfung 

§ 105. (1) Bis zum Inkrafttreten einer Verord­
nung nach diesem Bundesgesetz, die die Prüfung 
im Sinne des § 17 Abs. 2 regelt, gilt für die 
Prüfung von elektrischen Anlagen, Arbeitsmitteln 
und Gegenständen der persönlichen Schutzausrü­
stung § 90 Abs. 2 und 4 der Allgemeinen Arbeit­
nehmerschutzvercirdnung (AAV), BGBL Nr.218/ 
1983 ; mit der Maßgabe als Bundesgesetz, daß die 
Prüfungen von Ziviltechnikern des hiefür in 
Betracht kommenden Fachgebietes oder fachkun­
digen Personen des Technischen Oberwachungs­
Vereins oder sonstigen geeigneten, fachkundigen 
und hiezu berechtigten Personen durchzuführen 
sind. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für Abnahmeprüfungen und 
wiederkehrende Prüfungen betreffend Arbeitsmit­
tel, die auf Grund der gemäß § 109 weitergel­
tenden Bestimmungen durchzuführen sind. 
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Allgemeine Übergangsbestimmungen für Arbeits­
stätten 

§ 106. (1) Für Arbeitsstätten, die am 1. Jänner 
1993 bereits genutzt wurden, sind in den 
Verordnungen zur Durchführung des 2. Abschnit­
tes dieses Bundesgesetzes die erforderlichen 
Abweichungen und Anpassungsfristen festzulegen. 
In den Verordnungen ist insbesondere auch zu 
regeln, unter welchen Voraussetzungen für solche 
Arbeitsstätten die Bestimmungen der Verordnun­
gen bei Änderungen oder Erweiterungen der 
Arbeitsstätte wirksam werden. 

(2) § 21 Abs. 5 tritt erst mit Inkrafttreten einer 
Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die die 
behindertengerechte Gestaltung von Arbeitsstätten 
in Gebäuden regelt, in Kraft. 

(3) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach 
diesem Bundesgesetz zur Durchführung des 
2. Abschnittes gelten für Arbeitsstätten die nach­
stehend angeführten Bestimmungen der Allgemei­
nen Arbeitnehmerschutzverordnung (AA V) als· 
Bundesgesetz : 

1. Für Luftraum und Bodenfläche in Arbeits­
räumen gilt § 3, für die lichte Höhe der 
Arbeitsräume § 4, für Fußböden in Betriebs­
räumen § 6, für Wände und Decken in 
Betriebsräumen § 7, für die Beleuchtung der 
Arbeitsräume § 9,' für das Klima in Arbeits­
räumen § 12, für die Beheizung von Arbeits­
räumen und von brand- oder explosionsge­
fährdeten Räumen § 14 Abs. 1, Abs. 2 und 
Abs. 3 zweiter Satz, für die Kühlung von 
Arbeitsräumen § 15 und für die lichte Höhe, 
Belichtung, Beleuchtung und Lüftung von 
sonstigen Betriebsräumen § 19 Abs. 1 mit 
Ausnahme des letzten Satzes sowie § 19 
Abs. 2 AAV. 

2. Für die Belichtung der Arbeitsräume gilt § 8 
AA V mit der Maßgabe, daß die Genehmi­
gung von Ausnahmen gemäß § 8 Abs. 3 
durch die zuständige Behörde zu erfolgen 
hat. 

3. Für Ausgänge und Verkehrswege in Arbeits­
stätten gelten § 22 Abs. 1 bis 5 und 7, §§ 23 
bis 26, § 27 Abs. 1 und § 28 AAV. § 21 AAV 
gilt mit der Maßgabe, daß in Abs. 2 die 
Worte "im Sinne des § 10 des Arbeitnehmer­
schutzgesetzes", entfallen. 

4. § 10 AAV gilt für Arbeitsstätten in Gebäuden 
und für Arbeitsstätten im Freien mit der 
Maßgabe, daß die Notbeleuchtung als Sicher­
heitsbeleuchtung im Sinne dieses Bundes­
gesetzes gilt und daß die Worte "im Sinne 
des § 10 des Arbeitnehmerschutzgesetzes" 
entfallen. 

5. Für die Warnbeleuchtung in Betriebsräumen 
gilt § 11 AA V. In sonstigen Räumen und auf 
Arbeitsstätten im Freien ist zumindest im 

unumgänglich notwendigen Außmaß für eine 
Warnbeleuchtung im Sinne des § 11 AA V zu 
sorgen. 

6. Für die Lüftung von Arbeitsräumen gilt § 13 
AA V. In anderen Räumen darf nur gearbeitet 
werden, wenn zumindest im unumgänglich 
notwendigen Ausmaß für Lüftungsmaßnah­
men im Sinne des § 13 AA V gesorgt ist. 

7. Für Schutzmaßnahmen gegen Absturz in 
Betriebsräumen gilt § 18 AA V. In sonstigen 
Räumen und auf Arbeitsstätten im Freien ist 
zumindest im unumgänglich notwendigen 
Ausmaß für Schutzmaßnahmen im Sinne des 
§ 18 AA V zu sorgen. 

8. Für Lagerungen in Arbeitsstätten gelten die 
§§ 63 und 64 AA V. 

(4) Wurde eine Arbeitsstätte in Gebäuden auf 
Grund einer bundesgesetzlichen Bewilligung bereits 
vor dem 1. Jänner 1984 genutzt, so gilt im Rahmen 
dieser Bewilligung abweichend von Abs. 3: 

1. Anstelle des § 3 Abs. 1 und 2 AA V gilt für 
den Luftraum in Arbeitsräumen § 2 der 
Allgemeinen Dienstnehmerschutzverordnung 
(ADSV) , BGBI. Nr. 265/1951, in der Fas­
sung BGBI. Nr. 3111965, und anstelle des 
§ 13 AA V für die Lüftung § 15 ADSV: 

2. § 8 Abs. 1 AA V betreffend die Sichtveroin­
dung, § 12 Abs. 2 letzter Satz AA V betref­
fend die Luftfeuchtigkeit, § 23 Abs. 2 AA V 
erster Satz betreffend die Bemessung der 
Notausgänge, § 26 Abs. 6 AA V betreffend 
die brandhemmende Ausführung zusätzlicher 
Stiegen und § 28 Abs. 1 und 5 AA V 
betreffend die Notstiegen sind nicht anzu­
wenden. 

(5) Abs. 4 gilt auch für Arbeitsstätten in 
Gebäuden, die zumindest seit 31. Dezember 1983 
ohne wesentliche Änderung oder Erweiterung 
genutzt werden, und für die vor dem 1. Jänner 
1984 keine bundesgesetzliche Bewilligung erforder­
lich war. 

(6) Für Arbeitsstätten in Gebäuden, die vor dem. 
1. Jänner 1984 errichtet wurden, ist abweichend 
von Abs. 3 anstelle des § 21 Abs. 1, 2 und 4 AA V 
(Ausgänge) § 20 Abs. 1 ADSV anzuwenden, 
anstelle des § 26 Abs. 1 bis 4, 7, 11 und 12 AA V 
(Stiegen, Gänge) § 23 ADSV. 

(7) Für Arbeitsräume in Gebäuden, die vor dem 
1. Jänner 1984 errichtet wurden, gilt abweichend 
von Abs. 3 anstelle des § 4 AA V für die Raumhöhe 
§ 3 ADSV. 

Brandschutz und Erste Hilfe 

§ 107. (1) Bis zum Inkrafttreten einer Verord­
nung nach diesem Bundesgesetz, die den Brand­
schutz regelt, gelten die §§ 74 bis 78 und 80 AAV 
als Bundesgesetz. 
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(2) § 25 Abs. 4 erster Satz tritt erst mit 
Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem 
Bundesgesetz, die die Bestellung von Personen für 
die Brandbekämpfung und Evakuierung regelt, in 
Kraft. 

(3) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach 
diesem Bundesgesetz, die die Brandschutzgruppe 
regelt, gilt anstelle des § 25 Abs. 5 dieses Bundes­
gesetzes § 79 AA V als Bundesgesetz. 

(4) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach 
diesem Bundesgesetz, die die Erste Hilfe regelt, 
gelten §§ 81 und 82 AA V als Bundesgesetz. § 81 
Abs. 5 AA V gilt mit der Maßgabe, daß "Betrieb" 
und "feste Betriebsstätte" jeweils durch "Arbeits­
stätte" ersetzt werden. 

(5) Für die in § 106 Abs. 4 und 5 angeführten 
Arbeitsstätten ist § 82 AA V nicht anzuwenden. 

Sanitäre Vorkehrungen und Sozialeinrichtungen 

§ 108. (1) § 28 Abs. 3 tritt erst mit Inkrafttreten 
einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die 
die Bereitschaftsräume regelt, in Kraft. 

(2) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach 
diesem Bundesgesetz, die die sanitären Vorkehrun­
gen und die Sozialeinrichtungen in Arbeitsstätten 
regelt, gilt für das Trinkwasser § 83 AA V, für 
Waschgelegenheiten und Waschräume § 84 Abs. 1 
und3 bis 6 AA V, für Toiletten § 85 Abs. 2 zweiter 
Satz und Abs. 3 bis 5 AA V, für Kleiderkästen und 
Umkleideräume § 86 Abs. 1 bis 3 und 5 bis 9 AA V, 
für Aufenthaltsräume § 87 Abs. I, dritter bis letzter 
Satz und Abs. 2 bis 6 AAV und für Wohnräume 
§ 88 AA V als Bundesgesetz. 

(3) Für die in § 106 Abs. 4 und 5 angeführten 
'Arbeitsstätten sind abweichend von Abs. 2 § 85 

Abs. 3 und 5 AA V, § 86 Abs. 8 AA V, § 87 Abs. 2 
AA V und § 88 Abs. 1 AA V nicht anzuwenden. 

Arbeitsmittel 

§ 109. (1) § 36 tritt erst mit Inkrafttreten einer 
Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die eine 
Liste der gefährlichen Arbeitsmittel festlegt, in 
Kraft. 

(2) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach 
diesem Bundesgesetz zur Durchführung des 3. Ab­
schnittes gelten für Arbeitsmittel im Sinne dieses 
Bundesgesetzes § 22 Abs. 6, 8, 9 und 10, § 27 
Abs.2 bis 4, § 29 Abs. 2 bis 8, § 30, § 31, § 32 
samt Anhang 1 bis 4, § 33 Abs. 1 bis 8 und 
Abs. 10, §§ 34 bis 36, §§ 39 bis 47, §§ 58 bis 60 
und § 62 Abs. 4 bis 10 der Allgemeinen Arbeit­
nehmerschutzverordnung (AA V) als Bundesgesetz. 
§ 29 Abs. 8 AA V gilt mit der Maßgabe, daß 
Bedienungsanleitungen als Betriebsanweisung ge­
mäß § 14 dieses Bundesgesetzes gelten. 

(3) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach 
diesem Bundesgesetz über Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen für Arbeitmittel dürfen 
Maschinen und Geräte nur benutzt werden, wenn 
sie den nachstehend angeführten Bestimmungen 
entsprechen: 

1. § 4 Abs. 5 bis 9 und Abs. 11 bis 13, § 6 
Abs. 1 und 2, § 9 Abs. 5, 6, 13 und 14, § 10 
Abs. 2, 4, 5 und 6, § 12 und § 13 Abs. 1 der 
Allgemeinen Maschinen- und Geräte-Sicher-" 
heitsverordnung (AMGSV), BGBL Nr.219/ 
1983, in der Fassung der Verordnungen 
BGBL Nr. 575/1985, 667/1987 und 669/ 
1989. § 6 Abs. 1 und § 10 Abs. 2 finden mit 
der Maßgabe Anwendung, daß Sicherheits­
abstände nach § 5 als Sicherheitsabstände 
gemäß § 32 AA V gelten. § 12 ist mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß Bedienungsanlei­
tungen als Betriebsanweisung gemäß § 14 
dieses Bundesgesetzes gelten. 

2. §§ 8 bis 61 der Maschinen-Schutzvorrich­
tungsverordnung, BGBI. Nr. 43/1961, zuletzt 
geändert durch die Verordnung BGBI. 
Nr. 219/1983. 

(4) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach 
diesem Bundesgesetz zur Durchführung des 3. Ab­
schnittes gelten für Arbeitsmittel im Sinne dieses 
Bundesgesetzes folgende Bestimmungen der als 
Bundesgesetz in Geltung stehenden Allgemeinen 
Dienstnehmerschutzverordnung (ADSV) , BGBI. 
Nr. 265/1951, zuletzt geändert durch die Verord­
nung BGBI. Nr. 290/1989, weiter: § 80 (Sägen), 
§ 81 (Hobel- und Fräsmaschinen), § 82 (Bohrma­
schinen, Drehbänke, Gewindeschnei<;l- und 
Gewindedrückmaschinen), § 84 (Pressen und 
Stanzen), § 85 (Hammer und Fallwerke), § 86 
(Kompressorenanlagen), § 87 Abs. 8 (Preßluft­
werkzeuge), § 89 (Dampf trocken- und Schlichtzy­
linder), § 90 (Zentrifugen), § 91 (Mangeln), § 93 
Abs. 3 bis 6 (Krane, Winden und Flaschenzüge), 
§ 94 (Hebebühnen), § 95 (Nahfärdermittel), §§ 96 
bis 103, § 104 Abs. 3 (Schienengebundene Trans­
portmittel), § 105 Abs. 2 bis 7 sowie § 106 
(Verkehr mit Fahrzeugen). 

(5) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach 
diesem Bundesgesetz, die Regelungen über die 
nachstehend angeführten Arbeitsmittel trifft, gelten 
weiters nach Maßgabe des Geltungsbereiches 
dieses Bundesgesetzes, nachstehende Verordnun­
gen, mit denen ÖNORMEN für verbindlich 
erklärt werden, als Bundesgesetz: 

1. die Verordnung über die Verbindlicherklä­
rung von ÖNORMEN über Bauvorschriften 
für Krane und Windwerke sowie über 
Betriebs- und Wartungsvorschriften für 
Krane, BGBI. Nr. 505/1981, 

2. die Verordnung, mit der eine ÖNORM über 
Prüfvorschriften für Krane und Hebezeuge 
verbindlich erklärt wird, BGBL Nr. 68/1985, 
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3. die Verordnung über die V erbindlicherklä­
rung einer ÖNORM für die Verwendung 
künstlicher Schleifkörper, BGBI. Nr. 5061 
1981, ausgenommen Pkt. 2.2. der ÖNORM, 
und 

4. die Verordnung, mit der ÖNORMEN über 
Bolzensetzgeräte für· verbindlich erklärt 
werden, BGBI. Nr. 290/1989, mit' Ausnahme 
der §§ 4 bis 6. 

(6) § 37 Abs. 1 bis 5 tritt mit Inkrafttreten einer 
Verordnung nach diesem Bundesgesetz über die 
Prüfung von Arbeitsmitteln in Kraft. Soweit sich 
aus den in Abs. 2 bis 5 angeführten Bestimmungen 
nichts anderes ergibt, sind Abnahmeprüfungen und 
wiederkehrende Prüfungen von Ziviltechnikern des 
hiefür in Betracht kommenden Fachgebiets oder 
von fachkundigen Personen des Technischen 
überwachungs-Vereins durchzuführen. Wiederkeh­
rende Prüfungen von Arbeitsmitteln zum Heben 
und Tragen ausschließlich von Lasten und von 
sonstigen mechanischen Arbeitsmitteln können 
auch von sonstigen geeigneten, fachkundigen und 
hiezu berechtigten Personen durchgeführt werden. 
Im Bereich von Eisenbahnen können wiederkeh­
rende Prüfungen auch von personen durchgeführt 
werden, die im Verzeichnis gemäß § 1 5 des 
Eisenbahngesetzes 1957, BGBI. Nr. 60, geführt 
werden. Für diese Prüfungen gilt § 37 Abs. 6 bis 8. 

(7) Die in Abs. 2 bis 5 angeführten Bestimmun­
gen sind für Arbeitsmittel, für die die nachstehen­
den Vorschriften gelten, nicht anzuwenden. Diese 
Arbeitsmittel dürfen nur benutzt werden, wenn sie 

'-den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen 
der jeweils für sie geltenden nachstehend ange­
führten RechtSvorschriften entsprechen. Dies gilt 
für Arbeitsmittel, für die folgende Vorschriften 
gelten: 

1. die Maschinen-Sicherheits-Verordnung 
MSV, BGBI. Nr. 306/1994, 

2. die Niederspannungsgeräteverordnung 1993 
- NspGV 1993, BGBI. Nr. 44/1994, 

3. die Gasgeräte-Sicherheitsverordnung - GSV, 
BGBI. Nr. XXX/1994, 

4. die Flurförderzeuge-Sicherheitsverordnung -
FSV, BGBI. Nr. 307/1994, 

. 5. die Schutzaufbauten-Sicherheitsverordnung 
- SSV, BGBI. Nr. 308/1994, 

6. der H. Abschnitt der Aufzüge-Sicherheitsver­
ordnung (ASV), BGBl. N r. 4/1994 über das 
Inverkehrbringen und Ausstellen und 

7. das Kesselgesetz, BGBI. Nr. 211/1992. 

Allgemeine Übergangsbestimmungen betreffend 
Arbeitsstoffe 

§ 110. (1) § 41 Abs. 2 bis 6 tritt für Arbeitgeber, 
die regelmäßig mehr als 250 Arbeitnehmer 
beschäftigen, mit 1. Juli 1995, im übrigen mit 
1. Jänner 1996 in Kraft. 

(2) § 42 Abs. 6 tritt erst mit Inkrafttreten einer 
Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die die 
Meldung von biologischen Arbeitsstoffen regelt, in 
Kraft. . 

(3) § 42 Abs. 7 tritt hinsichtlich jener Arbeits­
stoffe, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits 
in Verwendung stehen, mit 1. Juli 1995 in Kraft, 

(4) § 44 Abs. 2 und 5 tritt erst mit Inkrafttreten 
einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die 
die Kennzeichnung von gefährlichen Arbeitsstoffen 
regelt, in Kraft. 

(5), Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach 
diesem Bundesgesetz über Grenzwerte gelten die 
gemäß § 16 Abs. 2 der Allgemeinen Arbeitnehmer­
schutzverordnung in den Amtlichen Nachrichten 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
;,Arbeit - Gesundheit - Soziales", Sondernum­
mer 1/1992 vom 22. Februar 1993, verlautbarten 
Grenzwerte als Grenzwerte im Sinne des § 45. 

(6) § 46 tritt erst mit Inkrafttreten einer 
Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die 
Messungen gemäß § 48 Abs. 1 Z 4 regelt, in Kraft. 

(7) § 47 tritt für Arbeitgeber, die regelmäßig 
mehr als 250 Arbeitnehmer beschäftigen, mit 1. Juli 
1995, im übrigen mit 1. Jänner 1996 in Kraft. 

(8) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach 
diesem Bundesgesetz zur Durchführung des 4. Ab­
schnittes gelten die nachstehend angeführten 
Bestimmungen der Allgemeinen Arbeitnehmer­
schutzverordnung (AA V) als Bundesgesetz: Für 
Schutzmaßnahmen gegen Gase, Dämpfe, Schweb­
stoffe und sonstige Beeinträchtigungen gilt § 16 
Abs. 3 bis 11, für Arbeiten mit gesundheitsgefähr­
denden Arbeitsstoffen § 52 Abs. 3 bis Abs. 6, für 
Arbeiten mit infektiösen Arbeitsstoffen § 53 Abs. 1 
bis Abs. 8, für Arbeiten mit brandgefährlichen und 
explosionsgefährlichen Arbeitsstoffen § 54 Abs. 2 
bis Abs. 9, für den Ersatz und das Verbot von 
Arbeitsstoffen und Arbeitsverfahren und die 
Verwendungsbeschränkungen § 55 Abs. 2 bis 
Abs. 10 und für die Lagerung von besonderen 
Arbeitsstoffen § 65 AA V. 

Übergangsbestimmungen betreffend bestimmte 
Arbeitsstoffe 

§ 111. (1) Bis zum Inkrafttreten einer Verord­
nung nach diesem Bundesgesetz zur Durchführung 

. des 4. Abschnittes bleiben die nachstehenden 
Bestimmungen, jeweils nach Maßgabe ihres 
Geltungsbereiches, in Geltung: 

1. die §§ 14 Abs. 1, 15 Abs. 1, 16 Abs. 3 sowie 
23 Abs. 2 der als Bundesgesetz in Geltung 
stehenden Verordnung des Bundesministeri­
ums für soziale Verwaltung, womit V or­
schriften zum Schutze des Lebens und der 
Gesundheit der in den der Gewerbeordnung 
unterliegenden Blei- und Zinkhütten und 
Zinkweißfabriken beschäftigten Personen 
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erlassen werden, BGBL Nr. 183/1923, zuletzt 
geändert durch die Verordnung BGBL 
Nr. 696/1976, mit der Maßgabe, daß die 
Merkblätter gemäß § 23 Abs. 2 der Verord­
nung als Betriebsanweisung gemäß § 14 
dieses Bundesgesetzes gelten, 

2. die §§ 9 Abs. 3, 11 Abs. 1 und 2 sowie 23 
Abs. 2 der als Bundesgesetz in Geltung 
stehenden Verordnung des Bundesministeri­
ums für soziale Verwaltung, womit V or­
schriften zum Schutze des Lebens und der 
Gesundheit der in gewerblichen Betrieben zur 
Erzeugung von Bleiverbindungen, Bleilegie­
rungen und Bleiwaren beschäftigten Personen 
erlassen werden, BGBL Nr. 184/1923, zuletzt 
geändert durch die Verordnung BGBL 
Nr. 696/1976, mit der Maßgabe, daß die 
Merkblätter gemäß § 23 Abs. 2 der Verord­
nung als Betriebsanweisungen gemäß § 14 
dieses Bundesgesetzes gelten. 

3. die §§ 13 Abs. 1 und 2, 14 Abs. 1 sowie 16 
Abs. 2 der als Bundesgesetz in Geltung 
stehenden Verordnung des Bundesministeri­
ums für soziale Verwaltung, womit V or­
schriften zum Schutze des Lebens und der 
Gesundheit der in gewerblichen Betrieben mit 
Buch- und Steindruckerei- SOWIe Schriftgie­
ßereiarbeiten beschäftigten Personen erlassen 
werden, BGBL Nr. 185/1923, zuletzt geän­
dert durch die Verordnung BGBL Nr. 696/ 
1976, mit der Maßgabe, daß die Merkblätter 
gemäß § 16 Abs. 2 der Verordnung als 
Betriebsanweisungen gemäß § 14 dieses 
Bundesgesetzes gelten. 

4. § 11 Abs. 2 der als Bundesgesetz in Geltung 
stehenden Verordnung des Bundesministeri­
ums für soziale Verwaltung, womit V or­
schriften zum Schutze des Lebens und der 
Gesundheit der in gewerblichen Betrieben mit 
Anstreicher-, Lackierer- und Malerarbeiten 
beschäftigten Personen erlassen werden, 
BGBL Nr. 186/1923, zuletzt geändert durch 
die Verordnung BGBL Nr. 696/1976, mit der 
Maßgabe, daß die Merkblätter als Betriebs­
anweisungen gemäß § 14 dieses Bundesge­
setzes gelten. 

(2) Bescheidmäßige Vorschreibungen und Aus­
nahmegenehmigungen gemäß § 1 Abs. 2 und 3 der 
Verordnung BGBL Nr. 183/1923, gemäß § 2 der 
Verordnung BGBI. Nr. 184/1923, gemäß § 1 
Abs.2 der Verordnung BGBI. Nr. 185/1923 und 
gemäß § 1 Abs. 2 der Verordnung BGBI. Nr. 186/ 
1923 bleiben unberührt. 

Gesundheitsüberwachung 

§ 112. (1) §§ 49,50,52 bis 54, 57 und 58 treten 
mit 1. Juli 1995 in Kraft. §§ 51 und 55 treten erst 
mit Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem 
Bundesgesetz, die sonstige besondere Untersuchun­
gen regelt, in Kraft. 

(2) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach 
diesem Bundesgesetz, die Eignungsuntersuchungen, 
Folgeuntersuchungen und Untersuchungen bei 
Lärmeinwirkung regelt, gelten die §§ 49, BO und 
52 nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 

1. Für Eignungsuntersuchungen, Folgeuntersu­
chungen und wiederkehrende Untersuchun­
gen der Hörfähigkeit gelten § 2 Abs. 2 und 3, 
§ 3 Abs. 1 bis 3, Abs. 4 erster Satz, Abs. 5 -
und 9, § 4 Abs. 1 letzter Satz, Abs. 2 erster 
bis dritter Satz und Abs. 3 erster Satz sowie 
die Anlage der Verordming über die 
gesundheitliche Eignung von Arbeitnehmern 
für bestimmte Tätigkeiten, BGBI. Nr. 39/ 
1974, zuletzt geändert durch die Verordnung 
BGBL Nr. 358/1988, als Bundesgesetz. 

2. Die Untersuchungen sind durch Ärzte durch­
zuführen, die gemäß § 8 Abs. 4 des Arbeit­
nehmerschutzgesetzes oder gemäß § 56 dieses 
Bundesgesetzes dazu ermächtigt wurden. 

(3) Die gemäß § 8 Abs. 4 des Arbeitnehmer­
schutzgesetzes erteilten Ermächtigungen bleiben 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
aufrecht: Für diese Ermächtigungen gilt § 56 
Abs. 3 und 5. Die ermächtigten Ärzte haben dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf 
Verlangen Auskunft dar(jber zu erteilen, ob und 
welche besonderen ärztlichen Untersuchungen im 
Sinne der Verordnung BGBL Nr. 39/1974 sie in 
den letzten fünf Jahren vor Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes durchgeführt haben. Wird qiese 
Auskunft nicht erteilt oder wurden in den letzten 
fünf Jahren keine Untersuchungen durchgeführt, so 
erlischt die Ermächtigung. 

(4) Bescheide, die gemäß § 8 des Arbeitnehmer­
schutzgesetzes in Verbindung mit § 2 Abs. 4, § 3 
Abs. 7 und § 4 Abs. 4 letzter Satz der Verordnung 
BGBI. Nr. 39/1974 erlassen wurden, bleiben 
unberührt. Diese Bescheide sind auf Antrag des 
Arbeitgebers oder von Amts wegen aufzuheben, 
wenn die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. 
Bescheide gemäß § 3 Abs. 6 letzter Halbsatz, § 3 
Abs. 8, § 4 Abs. 2 letzter Satz und § 4 Abs. 3 der 
Verordnung BGBI. Nr. 39/1974 werden mit­
Inkrafttreten einer Verordnung gemäß § 59 dieses 
Bundesgesetzes gegenstandslos. 

(5) Für die Gesundheitsüberwachung bei Druck~ 
luft- und Taucherarbeiten gilt § 119. 

Fachkenntnisse 

§ 113. (1) §§ 62 und 63 Abs. 1 und 2 treten erst 
mit Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem 
Bundesgesetz über den Nachweis der Fachkennt­
nisse in Kraft, soweit im folgenden nicht -anderes 
bestimmt wird. 

(2) Bis zum Inkrafttreten der Verordnung gelten 
für die unter dieses Bundesgesetz fallende 
Beschäftigung von Arbeitnehmern folgende Bestim-
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mungen mit der Maßgabe als Bundesgesetz, daß 
Verweise auf § 6 Abs. 5 des Arbeitnehmerschutz­
gesetzes entfallen: 

1. die §§ 2 bis 9 der Verordnung über den 
Nachweis der Fachkenntnisse für bestimmte 
Arbeiten, BGBl. Nr.441/1975; 

2. die §§ 2 bis 7 der Verordnung über den 
Nachweis der Fachkenntnisse für die V orbe­
reitung und Organisation von bestimmten 
Arbeiten unter elektrischer Spannung über 
1 kV, BGBl. Nr. 10/1982. 

(3) Bis zum Inkrafttreten der Verordnung hat 
der Bundesminister für Arbeit und Soziales auf 
Antrag eines Arbeitnehmers Zeugnisse von Ein­
richtungen, die nicht zur Ausstellung von Zeug­
nissen über den Nachweis der Fachkenntnisse nach 
den' in Abs. 2 Z 1 und 2 angeführten Bestimmun­
gen berechtigt sind, durch Bescheid anzuerkennen, 
wenn die Gewähr dafür gegeben ist, daß 
mindestens Fachkenntnisse vorliegen, die jenen 
der in Abs. 2 Z 1 und 2 angeführten Bestimmungen 
entsprechen. Für die Beschäftigung in Betrieben, 

,die dem Bundesgesetz über die Verkehrs-Arbeits-
inspektion, BGBl. Nr. 100/1988, unterliegen, hat 
die Anerkennung durch Bescheid des Bundes­
ministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr zu 
erfolgen. 

(4) Zeugnisse über den Nachweis der Fach­
kenntnisse nach den in Abs. 2 angeführten 
Bestimmungen, Bescheide gemäß Abs. 3 sowie 
Bescheide gemäß § 10 Abs. 2 der Verordnung 
BGBl. Nr. 441/1975 und § 8 Abs.2 der Verord­
nung BGBl. Nr. 10/1982 gelten als Nachweis der 
Fachkenntnisse gemäß § 62 dieses Bundesgesetzes. 
Für den Entzug dieser Nachweise gilt § 63 Abs. 4 
bis 6. 

(5) Für die Fachkenntnisse bei Druckluft- und 
Taucherarbeiten gilt § 119 dieses Bundesgesetzes, 
bei Arbeiten in Steinbrüchen, Lehm-, Ton-, Sand­
und Kiesgruben sowie beim Anlegen und Abtragen 
von Halden gilt § 123 Abs. 2 dieses Bundes­
gesetzes. 

Arbeitsvorgänge und Arbeitsplätze 

§ 114. (1) § 65 Abs. 2 und 3 tritt erst mit 
Inkrafttreten einer Verordnung tiber Ermittlungen 
und Messungen betreffend Lärm gemäß § 72 
Abs. 1 Z 3 in Kraft. 

(2) § 65 Abs. 4 tritt erst mit Inkrafttreten einer 
Verordnung nach diesem Bundesgesetz über die 
Grenzwerte (Auslöseschwellen) für die Schutz­
maßnahmen in Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkt 
gelten § 17 Abs. 1 bis 3 und § 51 Abs. 1 und 3 
der Allgemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung 
(AA V) als Bundesgesetz. 

(3) § 71 Abs. 2 tritt erst mit Inkrafttreten einer 
Verordnung betreffend die Arbeitskleidung gemäß 
§ 72 Abs. 1 Z 6 in Kraft. 

(4) Darüber hinaus gelten die nachstehenden 
Bestimmungen der Allgemeinen Arbeitnehmer­
schutzverordnung (AA V) als Bundesgesetz: 

1. § 48 Abs. 4 und 5 AA V bis zum Inkrafttreten 
einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz, 
die in Durchführung des § 60 Arbeitsvor­
gänge regelt, 

2. § 49 AA V bis zum Inkrafttreten einer 
Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die 
in Durchführung des § 61 Abs. 5 Regelungen 
über Sitze, Tische und Werkbänke trifft, 

3. § 20 Abs. 5 vierter Satz AA V bis zum 
Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem 
Bundesgesetz, die in Durchführung des § 61 
Verkaufsstände regelt, 

4. § 62 Abs. 1 bis 3 AA V bis zum Inkrafttreten 
einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz, 
die in Durchführung des § 64 die Hand-
habung von Lasten regelt, , 

5. § 17 Abs. 4 und § 51 Abs.2 AAV bis zum 
Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem 
Bundesgesetz, die in Durchführung des § 66 
Erschütterungen regelt, 

6. § 16 Abs.1 AAV bis zum Inkrafttreten einer 
Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die 
§ 66 Abs. 2 näher durchführt, 

7. §§ 66 bis 72 AA V bis zum Inkrafttreten einer 
Verordnung nach diesem Bundesgesetz über 
persönliche Schutzausrüstungen, 

8. ,§ 73 AA V bis zum Inkrafttreten einer 
Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die 
in Durchführung des § 71 Abs. 1 die Arbeits­
kleidung regelt. 

Bestellung von Sicherheitsfachkräften und Arbeits­
medizinern 

§ 115. (1) Für Arbeitsstätten, in denen ein 
Arbeitgeber regelmäßig bis zu 250 Arbeitnehmer 
beschäftigt, tritt die Verpflichtung zur Bestellung 
von Sicherheitsfachkräften und Arbeitsmedizinern 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen in 
Kraft: 

1. für Arbeitsstätten, in denen regelmäßig 151 
bis 250 Arbeitnehmer beschäftigt werden, mit 
1. Jänner 1996, 

2. für Arbeitsstätten, in denen regelmäßig 101 
bis 150 Arbeitnehmer beschäftigt werden, mit 
1. Jänner 1997, 

3. für Arbeitsstätten, in denen regelmäßig 51 bis 
100 Arbeitnehmer beschäftigt werden, mit 
1. Jänner 1998, 

4. für Arbeitsstätten, in denen regelmäßig elf bis 
50 Arbeitnehmer beschäftigt' werden, mit 
1. Jänner 1999, 

5. für Arbeitsstätten, in denen regelmäßig bis zu 
zehn Arbeitnehmer beschäftigt werden, mit 
1. Jänner 2000. 

(2) Für Arbeitsstätten, in denen ein Arbeitgeber 
regelmäßig mehr als 250 Arbeitnehmer beschäftigt, 
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gilt bis zum Inkrafttreten einer Verordnung über 
Mindesteinsatzzeiten gemäß § 90 Abs. 2 und 5: 

1. Für Sicherheitsfachkräfte gilt die in § 21 
Abs. 4 des Arbeitnehmerschutzgesetzes fest­
gelegte Mindesteinsatzzeit. 

2. Für Arbeitsmediziner gilt die in § 22 c Abs. 3 
des Arbeitnehmerschutzgesetzes festgelegte 
Mindesteinsatzzeit. 

(3) Arbeitnehmer, die auf Baustellen oder 
auswärtigen Arbeitsstellen beschäftigt werden, sind 
bei der Ermittlung der Beschäftigtenzahl nach 
Abs. 1 und 2 jener Arbeitsstätte zuzurechnen, der 
sie organisatorisch zugehören, im Zweifel dem 
Unternehmenssitz. Dies gilt nicht für Arbeitnehmer 
auf Baustellen, für die eine gesonderte diesem 
Bundesgesetz entsprechende sicherheitstechnische 
und arbeitsmedizinische Betreuung eingerichtet ist. 

(4) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung über 
Mindesteinsatzzeiten gemäß § 90 Abs. 5 ist für 
Arbeitsstätten, in denen ein Arbeitgeber regelmäßig 
mindestens 50 Arbeitnehmer beschäftigt, für jene 
Arbeitnehmer, die mindestens 50mal im Kalender­
jahr Nachtarbeit im Sinne des Art. VII des Nacht­
Schwerarbeitsgesetzes, BGBI. Nr. 345/1981, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 473/1992 
leisten, eine arbeitsmedizinische Betreuung ein­
zurichten. Für die Mindesteinsatzzeit gilt § 22 c 
Abs. 4 erster Satz des Arbeitnehmerschutzgeseizes. 

(5) Bis zwei Jahre nach Inkrafttreten einer 
Verordnung über die Fachausbildung der Sicher­
heitsfachkräfte gemäß § 90 Abs. 1 Z 1 dürfen als 
Sicherheitsfachkräfte Personen bestellt werden, 
deren Kenntnisse zumindest jenen entsprechen, 
die nach den hiefür geltenden Rechtsvorschriften 
für die Verleihung der Standesbezeichnung 
"Ingenieur" Voraussetzung sind, und die das für 
ihre Tätigkeit notwendige Wissen auf dem Gebiet 
der Sicherheits technik sowie entsprechende 
Betriebserfahrungen und Kenntnisse über die für 
den Betrieb maßgeblichen Arbeitnehmerschutzvor­
schriften besitzen. 

(6) Die bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
als Sicherheitstechniker im Sinne des § 21 des 
Arbeitnehmerschutzgesetzes tätigen Personen gel­
ten als Sicherheitsfachkräfte im Sinne dieses 
Bundesgesetzes, die in der betriebsärztlichen 
Betreuung im Sinne des § 22 des Arbeitnehmer­
schutzgesetzes tätige Ärzte gelten als Arbeits­
mediziner im Sinne dieses Bundesgesetzes, ohne 
daß eine neuerliche Bestellung und Meldung zu 
erfolgen hat. 

Sonstige übergangsbestimmungen für Präventiv­
dienste 

§ 116. (1) § 74 tritt erst mit Inkrafttreten einer 
Verordnung nach diesem Bundesgesetz über die 
Fachausbildung der Sicherheitsfachkräfte in Kraft. 

(2) § 75 tritt erst mit Inkrafttreten emer 
Verordnung nach diesem Bundesgesetz über 
sicherheitstechnische Zentren in Kraft. 

(3) Für arbeitsmedizinische Zentren gilt folgen­
des: 

1. Arbeitsmedizinische Zentren, die gemäß 
§ 22 c Abs. 2 des Arbeitnehmerschutzgeset­
zes (ANSchG) ermächtigt wurden, gelten als 
bewilligte arbeitsmedizinische Zentren im 
Sinne dieses Bundesgesetzes. 

2. Eine gemäß § 22 c Abs. 2 ANSchG erteilte 
Ermächtigung ist vom Bundesminister für 
Arbeit und Soziales zu widerrufen, wenn der 
Betreiber des ZentrUms nicht binnen 6 Mo­
naten nach Inkrafttreten dieses Bundesgeset­
zes den Nachweis erbringt, daß die Voraus­
setzungen gemäß § 80 Abs. 2 erfüllt werden. 

3. Nach Inkrafttreten einer Verordnung nach 
diesem Bundesgesetz über arbeitsmedizinische 
Zeritren sind Ermächtigungen gemäß § 22 c 
Abs. 2 ANSchG und Bewilligungen gemäß 
§ 80 dieses Bundesgesetzes durch den 
Bundesminister für Arbeit und Soziales zu 
widerrufen, wenn das Zentrum die in der 
Verordnung festgelegten sachlichen und 
personellen Voraussetzungen nicht erfüllt. 

( 4) § 88 tritt erst mit Inkrafttreten einer 
Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die den 
Arbeitsschutzausschuß regelt, in Kraft. Bis zu 
diesem Zeitpunkt gelten §§ 12 bis 14 der 
Verordnung BGBI. Nr.2/1984 als Bundesgesetz 
mit der Maßgabe, daß jeweils "Betrieb" durch 
"Arbeitsstätte" ersetzt wird und daß jeweils die 
Sicherheitsfachkräfte an die Stelle der Leiter und 
des Fachpersonals des sicherheitstechnischen Dien­
stes und die Arbeitsmediziner an die Stelle des 
Leiters und des Fachpersonals der betriebsärzt­
lichen Betreuung treten. 

(5) Bescheide gemäß § 21 Abs. 2 und § 22 
Abs. 2 des Arbeitnehmerschutzgesetzes werden mit 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gegenstandslos. 
Bescheide gemäß § 21 Abs. 6 und § 22 c Abs. 4 
zweiter Satz und Abs. 5 des Arbeitnehmerschutze 
gesetzes werden mit Inkrafttreten einer Verord­
nung über Mindesteinsatzzeiten gemäß § 90 Abs. 2 
und 5 dieses Bundesgesetzes gegenstandslos. 

Betriebsbewilligung und Arbeitsstättenbewilligung 

§ 117. (1) Bis zum Inkrafttreten einer Verord­
nung nach diesem Bundesgesetz über die Arbeits­
stättenbewilligung gilt für die diesem Bundesgesetz 
unterliegenden Arbeitsstätten § 2 Abs. 3 und § 3 
Abs. 2 der Verordnung über die Betriebsbewilli­
gung nach dem Arbeitnehmerschutzgesetz, BGBL 
Nr. 116/1976, nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen als Bundesgesetz. 

(2) Die in § 2 Abs. 3 der Verordnung BGBL 
Nr. 116/1976 angeführten Arbeitsstätten dürfen 
nur auf Grund einer Bewilligung gemäß § 92 

1671 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 55 von 73

www.parlament.gv.at



56 1671 der Beilagen 

Abs. 1 bis 3 dieses Bundesgesetzes errichtet und 
betrieben werden, sofern nicht § 93 Abs. 1 dieses 
Bundesgesetzes zur Anwendung kommt. Für die 
Änderung dieser Arbeitsstätten ist eine Bewilligung 
gemäß § 92 Abs. 5 dieses Bundesgesetzes erforder­
lich. 

(3) Die gemäß § 27 Abs. 1 des Arbeitnehmer­
schutzgesetzes (ANSchG) erteilten Bewilligungen 
gelten als Arbeitsstättenbewilligung im Sinne des 
§ 92 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes. Für die 
Änderung von Arbeitsstätten, die gemäß § 27 
Abs. 1 ANSchG bewilligt wurden, gilt § 92 Abs. 5 
dieses Bundesgesetzes. 

( 4) Wird in einer Verordnung nach diesem 
Bundesgesetz eine Arbeitsstättenbewilligung für 
Arbeitsstätten vorgesehen, die nach § 2 Abs. 3 der 
Verordnung BGBl. Nr. 116/1976 keiner Betriebs­
bewilligung bedürfen, so dürfen die bei Inkraft­
treten einer solchen Verordnung bereits bestehen­
den Arbeitsstätten ohne Arbeitsstättenbewilligung 
bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung über den 
Antrag auf Arbeitsstättenbewilligung weitergeführt 
werden, sofern der Antrag binnen sechs Monaten 
ab Inkrafttreten der Verordnung eingebracht wird. 

Bauarbeiten 

§ 118. (1) Bis zum Inkrafttreten einer Verord­
nung nach diesem Bundesgesetz, die Anforderun­
gen an Gebäude auf Baustellen regelt, gelten für 
Gebäude auf Baustellen die in § 106 Abs. 3 dieses 
Bundesgesetzes angeführten Bestimmungen der 
Allgemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung als 
Bundesgesetz. 

(2) § 97 Abs. 4 tritt erst mit Inkrafttreten von 
Regelungen über die Meldepflicht der Auftrag­
geber in Kraft. § 97 Abs. 7 tritt erst mit Inkraft­
treten einer Verordnung nach diesem Bundes­
gesetz, die die Meldung von solchen Bauarbeiten 
regelt, in Kraft. 

(3) Die Bauarbeiterschutzverordnung, BGBl. 
Nr. 340/1994, (Bau V), gilt nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen als Verordnung nach 
diesem Bundesgesetz. Für die Änderung der 
Bauarbeiterschutzverordnung ist dieses Bundesge­
setz maßgeblich: 

1. Abweichend von § 31 Abs. 5 erster. Satz 
Bau V muß eine Person nachweislich für die 
Erste Hilfe ausgebildet sein, wenn ein 
Arbeitgeber auf einer Baustelle mindestens 
fünf Arbeitnehmer beschäftigt. 

2. § 136 Abs. 2 BauVO hat zu lauten: 
"Krane sind nach jeder Aufstellung auf einer 
Baustelle einer Abnahmeprüfung, darüber 
hinaus mindestens einmal jährlich einer 
wiederkehrenden Prüfung zu unterziehen. 
Die Abnahmeprüfung nach jeder Aufstellung 
und die jährlich wiederkehrenden Prüfungen 
sind von den im § 151 Abs. 5 genannten 
Personen, von technischen Büros einschlägi-

ger Fachrichtung, oder von sonstigen geeig­
neten, fachkundigen und hiezu berechtigten 
Personen durchzuführen, die auch Betriebs­
angehörige sein können. Krane sind nach 
jeder Aufstellung auf einer Baustelle durch 
eine fachkundige Person auf ihre Stand­
sicherheit zu überprüfen." 

3. In § 151 BauVO entfallen im Abs.3 die 
Worte "durch Amtssachverständige", im 
Abs. 5 die Worte "oder Amtssachverständi­
gen", 

4. Die §§ 157, 158 Abs. 1 und 2, 160 und 161 
Bau V entfallen. 

(4)' Die nachstehend, angeführten übergangsbe­
stimmungen dieses Bundesgesetzes gelten nicht für 
Baustellen: 

1. § 107 betreffend den Brandschutz und die 
Erste Hilfe, 

2. § 109 Abs. 2 betreffend Arbeitsmittel und 
§ 109 Abs. 6 zweiter Satz betreffend Abnah­
meprüfungen und wiederkehrende Prüfungen, 

. 3. § 114 Abs. 4 betreffend Arbeitsvorgänge und 
Arbeitsplätze. 

Druckluft- und Taucherarbeiten 

§ 119. (1) Die §§ 3 bis 50 der Druckluft- und 
Taucherarbeitenverordnung, BGBl. Nr. 50111973, 
gelten bis zum Inkrafttreten einer Verordnung 
nach diesem Bundesgesetz, die solche Arbeiten 
regelt, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
als Bundesgesetz. 

(2) Die in Abs. 1 angeführten Bestimmungen der 
Verordnung gelten für die diesem Bundesgesetz 
unterliegende Beschäftigung von Arbeitnehmern 
mit Arbeiten in Druckluft im Zuge von Bauarbeiten 
aller Art sowie mit Taucherarbeiten. 

(3) § 31 Abs.7 der Verordnung gilt mit' der 
Maßgabe, daß an die Stelle des Nachweises der 
Fachkenntnisse nach § 6 des Arbeitnehmerschutz­
gesetzes der Nachweis der Fachkenntnisse nach 
§ 63 dieses Bundesgesetzes tritt. 

(4) § 45 Abs. 1 der Verordnung gilt mit der 
Maßgabe, daß der Verweis auf die Verordnung 
BGBl. Nr.77/1954 mit Inkrafttreten einer Ver­
ordnung nach diesem Bundesgesetz, die die 
Durchführung von Sprengarbeiten regelt, durch 
einen Verweis auf diese Verordnung ersetzt wird. 

Sprengarbeiten 

§ 120. Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung 
nach diesem Bundesgesetz, die Sprengarbeiten 
regelt, bleiben § 1 Abs. 2, § 2 Abs. 1, 3 und 4 
und §§ 3 bis 29 der als Bundesgesetz in Geltung 
stehenden Verordnung über den Schutz des Lebens 
und der Gesundheit von Dienstnehmern bei der 
Ausführung von Sprengarbeiten, BGBl. Nr. 77/ 
1954, . zuletzt geändert durch die Verordnung 
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BGEI. Nr. 441/1975, für die unter dieses Bundes­
gesetz fallende Beschäftigung von Arbeitnehmern 
mit Sprengarbeiten in Geltung. 

Eisen- und Stahlhüttenbetriebe 

§ 121. (1) Für Arbeitsstätten, in denen Roheisen 
oder Stahl hergestellt oder Stahl in Walz-, 
Hammer- oder Preßwerken weiterverarbeitet wer­
den, bleiben bis zum Inkraffttreten einer V erord­
nung nach diesem. Bundesgesetz, die denselben 
Gegenstand regelt, § 4 Abs. 2, § 5 Abs. 1, § 9 
Abs. 1 erster bis vierter sowie siebter und achter 
Satz, § 9 Ab";. 5, § 13 Abs. 1 bis 3, § 16 Abs. 5, 
§ 18, § 26, § 30, § 31, § 32 Abs. 1,2,4 und 5, § 33 
Abs. 1, § 34, §§ 37 bis 39, § 40 Abs. 1 bis 4, §§ 41 
bis 46 sowie §§ 52 bis 59 der als Bundesgesetz in 
Geltung stehenden Verordnung über den Schutz 
des Lebens und der Gesundheit von Dienstnehmern 
in Eisen- und Stahlhüttenbetrieben, BGBI. Nr. 122/ 
1955, zuletzt geändert durch die Verordnung 
BGBI. Nr. 39/1974, in Geltung. 

(2) § 18 Abs. 1 und 2, § 32 Abs. 5 und § 33 
Abs. 1 gelten mit der Maßgabe, daß die Bedie­
nungs- und Verhaltungsvorschriften, Arbeitspro­
gramme und Arbeitsanweisungen als Bedienungs­
anweisungen gemäß· § 14 dieses Bundesgesetzes 
gelten. 

Besondere Vorschriften für gewerbliche _ Betriebs­
anlagen 

§ 122. (1) Die nachstehenden Bestimmungen, die 
sowohl den Schutz der Arbeitnehmer als auch 
gewerberechtliche Belange regeln, bleiben jeweils 
als bundesgesetzliche Bestimmungen in Geltung, 
bis durch eine Verordnung, die sich auf dieses 
Bundesgesetz und auf die Gewerbeordnung 1994 
stützt, eine Neuregelung desselben Gegenstandes 
oder eine Änderung erfolgt. 

(2) Flüssiggas: 
1..§ 1, §§ 3 bis 63, § 65 Abs. 1 und 2, § 67 und 

§ 68 der als Bundesgesetz in Geltung 
stehenden Flüssiggas-Verordnung, BGBI. 
Nr. 139/1971, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBI. Nr. 234/1972, bleiben 
bis zum Inkrafttreten einer Verordnung, die 
den Betrieb von Anlagen regelt, in denen 
Flüssiggas gelagert, abgefüllt oder verwendet 
wird, in Geltung. 

2. Die Verordnung über Ausstattung und 
Betriebsweise von gewerblichen Betriebsanla­
gen zum Betrieb von Flüssiggas-Tankstellen, 
BGBI. Nr. 558/1978, ausgenommen § 32, 
bleibt bis zum Inkrafttreten einer Verord-' 
nung, die den Betrieb von Flüssiggas-Tank­
stellen regelt, als Bundesgesetz in Geltung. 

(3) Kälteanlagen: 
1. §§ 1 bis 4, § 5 Abs. 1, §§ 6 bis 24, § 26 Abs. 3 

und 4, § 28 und § 29 Abs. 2 der als 
Bundesgesetz in Geltung stehenden Kälte-

anlagenverordnung, BGBI. Nr. 305/1969, 
zuletzt geändert_ durch das Bundesgesetz 
BGBL Nr. 234/1972, bleiben bis zum Inkraft­
treten einer Verordnung, die den Betrieb von 
Kälteanlagen regelt, nach Maßgabe der Z 2 
und 3 in Geltung. 

2. § 1 Abs. 1 der Kälteanlagenverordnung 
lautet: "Die Bestimmungen dieser Verord­
nung gelten, soweit sie den Schutz der 
Arbeitnehmer regeln, für Betriebsstätten im 
Sinne des § 2 Abs. 3 des Arbeitsinspektions­
gesetzes 1993, BGBI. Nr. 27, sowie für 
Betriebe, auf die das Bundesgesetz über die 
Verkehrs-Arbeitsinspektion, BGBI. Nr. 1001 
1988, anzuwenden ist, in denen Kälteanlagen 
mit einem Füllgewicht des Kältemittels von 
mehr als 1,5 kg verwendet werden, sofern 
andere Kältemittel als Luft oder Wasser 
verwendet werden." 

3. § 21 der Kälteanlagenverordnung gilt mit der 
Maßgabe, daß die Bedienungsanweisung als 
Betriebsanweisung gemäß § 14 dieses Bundes­
gesetzes gilt. 

(4) Druckgaspackungen : 

Die Verordnung über die Lagerung von Druck­
gaspackungen in gewerblichen Betriebsanlagen, 
BGBI. Nr. 62911992, ausgenommen § 38, bleibt 
bis zum Inkrafttreten einer Verordnung, die die 
Lagerung von Druckgaspackungen regelt, als 
Bundesgesetz in Geltung. 

(5) Brennbare Flüssigkeiten: 
1. Die Verordnung über brennbare Flüssigkeiten 

- VbF, BGBI. Nr. 240/1991, in der Fassung 
BGBI. Nr. 354/1993, ausgenommen §129 
Abs. 1 und 2, bleibt bis zum Inkrafttreten 
einer Verordnung, die die Lagerung und 
Abfüllung brennbarer Flüssigkeiten regelt, 
nach Maßgabe der Z 2 als Bundesgesetz in 
Geltung. 

2. § 1 Abs. 1 Z 6 VbF lautet: "in nach § 27 
Abs. 1 des Arbeitnehmerschutzgesetzes bewil­
ligungspflichtigen Betrieben und nach § 92 
des Bundesgesetzes über Sicherheit. und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit - ASchG, 
BGBI. Nr. XXX/1994, bewilligungspflichti­
gen Arbeitsstätten; in nach § 27 Abs. 1 des 
Arbeitnehmerschutzgesetzes vor dem 1. Juni 
1993 bewilligten Betrieben nach Maßgabe des 
§ 127." 

(6) § 1 Abs. 2 und 3, § 2 Abs. 1 und 2, der 
III. Abschnitt sowie §§ 36, 37, 38 und 42 der 
Aufzüge-Sicherheitsverordnung - ASV, BGBl, 
Nr. 4/1994, bleibt bis zum Inkrafttreten einer 
Verordnung, die Einbau, Inbetriebnahme, Wartung _ 
und Prüfung von Aufzügen in Betriebsanlagen 
regelt, als Bundesgesetz in Geltung. Für Prüfungen 
gilt § 37 Abs. 6 bis 8 dieses Bundesgesetzes. 
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Weitergelten sonstiger Vorschriften 

§ 123. (1) Azetylenverordnung: 
1. Für die diesem Bundesgesetz unterliegenden 

Arbeitsstätten, Baustellen und auswärtigen 
Arbeitsstellen, in/auf denen Kalziumkarbid 
gelagert oder zerkleinert oder Azetylen 
erzeugt, abgefüllt, komprimiert, verarbeitet 
oder sonstwie verwendet wird, bleiben bis 
zum Inkrafttreten einer Verordnung nach 
diesem Bundesgesetz, die die Verwendung 
solcher Arbeitsstoffe regelt, § 1, § 3, § 4, § 6, 
§ 14, §§ 39 bis 56, §§ 62 bis 66 sowie der 
Anhang der als Bundesgesetz in Geltung 
stehenden Azetylenverordnung, BGBL 
Nr.75/1951, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBI. Nr.234/1972, nach 
Maßgabe der Z 2 als Arbeitnehmerschutz­
vorschrift in Geltung. 

2. Abweichend von § 4 gelten die in Z 1 
angeführten Bestimmungen für Baustellen 
und auswärtige Arbeitsstellen im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sowie für Arbeitsstätten 
unmittelbar, ohne daß es einer bescheidmä­
ßigen behördlichen Vorschreibung im Einzel­
fall bedarf. 

3. Die Gel,tung der Azetylenverordnung als 
gewerberechtliche Vorschrift wird nicht 
berührt. 

(2) Steinbrüche: 
1. Für die diesem Bundesgesetz unterliegenden 

im Tagbau betriebenen Steinbrüche, Lehm~, 
Ton-, Sand- und Kiesgruben sowie die 
Anlegung oder Abtragung von Halden 
bleiben bis zum Inkrafttreten einer Verord­
nung nach diesem Bundesgesetz, die densel­
ben Gegenstand regelt, die §§ 3 bis 5, § 6 
Abs. 1 bis 5 und Abs. 7 sowie ciie §§ 7 bis 51 
der als Bundesgesetz in Geltung stehenden 
Verordnung über den Schutz der Dienst­
nehmer und der Nachbarschaft beim Betrieb 
von Steinbrüchen, Lehm-, Ton-, Sand- und 
Kiesgruben sowie bei Haldenabtragungen, 
BGBI. Nr. 253/1955, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBI. Nr, 234/1972, als 
Arbeitnehmerschutzvorschrift in Geltung. 

2. Die Geltung von § 1 Abs, 2, §§ 52 bis 62, 
§ 66 und § 67 Abs. 2 der in Abs. 1 
angeführten Verordnung als gewerberechtli­
che Bestimmungen wird nicht berührt. 

(3) Schiffahrtsanlagen: 

Der 4. Teil der Schiffahrtsanlagenverordnung, 
BGBI. Nr. 334/1991, gilt bis zum Inkrafttreten 
einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die 
denselben Gegenstand regelt, als Bundesgesetz. 

(4) Asbestverordnung: 
1. Die Asbestverordnung, BGBI. Nr. 324/1990, 

gilt nach Maßgabe der Z 2 und 3 bis zum 
Inkrafttreten einer Verordnung, die sich auf 
das Chemikalien gesetz und auf dieses Bun­
desgesetz stützt, als Bundesgesetz. 

2. § 2 Abs. 3 der Asbestverordnung lautet: »Der 
Bundesminister fUr Umwelt, Jugend und 
Familie hat nach Anhörung des Bundes­
ministers für Arbeit und Soziales das Her­
stellen, Inverkehrsetzen oder Verwenden von 
bestimmten asbesthaItigen Zubereitungen 
oder Fertigwaren mit Bescheid zuzulassen, 
insoweit die Belange des Arbeitnehmerschut­
zes nicht beeinträchtigt werden und unver­
tretbare Gefährdungen der Umwelt oder 
unmittelbare schädliche Auswirkungen auf 
die Gesundheit von Menschen auszuschlie~ 
ßen sind, wenn der Hersteller oder Importeur 
eines asbesthaitigen Produkts mit einem 
Gutachten einer staatlich autorisierten Pruf­
stelle darlegt, daß nach dem 'Stand der 
Technik gesundheitlich weniger bedenkliche 
oder unbedenkliche Ersatzstoffe nicht verfüg­
bar sind oder auf Grund besonderer Kon­
struktionsverhältnisse nur asbesthaltige Er­
satzteile verwendet werden können". 

3. In § 2 Abs'. 6 wird der Verweis auf das 
Arbeitnehmerschutzgesetz, BGBI. Nr. 234/ 
1972, durch einen Verweis auf dieses 
Bundesgesetz und die dazu erlassenen Ver­
ordnungen ersetzt, 

Aufhebung von Vorschriften 

§ 124. (1) Mit Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes treten die nachstehenden Arbeitnehmer­
schutzvorschriften außer Kraft: 

1. die als Bundesgesetz in Geltung stehende 
Verordnung über die Herstellung, Verpak­
kung, Lagerung und Einfuhr von Thomas­
mehl, dRGBI. I S 17/1931, zuletzt geändert 
durch die Verordnung BGBI. Nr.696/1976; 

2. die als Bundesgesetz in Geltung stehende 
Glashüttenverordnung vom 23. Dezember 
1938, dRGBI. I S 196111938, zuletzt 
geändert durch die Verordnung BGBI. 
Nr.696/1976; 

3, die als Bundesgesetz in Geltung stehende 
Verordnung über den Schutz des' Lebens und 
der Gesundheit von Dienstnehmern in 
Textilbetrieben, BGBI. Nr. 194/1956, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 234/1972; 

4. die als Bundesgesetz in Geltung stehende 
Verordnung über die Verbindlicherklärung 
von ÖNORMEN für Schleifkörper, EGBI. 
Nr. 8111969, zuletzt geändert durch die 
Verordnung BGBL Nr. 506/1981. 

(2) Bescheidmäßige Vorschreibungen gemäß 
§ 45 Abs. 1 der Verordnung BGBI. Nr. 194/1956 
bleiben unberührt. Diese Vorschreibungen sind von 
der zuständigen Behörde auf Antrag des Arbeit­
gebers aufzuheben, wenn die Voraussetzungen für 
die Vorschreibung nicht mehr vorliegen. 
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(3) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
treten die nachstehenden Arbeitnehmerschutzbe­
stimmungen außer Kraft: 

1. die Verordnung BGBL Nr. 183/1923, mit 
Ausnahme der §§ 14 Abs. 1, 15 Abs. 1, 16 
Abs. 1 sowie 23 Abs. 2, 

2. die Verordnung BGBL Nr. 184/1923, mit 
Ausnahme der §§ 9 Abs. 3, 11 Abs. 1 und 2 
sowie 23 Abs. 2, 

3. die Verordnung BGBI. Nr. 185/1923, mit 
Ausnahme der §§13 Abs. 1 und 2, 14 Abs. 1 
sowie 16 Abs. 2, 

4. die Verordnung BGBL Nr. 186/1923, mit 
Ausnahme des § 11 Abs. 2, 

5. § 1, § 62, § 83, § 92, § 93 Abs. 1, § 104 
Abs. 1 und 2, § 105 Abs. 1 sowie §§ 107 bis 
115 der Allgemeinen Dienstnehmerschutz­
verordnung, BGBI. Nr. 265/1951, 

6 .. § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 2 sowie §§ 30 bis 35 der 
Verordnung über den Schutz des Lebens 

, und der Gesundheit von Dienstnehmern bei 
der Ausführung von Sprengarbeiten, BGBL 
Nr.77/1954, 

7. §§ 1 bis 3, § 4 Abs. 1 und 3, § 5 Abs. 2,§§ 6 
bis 8, § 9 Abs. 1 fünfter und sechster Satz 
sowie Abs. 2 bis 4, §§ 10 bis 12, § 13 Abs. 4, 
§§ 14 und 15, § 16 Abs. 1 bis 4 und 6, § 17, 
§§ 19 bis 25, §§ 27 bis 29, § 32 Abs. 3, § 33 
Abs. 2 bis 7, §§ 35 und 36, § 40 Abs. 5, 
§§ 47 bis 51 sowie §§ 60 bis 64 der 
Verordnung über den Schutz des Lebens 
und der Gesundheit von Dienstnehmern in 
Eisen- und Stahlhütten betrieben, BGBI. 
Nr. 122/1955, 

8. § 1 Abs. 1, § 2, § 6 Abs. 6, § 63, § 64, 
weiters § 66, soweit er auf das Arbeits­
inspektionsgesetz verweist, § 67 Abs. 1 und 
§ 68 der Verordnung über den Schutz der 
Dienstnehmer und der Nachbarschaft beim 
Betrieb von Steinbrüchen, Lehm-, Ton-, 
Sand- und Kiesgruben sowie bei Haldenab­
tragungen, BGBI. Nr. 253/1955, 

9. § 2, § 5 Abs. 2,§ 25, § 26 Abs. 1 und 2, 
§ 27 sowie § 29 Abs. 1 der Kälteanlagenver- . 
ordnung, BGBL Nr. 305/1969; 

10. § 2, § 65 Abs. 3 und 4 sowie § 66 .der 
Flüssiggas-Verordnung, BGBI. Nr. 139/ 
1971, 

11. §§ 8 bis 12 der Verordnung über Beschäfti­
gungsverbote und -beschränkungen für 
weibliche Arbeitnehmer, BGBL Nr. 696/ 
1976, 

12. § 32 der Verordnung über Ausstattung und 
Betriebsweise gewerblicher Betriebsanlagen 
zum Betrieb. von Flüssiggas-Tankstellen, 
BGBL Nr. 558/1978, 

13. § 1, § 2, § 4, §§ 6 bis 11 sowie §§ 15 bis 21 
der Verordnung über Einrichtungen in den 
Betrieben für die Durchführung des Arbeit­
nehmerschutzes, BGBL Nr. 211984, 

14. § 1 Z 7 bis 16, § 2, § 16 Abs. 2, § 20 Abs. 1 
bis 4 und Abs. 5 mit Ausnahme des vierten 
Satzes, § 29 Abs. 1, § 33 Abs. 9, § 38, § 48 
Abs. 1 bis 3 und Abs. 6 bis 8, § 50, § 52 
Abs. 1 und 2, § 53 Abs. 9, § 54 Abs. 1, § 55 
Abs; 1, §§ 56 und 57, § 84 Abs. 2, § 85 
Abs. 1, § 86 Abs.4, § 87 Abs. 1 erster und 
zweiter Satz, § 89, § 90 Abs. 1 sowie §§ 91 
bis 103 der Allgemeinen Arbeitnehmer­
schutzverordnung, BGBI. Nr. 218/1983, 

15. §§ 4 bis 6 der Verordnung BGBL Nr.290/ 
1989 betreffend Bolzensetzgeräte, 

16. § 129 Abs. 1 und 2 der Verordnung über 
brennbare Flüssigkeiten, BGBI. Nr. 240/ 
1991, 

17. § 38 der Verordnung über die Lagerung von 
Druckgaspackungen in gewerblichen 
Betriebsanlagen, BGBL Nr. 629/1992. 

( 4) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
treten die nachstehenden Vorschriften als Arbeit­
nehmerschutzvorschrift außer Kraft. Die Geltung 
als gewerberechtliche Vorschrift bleibt unberührt: 

1. die als Bundesgesetz in Geltung stehende 
Verordnung betreffend den Verkehr mit 
Zelluloid, Zelluloidwaren und Zelluloidabfäl­
len, RGBL Nr. 163/1908, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBL Nr. 234/1972, 
soweit sie den Arbeitnehmerschutz regelt; 

2. die als Bundesgesetz in Geltung stehende 
Verordnung, mit welcher Vorschriften für die 
Herstellung, Benützung und Instandhaltung 
von Anlagen zur Verteilung und Verwendung 
brennbarer Gase erlassen werden (Gasregu­
lativ), RGBL Nr. 176/1909, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 234/1972, 
soweit sie den Arbeitnehmerschutz regelt; 

3. die als Bundesgesetz in Geltung stehende 
Verordnung, mit der das Gewerbe der 
Sodawassererzeugung -an eine Konzession 
gebunden wird, RGBL Nr. 212/1910, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBL 
Nr. 234/1972, soweit sie den Arbeitnehmer­
schutz regelt; 

4. die Reichsgaragenordnung, GBIÖ Nr. 1447/ 
1939, soweit sie gemäß § 33 Abs. 2 Z 7 des 
Arbeitnehmerschutzgesetzes, BGBL Nr. 234/ 
1972, als Bundesgesetz in Geltung steht und 
den Arbeitnehmerschutz regelt; 

5. § 5, §§ 9 bis 13,§§ 15 bis 38, §§ 57 bis 61 
sowie §§ 67 bis 70 der Azetylenverordnung, 
BGBI. Nr. 75/1951, außerdem die Regelun­
gen über Asbesthandschuhe. 

(5) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
treten die nachstehend angeführten Vorschriften 
betreffend die Schädlingsbekämpfung als Arbeit­
nehmerschutzvorschrift außer Kraft: 

1. die als Bundesgesetz in Geltung stehende 
Verordnung zur Ausführung der Verordnung 
über die Schädlingsbekämpfung mit hoch­
giftigen Stoffen vom 25. März 1931, 
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deutsches RGBL I S 83, in der Fassung der 
Verordnungen vom 29. November 1932, 
deutsches RGBL I S 539, vom 6. Mai 1936, 
deutsches RGBL I S 44, und vom 6. April 
1943, deutsches RGBL I S 179, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr.50/1974, 

2. die als Bundesgesetz in Geltung stehende 
Verordnung über die Verwendung von 
Phosphorwasserstoff zur Schädlingsbekämp­
fung vom 6. April 1936, deutsches RGBL I 
S 360, in der Fassung der Verordnung vom 
15. August 1936, deutsches RGBI. I S 633, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 234/1972, 

3. die als Bundesgesetz in Geltung stehende 
Verordnung über den Gebrauch von Äthylen­
oxyd zur Schädlingsbekämpfung vom 
25. August 1938, deutsches RGBI. I S 1058, 
in der Fassung der Verordnung vom 
2. Februar 1941, deutsches RB GI. I S 69, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 234/1972, 

4. die als Bundesgesetz in Geltung stehende 
Verordnung über den Gebrauch von Tritox 
(Trichloracetonitril) zur Schädlingsbekämp­
fung vom 2. Februar 1941, RGBL I S 72, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBL Nr. 234/1972. 

(6) Die Geltung der in Abs. 5 angeführten 
Verordnungen als gewerberechtliche Vorschriften 
wird nicht berührt. Ausnahmen nach diesen 
Verordnungen dürfen nur genehmigt werden, 
wenn nach den Umständen des Einzelfalls zu 
erwarten ist, daß die Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer durch die Ausnahme nicht beein­
trächtigt werden. 

(7) Das Arbeitnehmerschutzgesetz, BGBI. 
Nr. 234/1972, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBl. NI. 650/1989, tritt außer Kraft, 
soweit sich aus den §§ 112 und 115 bis 117 nicht 
anderes ergibt. 

Gemeinsame Bestimmungen zu den §§ 103 bis 124 

§ 125. (1) Bei Anwendung der Allgemeinen 
Arbeitnehmerschutzverordnung gelten die Begriffs­
bestimmungen des § 1 Z 1 bis 6 AA V. 

(2) Soweit in den gemäß §§ 103 bis 123 
weitergeltenden Bestimmungen auf die "zustän­
dige Behörde" verwiesen wird, sind darunter die in 
§ 99 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes angeführten 
Behörden zu verstehen. Soweit in diesen Bestim­
mungen Befugnisse der Arbeitsinspektion geregelt 
sind, gilt § 99 Abs. 1 und 2 dieses Bundesgesetzes. 

(3) Bescheide, durch die weitergehende Maß­
nahmen zum Schutz der Arbeitnehmer auf Grund 
des § 27 des Arbeitnehmerschutzgesetzes, auf 
Grund der gemäß § 24 des Arbeitnehmerschutz­
gesetzes erlassenen Verordnungen oder auf Grund 

der gemäß § 33 des Arbeitnehmerschutzgesetzes 
als Bundesgesetz weitergeltenden Verordnungen 
vorgeschrieben wurden, bleiben unberührt, soweit 
in § 103 Abs. 4 und 5, § 112 Abs.4 und § 124 
Abs. 2 nicht anderes bestimmt wird. Für die 
Abänderung oder Aufhebung solcher Bescheide 
gilt § 94 Abs. 7 dieses Bundesgesetzes. 

(4) Soweit Bescheide im Sinne des Abs. 3 
Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer 
beinhalten, die mit den in diesem Bundesgesetz 
oder in Verordnungen nach diesem Bundesgesetz 
vorgeschriebenen Maßnahmen vollinhaltlic;h über­
einstimmen, werden sie gegenstandslos. 

(5) Abs. 3 und 4 gelten sinngemäß für Bescheide, 
durch die vor Inkrafttreten des Arbeitnehmer­
schutzgesetzes Maßnahmen zum Schutz der 
Arbeitnehmer vorgeschrieben wurden. 

(6) Für die Vorschreibung von Maßnahmen zum 
Schutz der Arbeitnehmer, die über die gemäß 
§§ 106 bis 114 sowie §§ 118 bis 123 weitergeI­
tenden Bestimmungen hinausgehen, gilt § 94 Abs. 3 
bis 7. 

(7) In jeder Arbeitsstätte ist ein Abdruck der· 
gemäß §§ 103 bis 123 weitergeltenden Bestimmun­
gen, soweit diese für die Arbeitsstätte anzuwenden 
sind, an geeigneter, für die Arbeitnehmer leicht 
zugänglicher Stelle aufzulegen. 

(8) Tritt eine gemäß §§ 103 bis 123 weitergeI­
tende Bestimmung durch Inkrafttreten einer 
Verordnung nach diesem Bundesgesetz außer 
Kraft, so ist dies in der betreffenden Verordnung 
festzustellen. 

Ausnahmegenehmigungen 

§ 126. (1) Bescheide, mIt denen Ausnahmen von 
den gemäß § 103 bis 123 weitergeltenden Bestim­
mungen genehmigt wurden, bleiben unberührt, 
soweit in §§ 103 und 116 sowie in Abs.4 nicht 
anderes bestimmt wird. 

(2) Die zuständige Behörde kann auf Antrag 
. Ausnahmen von den gemäß §§ 106 bis 111, 114 

sowie 118 bis 123 weitergelteriden Bestimmungen 
zulassen, wenn 

1. diese Ausnahmen aus wichtigen Gründen 
erforderlich sind und 

2. nach den Umständen des Einzelfalls zu 
erwarten ist, daß die Sicherheit und Gesund­
heit der Arbeitnehmer durch die Ausnahme 
nicht beeinträchtigt werden, oder daß durch 
eine andere vom Arbeitgeber/von der Arbeit­
geberin vorgesehene Maßnahme zumindest 
der gleiche Schutz erreicht wird wie bei 
Einhaltung der betreffenden Bestimmung. 

(3) Die Wirksamkeit von Ausnahmen nach 
Abs. 1 und 2 wird durch einen Wechsel in der 
Person des Arbeitgebers nicht berührt, wenn sich 
der für die Ausnahme maßgebliche Sachverhalt 
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nicht geändert hat. Ausnahmen sind von der 
zuständigen Behörde aufzuheben, wenn die V or­
aussetzungen für die Erteilung der Ausnahme nicht 
mehr vorliegen. 

(4) In den in Durchführung dieses Bundes­
gesetzes erlassenen Verordnungen ist gegebenen­
falls festzulegen, daß vor Inkrafttreten der 
Verordnung erlassene Bescheide, allenfalls nach 
einer festzulegenden übergangsfrist, gegenstands­
los werden, soweit durch sie Ausnahmen von 
Anforderungen genehmigt wurden, deren Anwen­
dung unabhängig von den Umständen des Einzel­
falls zur Gewährleistung der Sicherheit und 
Gesundheit der Arbeitnehmer erforderlich ist. 

Anhängige Verwaltungsverfaru-en 

§ 127. (1) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes anhängige Verwaltungsver­
fahren sind nach der bisherigen Rechtslage 
weiterzuführen. Dies gilt nicht für Verwaltungs­
verfahren, die 

1. die Genehmigung von Ausnahmen von 
Bestimmungen zum Gegenstand haben, die 
mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes außer 
Kraft treten, 

2. die Ermächtigung eines arbeitsmedizinischen 
Zentrums gemäß § 22 c des Arbeitnehmer­
schutzgesetzes zum Gegenstand haben. 

(2) Abs. 1 gilt sinngemäß für die zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens einer Verordnung nach diesem 
Bundesgesetz ;tnhängigen Verfahren. 

10. Abschnitt 

Schlußbestimmungen 

Verweisungen 

§ 128. Die in diesem Bundesgesetz enthaltenen 
Verweise auf andere Bundesgesetze gelten, als 
Verweis auf die jeweils geltende Fassung, soweit in 
den einzelnen Verweisen nicht auf eine bestimmte 
Fassung verwiesen wird. 

Auflageflicht 

§ 129. In jeder Arbeitsstätte ist ein Abdruck 
dieses Bundesgesetzes sowie der auf Grund dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen, soweit 
diese für die Arbeitsstätte anzuwenden sind, an 
geeigneter, für die Arbeitnehmer leicht zugängli­
cher Stelle aufzulegen. Diese Auflagepflicht gilt 
sinngemäß für jene Baustellen, die gemäß § 97 zu 
melden sind. 

Strafbestimmungen 

§ 130. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die mit 
Geldstrafe von 2 000 S bis 100 000 S, im Wieder­
holungsfall mit Geldstrafe von 4 000 S bis 

200 000 S zu bestrafen ist, begeht, wer als 
Arbeitgeber entgegen diesem Bundesgesetz oder 
den dazu erlassenen Verordnungen 

1. nicht dafür sorgt, daß die Arbeitnehmer bei 
ernster und unmittelbarer Gefahr gemäß § 3 
Abs. 3 und 4 vorgehen können, 

2. die Verpflichtungen nach § 3 Abs. 5 verletzt, 
3. die Verpflichtung zur Bestellung einer 

geeigneten Person gemäß § 3 Abs. 6 ver­
letzt, 

4. die Verpflichtungen betreffend Sicherheits­
und Gesundheitsschutzkennzeichnung ver­
letzt, 

5 . die Verpflichtung zur Ermittlung und 
Beurteilung der Gefahren verletzt, 

6. die durchzuführenden Schutzmaßnahmen 
nicht festlegt oder nicht für deren Ein­
haltung sorgt, 

7. die Verpflichtungen betreffend die Sicher­
heits- und Gesundheitsschutzdokumente ver­
letzt, 

8. Arbeitnehmer entgegen § 6 Abs. 1 bis 3 zu 
Tätigkeiten heranzieht, zu deren Durch­
führung sie nicht geeignet sind, 

9. die Beschäftigungsverbote und -beschrän­
kungen für Arbeitnehmerinnen oder für 
behinderte Arbeitnehmer verletzt, 

10. die Koordinationspflichten verletzt, 
11. die Informations-, Beteiligungs- oder Anhö­

rungspflichten gegenüber den Arbeitneh­
mern oder die Unterweisungspflicht verletzt, 

12. die Verpflichtung zur Bestellung von Sicher­
heitsvertrauenspersonen in Betrieben gemäß 
§ 10 Abs. 2 und 3, in denen regelmäßig 
mehr als 50 Arbeitnehmer beschäftigt 
werden, oder in Arbeitsstätten gemäß § 10 
Abs. 4, in denen regelmäßig mehr als 50 
Arbeitnehmer beschäftigt werden, oder die 
Pflichten gegenüber den Sicherheitsvertrau­
enspersonen verletzt, 

13. die Verpflichtung zur Erstellung, Aufbewah­
rung und übermittlung von Aufzeichnungen 
und Berichten über Arbeitsunfälle verletzt, 
ausgenommen die Aufzeichnungspflicht 
nach § 16 Abs. 1 Z 3, 

14. die Instandhaltungs-, Reinigungs- oder 
Prüfpflichten verletzt, 

15. die Verpflichtungen betreffend die Einrich­
tung und den Betrieb von Arbeitsstätten 
oder Baustellen einschließlich der Sozial­
und Sanitäreinrichtungen verletzt, 

16. die Verpflichtungen betreffend die Beschaf­
fenheit, die Aufstellung, die Benutzung, die 
Prüfung oder die Wartung von Arbeitsmit­
teln verletzt, 

17. die Verpflichtungen betreffend Arbeitsstoffe 
verletzt, 

18. die Verpflichtungen betreffend Eignungs­
und Folgeuntersuchungen, wiederkehrende 
Untersuchungen der Hörfähigkeit sowie 
sonstige besondere Untersuchungen verletzt, 
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. 19. die Verpflichtungen betreffend die Gestal­
tung von Arbeitsvorgängen oder die Gestal­
tung oder Einrichtung von Arbeitsplätzen 
verletzt, 

20. Arbeitnehmer mit Arbeiten gemäß § 62 
Abs. 1 bis 3 beschäftigt, obwohl sie die zu 
deren Durchführung erforderlichen Voraus­
setzungen nicht erfüllen, oder selbst entge­
gen § 62 Abs. 7 solche Arbeiten durchführt, 

21. nicht dafür sorgt, daß die Organisation und 
Vorbereitung von Arbeiten gemäß § 62 
Abs. 4 durch Personen erfolgt, die hiefür 
geeignet sind und die erforderlichen Fach­
kenntnisse nachweisen, oder selbst die 
Organisation und Vorbereitung entgegen 
§ 62 Abs. 7 durchführt, 

22. Arbeitnehmer beschäftigt, ohne daß die 
gemäß § 62 Abs. 5 erforderliche Aufsicht 
gewährleistet ist, 

23. die Verpflichtungen im Zusammenhang mit 
der Handhabung von Lasten verletzt, 

24. die Verpflichtungen betreffend Lärm oder 
sonstigen Einwirkungen und Belastungen 
verletzt, 

25. die Verpflichtungen betreffend Bildschirm­
arbeit verletzt, 

26. die Verpflichtungen betreffend persönliche 
Schutzausrüstungen oder Arbeitskleidung 
verletzt, 

27. die Verpflichtung zur Bestellung oder zur 
Beiziehung von Sicherheitsfachkräften oder 
von Arbeitsmedizinern verletzt, sie nicht im 
erforderlichen Ausmaß beschäftigt, ihnen die 
erforderlichen Informationen und Unter­
lagen nicht zur Verfügung stellt, oder nicht 
dafür sorgt, daß sie ihre gesetzlichen 
Aufgaben erfüllen, 

28. die Verpflichtung zur Beschäftigung von 
Fach- und Hilfspersonal für die sicherheits­
technische oder arbeitsmedizinische Betreu­
ung oder die Verpflichtung zur Beistellung 
der notwendigen Räume, Ausstattung oder 
Mittel verletzt, 

29. die Verpflichtungen betreffend den Arbeits­
schutzausschuß oder den zentralen Arbeits­
schutzausschuß verletzt, 

30. eine Arbeitsstätte errichtet, betreibt oder 
ändert, ohne daß die erforderliche Arbeits­
stättenbewilligung vorliegt, 

31. Meldepflichten verletzt, 
32. Aushang- und Auflagepfli~hten verletzt. 

(2) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geld­
strafe von 2 000 S bis 100 000 S, im Wieder­
holungsfall mit Geldstrafe von 4 000 S bis 
200 000 S zu bestrafen ist, begeht, wer als 
Arbeitgeber bescheidmäßige Vorschreibungen 
nach diesem Bundesgesetz nicht einhält. 

(3) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geld­
strafe von 2 000 S bis 100 000 S, im Wieder­
holungsfall mit Geldstrafe von 4 000 S bis 

200 000 S zu bestrafen ist, begeht, wer als 
überlasser oder Beschäftiger die in diesem Bundes­
gesetz oder den dazu erlassenen Verordnungen 
vorgesehenen Verpflichtungen im Zusammenhang 
mit der überlassung verletzt. 

(4) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geld­
strafe bis 3 000 S, im Wiederholungsfall mit 
Geldstrafe bis 5 000 S zu bestrafen ist, begeht, 
wer als Arbeitnehmer trotz Aufklärung und 
nachweislich schriftlicher Aufforderung durch den 
Arbeitgeber entgegen diesem Bundesgesetz oder 
den dazu erlassenen Verordnungen 

1. entgegen der Unterweisung und den Anwei­
sungen des Arbeitgebers Arbeitsmittel nicht 
ordnungsgemäß benutzt und dadurch eine 
Gefahr für andere Arbeitnehmer herbeiführt, 

2. vor Inbetriebnahme eines Arbeitsmittels nicht 
prüft, ob dieses offenkundige Mängel auf­
weist, oder sich bei Inbetriebnahme eines 
Arbeitsmittels nicht vergewissert, daß er sich 
selbst oder andere Arbeitnehmer nicht in 
Gefahr bringt, 

3. entgegen der Unterweisung und den Anwei­
sungen des Arbeitgebers die zur Verfügung 
gestellte, diesem Bundesgesetz entsprechende, 
persönliche Schutzausrüstung nicht oder nicht 
zweckentsprechend verwendet, 

4. eine Schutzvorrichtung entfernt, außer 
Betrieb setzt, willkürlich verändert oder 
umstellt oder entgegen der Unterweisung 
und den Anweisungen des Arbeitgebers eine 
Schutzvorrichtung nicht ordnungsgemäß 
benutzt, 

5. sich durch Alkohol, Arzneimittel oder Sucht­
gift in einen Zustand versetzt, indem er sich 
oder andere Personen in Gefahr bringt, 

6. die Meldepflicht betreffend Arbeitsunfälle, 
ernste und unmittelbare Gefahren oder 
Defekte verletzt. 

(5) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geld­
strafe von 2 000 S bis 100 000 S, im Wieder­
holungsfall mit Geldstrafe von 4 000 S bis 
200 000 S zu bestrafen ist, begeht, wer als 
Arbeitgeber 

1. den nach dem 9. Abschnitt weitergehenden 
Bestimmungen zuwiderhandelt, oder 

2. die nach dem 9. Abschnitt weitergeltenden 
bescheidmäßigen Vorschreibungen nicht ein­
hält. 

Inkrafttreten 

§ 131. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 
1995 in Kraft, soweit im 9. Abschnitt nicht anderes 
bestimmt ist. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundes­
gesetzes können bereits vor dem in Abs. i 
genannten Zeitpunkt erlassen werden, sie treten 
aber frühestens mit diesem Zeitpunkt in Kraft. 
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Vollziehung 

§ 132. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat in Durchführung dieses 
Bundesgesetzes durch Verordnung besondere 
Regelungen für Tätigkeiten zu erlassen, auf die 
das Berggesetz 1975 anzuwenden ist, soweit 
Abweichungen von den nach diesem Bundesgesetz 
erlassenen Verordnungen des Bundesministers für 
Arbeit und Soziales oder spezifi§che Regelungen 
erforderlich sind. 

(2) Der Bundesminister für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr hat in Durchführung dieses 
Bundesgesetzes durch Verordnung besondere 
Regelungen für Betriebe und Tätigkeiten zu 
erlassen, die dem Bundesgesetz über die Ver­
kehrs-Arbeitsinspektion unterliegen, soweit Abwei­
chungen von den nach diesem Bundesgesetz 
erlassenen Verordnungen des Bundesministers für 
Arbeit und· Soziales oder spezifische Regelungen 
erforderlich sind. 

(3) Im übrigen ist mit der Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes betraut: 

1. soweit es sich um Tätigkeiten handelt, auf die 
das Berggesetz 1975 anzuwenden ist, aus­
genommen Tätigkeiten gemäß § 200 ades 
Berggesetzes 1975, der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten, 

2. soweit es sich um Betriebe oder Tätigkeiten 
handelt, die dem Bundesgesetz über die 
Verkehrs-Arbeits inspektion unterliegen, der 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr, . 

3. zur Vollziehung des § 124 Abs. 1 Z 3, Abs. 2 
Z 2 sowie des § 124 Abs. 4 und 6, soweit 
gewerberechtliche Vorschriften geregelt wer­
den, der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten, 

4. zur Vollziehung des § 123 Abs. 4 der 
Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie, 

5. zur Vollziehung des § .63 Abs. 3, soweit er 
sich auf Bescheinigung über die Verläßlich­
keit bezieht, und des § 63 Abs. 5 der 
Bundesminister für Inneres, . 

6. soweit es sich um Betriebe oder Tätigkeiten 
handelt, die der Gewerbeordnung 1994 
unterliegen, hat der Bundesminister für 
Arbeit und Soziales Verordnungen nach den 
§§ 18,32 Abs. 1,39 Abs. 1 und 2, 48, 59 und 
72 Abs. 1 im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
zu erlassen, 

7. im übrigen der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales. 

Artikel 11 

Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetzes 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 
BGBI. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBI. Nr. 314/1994, wird wie folgt 
geändert: 

1. Im § 23 Abs. 6 wird am Ende des ersten 
Satzes der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt. 
§ 23 Abs. 6 zweiter Halbsatz (neu) lautet: 

"Gebietskrankenkassen, die am 30 Juni 1994 eine 
Krankenanstah im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 1 des 
Krankenanstaltengesetzes, BGBI. Nr. 1/1957, 
betreiben, sind ab diesem Zeitpunkt zu deren 
Betrieb verpflichtet." 

2. § 24 Abs. 2 letzter Satz lautet: 

"Der zuständige Unfallversicherungsträger ist 
überdies berechtigt, arbeitsmedizinische Untersu­
chungs-, Behandlungs- und Forschungsstellen sowie 
arbeitsmedizinische Zentren im Sinne des Arbeit­
nehmerInnenschutzgesetzes ASchG, BGBI. 
Nr.XXX/1994, zu errichten, zu erwerben und 
zu betreiben oder sich an solchen Einrichtungen zu 
beteiligen bzw. solche Einrichtungen zu fördern." 

3. Dem§ 172 Abs. 1 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Darüber hinaus hat sie nach pflichtgemäßem 
Ermessen Kosten an der arbeitsmedizinischen 
Betreuung im Sinne des 7. Abschnittes des 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes - ASchG zu 
übernehmen. " 

4. Der bisherige Text des § 186 erhält die 
Bezeichnung Abs. 1. Folgender Abs. 2 wird ange­
fügt: 

,,(2) Die Verwendung personenbezogener Daten 
gemäß § 53 Abs. 9 des ArbeitnehmerInnenschutz­
gesetzes für Zwecke der Forschung und Aus­
wertung nach Abs. 1 Z 4 darf nur mit Zustimmung 
der betroffenen Arbeitnehmer erfolgen." 

5. Die Oberschrift zu § 343 blautet: 

"Gesamtvertrag für die Durchführung der arbeits­
medizinischen Betreuung" 

6. § 343 b Abs. 1 lautet: 

,,(1) Zwischen dem Hauptverband und der 
Österreichischen Ärztekammer ist ein für die 
Vertragsparteien verbindlicher Gesamtvertrag 
abzuschließen, der für die arbeitsmedizinische 
Betreuung gemäß § 172 Abs. 1 die Tätigkeiten 
und die Vergütung der freiberuflich tätigen Ärzte 
regelt; dieser Gesamtvertrag bedarf der Zustim­
mung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 
sowie der Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen. " 

7. In § 343 b Abs. 2 wird der Ausdruck ,,§ 22 b 
Abs: 2 des Arbeitnehmerschutzgesetzes" durch den 
Ausdruck ,,§ 79 Abs. 2 des ArbeitnehmerInnen­
schutzgesetzes - ASchG" ersetzt. 

8. § 447 a Abs. 5 lautet: 
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,,(5) Zur Deckung einer erhöhten Belastung 
einer Gebietskrankenkasse aus den im § 447 b 
Abs. 8 angeführten Gründen ist eine besondere 
Rücklage zu bilden. Dieser Rücklage sind 
zuzuführen: 

1. die Vermögenserträgnisse eines Geschäfts­
jahres des Ausgleichsfonds für die Kranken­
anstaltenfinanzierung (§ 447 f), 

2. 10 vH der Jahreseinnahmen (Abs. 2) des 
Ausgleichsfonds der Krankenversicherungs­
träger, erstmals für das Geschäftsjahr 1994, 

3. ein Betrag von jährlich 200 Millionen Schil­
ling, erstmals für das Geschäftsjahr 1994. 
Dieser Betrag wird durch überweisungen 
aller dem Hauptverband angehörenden Kran­
kenversicherungsträger nach demselben 
Schlüssel aufgebracht, der für die Verteilung 
in § 447 f Abs. 3 Z 2 festgesetzt ist. Der 
Betrag ist entsprechend der Veränderung der 
Zusatzbeiträge in der Krankenversicherung 
gegenüber dem Jahr 1994 jährlich aufzuwer­
ten." 

9. § 447 b Abs. 8 lautet: 

,,(8) Darüber hinaus gebührt Gebietskrankenkas­
sen, die gemäß § 23 Abs. 6 zum Betrieb einer 
Krankenanstalt im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 1 des 
Krankenanstaltengesetzes, BGBL Nr. 1/1957, ver­
pflichtet sind, ein Zuschuß, um diese erhöhte 
Belastung ganz oder teilweise zu decken." 

10. Dem §447 bwird folgender Abs. 9 ange­
fügt: 

,,(9) Der Hauptverband hat die gemäß Abs. 1 
bzw. Abs. 8 gebührenden Zuschüsse nach V or­
liegen der zu ihrer Ermittlung notwendigen 
Unterlagen den in Betracht kommenden Kranken­
versicherungstragern zu überweisen." 

11. Der Strichpunkt am Ende des § 447 c Abs. 1 
lit. d wird durch einen Punkt ersetzt; § 447 c 
Abs. 1 lit. e wird aufgehoben. 

12. Im Neunten Teil des Allgemeinen Sozialver­
sicherungsgesetzeswird nach Abschnitt I a folgen­
der Abschnitt I beingefügt: 

"ABSCHNITT I b 

Versicherung von nicht als arbeitslos geltenden 
Personen, die vorübergehend beschäftigt sind 

§ 471 f. (1) Personen, die gemäß § 12 Abs. 3 
lit. g des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 
als nicht arbeitslos gelten, sind in der Kranken- und 
Pensionsversicherung nach Maßgabe der Bestim­
mungen dieses Abschnittes versichert (teilver­
sichert). 

(2) Die Versicherung der im Abs. 1 bezeichneten 
Personen wird, soweit in diesem Abschnitt nichts 
anderes bestimmt wird, in der Kranken- und 
Pensionsversicherung nach den sonstigen V or­
schriften über diese Versicherungen durchgeführt. 

PfIichtversicherung 

§ 471 g. Die in § 471 f Abs. 1 bezeichneten 
Personen sind jeweils für den Kalendermonat. 
pflichtversichert, in dem die Voraussetzungen 
gemäß § 12 Abs. 3 lit. g AlVG erfüllt sind. Das 
Arbeitsmarktservice hat die genannten Personen 
dem Träger der Krankenversicherung bekannt­
zugeben. 

Beitragsgrundlage, BeitragspfIicht und Fälligkeit 
der Beiträge 

§ 471 h. (1) Beitragsgrundlage für den Kalen­
dertag ist der Betrag von 467 S. An die Stelle 
dieses Betrages tritt ab Beginn eines jeden 
Beitragsjahres (§ 242 Abs. 6) der unter Bedacht­
nahme auf § 108 Abs. 9 mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte 
Betrag. 

(2) Die Beiträge für den in § 471 g bezeichneten 
Kalendermonat hat zur Gänze der Versicherte zu 
tragen, wobei jedoch die für diesen Zeitraum vom 
Versicherten und seinem Dienstgeber bereits 
entrichteten Beiträge anzurechnen sind. 

(3) Die Beiträge gemäß Abs. 2 sind vom Träger 
der Krankenversicherung vorzuschreiben. Sie sind 
mit Ablauf des zweiten Werktages nach der 
Aufgabe der Beitragsvorschreibung zur Post bzw. 
mit dem Zeitpunkt der Zustellu,ng durch Organe 
des Trägers der Krankenversicherung fällig." 

13. Nach § 554 wird folgender § 555 angefügt: 

,,§ 555. (1) Die §§ 23 Abs. 6, 447 a Abs. 5, 
447 b Abs. 8 und 9, 447 c Abs. 1 lit. d und e und 
471 f bis 471 h in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL Nr. xxx/1994 treten mit 1. Juli 1994 in 
Kraft. 

(2) Die §§ 24 Abs. 2, 172 Abs. 1, 186 und 343 b 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. xxxI 
1994 treten mit 1. Jänner 1995 in Kraft." 

Artikel III 

Änderung des Arbeitsvertragsrechts~Anpassungs­
gesetzes 

Das Arbei!svertragsrechts-Anpassungsgesetz, 
BGBI. Nr. 459/1993, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 7 werden folgende §§ 8 bis 10 samt 
Oberschriften eingefügt: 

"Verhalten bei Gefahr 

§ 8. (1) Arbeitnehmer, die bei ernster und 
unmittelbarer Gefahr für Leben und Gesundheit 
den Gefahrenbereich verlassen, dürfen deswegen 
nicht benachteiligt werden, insbesondere hinsicht­
lich des Entgelts, der Aufstiegsmöglichkeiten und 
der Versetzung. Das gleiche gilt, wenn sie unter 
Berücksichtigung ihrer Kenntnisse und der zur 
Verfügung stehenden technischen Mittel selbst 
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Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr treffen, wenn 
sie die sonst zuständigen Personen nicht erreichen, 
es sei denn, ihre Handlungsweise war grob 
fahrlässig. 

(2) Wird ein Arbeitnehmer wegen emes 
Verhaltens gemäß Abs. 1 gekündigt oder entlas­
sen, kann er diese Kündigung oder Entlassung 
binnen einer Woche nach Zugang der Kündigung 
oder Entlassung bei Gericht anfechten. Der Kläger 
hat den Anfechtungsgrund glaubhaft zu machen. 
Die Klage ist abzuweisen, wenn bei Abwägung 
aller Umstände eine höhere Wahrscheinlichkeit 
dafür spricht, daß ein anderes vom Arbeitgeber 
glaubhaft gemachtes Motiv für die Kündigung 
ausschlaggebend war. Gibt das Gericht der 
Anfechtung statt, so ist die Kündigung oder 
Entlassung rechtsunwirksam . 

Sicherheitsvertrauenspersonen, Sicherheitsfach­
kräfte, Arbeitsmediziner 

§ 9. (1) Sicherheitsvertrauenspersonen und 
Arbeitnehmer, die als Sicherheitsfachkräfte, 
Arbeitsmediziner oder als deren Fach- oder 
Hilfspersonal beschäftigt sind, dürfen vom Arbeit­
geber wegen der Ausübung dieser Tätigkeit, 
insbesondere hinsichtlich des Entgelts, der Auf­
stiegsmöglichkeiten und der Versetzung nicht 
benachteiligt werden. 

(2) Wird ein in Abs. 1 genannter Arbeitnehmer, 
der nicht dem Kündigungsschutz nach § 105 
Abs. 3 Z 1 lit. g ArbVG unterliegt, gekündigt 
oder entlassen, so kann er diese Kündigung oder 
Entlassung binnen einer Woche nach Zugang der 
Kündigung oder Entlassung anfechten, wenn sie 
wegen seiner Tätigkeit für die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer erfolgt ist. 
Der Kläger hat den Anfechtungsgrund glaubhaft 
zu machen. Die Klage ist abzuweisen, wenn bei 
Abwägung aller Umstände eine höhere Wahr­
scheinlichkeit dafür spricht, daß ein anderes vom 
Arbeitgeber glaubhaft gemachtes Motiv für die 
Kündigung ausschlaggebend war. Gibt das Gericht 
der Anfechtung siatt, so ist die Kündigung oder 
Entlassung rechtsunwirksam. 

Kontrollmaßnahmen 

§ 10. (1) Die Einführung und Verwendung von 
Kontrollrnaßnahmen und technischen Systemen, 
welche die Menschenwürde berühren, ist unzuläs­
sig, es sei denn, diese Maßnahmen werden durch 
eine Betriebsvereinbarung im Sinne des § 96 Abs. 1 
Z 3 Arb VG geregelt oder erfolgen in Betrieben, in 
denen kein Betriebsrat eingerichtet 1St, mIt 
Zustimmung des Arbeitnehmers. . 

(2) Die Zustimmung des Arbeitnehmers kann, 
sofern keine schriftliche Vereinbarung mit dem 
Arbeitgeber über deren Dauer vorliegt, jederzeit 
und ohne Einhaltung emer Frist schriftlich 
gekündigt werden." 

2. Die bisherigen §§ 8 bis 11 erhalten die 
Bezeichnung §§ 11 bis 14. 

3. Dem § 14 Abs. 1 wird folgende Z 1 angefügt: 

,,1. Die §§ 8 bis 10 diese Bundesgesetzes in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXX/1994 
treten mit 1. Jänner f995 in Kraft." 

Artikel IV 

Änderung des Arb~itsverfassungsgesetzes 

Das Arbeitsverfassungsgesetz, BGBI. Nr. 221 
1974, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 50211993, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 92 wird folgender § 92 a samt 
()berschrift eingefügt: 

"Arbeitsschutz 

§ 92 a. (1) Der Betriebsinhaber hat den Betriebs­
rat in allen Angelegenheiten der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes rechtzeitig anzuhören und mit 
ihm darüber zu beraten. Der Betriebsinhaber ist 
insbesondere verpflichtet, 

1. den Betriebsrat bei der Planung und Ein­
führung neuer Technologien zu den Aus­
wirkungen zu hören, die die Auswahl der 
Arbeitsmittel oder Arbeitsstoffe, die Gestal­
tung der Arbeitsbedingungen und die Ein­
wirkung der Umwelt auf den Arbeitsplatz für 
die Sicherheit und Gesundheit der Arbeit­
nehmer haben, 

2. den Betriebsrat bei der Auswahl der persön­
lichen Schutzausrüstung zu beteiligen, 

3. den Betriebsrat bei der Ermittlung und 
Beurteilung der Gefahren und der Festlegung 
der Maßnahmen sowie bei der Planung und 
Organisation der Unterweisung zu beteiligen. 

(2) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, 
1. dem Betriebsrat Zugang zu den Sicherheits­

und Gesundheitsschutzdokumenten sowie zu 
den Aufzeichnungen und Berichten über 
Arbeitsunfälle zu gewähren, 

2. dem Betriebsrat die Unterlagen betreffend die 
Erkenntnisse auf dem Gebiet der Arbeits­
gestaltung zur Verfügung zu stellen, 

3. dem Betriebsrat die Ergebnisse von Messun­
gen und Untersuchungen betreffend gefähr­
liche Arbeitsstoffe und Lärm sowie die 
Ergebnisse sonstiger Messungen und Unter­
suchungen, die. mit dem Arbeitnehmerschutz 
in Zusammenhang stehen, zur Verfügung zu 
stellen, 

4. dem Betriebsrat die Aufzeichnungen betref­
fend Arbeitsstoffe und Lärm zur Verfügung 
zu stellen, 

5. den Betriebsratüher Grenzwertüberschreitun­
gen sowie deren Ursachen und über die 
getroffenen Maßnahmen unverzüglich zu 
informieren, und 
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6. den Betriebsrat über Auflagen, V orschreibun­
gen und Bewilligungen auf dem Gebiet des 
Arbeitnehmerschutzes zu informieren. 

(3) Der Betriebsinhaber hat mit dem Betriebsrat 
über die beabsichtigte Bestellung oder Abberufung 
von Sicherheitsfachkräften, Arbeitsmedizinern 
sowie von Personen zu beraten, die für die Erste 
Hilfe, die Brandbekämpfung und Evakuierung 
zuständig sind, außer wenn die beabsichtigte 
Maßnahme im Arbeitsschutzausschuß behandelt 
wird. Der Betriebsrat hat das Recht, das Arbeits­
inspektorat zu den Beratungen beizuziehen. Eine 
ohne Beratung mit dem Betriebsrat oder Behand­
lung im Arbeitsschutzausschuß vorgenommene 
Bestellung von Sicherheitsfachkräften und Arbeits­
medizinern ist rechtsunwirksam. 

(4) Der Betriebsrat kann seine Befugnisse nach 
Abs. 1 Z 1 bis 3 an die im Betrieb bestellten 
Sicherheitsvertrauenspersonen delegieren. Für die' 
Beschlußfassung gilt § 68. Der Beschluß ist den 
Sicherheitsvertrauenspersonen sowie dem Betriebs­
inhaber unverzüglich mitzuteilen und wird erst mit 
deren Verständigungrechtswirksam. 

(5) Für die Beschlußfassung über die Entsendung 
von Arbeitnehmervertretern in den Arbeitsschutz­
ausschuß und in den zentralen Arbeitsschutzaus­
schuß gilt § 68." 

2. § 99 a samt überschrift wird aufgehoben. 

3. § 105 Abs. 3 Z 1 Jit. g lautet: 

"g) wegen seiner Tätigkeit als Sicherheitsvertrau­
ensperson, Sicherheitsfachkraft oder Arbeits­
mediziner oder als Fach- oder Hilfspersonal 
von Sicherheitsfachkräften oder Arbeitsmedi­
zinern;". 

4. § 113 Abs. 2 Z 5 lautet: 

,,5. soweit die Interessen aller im Betriebsaus-
schuß vertretenen Arbeitnehmergruppen 
betroffen sind 
a) überwachung der Einhaltung der die 

Arbeitnehmer betreffenden Vorschriften 
(§ 89); 

b) Recht auf Intervention (§ 90); 
c) allgemeines Informationsrecht (§ 91); 
d) Mitwirkung in Arbeitsschutzangelegenhei­

ten (§ 92 a); 
e) Mitwirkung an betriebs- und unterneh­

. menseigenen Schulungs-, Bildungs- und 
Wohlfahrtseinrichtungen (§§ 94 und 95)." 

5. § 113 Abs. 4 Z 2 lautet: 

,,2. soweit sie nicht nur die Interessen der 
Arbeitnehmerschaft eines Betriebes berühren 
a) Recht auf Intervention (§ 90); 
b) allgemeines Informationsrecht (§ 91); 
c) Beratungsrecht (§ 92); 
d) Mitwirkung in Arbeitsschutzangelegenhei­

ten (§ 92 a); 

e) Mitwirkung an betriebs- und unterneh­
menseigenen Schulungs-, Bildungs- und 
Wohlfahrtseinrichtungen (§§ 94 und 95); 

f) wirtschaftliche Informations- und Inter­
ventionsrechte (§ 108); 

g) Mitwirkung bei Betriebsänderungen 
gemäß § 109." 

. 6. Nach § 171 Abs. 4 wird folgender Abs. 5 
angefügt: 

,,(5) §§ 92 a, 105 Abs. 3 Z 1 lit. g, 113 Abs. 2 Z 
5 und Abs. 4 Z 2 in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBI. Nr. XXX/1994 treten mit 1. 
Jänner 1995 in Kraft. § 99 a tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 1994 außer Kraft." 

Artikel V 

Änderung des Berggesetzes 1975 

§ 200 ades Berggesetzes 1975, BGBI. Nr. 259, 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 355/ 
1990 wird wie' folgt geändert: 

§ 200 a lautet: 

,,§ 200 a. Für folgende Tätigkeiten gilt das 
Arbeitsinspektionsgesetz 1993, BGBI. Nr. 27: 

1. das Untersuchen des Untergrundes auf 
Eignung zum Lagern von Materialien in 
unterirdischen Hohlräumen, bei deren Her­
stellung und Benützung; 

2. alle obertags ausgeübten Tätigkeiten im Sinne 
des § 132 Abs. 1 erster Satz mit Ausnahme 
des Aufbereitens, die sich auf folgende 
mineralische Rohstoffe beziehen: Quarz, 
Quarzit und Quarzsand, soweit sie sich als 
Einsatzstoff für die Herstellung von Zemen­
ten eignen; Tone, sowie sie sich zur 
Herstellung von Zementen oder Ziegeleier­
zeugnissen eignen; Kalkstein, soweit er sich 
zur Herstellung von Branntkalk oder als 
Einsatzstoff bei der Zementherstellung oder 
als Zuschlagstoff bei metallurgischen Prozes­
sen eignet; Mergel, soweit sie sich zur 
Herstellung von Zementen eignen; basalti­
sche Gesteine, soweit sie sich zur Herstellung 
von feuerfesten Erzeugnissen oder von 
Gesteinswolle eignen." 

Artikel VI 

Beratungsdienste 

Zur Erfüllung der Verpflichtung der Einführung 
und regelmäßigen Durchführung arbeitsmedizini­
scher und sicherheitstechnischer Beratung bietet 
der Bund für Arbeitsstätten, in denen regelmäßig 
bis 50 Arbeitnehmer beschäftigt werden, in 
Zusammenarbeit mit dem zuständigen Unfallver­
sicherungsträger Beratungsdienste an. Hat sich ein 
Arbeitgeber erfolglos bemüht, diese Dienste in 
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Anspruch zu nehmen, liegt keine Verletzung seiner 
Verpflichtungen nach Artikel I §§ 73, 78 und 79 
vor. 

Artikel VII 

Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 

Das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BGBI. 
Nr. 559/1978, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBI. Nr.31411994, wird wie folgt 
geändert: 

1. Im § 67Abs. 1 Z 4 wird der Ausdruck "§ 80" 
durch den Ausdruck "den §§ 80 oder 90 a" ersetzt. 

2. Nach § 90 wird folgender § 90 a 'eingefügt: 

"Kostenanteil des Versicherten bei Anstaltspflege 

§ 90 a. (1) Für die Anstaltspflege in einer 
öffentlichen Krankenanstalt hat der Versicherte 
zusätzlich zu dem gemäß § 91 Z 2 an die 
Krankenanstalt zu bezahlenden Kostenanteil einen 
weiteren Kostenanteil in der Höhe von 10 vH der 
Pflegegebührenersätze an den Versicherungsträger 
zu bezahlen, es sei denn, daß im Monat der 
Entlassung aus der Anstaltspflege zumindest eine 
der folgenden Voraussetzungen vorliegt: 

1. der Vetsicherte oder sein im gemeinsamen 
Haushalt lebender Ehegatte hat Anspruch auf 
eine Ausgleichszulage gemäß § 140 ff; 

2. der Versicherte bezieht keine Pension und 
das Nettoeinkommen aus dem 
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb gemäß 
§ 140 Abs. 5 übersteigt nicht den Richtsatz 
gemäß § 141 Abs. 1 lit. a sublit. bb, bei im 
gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten 
den Richtsatz gemäß § 141 Abs. 1 lit. a 
sublit. aa; 

3. die Anstaltspflege hat ein Angehöriger im 
Sinne des § 78 Abs. 2 Z 2 bis 6 erhalten. 

(2) Der Kostenanteil nach Abs. 1 ist nur insoweit' 
zu zahlen, als für dieselbe Person zwischen dem' 
1. Juli eines jeden Jahres und dem 30. J~ni des 
Folgejahres die Kostenanteile gemäß Abs. 1 und 
§ 91 Z 2 zusammen das 2,8fache des höchsten im 
Bundesgebiet geltenden täglichen Pflegegebühren­
ersatzes nicht übersteigen. 

(3) § 80 Abs. 2 letzter Satz und Abs. 3 bis 7 sind 
anzuwenden. " 

3. (Grundsatzbestimmung) § 91 Z 2 erster Satz 
lautet: 

"Die den öffentlichen Krankenanstalten gebühren­
den Pflegegebührenersätze sind' nach Maßgabe des 
§ 80 Abs. 3 zu 90 vH vom Versicherungsträger 
und zu 10 vH vom Versicherten zu entrichten." 

4. Im § 148 Z 1 wird der Ausdruck ,,§ 80" durch 
den Ausdruck "den §§ 80 oder ,90 a" ersetzt. 

5. Im § 241 Abs. 2 wird der Ausdruck "BGBI. 
Nr. 678/1991" durch den Ausdruck "BGBI. 
NI. xxx/1994" ersetzt. 

6. Nach § 249 wird folgender § 250 angefügt: 

"§ 250. (1) Die '§§ 67 Abs. 1 Z 4, 90 a, 91 Z 2 
erster Satz, 148 Z 1 und 241 Abs. 2 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBI. NI. xxx/1994 treten am 
1. Juli 1994 in Kraft. 

(2) § 90 a in der ab 1. Juli 1994 geltenden 
Fassung ist nur auf Leistungsfälle anzuwenden, bei 
denen der Beginn der Anstaltspflege nach dem 
30. Juni 1994 liegt." 

Artikel VIII 

Änderung des Arbeitsmarktfärderungsgesetzes 

Das Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBI. 
Nr. 3111969, zuletzt geändert durch das Arbeits­
marktservice-Begleitgesetz, BGBI. Nr. 314/1994, 
wird wie folgt geändert: 

1. Im § 15 entfällt die Absatzbezeichnung "(1)" 
und der zweite Absatz. 

2. In den §§ 17 Abs. 5 und 18 Abs. 5 wird im 
ersten Satz der Beistrich nach dem Ausdruck 
"Soziales" jeweils durch das Wort "sowie" ersetzt. 

3. Im § 17 c Abs. 2 wird der Ausdruck "der 
Arbeitsmarktverwaltung" durch den Ausdruck 
"dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwe­
sen" ersetzt. 

4. §§ 29 bis 33 lauten: 

,,§ 29. (1) Beihilfen gemäß § 27 Abs. 1 lit. b 
können bei empfindlichen Störungen der Wirt­
schaft den Dienstgebern für die als Kurzarbeits­
unterstützung geleistete Entschädigung im Sinne 
des Abs. 2 gewährt werden, wenn 

a) diese Störungen voraussichtlich längere Zeit 
andauern werden, 

b) die regionale Geschäftsstelle des Arbeits­
marktservice rechtzeitig vers~ändigt wurde 
und in einer zwischen dem Arbeitsmarkt­
service und dem Dienstgeber durchzuführen­
den Beratung, der vom Arbeitsmarktservice 
der Betriebsrat beizuziehen ist, unter 
Bedachtnahme auf die nach diesem Bundes­
gesetz möglichen Maßnahmen keine andere 
Lösungsmöglichkeit für die bestehenden 
Beschäftigungsschwierigkeiten gefunden wur­
de und 

c) zwischen den für den Wirtschaftszweig in 
Betracht kommenden kollektivvertragsfähi­
gen Körperschaften der Dienstgeber und 
der Dienstnehmer Vereinbarungen über die 
Leistung einer Entschädigung während der 
Kurzarbeit getroffen werden. 

Das Arbeitsmarktservice hat die gemäß lit. c in 
Betracht kommenden kollektivvertragsfähigen Kör­
perschaften der Dienstgeber und der Dienstnehmer 
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von einer Beratung gemäß lit. b zu verständigen;' 
diese sind berechtigt, an der Beratung teilzuneh­
men. 

(2) Durch die Vereinbarung muß hinsichtlich des 
Beschäftigtenstandes, der Arbeitszeit und der 
Entschädigung sichergestellt sein: 

a) während der Kurzarbeit und in einem 
allenfalls darüber hinaus zusätzlich verein­
barten Zeitraum nach deren Beendigung 
wird der Beschäftigtenstand aufrechterhal­
ten, es sei denn, daß die regionale Organisa­
tion des Arbeitsmarktservice in besonderen 
Fällen eine Ausnahme bewilligt, 

b) in vier aufeinanderfolgenden Wochen wird 
im Betrieb insgesamt mindestens vier Fünftel, 
von Arbeitnehmern über 50 Jahren im Kurz­
arbeitszeitraum von längstens einem Jahr 
insgesamt mindestens 15 vH, der jeweils 
durch Gesetz oder Kollektivvertrag vorgese­
henen wöchentlichen Normalarbeitszeit gear­
beitet und 

c) nicht voll beschäftigten Dienstnehmern wird 
durch den Dienstgeber, wenn die ausfallende 

. Arbeitszeit innerhalb von vier aufeinander­
folgenden Wochen insgesamt mindestens 
zwei Fünftel der jeweils durch Gesetz oder 
KollektivVertrag vorgesehenen wöchentlichen 
Normalarbeitszeit beträgt, für den Arbeits­
ausfall als Kurzarbeitsunterstützung eine 
Entschädigung geleistet. Die Kurzarbeits­
unterstützung beträgt für jede ausgefallene 
Arbeitsstunde mindestens ein Achtel des 
Tagessatzes des Arbeitslosengeldes. 

(3) Als Tagessatz des Arbeitslosengeldes im 
Sinne des Abs. 2 lit. c gilt dei tägliche Grundbetrag 
des Arbeitslosengeldes (§ 21 Abs. 3 des Arbeits­
losenversicherungsgesetzes 1977), den der betref­
fende Dienstnehmer im Falle der Arbeitslosigkeit 
unter Zugrundelegung seines Arbeitsverdienstes bei 
Vollarbeit beziehen würde, zuzüglich der Aufwen­
dungen, die bei Arbeitslosengeldbezug für die 
Pensions- und die Krankenversicherung zu er­
bringen wären. An. Stelle der Tagessätze können 
Pauschal sätze treten, die vom Bundesminister für 
Arbeit und Soziales unter Bedachtnahme auf den 
W ochen- beziehungsweise Monatsverdienst, einen 
allfälligen Alleinverdienerabsetzbetrag und die 
Anzahl der Kinder laut Familienbeihilfenkarte des 
von Kurzarbeit betroffenen Dienstnehmers festge­
setzt werden. 

(4) Die Vereinbarungen müssen· auf bestimmte 
_ Zeit abgeschlossen werden. 

§ 30. Eine Beihilfe gemäß § 27 Abs. 1 lit. b kann 
auch aus Anlaß von Naturkatastrophen, wie 
Hochwasser, Lawine, Schneedruck, Erdrutsch, 
Bergsturz, Orkan, Erdbeben oder ähnlichen 
Katastrophen vergleichbarer Tragweite, und deren 
Folgen gewährt werden. Hierbei gelten die 
Bestimmungen des § 29 mit der Maßgabe, daß 

die Erfordernisse des Abs. 1 lit. c und des Abs. 2 
lit. b entfallen und Abs. 2 lit. a und c sinngemäß 
gelten. 

§ 31. Der Bezug von Schlechtwetterentschädi­
gung nach den Vorschriften des Bauarbeiter­
Schlechtwetterentschädigungsgesetzes 1957, BGBI. 
Nr. 129, schließt die Gewährung einer Beihilfe 
gemäß § 27 Abs. 1 lit. baus. 

§ 32. (1) Für die Höhe der Beihilfe gemäß § 27 
Abs. 1 lit. b sind die im § 29 Abs. 2 lit. c und 
Abs. 3 festgesetzten Mindestansätze oder Pauschal­
sätze maßgeblich. 

(2) Anläßlich der Gewährung einer Beihilfe 
gemäß § 27 Abs. 1 lit. b ist zu vereinbaren, daß der 
Empfänger einer solchen Beihilfe, der eine 
Vereinbarung gemäß § 29 Abs. 1 lit. c, eine aus 
den sonstigen Bestimmungen über die Kurzarbeit 
sich ergebende Pflicht oder eine mit der Beihilfen­
gewährung verbundene Auflage nicht eingehalten 
hat, zum Ersatz des unberechtigt Empfangenen 
verpflichtet ist. 

(3) Die Kurzarbeitsunterstützung gilt für die 
Lohnsteuer als steuerpflichtiger Lohn und für 
sonstige Abgaben und Beihilfen auf Grund 
bundesgesetzlicher Vorschriften als Entgelt. Wäh­
rend des Bezuges der Kurzarbeitsunterstützung 
richten sich die Beiträge und die Leistungen der· 
Sozialversicherung nach der letzten Bemessungs­
grundlage vor Eintritt der Kurzarbeit. 

(4) Eine Kommunalsteuer hat der Dienstgeber 
für die Kurzarbeitsunterstützung nicht zu entrich­
ten. 

§ 33. Die näheren Bestimmungen über die 
Gewährung von Beihilfen gemäß § 27 Abs. 1 
lit. b sind vom Bundesminister für Arbeit und 
Soziales nach Anhörung der gesetzlichen Interes­
senvertretungen und der kollektivvertragsfähigen 
Berufsvereinigungen der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer im Einvernehmen mit den Bundes-

. ministern für Finanzen und für wirtschaftliche 
Angelegenheiten zu treffen." 

5. Im § 45 a wird im Abs. 5 Z 2 der Ausdruck 
"des Landesarbeitsamtes" durch den Ausdruck "der 
Landesgeschäftsstelle" und im Abs. 7 der Ausdruck 
"von der Arbeitsmarktverwaltung" durch den 
Ausdruck "vom Arbeitsmarktservice" ersetzt. 

6. Im § 45 b Abs. 1 wird der Ausdruck "Der 
Bundesminister für soziale Verwaltung kann nach 
Anhörung des Beirates für Arbeitsmarktpolitik" 
durch den Ausdruck "Der Bundesminister für 
Arbeit und Soziales kann nach Anhörung des 
V erwaltungsrates des Arbeitsmarktservice" ersetzt. 

7. Im § 46 Abs.2 wird der Ausdruck "den 
Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung gemäß 
§ 1" durch den Ausdruck "dem Arbeitsmarkt-
service" ersetzt. 

• 
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8. Die überschrift vor § 51 a lautet: 

"Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen aus Bundes­
mitteln" 

9. § 51 a Abs. 3 lautet: 

,,(3) In Verfolgung wichtiger wirtschafts- und 
beschäftigungspolitischer Ziele können Beihilfen 
gemäß § 27 Abs. 1 lit. a und gemäß § 35 Abs. 1 
lit. a und b an arbeitsmarkt- und regionalpolitisch 
bedeutende Unternehmen einschließlich Leitunter­
nehmen im gewerblichen Bereich gewährt werden. 
Im Falle von Rettungs- und Begleitbeihilfen zur 
Vermeidung der Schließung erhaltungswürdiger 
Betriebe sind die Bestimmungen des § 27 a Abs. 1 
und 3 sowie des § 35 a Abs',1 und 3 nicht 
anzuwenden. Nähere Richtlinien hat der Bundes­
minister für Arbeit und Soziales im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Ange­
legenheiten und dem Bundesminister für Finanzen 
zu erlassen. über die Gewährung einer Beihilfe 
entscheidet der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten und dem 
Bundesminister für Finanzen." 

10. § 51 a werden folgende Abs.4 und 5 
angefügt: 

,,(4) Beihilfen gemäß Abs. 1 und 3 sind endgültig 
aus Bundesmitteln zu bestreiten. 

(5) Der Bundesminister für Finanzen ist 
ermächtigt, namens des Bundes gemäß § 66 BHG 
für Beihilfen in Verfolgung wichtiger wirtschafts­
und beschäftigungspolitischer Ziele sowie für 
Rettungs- und Begleitbeihilfen zur Vermeidung 
der Schließung erhaltungswürdiger Betriebe die 
Haftung als Bürge und Zahler (§ 1357 ABGB) in 
einem im Bundesfinanzgesetz festgelegten Ausmaß 
zu übernehmen." . 

11. § 52 Abs. 4 lautet: . 

,,(4) § 51 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 1994 
außer Kraft." 

12. § 53 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

,,(8) §§ 15, 17, 17 c, 18,29 bis 33,45 a, 45 b, 46 
und 51 a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL 
Nr. xxxl1994 treten mit 1. Juli 1994 in Kraft." 

Artikel IX 

Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 
1977 

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBL 
Nr. 609, zuletzt geändert durch das Arbeitsmarkt-

service-Begleitgesetz, BGBL Nr. 314/1994, wird 
wie folgt geändert: . 

1. Im § 40 Abs. 2 wird der Ausdruck ,,§ 18 
Abs. 2 lit. c" durch den Ausdruck ,,§ 18 Abs. 2 
lit. b oder c" ersetzt und vor dem Ausdruck 
"Dienstverhältnisses" jeweils der Ausdruck 
"anspruchs begründenden" eingefügt. 

2. Im § 51 Abs. 1 wird der Ausdruck "des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung" durch 
den Ausdruck "des Arbeitsmarktservice" ersetzt. 

3. Im § 79 Abs. 11 wird der Ausdruck ,,58, 59 
und 66 a Abs. 5" jeweils durch den Ausdruck ,,58 
und 59" ersetzt. 

4. Dem § 79 werden folgende Abs. 14 bis 16 
angefügt: 

,,(14) § 40 Abs. 2 in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBL Nr. xxx/1994 tritt mit 1. Juli 1994 
in Kraft und ist auf Neuansprüche abI. Juli 1994 
anzuwenden. 

(15) § 51 Abs. 1 in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBL Nr. xxx/1994 tritt mit 1. Juli 1994 
in Kraft. 

(16) § 66 a Abs. 5 in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBI. NI. 314/1994 tritt mit 1. Jänner 
1995 in Kraft." 

Artikel X 

Änderung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 

Das Ausländerbeschäftigungsgesetz, BGBI. 
Nr. 218/1975, zuletzt geändert durch das Arbeits­
marktservice-Begleitgesetz, BGBI. Nr. 314/1994, 
wird wie folgt geändert: . 

1. Dem § 18 wird folgender Abs. 14 angefügt: 

,,( 14) Abs, 3 gilt nicht für Arbeiten, die im 
Bundesgebiet üblicherweise von Betrieben der 
Wirtschaftsklassen Hoch- und Tiefbau, Ausbau­
und Bauhilfsgewerbe oder Bauinstallation der 
Grundsystematik der Wirtschaftstätigkeiten (Be­
triebssystematik 1968) des Österreichischen Stati­
stischen Zentralamtes, Stand 1985, erbracht 
werden." 

2. Dem § 34 wird folgender Abs. 14 angefügt: 

,,(14) § 18 Abs. 14 in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBI. NI. )(Xx/1994 tritt mit 1. Juli 1994 
in Kraft." 
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Abweichende persönliche Stellungnahme der Abgeordneten 
Madeleine Petrovic und Christine -Heindl 

(gemäß § 42 Abs. 5 GOG) 

Das nun vorliegende ArbeitnehmerInnenschutz­
gesetz ist in umfassenden Bereichen abzulehnen, 
von welchen in dieser abweichenden Stellung­
nahme nur auf die wesentlichsten eingegangen 
wird. Die wichtigsten Problempunkte sollen Wie 
folgt zusammengefaßt werden: 

I. EU-Konformität und Geltungsbereich 
11. Inkrafttretensproblematik und Verordnungs er­

mächtigungen 
III. Einzelne inhaltliche Bereiche 
IV~ Sonstige Gesetzesänderungen und Abände­

. rungsanträge der Koalition 

I. EU-Konformität und Geltungsbereich 

Das nun vorliegende Gesetz gilt nicht für 
folgende Beschäftigungsgruppen : 

Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände 
- in diesen Bereichen ist eine umfassende 
Landesgesetzgebung erforderlich 
Bund - hier wäre ein weiteres Bundesgesetz 
erforderlich, da eine komplette Einbeziehung 
alIer Betroffenen vom Bundeskanzleramt 
abgelehnt wurde 
Land- und forstwirtschaftliehe Betriebe -
hier wäre eine Anpassung des Landarbeits­
gesetzes sowie . Ausführungsgesetze der Län­
der erforderlich 
Hausangestellte - diese Ausnahme ent­
spricht zwar der Rahmenrichtlinie, ist 
jedoch nicht einsichtig 
HeimarbeiterInnen - diese gelten nicht als 
ArbeitnehmerInnen . 
Diverse Bereiche des Berggesetzes - auch in 
diesem Bereich wurde eine komplette Ein­
beziehung vom Bundesministerium für wirt­
schaftliche Angelegenheiten abgelehnt 

Schon die alIgemeinen Erläuterungen, die dieser 
Regierungsvorlage beigefügt sind, beweisen, daß 
alleine durch dieses Gesetz, und, worauf später 
noch eingegangen wird, teilweise auch durch die 

inhaltliche Gestaltung, die ErfülIung der EG­
Richtlinien weder volI ip.haltlich noch sinngemäß 
erfolgt. So werden in den Erläuterungen alle EG­
Richtlinien aufgezählt, deren Umsetzung der 
vorliegende Entwurf beinhaltet, es wird jedoch 
darauf hingewiesen, daß dies nur "für den Großteil 
der unter' die Richtlinien falIenden Arbeitnehmer" 
der FalI ist. Während die angeführten Richtlinien 
für private und öffentliche Tätigkeitsbereiche 
gleichermaßen gelten, enthält der Entwurf maß­
gebliche Ausnahmen vom Geltungsbereich, die in 
den Richtlinien nicht vorgesehen sind. Auch die 
zur Rahmenrichtlinie erlassenen Einzelrichtlinien 
gelten grundsätzlich für alle privaten und öffent­
lichen Tätigkeitsbereiche gleichermaßen, auch 
diesen Anforderungen wird durch das vorliegende 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz nicht entsprochen. 

In den Erläuterungen wird mehrmals darauf 
hingewiesen, daß das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales eine Einbeziehung alIer Bereiche 
angestrebt hat, dabei jedoch auf Widerstand, 
insbesodnere seitens des Bundeskanzleramtes und 
seitens des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Angelegenheiten gestoßen ist. Da Österreich in 
seiner Gesamtheit verantwortlich ist die EG­
Richtlinien rechtzeitig und voll inhaltlich umzuset­
zen, ist es äußerst bedenklich, wenn einzelne 
Ministerien oder gar das Bundeskanzleramt aus­
scheren und ein Entwurf, der offensichtlich nicht 
den umzusetzenden Richtlinien entspricht, den 
Ministerrat pr~blemlos passieren kann. Eine 
UmsetzungsverpfIichtung der entsprechenden EG­
.Richtlinien besteht für das gesamte Österreich und 
gerade die BeitrittsbefürworterInnen solIten sich 
dessen bewußt sein, und auch dementsprechend 
handeln, daß man sich im Rahmen einer Euro­
päischen Gemeinschaft nicht nur jene Bestimmun­
gen herausnehmen kann, welche man hundert­
prozentig befürwortet. Es ist äußerst bedenklich, 
daß schon die wenigen Bestimmungen, welche im 
Zuge des EWR bereits seit Anfang dieses Jahres 
umgesetzt sein müssen, auf solche Probleme stoßen 
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und es zeugt von einem eigenartigen Beitrittswillen, 
wie man mit der Umsetzung solcher Richtlinien in 
Österreich umgeht. 

Die unterfertigten Abgeordneten werden die 
EU-Kommission und die EFfA-überwachungs­
Behörde auf die EWR-Widrigkeit aufmerksam 
machen. Wegen Verletzung des EWR -Abkom­
mens durch Nichtumsetzung der Richtlinien 
betreffend den ArbeitnehmerInnenschutz im öffent­
lichen Dienst wird die Klubobfrau der Grünen 
außerdem bei der ESA-EFfA Überwachungsbe­
hörde in Brüssel eine Klage einbringen. 

11. Inkrafttretensproblematik und Verordnungs er­
mächtigungen 

In wesentlichen Bereichen werden im Gesetz nur 
Teilinhalte der' Rahmenrichtlinien umgesetzt, 
insbesondere betreffend der Einzelrichtlinien wird 
in einem unfaßbaren Ausmaß auf zukünftige 
Verordnungen verwiesen. Das Gerippe des Geset­
zes tritt mit 1. Jänner 1995 in Kraft - auch dies 
ist bereits ein Jahr Verspätung - das Gesetz 
beinhaltet jedoch mehr Regelungen mit abweichen­
den Fristen, als Regelungen auch tatsächlich zu 
diesem Zeitpunkt in Kraft treten. 

Insbesondere die unüberschaubare Zahl von 
Verordnungsermächtigungen, welche keinerlei zeit­
lichen Frist unterworfen sind und die übergangbe­
stimmungen, welche derzeit gültige Verordnungen 
zwischenzeitlich in den Gesetzesrang erheben, 
führen zu einer enormen Verwirrung betreffend 
des jeweils gültigen Rechts, sodaß die vom 
Gesetzgeber verlangte Verständlichkeit der vor­
liegenden Gesetzesmaterie äußerst bezweifelt 
werden muß. 

Es ist bedenklich, daß mit diesem Gesetzestext 
Verordnungstexte, welche nicht einmal der Regie­
rungsvorlage beigefügt sind in den Gesetzesrang 
erhoben werden; daß bis zum Ende dieses Jahres 
der Minister weitere Verordnungen auf Grund der 
alten Gesetzeslage erlassen kann, wovon anzuneh­
menist, daß er auch Gebrauch machen wird; 
insbesondere angesichts der Tatsache, daß erst im 
Monat Mai die BauarbeiterschutZverordnung auf 
Grund der alten Gesetzeslage neu erlassen wurde. 

Die im weit über den bisherigen Umfang 
hinausgehenden Verordnungsermächtigungen sind 
ausnahmslos keinerlei Terminen unterzogen und es 
kann weder abgeschätzt werden, wann der Inhalt 
der Einzelrichtlinien damit voll inhaltlich umgesetzt 
werden wird, noch kann seitens des Gesetzgebers 
zu irgendeinem Zeitpunkt Druck ausgeübt werden, 
damit es zur Erstellung der erforderlichen 
Verordnungen 'kommt. Das Ausmaß, in welchem 
hier Bestimmungsspielraum von der Legislative zur 
Exekutive überwandert ist insbesondere im Zusam­
menhang mit der zeitlichen Unbegrenztheit äußerst 
bedenklich. ' 

Die im Gesetz angefuhrten übergangsfristen 
erstrecken sich bis zum Jahr 2000. So wird sich ab 
dem Inkrafttretenszeitpunkt des Gesetzes, nämlich 
per· 1. Jänner 1995, bezüglich der Präventivdienste 
überhaupt nichts ändern, da die erste Erweite­
rungsetappe auf Betriebsstätten mit 150 bis 249 
Arbeitnehmerlnnen erst mit 1. Jänner 1996' in 
Kraft tritt, die weiteren Etappen jeweils ein Jahr 
später bis zum 1. Jänner 2000. Die Pflicht zur 
Gefahrenermittlung, Beurteilung und Dokumenta­
tion tritt für Arbeitsstätten mit über 250 Arbeit­
nehmerInnen erst ab 1. Juli 1995, für alle anderen 
erst ab 1. Jänner 1997 in Kraft. Es kann wohl nicht 
als rechtzeitige Umsetzung einer Richtlinie ver­
standen werden, daß deren Inhalt zwar in ein 
Gesetz übernommen wird, dieses Gesetz jedoch 
mit extrem langen übergangsfristen ausgestattet 
wird, und so die Intention der Richtliniener­
stellerInnen umgangen wird, nämlich eine zügige 
und effiziente Umsetzung des Inhaltes der 
Richtlinien. Auch aus diesen Gründen stellen wir 
eine Nichtkonformität mit den umzusetzenden EG­
Richtlinien fest und äußern weiters unsere 
schwersten Bedenken betreffend der Unmenge an 
Verordnungs ermächtigungen und der Art und 
Weise der übergangsbestimmungen, welche bei 
einem neu erlassenen Gesetz zu einer Unverständ­
lichkeit und Unübersichtlichkeit führen, welche 
ihresgleichen wohl nur noch im Bereich des ASVG 
finden läßt. 

Die von den Grünen geforderte Anwesenheit des 
Verfassungsdienstes wurde abgelehnt. Die Fachab­
geordneten, vor allem der 'Opposition, erhalten 
damit keine Möglichkeit, direkt mit den ExpertIn­
nen des Verfassungsdienstes die problematischen 
Themenbereiche zu diskutieren. Da diese V or­
gangsweise bereits bei den meisten wichtigen 
Gesetzesmaterien gewählt wurde, ist die Zugehö­
rigkeit des Verfassungsdienstes beim Bundeskanz­
leramt raschest zu beenden. Das Parlament verfügt 
über keinen ausreichenden legistischen und über­
haupt keinen Verfassungsdienst und es sind daher 
die Arbeitsmöglichkeiten der gewählten Mandatar­
Innen nicht gegeben. 

Die Ablehnung der Unterstützung durch den 
Verfassungsdienst geht auch in diesem speziellen 
Fall konform mit dem Beschluß von Gesetzes­
materien, die die Kompetenz des Parlamentes 
enorm einschränken (Verordnungsermächtigungen, 
Arbeitsmarktförderungsgesetz usw.). 

III. Einzelne inhaltliche Bereiche 

1. Finanzielle Erläuterungen 

Wie in den meisten Gesetzen der letzten Zeit des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sind 
auch in diesem Fall die finanziellen Erläute'rungen 
unzureichend, um nicht zu sagen nicht vorhanden. 
Daß sich ein Mehraufwand ergeben wird und nicht 
nur kann, wie in den Erläuterungen erwähnt, ist 
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offensichtlich. Daß es sich " allerdings nicht 
beziffern läßt" kann wohl nicht als ausreichende 
finanzielle Erläuterung betrachtet werden: Äußerst 
bedenklich in diesem Zusammenhang ist, daß 
schon in den Erläuterungen darauf hingewiesen 
wird, daß Mehraufwendungen auch deshalb nicht 
beziffert werden können, weil "in weiten Bereichen 
dies auch von der Konkretisierung der Verpflich­
tung durch Verordnungen abhängt". Ein Großteil 
der Verordnungen beinhaltet äußerst umstrittene 
Inhalte, die zwischen ArbeitgeberInnenseite und 
ArbeitnehmerInnen teilweise heftigst umstritten 
sind und deren Detail erst das Ausmaß einer 
Kostenverursachung festlegen wird. Es ist zu 
befürchten, daß in finanziell prekären Zeiten, die 
Wirtschaft heftigen Druck ausüben wird um 
"billige Verordnungen" durchzusetzen, dies zu 
Lasten des ArbeitnehmerInnenschutzes und zu 
Lasten effizienter Schutzbestimmungen für alle 
Betroffenen. 

2. Personalarheitsinspektion 

Obwol an mehreren Stellen darauf hingewiesen 
wird, daß die in diesem Gesetz aufgenommenen 
neuen Bestimmungen im Bereich der Arbeitsinspek­
tion zu einer wesentlichen Mehrbelastung führen 
werden, fehlen sowohl die genauen Abschätzungen 
dieser Mehrbelastungen was Kosten und Personal­
anzahl betrifft, als auch die Vorgaben betreffend 
einer Umsetzung der rechtzeitigen und ausreichen­
den Personalaufstockung. 

3. Kosten der Präventivdienste 

Die Kosten werden zum Teil vom Bund, zum 
Teil von der AUVA und nur zu einem geringen 
Teil von den Betrieben selbst getragen; weder der 
Anteil der Kostenbeteiligung des Bundes, noch 
jener der ArbeitgeberInnen selbst steht zum 
Zeitpunkt des Beschlusses dieses Gesetzes fest 
und auch hier wird einerseits der Verordnungsweg, 
andererseits die Praxis erst die tatsächlichen 
Kostenstrukturen aufzeigen. Die im Gesetzvorge­
sehenen Mehrkosten von jährlich 20 Millionen 
Schilling für 240 000 Bundesbedienstete sind ein 
absolut lächerliches Ausmaß und werden nicht nur 
von der Industriellenvereinigung als "Feigenblatt­
charakter" betitelt. Wenn die Wirtschaftserfahrun­
gen stimmen, welche Kosten mit 1 000 Schilling 
pro Jahr und ArbeitnehmerIn angeben, so sind 
auch die Mehrkosten von zirka 200 Millionen 
Schilling jährlich ab dem Jahr 2000 wesentlich zu 
gering angesetzt. 

4. Recht auf Arbeitsverweigerung 

Das ursprünglich vorgesehene eindeutige Recht 
auf Arbeitsverweigerung findet sich nur mehr in 
einer Minimalvariante und wird durch die äußerst 
bedenkliche Bestimmung eingeschränkt, daß in 
begründeten. Ausnahmefällen auch bei unmittel-

barer und nicht vermeidbarer Gefahr die Arbeit­
nehmerInnen ihre Arbeit wieder aufnehmen 
müssen. 

Auf Anregung der Grünen wurde ursprünglich 
eine Ausschußfeststellung zugesichert, die diesen 
Punkt im Interesse der ArbeitnehmerInnen inter­
pretiert hätte. Es ist leider kaum mehr verwunder­
lich, daß es zu dieser Ausschußfeststellung nicht 
kam. 

5. Sicherheitsvertrauensperson 

Das Gesetz sieht zwar vor, !=laß in Zukunft ab 
zehn ArbeitnehmerInnen pro Betriebsstätte Sicher­
heitsvertrauenspersonen vorzusehen sind, was 
bisher nur. ab 50 Personen vorgesehen war, da 
jedoch erst ab 50 Personen Strafsanktionen vorge­
sehen sind, handelt es sich hierbei offensichtlich 
von vornherein um totes Recht. 

6. Weibliche Bezeichnungen 

Der seinerzeitige Ministerialentwurf hat begrü­
ßenswerterweise im gesamten Text männliche und 
weibliche Bezeichnungen aufgenommen; nun 
finden sich die beiden Geschlechter betreffenden 
Bezeichnungen nur mehr im Titel, nämlich im 

. "ArbeitnehmerInnenschutzgesetz". In der Regie­
rungsvorlage finden sich wieder nur mehr männ-· 
liche Bezeichnungen, unter denen sich Frauen, wie 
in den Gesetzen leider üblich, mitverstanden zu 
fühlen haben. 

7. Mindesteinsatzzeiten 

Im Bereich. der' Mindesteinsatzzeiten ergeben 
sich gegenüber der derzeitigen Rechtslage deut­
liche Verringerungen in Arbeitsstätten mit über 
1 000 Beschäftigungen; da auch die Weiterbildung 
ab jetzt in die Mindesteinsatzzeiten bis zu einem 
Höchstmaß von 15% eingerechnet werden kann, so 
wie diverse administrative Tätigkeiten, reduziert 
sich auf diesem Weg die Zeit für Menschen und 
deren Arbeitsplätze drastisch. Für Kleinbetriebe 
werden überhaupt keine Mindesteinsatzzeiten 
vorgeschrieben. Bei den Mindesteinsatzzeiten der 
Arbeitsmediziner gibt es bereits in Betrieben mit 
über 500 ArbeitnehmerInnen eine Verringerung 
gegenüber dem geltenden Recht. 

IV. Sonstige Gesetzesänderungen durch Abände­
rungsanträge der Koalition 

Entgegen der Vorinformation gegenüber den 
Oppositions abgeordneten wurden weitreichendste 
Regelungen im sozialen Bereich durch einen 
Abänderungsantrag eingebracht, der am Vorabend 
der Ausschußsitzung übermittelt wurde und 
Gesetzesmaterien betrifft, die nicht Bestandteil des 
ArbeitnehmerInnenschutzes sind., Unter an:derem 
wurde die "Versicherung von nicht als arbeitslos 
geltenden Personen, die vorübergehend beschäftigt 
sind", sowie die Änderung des Arbeitslosenver-
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sicherungsgesetzes beschlossen; auch eine Ände­
rung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes lag 
den Abgeordneten plötzlich zur Diskussion vor. 
Mit dieser eingeschränkten Reduktion des Kran­
kenanstal1:enselbstbehaltes auf 10% ist zwar eine 
geringe Verbesserung für einige Bauern erreicht 
worden, leider nicht für alle und vor allem auch 
nicht für andere Berufsgruppen, die ebenfalls einen 
20prozentigen Selbstbehalt zu leisten haben. 

Entgegen den oben angeführten - aus Grüner 
Sicht - großteils positiven Regelungen wurde 
auch die Änderung des Arbeitsmarktförderungs­
gesetzes beschlossen. Hier ist letztlich eine Wie­
dergeburt der § 39 a-Färderungen still und leise 
durchgerührt worden. Die von Seiten der EU 
heftig kritisierte Färderungsmodalität ist nun 
unverändert übernommen worden, wobei lediglich 
eine andere Paragraphen-Bezeichnung gewählt 
wurde. Die EU kritisierte damals die Färderungen 
der Firma Chrysler in Graz-Thondorf und Grundig 
in Wien. In den Erläuterungen wurde auch darauf 
hingewiesen, daß eine neuerliche Modifikation 
durch die EU-Stellen nicht beabsichtigt sei. Die 
unterzeichneten Abgeordneten haben den Bundes­
minister darauf aufmerksam gemacht, daß sie von 
ihrer Seite aus die EU-Kommission sowie die 
EFTA-Überwachungsbehörde über diese Vorgänge 

informieren werden - was zur Äußerung des 
Bundesministers für Arbeit und Soziales führte, daß 
die Grünen Abgeordneten damit diese Förderungs­
mäglichkeit verunmöglichten. Wie in unZähligen 
Situationen hat Bundesminister Hesoun auch 
diesmal auf die "privilegierte Lage der beiden 
Grünen Abgeordneten als Beamtinnen C< hinge­
wiesen. Die vorliegende Regelung beinhaltet also 
weder eine EU-Konformität noch hat man die 
Förderungskriterien auf soziale und ökologiasche 
Kriterien erweitert und auch eine Berichtspflicht an 
das Parlament verabsäumt. Daß die Förderungen 
allein durch die Bundesminister für Arbeit und 
Soziales, wirtschaftliche Angelegenheiten und 
Finanzen ohne vorhergegehender Erstellung eines 
Gutachtens, . ohne Einbindung des Parlaments und 
ohne parlamentarischer Kontrollmöglichkeit verge­
ben werden, ist eine weitere Aushöhlung der 
parlamentarischen Kompetenzen. 

Die Tatsache, daß bis während der Ausschußsit­
zungen die großkoalitionä~en Diskussionen über 
Formulierungen und Z usatnmenhang mit der 
Aufstellung von Kranen fortgeführt wurden -
selbstverständlich abseits der eigentlichen Diskus­
sion - ist nur ein weiterer Beweis, wie wenig ernst 
die Ausschußarbeit von den VertreterInnen der 
beiden Koalitionsparteien genommen wird. 
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